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Der Autor iiber sein Buch:

Dieses Buch behandelt Fragen einer Handlungsbegriin-
dung anhand letztbegriindeter, handlungsorientierender
Maf}stibe, bezogen auf die Handlungswahl in auf8errecht-
lichen moralischen und in rechtlichen, insbesondere rich-
terlichen Entscheidungssituationen. Im Mittelpunkt steht
das Problem der Lésung von Normenkonflikten, das mit
dem Begriff der Abwigung beschrieben wird. In Ausein-
andersetzung mit Kant und mit neueren Positionen in der
Moralphilosophie entwickelt die Untersuchung einen ei-
genstindigen Begriindungsansatz, an dessen Ausgangs-
punkt die Annahme steht, es sei selbstgerechtfertigt, aus
einem naher bestimmten Vernunftmotiv heraus zu han-
deln. Von diesem Ansatz aus untersucht das Buch Struk-
tur, Stellenwert und Rationalitit abwigenden moralischen
Denkens im Blick auf die Begriindung der Handlungs-
wahl in den genannten Entscheidungssituationen.

Dr. jur. Wolfgang Enderlein, geb. 1960, arbeitet an der
Universitit des Saarlandes an einer Untersuchung tiber
den Schutz des Einzelnen vor einer Schidigung durch sich
selbst im Birgerlichen und Arbeitsrecht. Veroffentlichun-
gen: Aufsitze auf den Gebieten der Rechtsphilosophie,
des Biirgerlichen, des Arbeits- und des Sozialrechts.
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Vorwort

Diese Arbeit lag 1989 dem Fachbereich Rechtswissen-
schaft der Johann Wolfgang Goethe-Universitit Frank-
furt a. M. als Dissertation vor. Ohne die Offenheit der
Frankfurter Juristischen Fakultit fir Grundlagenfragen
und fiir die facheriibergreifende Analyse von Recht wire
sie nicht zustande gekommen. All denen, die die Beschaf-
tigung mit diesen Fragen wihrend meiner Studien-, Refe-
rendar- und Promotionszeit in Frankfurt a. M. angeregt
und gefordert haben, sei an dieser Stelle Dank gesagt,
Herrn Prof. Dr. Ulfrid Neumann und Herrn Prof. Dr.
Dr. hc. Rudolf Wietholter dariiber hinaus dafiir, daf} sie
die Last der Gutachtertitigkeit im Promotionsverfahren
ibernommen haben. Zu Dank bin ich auch der Studien-
stiftung des deutschen Volkes verpflichtet, die mich wah-
rend meines Studiums und spater in Form eines Promo-
tionsstipendiums materiell und immateriell grofiziigig un-
terstiitzt hat.

Die Arbeit war im November 1989 im wesentlichen
fertiggestellt. Spiter erschienene Literatur habe ich nur
noch gelegentlich beriicksichtigt.

Konstanz, im Februar 1991 Wolfgang Enderlein
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,Wenn man annimmt, dafl remne
Vernunft einen praktisch, d. i. zur
Willensbestimmung  hinreichen-
den Grund in sich enthalten kon-
ne, so giebt es praktische Gesetze;
wo aber nicht, so werden alle prak-
tische Grundsitze blofle Maximen
sein.

Immanuel Kant, KpV 'V, 19.
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Einleitung

Diese Arbeit handelt von der Perspektive dessen, der vor
der Wahl zwischen mehreren Handlungsalternativen steht
und der nach einer Orientierung durch Griinde fiir seine
Handlungswahl fragt. Insbesondere die unten niher be-
schriebene Perspektive desjenigen, der ernsthaft und radi-
kal fragt, welches Handeln und die Orientierung an wel-
chen Handlungsmaf3stiben begriindet ist, wird im Mittel-
punkt der Uberlegungen stehen.

Einer Handlungsorientierung durch Griinde bedarf es
nicht nur in auflerrechtlichen Handlungssituationen. Die
Frage nach einer solchen Orientierung stellt sich ebenso in
Entscheidungssituationen spezifisch rechtlicher Art, in Si-
tuationen der Wahl zwischen Handlungsalternativen et-
wa, in denen sich Richter oder die Mitglieder einer gesetz-
gebenden Korperschaft befinden. Mancher wird die Frage
nach dem begriindeten Handeln, jedenfalls was die rich-
terliche Entscheidungssituation anbelangt, als nachrangig
ansehen. Wer beispielsweise die Rechtswissenschaft als
seine Lehre vom richtigen Verstehen, nicht vom richti-
gen Handeln“ begreift und dem Richter die Aufgabe zu-
weist, ,i. d. R. lediglich dessen [des objektiven Rechts]
Wertungen verstehend nachzuvollziehen®,' kann zwar
nicht leugnen, dafl auch Richter handeln und vor der Wahl
zwischen Handlungsalternativen stehen. Die wesentliche
Frage wird fiir ihn aber die sein, welches denn die Rege-

! Canaris (1983), 147.
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lungen sind, die dem , richtigen“ verstehenden Nachvoll-
zug des objektiven Rechts entsprechen. Welches richterli-
che Handeln begriindet ist, diese Frage verengt sich fir
ithn zu der Frage, ob es fiir den Richter begriindet ist, im
Einklang mit dem objektiven Recht zu handeln, mit den
Ergebnissen dessen verstehenden Nachvollzugs also. Die-
se Frage scheint dann praktisch kaum mehr von Belang zu
sein.

Unten wird deutlich werden, dafl Fragen der Handlungs-
begriindung in rechtlichen Entscheidungssituationen
ebensowenig nachrangig sind wie in auflerrechtlichen.
Wie noch deutlich werden wird, stiitzt sich die Begriin-
dung richterlichen Handelns vielmehr auf Erwigun-
gen, die einer moralischen Ebene der Handlungsbegriin-
dung angehoren und die eine rationale richterliche Ent-
scheidungspraxis auch inhaltlich in weit hoherem Mafle
prégen, als es der eben angesprochene Standpunkt erken-
nen lifdt.

Ist die eben genannte Perspektive Ausgangspunkt, fragt
sich, ob, in welcher Weise und in welchem Ausmaf} sich
Handlungen und Mafistibe fiir die Bewertung von Hand-
lungsalternativen begriinden lassen. Wenn sich die folgen-
den Uberlegungen mit dieser Frage auseinandersetzen,
dann im Zusammenhang mit einer spezielleren Fragestel-
lung, die das Thema dieser Arbeit umschreibt: Welcher
Stellenwert kommt abwagendem Denken bei der Begriin-
dung der Handlungswahl in auflerrechtlichen moralischen
sowie spezifisch rechtlichen Entscheidungssituationen zu,
ferner bei der Erkenntnis dessen, was in solchen Situatio-
nen zu tun begriindet ist. Und wieweit und auf welche
Weise lassen sich abwigende praktische Urteile begriin-
den, wieweit haben sie rationalen Charakter?

Was heifit ,Abwigung“ genauer? Vielerlei wird abgewo-
gen: Giiter, Werte, Rechte, Prinzipien, Folgen, Griinde,

18
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Interessen, Gebote — die Reihe liefle sich fortsetzen. Der
hier verwandte Abwigungsbegriff soll auf die Ausgangs-
perspektive dessen zugeschnitten sein, der nach einer
Handlungsorientierung durch Griinde fragt. Daher liegt
es nahe, den Begriff der Abwigung auf diejenigen Groflen
zu beziehen, die direkt angeben, dafl etwas getan oder un-
terlassen werden soll oder daf§ keines von beidem zutrifft:
auf Gebote, Verbote und freistellende Normen. Genauer
soll unter Abwagung folgendes verstanden werden: die
Losung eines echten Konflikts zwischen Gebots-, Ver-
bots- oder freistellenden Normen mit prima facie-Gel-
tung durch die Ermittlung eines ausgleichenden oder vor-
ziehenden Rangverhiltnisses zwischen den Konfliktnor-
men. Diese Definition und die in ihr verwandten Begriffe
werden noch zu erldutern sein. Wer die angegebene Defi-
nition zugrunde legt, kann leicht einen Zusammenhang
mit anderen Verstindnisweisen von Abwigung herstellen,
mit der ,,Abwigung“ von Werten, Giitern oder Interessen
etwa, indem er diesen Groflen prima facie-Ge- oder Ver-
bote ihrer Verwirklichung oder Beforderung zuordnet.
Darauf wird noch einzugehen sein.

Im weiteren Verlauf der Untersuchung wird folgender
Gedanke entwickelt werden, der der Grundgedanke die-
ser Arbeit ist: Es ist in einem unten prazisierten starken
Sinne begriindet, das Handeln in aulerrechtlichen morali-
schen und in rechtlichen Entscheidungssituationen an ei-
nem Maf3stab auszurichten, der sich als Mafistab der Un-
gebundenheit oder der Distanznahme bezeichnen lifit
und der oberster handlungsorientierender Mafistab fiir
die Geltung von Normen und die Bewertung von Hand-
lungsalternativen ist. Ist die Ausrichtung an diesem Maf3-
stab begriindet, ergibt sich daraus sowohl die — wenn auch
nicht uneingeschrinkte — Rationalitit abwigender prak-
tischer Urteile wie auch der zentrale Stellenwert ab-

19
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wigenden Denkens fiir die Handlungsbegriindung und
Erkenntnis dessen, was in auflerrechtlichen moralischen
und in rechtlichen Handlungssituationen zu tun begriin-
det ist.

Dafl abwigendes Denken fiir die Handlungsbegriindung
von zentraler Bedeutung ist, heifit: Zur vollstindigen Be-
grundung der Handlungswahl in auf8errechtlichen morali-
schen und rechtlichen Entscheidungssituationen gehort
es, die Handlungswahl mit prima facie-Normen zu be-
grinden bzw. damit zu begriinden, daff mit der Wahl pri-
ma facie-Normen in einem bestimmten begriindeten
Rangverhiltnis zu anderen prima facie-Normen erfullt
werden, sofern prima facie-Normen in der Situtation mit-
einander in Konflikt stehen. Es handelt sich um ein Mo-
dell der Handlungsbegriindung durch Prinzipien, sofern
man den Prinzipienbegriff, wie unten geschehen, mit dem
der prima facie-Norm verkniipft. Genauer geht es um eine
Begriindung der Handlungswahl durch prima facie-Nor-
men oder eine Abwigung solcher Normen auf einer mo-
ralischen Begriindungsebene — auch im Blick auf rechtli-
che, speziell richterliche Entscheidungssituationen. Die
These wird sein: Auch in solchen Entscheidungssituatio-
nen ist letztlich eine moralische Begriindungsebene fiir die
Begriindung der Handlungswahl — auch der richterlichen
Handlungswahl — maflgeblich, gibt es insbesondere keine
spezifische Rechtsverbindlichkeit in einem unten definier-
ten Sinne. Auf dieser Begriindungsebene sind prima facie-
Normen in Gestalt formeller und materialer Prinzipien
maflstabbildend. Ob eine richterliche Entscheidung be-
griindet ist, richtet sich letztlich nach formellen und mate-
rialen Prinzipien bzw. nach einer Abwagung solcher Prin-
zipien auf einer moralischen Begriindungsebene.

Der Stellenwert abwigenden Denkens in begriindungs-
theoretischer Hinsicht ist von seinem Stellenwert in er-

20
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kenntnistheoretischer Hinsicht zu unterscheiden. Davon
wird noch zu handeln sein. Was die erkenntnistheoreti-
sche Hinsicht anbelangt, ist die Annahme nach dem ange-
sprochenen Grundgedanken die, dafl praktische Urteile
tiber die prima facie-Geltung von Normen oder Urteile
tiber deren Rangverhiltnis dann, wenn der Mafistab der
Distanznahme oberster handlungsorientierender Maf3stab
ist, einen eigenstindigen Wert fiir die Erkenntnis dessen
haben, was zu tun begriindet ist, dafl sie ein wesentliches
Element desjenigen Prozesses der Erkenntnisgewinnung
sind, der unten als Verfahren des Uberlegungsgleichge-
wichts beschrieben werden wird.

Der eben angedeutete Grundgedanke dieser Arbeit soll in
drei Schritten entwickelt und diskutiert werden, denen die
folgenden drei Teile dieser Arbeit entsprechen:

Im ersten Teil geht es darum, einige zentrale Begriffe zu
erdrtern, insbesondere den Begriff der Norm, der Rechts-
norm und der Normgeltung (I), und das hier zugrundege-
legte Verstandnis von Abwigung und die angegebene Ab-
wiagungsdefinition zu erlautern (II), ferner darum, dieses
Abwigungsverstindnis zur ,juristischen Interessenabwi-
gung” ins Verhiltnis zu setzen (III). Anliegen der folgen-
den Kapitel ist es dann, einige Strukturen von Abwigung
in Recht und Moral niher zu untersuchen. Dazu soll die
Diskussion iiber die Unterscheidung zwischen Regeln
und Prinzipien aufgegriffen (IV), ferner der Frage nach ei-
ner abstrakten Abwigung nachgegangen werden (V).
Schlieflich gilt es, verschiedene Formen der Abwigungs-
skepsis zu unterscheiden (VI).

Der zweite Teil setzt sich mit einer Frage auseinander, zu
der im ersten Teil noch nicht Stellung bezogen wird: Wel-
ches sind die Mafstibe dafiir, welches Handeln und wel-
che Handlungsnormen in moralischen Entscheidungssi-
tuationen begriindet sind? Lif}t sich die Orientierung an
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diesen Mafistiben wiederum begriinden und, wenn ja, auf
welche Weise? Besonderheiten der Begriindung des Han-
delns in spezifisch rechtlichen Handlungssituationen blei-
ben im zweiten Teil aufler Betracht. Die Gedankenfiih-
rung ist folgende: Ausgehend vom sogenannten ,,Miinch-
hausentrilemma“ werden zunichst einige Probleme und
Ansitze der Handlungs- und Normenbegriindung eror-
tert (I). Am Ende dieser Diskussion wird die Annahme
stehen, daf} es selbstgerechtfertigt ist, aus dem Vernunft-
motiv heraus zu handeln zu tun, was sich beim radikalen
Fragen nach Handlungsbegriindungen als begriindet er-
weist, weil es sich beim radikalen Fragen nach Handlungs-
begriindungen als begriindet erweist. Anschlieffend geht
es um die nihere Beschreibung dieses Motivs (II). Wie sich
zeigen wird, richtet es sich auf die Verwirklichung des be-
reits angesprochenen Mafistabs der Ungebundenheit oder
der Distanznahme. Damit ist dieser Mafistab — indirekt —
als oberster handlungsorientierender Maflstab begriindet,
weil sich das Vernunftmotiv auf ihn richtet und weil es
selbstgerechtfertigt ist, aus diesem Motiv heraus zu han-
deln. Dieser Begriindungsansatz weist grofle Nihe zur
praktischen Philosophie Kants auf. Er 1afit sich als der
Versuch verstehen, einige Grundgedanken der prakti-
schen Philosophie Kants zu prizisieren und weiterzuent-
wickeln. In einem eigenen Kapitel (III) geht es denn auch
darum zu zeigen, daf} der bis dahin entwickelte Begriin-
dungsansatz in der Konsequenz einiger zentraler Gedan-
ken der praktischen Philosophie Kants liegt. Anschlie-
fend ist der Mafistab der Ungebundenheit niher zu be-
schreiben und in Richtung auf ein handlungsorientieren-
des Ideal zu konkretisieren (IV). Die weitere Konkretisie-
rung des Mafistabs im folgenden Kapitel ergibt dann eini-
ge weitere fundamentale moralische Mafistibe (V). Diese
und nachfolgende Uberlegungen zur Konkretisierung des
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Mafistabs der Ungebundenheit (VI) machen es schliefflich
moglich, die grundsitzliche Rationalitit und den zentra-
len Stellenwert abwigenden praktischen Denkens in be-
grindungs- und in erkenntnistheoretischer Hinsicht dar-
zulegen (VII).

Auch der dritte Teil befaflt sich mit Handlungsbegriin-
dungen und mit der Rationalitit und dem Stellenwert ab-
wigenden Denkens, nunmehr im Blick auf rechtliche Ent-
scheidungssituationen, unter Beriicksichtigung deren Be-
sonderheiten. Die Frage ist, welche Folgerungen sich aus
den Ergebnissen des zweiten Teils dieser Arbeit fiir die
Rationalitit und den Stellenwert moralischen abwigenden
Denkens ergeben, was die Handlungswahl in den rechtli-
chen Entscheidungssituationen angebelangt. Zunichst
werden die rechtlichen Entscheidungssituationen genauer
beschrieben (I). Anschliefend gilt es, eine erste Konse-
quenz aus den Uberlegungen des zweiten Teils dieser Ar-
beit zu ziehen: die Konsequenz, daf} nur eine moralische,
nicht aber eine spezifisch rechtliche Verbindlichkeit des
Rechts in niher definiertem Sinne besteht (II). Nachfol-
gend werden einige Einwinde gegen diese Annahme einer
moralischen Verbindlichkeit des Rechts erortert (III).
Schliefllich geht es darum, von der Annahme einer mora-
lischen Verbindlichkeit des Rechts ausgehend, den zentra-
len Stellenwert moralischen abwigenden Denkens in be-
grindungs- und erkenntnistheoretischer Hinsicht zu ver-
deutlichen. Dabei wird die Entscheidungssituation des
Richters im Mittelpunkt der Uberlegungen stehen (IV).
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I. Zum Begriff der Norm, der Normgeltung
und der Rechtsnorm

A. Der Begriff der Norm

Oben wurde bereits angesprochen, daf} es in dieser Arbeit
um die Perspektive dessen geht, der vor der Wahl zwi-
schen mehreren Handlungsalternativen steht und der
nach einer Orientierung durch Griinde fiir seine Hand-
lungswahl fragt. Als Normbegriff, der dieser Perspektive
angemessen ist, bietet sich der semantische an.! Nach ihm
ist unter einer Norm die Bedeutung oder die ,,Proposi-
tion“ eines Normsatzes zu verstehen. Die Beziehung zwi-
schen der Norm und dem Normsatz entspricht dabei der
zwischen dem Aussagesatz und der Aussage oder der Pro-
position des Aussagesatzes.”

Aus der Entscheidendenperspektive sind Normsitze, die
sich direkt zur Handlungsorientierung verwenden lassen,
wie ,A soll p tun®, ,Es ist geboten, p zu tun“,® ,Es ist
verboten, p zu tun“ und , Es ist freigestellt, p zu tun“, von
besonderem Interesse.* Wie liflt sich die Bedeutung sol-

! Zum semantischen Normbegriff sieche Sieckmann (1990), 25 ff.; Alexy
(1985), 42 ff. m. w. Nachw.

? Dazu Alexy (1985), 46 m. w. Nachw.; zum Begriff der Proposition vgl.
v. Kutschera (1975), 40 ff., 97 ff., 166 ff.

’ Die Sitze ,A soll p tun“ und ,Es ist geboten, dafl A p tut® sollen im
folgenden synonym verwandt werden.

“ Daneben gibt es noch andere Arten von Normsitzen, solche etwa mit
der Bedeutung, daff jemandem eine Kompetenz zusteht oder daf} A
gegeniiber B ein Recht darauf hat, daf} B eine bestimmte Handlung
ausfithrt oder unterlafit (zur Analyse des Begriffs des Rechts auf etwas
und der Kompetenz siehe naher Alexy (1985), 159 ff., 211 ff.). Normen,
die durch solche Satze ausgedriickt werden, sind jedoch nicht direkt
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cher Normsitzes niher beschreiben? Steht die Frage nach
einer Handlungsorientierung durch Griinde im Mittel-
punkt, korrespondiert dem folgendes Verstindnis von der
Bedeutung dieser Sitze: Mit dem Satz ,Es ist geboten, p
zu tun® wird ausgedriickt, daf} es begriindet ist, p zu tun,
mit dem Satz ,Es ist verboten, p zu tun®, daf} es unbegriin-
det ist, p zu tun, mit dem Satz ,Es ist freigestellt, p zu
tun®, daff es weder begriindet noch unbegriindet ist, p zu
tun.” Der Begriff des Begriindetseins dient dabei dazu an-
zuzeigen, worum es aus der Entscheidendenperspektive
letztlich geht: eine abschlieflende rationale Orientierung,
was die Wahl der Handlungsalternative anbelangt, die ge-
boten, verboten oder freigestellt ist. Demnach lafit sich der
Satz ,A soll p tun“ nach dem hier zugrundeliegenden
Verstindnis nicht in ,,Es gibt einen Grund dafiir, dafl A p
tut® ibersetzen.® Wenn ein Grund fiir eine bestimmte
Handlung spricht, ergibt sich daraus noch keine abschlie-
ende Orientierung. Moglicherweise sprechen ja ande-
re, gewichtigere Griinde fiir ein entgegengesetztes Verhal-
ten.

Das angegebene Normverstindnis ist damit vereinbar, Be-
griffen wie ,sollen“ oder ,geboten“ einen praskripti-
ven Charakter beizumessen, also anzunehmen, daf§ diese
Begriffe im Standardfall dazu dienen, Handlungen zu

handlungsorientierend bzw. sie sind das nur insofern, als mit ihnen
Gebote, Verbote oder Freistellungen verkniipft sind, insofern dem Recht
des A gegeniiber B beispielsweise ein Gebot korrespondiert, nach dem B
eine bestimmte Handlung tun oder unterlassen soll.

5 Vgl. auch Baier (1974), 86 ff., nach dem ,,Was soll ich tun“ bedeutet
»Was ist die bestmégliche Handlungsweise“ und nach dem die bestmog-
liche Handlungsweise diejenige ist, die die besten Griinde fiir sich hat
(88). Oder vgl. Habermas (1988), 59: , Etwas tun sollen heift, Griinde
haben, etwas zu tun.“

¢ So {ibersetzt Mackie (1981), 97, den Satz; siehe dazu auch unten die
Ausfithrungen zur prima facie-Geltung von Normen, insbes. S. 49 ff.
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empfehlen und zu ihnen anzuleiten.” Eine solche pri-
skriptive Verwendungsweise entspricht auch der gewihl-
ten Ausgangsperspektive. Steht diese Perspektive im Mit-
telpunkt, interessieren solche praktischen Uberlegungen,
die den Zweck haben, demjenigen eine Orientierung zu
geben, der ernsthaft, d. h. zum Zwecke der Handlungs-
orientierung durch Griinde, nach Handlungsbegriindun-
gen fragt.

Im engeren Sinne zum Zwecke der Handlungsorientie-
rung oder der Handlungsanleitung durch Griinde nach
Handlungsbegriindungen zu fragen soll heiffen: Der Be-
treffende fragt und handelt aus dem Entschlufl und Motiv®
heraus, diejenige Handlungsalternative zu wihlen, deren
Wahl sich als begriindet erweist, weil sie sich als begriindet
erweist — womit dann noch nichts dartiber gesagt ist, daf§
sich die Wahl einer Alternative als begriindet erweist. Die-
se Beschreibung ist zunichst weit zu verstehen. Sie lafit
offen, nach welchen Maflstiaben sich die Begriindung der
Handlungswahl richtet, ob es um Begriindungen in einem
gleich naher zu erlduternden schwachen oder starken Sin-
ne geht. Beispielsweise konnen der Entschluff und das
Motiv des Fragenden schlicht dahin gehen zu tun, was re-
lativ zu einer per Dezision gesetzten Zielsetzung begriin-
det ist.

Daneben gibt es auch ein Fragen und Argumentieren zum
Zwecke der Handlungsorientierung in einem weiteren
Sinne. Es setzt nicht voraus, daff der Fragende aus dem
Entschluff und Motiv heraus handelt zu tun, was sich als
begriindet erweist, weil es sich als begriindet erweist. Man
denke etwa an Situationen, in denen der Fragende noch

7 Zur praskriptiven Verwendung normativer Begriffe siche Hare (1971),
74 ff.; ders. (1972), speziell zum Sollensbegriff 155 ff.; ders. (1973) z. B.
31 1f, 67 ff., 84 ff.; ders. (1981), 21 ff.; dazu auch Alexy (1978), 83 ff.

8 Zum Begriff des Motivs siehe unten S. 165 ff.
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unentschlossen ist, das auch zu tun, was sich als begriindet
erweist, oder an Situationen, in denen es gar nicht um die
Anleitung des Fragenden und Argumentierenden zum
Handeln geht, sondern um die Anleitung anderer Perso-
nen zum Handeln. Auch dann besteht der Zweck des Fra-
gens und Argumentierens aber darin, daf§ sich derjenige,
um dessen Handlungswahl es geht, in der fraglichen Ent-
scheidungssituation durch Griinde zum Handeln anleiten
lafst. Das setzt wiederum voraus, dafl sich die betreffende
Person in dieser Entscheidungssituation entschlossen hat
und aus dem Motiv heraus handelt zu tun, was sich als
begriindet erweist, weil es sich als begriindet erweist. Es
wird wenigstens im Blick auf eine solche — moglicherweise
unwahrscheinliche — Situation argumentiert.” Zugleich
wird davon ausgegangen, dafl ein Handeln der Person, um
deren Handlungsanleitung es geht, aus dem angesproche-
nen Entschluff und Motiv heraus in der in Rede stehenden
Entscheidungssituation wenigstens moglich ist. Das Ar-

® Den Zusammenhang zwischen der priskriptiven Verwendung von
Wortern bzw. Sitzen und der Ebene der Handlugsmotivation und des
Handlungsentschlusses stellt auch Hare heraus: ,We say something
prescriptive if and only if, for some act A, some situation S and some
person D, if P were to assent (orally) to what we say, and not, in S, do A,
he logically must be assenting unsincerely“ (1981), 21. ,,All prescriptions,
including moral ones, are expressions of preferences or of desires in a
wide sense“ (1981), 185. Demgegentiber wird hier nicht angenommen,
dafl, wer einer priskriptiven Auflerung zustimmt, damit bereits ent-
schlossen sein und das Motiv haben muf}, die empfohlene Handlung
auszufiihren. Es geniigt, wenn die Person zustimmt, daf} die Handlung
aus der Perspektive der Person begriindet ist, deren Anleitung zum
Handeln bezweckt ist, und daff diese Person zudem in der in Rede
stehenden Entscheidungssituation aus einem solchen Entschluff und
Motiv heraus handelt. Lediglich aus der Perspektive dieser Person, aus
der — allerdings zentralen — Perspektive desjenigen also, der im engeren
Sinne zum Zwecke der Handlungsorientierung nach Griinden fragt, ist
die Zustimmung mit dem Entschluff und Motiv verbunden, die empfoh-
lene Handlung auszufiihren.
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gumentieren zum Zwecke der Handlungsanleitung durch
Griinde wire sonst sinnlos. Demnach ist die Ubersetzung
des Satzes ,Es ist geboten, p zu tun® in , Es ist begriindet,
p zu tun“ genaugenommen folgendermafien zu erginzen:
P zu tun ist aus der Perspektive einer Person begriindet,
deren Anleitung zum Handeln durch Griinde bezweckt
ist und die in der in Rede stehenden Entscheidungssitua-
tion aus dem Entschluf und Motiv heraus handelt zu tun,
was zu tun sich als begriindet erweist, weil es sich als be-
griindet erweist.'® Diese Erginzung soll in folgenden der
Einfachheit halber nicht immer eigens erwihnt werden.
Sie ist immer mitzudenken.

Damit ist deutlich geworden, dafl der Sollensbegriff nach
dem hier zugrundeliegenden Verstindnis zu einer beson-
deren, auf Griinde gestiitzten Form der Empfehlung ver-
wandt wird. Die Empfehlung ist mit der Behauptung ver-
bunden, daf die empfohlene Handlung aus der eben ange-
sprochenen Perspektive des Anzuleitenden begriindet ist.
Etwas wird empfohlen, weil es aus der genannten Per-
spektive begriindet ist."”

" Die in der moralphilosopischen Literatur haufig anzutreffende Unter-
scheidung zwischen rechtfertigenden und motivierenden Griinden
(grundlegend dazu Frankena (1958), 40 ff.) ist dadurch relativiert. Geht
es um eine Handlungsorientierung durch rechtfertigende Griinde, dann
auch um die Perspektive dessen, fiir den diese rechtfertigenden Griinde,
wenn er sie als solche erkennt, auch motivierend sind. Die Unter-
scheidung ist aber noch weiter zu relativieren. Wie sich unten noch
zeigen wird, gibt es keine stirkere Form der Rechtfertigung einer Hand-
lung als die, dafl mit dem Handeln ein Sachverhalt bestméglich verwirk-
licht wird, auf dessen Verwirklichung sich ein bestimmtes Vernunftmo-
tiv richtet.

" Damit unterscheidet sich dieses Normverstindnis von einem ,.expres-
siven“ Normverstandnis, nach dem Normsitze wie die genannten aus
einer deskriptiven Komponente und einem normativen Operator
zusammengesetzt sind und nach dem dieser Operator nichts weiter als
ein Indikator dafiir ist, dafl der Sprecher mit der Auflerung eine be-
stimmte Handlung vollzieht, speziell einen Befehl ausspricht. Zum ,,ex-
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B. Der Begriff der Normgeltung

Im Begriff der Norm, wie er hier verwandt wird, ist die
Geltung der Norm nicht mit eingeschlossen. Eine solche
begriffliche Trennung zwischen Norm und Normgeltung
verleiht der Analyse von Normen und Normenkonflikten
eine groflere Genauigkeit. Ohne diese begriffliche Tren-
nung liefle sich nicht widerspruchsfrei sagen, eine Norm
gelte nicht oder sie gelte nur moglicherweise.'?

Wias ist unter der Geltung einer Norm genauer zu verste-
hen? Der Begriff der Geltung einer Norm soll im folgen-
den analog dem Begriff der Wahrheit einer Aussage ver-
wandt werden.!® Was die Proposition ,,dafl p“ eines Aus-
sagesatzes anbelangt, sind die Sitze ,dafl p, ist wahr“ und
»p* dquivalent."* Nach dem hier zugrundeliegenden Ver-
standnis des Geltungsbegriffs trifft das analog auf die Sat-
ze ,Das Gebot, p zu tun, gilt“ und ,Es ist geboten, p zu
tun® zu. Das Pradikat ,,gilt“ dient hier ebenso wie das Pri-
dikat ,,wahr* dazu, den Behauptungscharakter der Aufle-
rung des Satzes zum Ausdruck zu bringen. Dieses Be-
hauptungsmoment wird ,.eingeklammert“, wenn der Aus-
sagesatz ,,p“ bzw. der Normsatz ,Es ist geboten, p zu

pressiven Normverstindnis Alchourron/Bulygin (1981), 95 ff.; dies.
(1984), 453 ff.; kritisch dazu Weinberger (1984), 465 ff.

12 Zur begrifflichen Trennung zwischen Norm und Normgeltung vgl.
Alexy (1985), 47 ff. m. w. Nachw.

" Fiir einen wahrheitsanalogen Geltungsbegriff auch Sieckmann (1990),
33 ff.; Weinberger (1989), 259 ff., der den Begriff der Geltung allerdings
von vornherein auf eine systemrelative Geltung einengt und ein institu-
tionelles Dasein der Norm als weitere Geltungsvoraussetzung anfiihrt.
Wenn der Begriff der Wahrheit bzw. der der Geltung in der Literatur
haufig nicht auf Propositionen, sondern auf Sitze angewandt wird,
braucht dieser Unterschied hier nicht weiter zu interessieren. Es ist
moglich, von einer Verwendungsweise zur anderen iiberzugehen: Ein
Satz ist wahr bzw. gilt genau dann, wenn die Proposion wahr ist bzw.
gilt, die er ausdriickt. Vgl. dazu v. Kutschera (1982), 42.

' Vgl. Tugendhat (1976), 64.
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tun“ in ,dafl p“ bzw. das Gebot, p zu tun, verstanden
als die Proposition, daf} es geboten ist, p zu tun, transfor-
miert werden."” Es ist die gleiche Einklammerung, die der-
jenige vornimmt, der sich in indirekter Rede auf die Be-
hauptung eines anderen bezieht und dabei offenlifit und
nicht selber dazu Stellung nimmt, ob der behauptete Sach-
verhalt besteht oder nicht.'® Statt ,,Das Gebot, p zu tun,
gilt“ mag man auch einfach sagen ,,Es trifft zu, daff es ge-
boten ist, p zu tun“ oder statt des Begriffs der Geltung
auch einfach den der Wahrheit verwenden."” Auch dann
ist aber zwischen einer theoretischen und einer prakti-
schen Wahrheit zu unterscheiden. Auch dann empfiehlt es
sich, kenntlich zu machen, dafl es um Propositionen ganz
besonderer Art geht, um solche des Geboten-, Verboten-
oder Freigestelltseins.'® Um diese Besonderheit kenntlich
zu machen, soll hier dem Begriff der Geltung vor dem Be-
griff der Wahrheit oder des Zutreffens der Vorzug gegeben
werden.

Nach dem Gesagten gilt das Gebot, p zu tun, also dann,
wenn es begriindet ist, p zu tun. Genauer ist zwischen ei-
nem schwachen und einem starken Begriff der Begriin-
dung und der Normgeltung zu unterscheiden. Nach dem
schwachen Geltungsbegriff geht es von vornherein nur
um Begriindungen relativ zu einem bestimmten Hand-
lungsmafistab x. Wer die Geltung des Gebotes, p zu tun,
behauptet, sagt damit lediglich, daf} es diesem Mafistab
entspricht, p zu tun, wobei er sich auf die Perspektive ei-
ner Person bezieht, deren Anleitung zum Handeln be-

' Hinsichtlich des Wahrheitsbegrifffs vgl. Tugendhat (1976), 64 ff.; Golz
(1986), 4 ff.

¢ Vgl. Golz (1986), 4 ff.; Searle (1983), 230 f.

17 Zur Anwendung des Wahrheitsbegriffs auf Normen bzw. Normsitze
vgl. Klug (1982), 202 ff. m. w. Nachw.

'8 Vgl. auch C. und O. Weinberger (1979), 100 {.
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zweckt ist, und auf eine Situation, in der diese Person aus
dem Entschluff und Motiv heraus handelt zu tun, was sich
relativ zu diesem Mafistab als begriindet erweist. Mit dem
starken Geltungsbegriff, der sich auf Begriindungen im
starken Sinne bezieht, verhilt es sich anders. Nach ithm
folgt daraus, dafl eine Handlung einem bestimmtem Maf3-
stab entspricht, nur dann, daf} diese Handlung begriindet
ist, wenn auch die Ausrichtung an diesem Mafistab be-
grundet ist — und das nicht nur im schwachen Sinne.

Der Geltungsbegriff im schwachen Sinne ist von vornher-
ein so konzipiert, daf sich die Frage, ob das Gebot gilt,
nach dem Mafistab x zu handeln, ob ein solches Handeln
also begriindet ist, gar nicht sinnvoll stellen laft. Nach Be-
grundungen fiir ein Handeln nach dem Mafstab x zu fra-
gen, hiefle ja, zu fragen, ob es dem Mafistab x entspricht,
nach thm zu handeln. Genauer macht es schon keinen
Sinn, von einem Gebot zu reden, dem Maf3stab x entspre-
chend zu handeln, tibersetzt man dieses Gebot dahin, daf§
es begriindet ist, gemaf} x zu handeln. Sonst wire wieder-
um zu erginzen: relativ zu Mafistab x begriindet, nach
Mafistab x zu handeln.

Deswegen ist es nicht ausgeschlossen, ein Gebot anzuneh-
men, nach Mafistab x zu handeln, oder ein solches Gebot
als Mafistab fiir Begriindungen im schwachen Sinne anzu-
sehen. Dieses Gebot mufl dann aber abweichend interpre-
tiert werden. Beispielsweise mag man den Satz ,Es ist ge-
boten, gemaf} x zu handeln® in , X ist Begrindungsmafi-
stab“ tibersetzen und damit nicht etwa zum Ausdruck
bringen, daf} es in irgendeinem Sinne rational oder be-
grundet ist, nach x zu handeln, sondern lediglich aus-
driicken, daf} in der laufenden oder folgenden Argumen-
tation die Orientierung dessen bezweckt ist, der zum
Zwecke der Handlungsorientierung fragt, welches Han-
deln relativ zu x begriindet ist.
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Der hier verwandte Geltungsbegriff ist von anderen hiu-
fig verwandten Geltungsbegriffen zu unterscheiden. Er
unterscheidet sich zunichst vom Begriff der faktischen
Geltung, mit dem die Befolgung, Anerkennung oder an-
ders definierte tatsichliche Wirksamkeit einer Norm oder
Normenordnung gemeint ist.'” Ein weiterer Geltungsbe-
griff ist der Begriff der sogenannten juristischen oder ver-
fassungsmifligen Geltung. Nach ihm gilt eine Rechtsnorm
dann, wenn sie in verfassungsgemifler Weise von einem
zustindigen Organ gesetzt ist und nicht gegen hoherran-
giges positives Recht verstofit.”® Danach ist die Verfassung
oder, folgt man Kelsen, die Grundnorm, die gebietet, sich
so zu verhalten, wie die Verfassung es vorschreibt,?! ober-
ster Mafistab fiir die Geltung von Normen.

Bezieht man den Begriff der juristischen Geltung auf Ar-
gumentationen zum Zwecke der Handlungsorientierung
durch Griinde, laflt sich die juristische Geltung als Spe-
zialfall einer Geltung im hier verstandenen Sinne verste-
hen. Sie lif}t sich dann dahin verstehen, daff der Mafistab
dafiir, ob eine Handlung begriindet ist, darin liegt, ob die
Handlung den Verfassungsnormen oder der Grundnorm
bzw. einer solchen Norm entspricht, die in verfassungsge-
mifler Weise gesetzt worden ist. Genauer kann es sich ein-
mal um eine Begriindung im schwachen Sinne relativ zu
diesem Maf3stab handeln. Die Frage nach der Geltung des
Maf3stabes, nach der Geltung der Verfassungsnormen
oder der Grundnorm also, stellt sich dann nicht. Oder die
juristische Geltung einer Norm ist anders zu verstehen
und setzt voraus, dafl es begriindet ist, die Verfassungsnor-

19 Zum Begriff der faktischen Geltung vgl. Ott (1976), 21 f.; R. Schreiber
(1966), 58 ff.

2 Vgl. dazu Dreier (1981), 194 ff.; Kelsen (1960), 200 ff.; R. Schreiber
(1966), 64 ff.

2t Kelsen (1960), 204.
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men bzw. die Grundnorm zu befolgen. In diesem Fall
schliefit sich die weitere Frage an, ob die juristische Gel-
tung voraussetzt, dafl die Verfassungsnormen oder die
Grundnorm in einem starken oder in einem schwachen
Sinne begriindet sind.”?

Im folgenden wird die Perspektive dessen im Mittelpunkt
stehen, der einen Mafistab wie die Verfassung nicht ein-
fach als Handlungsmafistab hinnimmt, sondern ihn ande-
ren moglichen Handlungsmafistiben gegeniiberstellt und
fragt, ob es eine Orientierung durch Griinde fiir die Wahl
zwischen den verschiedenen Mafistibe gibt. Ein juristi-
scher Geltungsbegriff, der sich auf Begriindungen im
schwachen Sinne stitzt, wird dieser Perspektive nicht ge-
recht. Er schliefit es aus, die Verfassung oder Grundnorm
nochmals sinnvoll in Frage zu stellen. Nach welchen Maf3-
staben sich die Geltung der Rechtsnormen fiir denjenigen
richtet, der in einer solchen radikalen Weise nach Begriin-

22 Einige Formulierungen Kelsens (1960) legen es nahe, den von ihm
verwandten Begriff der Geltung im hier interessierenden Sinne zu verste-
hen. Danach wire die Geltung also als das Begriindetsein normgemafien
Handelns aus der Perspektive dessen zu interpretieren, der nach einer
Handlungsorientierung durch Griinde fragt. So umschreibt Kelsen die
Geltung oder das ,,objektive Sollen einer Norm damit, daf} ein Verhal-
ten, das in einem Willensakt intendiert ist, vom Standpunkt eines unbe-
teiligten Dritten als gesollt angesehen wird (7). Auch verwendet er den
Begriff einer den Adressaten bindenden (7) oder einer verbindlichen
(196) Norm oder schreibt er von der Legitimierung des subjektiven
Sinnes eines Aktes als objektiv giiltige Norm (364). Interpretiert man
Kelsen in dieser Weise, fragt sich weiter, ob eine Begriindung im schwa-
chen Sinne relativ zur Grundnorm gemeint ist. Dann wire es indes
sinnlos von der Geltung der Grundnorm zu reden. Demgegeniiber heif3t
es bei Kelsen, die objektive Geltung der Grundnorm werde bei der
normativen Geltungsbegriindung vorausgesetzt (364). Wird die Geltung
der Grundnorm vorausgesetzt, ist die weitere Frage die, ob voraus-
gesetzt wird, daff die Grundnorm im starken Sinne begriindet ist oder im
schwachen Sinne, und, ist letzteres der Fall, relativ zu welchem Mafistab.
Vgl. dazu auch Priester (1984), 228 ff., nach dem sich die Grundnorm bei
Kelsen auch als ,,fundamentale moralische Maxime“ deuten lafit.
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dungen fragt, sei zunichst offengelassen. Darauf wird
noch einzugehen sein.

Festzuhalten bleibt: Normen, auch Rechtsnormen, gelten
nach dem hier verwandten Geltungsbegriff nur dann,
wenn es begriindet ist, der Norm gemif§ zu handeln. Diese
Geltung kann sich je nach Entscheidungsperspektive ver-
schieden darstellen. Beispielsweise gilt eine Rechtsnorm,
nach der es verboten ist, vor Grundstiickseinfahrten zu
parken, aus der Perspektive des Biirgers dann, wenn das
Parken vor Einfahrten unbegriindet ist. Auf die Entschei-
dungsperspektive des Richters bezogen, geht es demge-
geniiber nicht lediglich darum, ob das Parken vor Einfahr-
ten begriindet ist, sondern letztendlich darum, ob es be-
grindet ist, nach der betreffenden Rechtsnorm, mogli-
cherweise in Kombination mit anderen Normen, den Fall
zu entscheiden. Genaugenommen steht letztendlich nicht
die Geltung der Rechtsnorm in Frage, sondern die Gel-
tung des Gebots, nach dieser Norm den Fall zu entschei-
den. Im folgenden sei der Einfachheit halber einfach nur
die Geltung der betreffenden Rechtsnorm genannt, auch
wenn die Richterperspektive angesprochen ist. Damit ist
dann genauer die Geltung des Gebots gemeint, nach dieser
Norm den Fall zu entscheiden.

C. Der Begriff der Rechtsnorm

Zu den Besonderheiten rechtlicher, speziell richterlicher
Entscheidungssituationen gehort es, dafl der Entscheiden-
de in ihnen mit Rechtstexten autoritativen Charakters
umzugehen hat. Dem ist bei der Prizisierung des Begriffs
der Rechtsnorm Rechnung zu tragen.

Unter einer Rechtsnorm lifft sich, vom semantischen
Normbegriff ausgehend, einmal die sprachliche Bedeu-
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tung von Normsitzen verstehen, wie sie in Rechtstexten,
etwa Verfassungs- oder Gesetzestexten, formuliert sind.
Der Inhalt einer solchen Rechtsnorm im engeren Sinne
richtet sich dann ausschliefflich nach der sprachlichen Be-
deutung der betreffenden Rechtssatzformulierung. Of-
fensichtlich entscheiden Richter nicht allein nach Normen
in diesem Sinne, konnen sie das auch gar nicht. Es gehort
zu den juristischen Gemeinplitzen, dafl in der Regel nicht
nur eine, sondern eine Vielzahl verschiedener Entschei-
dungsmoglichkeiten mit der sprachlichen Bedeutung ei-
nes Rechtstextes, speziell eines Verfassungs- oder Geset-
zestextes, vereinbar sind. Im einzelnen mag dann Streit
dariiber bestehen, wie dieser Sachverhalt genauer zu ana-
lysieren ist, was unter der sprachlichen Bedeutung eines
Rechtstextes genauer zu verstehen und wie diese sprachli-
che Bedeutung zu ermitteln ist oder welche Orientierung
sie geben kann.” Auch gehen Richter hiufig iiber den

3 Vgl. dazu einerseits Koch/Riiffmann (1982), 126 ff., nach denen sich
die Bedeutung von Rechtssitzen aus vorfindlichen, prinzipiell empirisch
zu ermittelnden Sprachkonventionen ergibt (kritisch aus linguistischer
Sicht Busse (1989), 93 ff.), andererseits den hermeneutischen Ansatz,
nach dem im ,Vorgang der normativen Qualifikation des Falles und der
Konkretisierung der Gesetzesnorm ... Sachverhalt und Rechtsnorm
iberhaupt erst hergestellt“ werden (Kaufmann (1984), 85; zum herme-
neutischen Ansatz siche niher Hassemer (1986), 195 ff. m. w. Nachw.).
Allerdings ist auch auf hermeneutischer Seite von einer ,Bedingung des
moglichen Wortsinns“ die Rede, die zwar vergleichsweise weit gefaflt sei
und keine fertige Sachverhaltsentscheidung liefere, aber doch Grenzen
moglichen Verstindnisses abstecke (Hassemer (1968), 130). Eben diese
mogliche sprachliche Bedeutung eines Rechtssatzes lafit sich als Rechts-
norm im engeren Sinne verstehen. Auch bei Friedrich Miiller, dem Be-
grinder der ,Strukturierenden Rechtslehre®, heifdt es: ,,Ihr [der Norm]
Sinn vollendet sich erst in der Konkretisierung (1984), 264. Nach Miuil-
ler soll die Norm dabei als ,aus Normprogramm und Normbereich
zusammengesetzt verstanden werden“ (1984), 264. Unter Normpro-
gramm versteht er das Ergebnis einer ,Interpretation simtlicher Sprach-
daten“ (1989), 27. Dabei schreibt er auch von einem ,méglichen Wort-
sinn“ als ,Normprogrammgrenze“, einem ,Spielraum jedenfalls noch
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»moglichen Wortsinn“ hinaus, etwa wenn sie Analogie-
schliisse ziehen oder eine teleologische Reduktion vor-
nehmen, wenn sie also Fille aus teleologischen Erwigun-
gen nur unter einschrinkenden Bedingungen nach einem
Rechtstext entscheiden, der seiner sprachlichen Bedeu-
tung nach einschligig ware.”*

Soll der Begriff der Rechtsnorm auch solche fiir die
Rechtspraxis mafigeblichen Normen erfassen, die mit den
Rechtsnormen im engeren Sinne nicht identisch sind,
bedarf es einer anderen Begriffsbestimmung. Alexy hat
fiir den Bereich der Grundrechtstheorie vorgeschlagen,
zwischen den Grundrechtssitzen im Verfassungstext, den
unmittelbar durch diesen Text ausgedriickten Grund-
rechtsnormen und solchen Grundrechtsnormen zu unter-
scheiden, die sich dem unmittelbar statuierten Grund-
rechtsnormen durch eine ,korrekte grundrechtliche Be-
griindung® zuordnen lassen.”” Aus dieser Unterscheidung
laflt sich, verallgemeinert und etwas modifiziert, ein
Begriff der Rechtsnorm im weiteren Sinne gewinnen, der
den Zwecken dieser Arbeit angemessen ist. Unter Rechts-
normen sind danach Normen zu verstehen, die sich einem
bestimmten Rechtsmaterial nach bestimmten Zuord-
nungsnormen zuordnen lassen, und aus solchen Normen
abgeleitete Normen. Im weitesten Sinne lassen sich auch

moglicher Verstindnisvarianten der interpretierten Sprachdaten (1989),
187. Diese ,,moglichen Verstandnisvarianten® lassen sich als Rechtsnorm
im engeren Sinne verstehen.

# Zur teleologischen Reduktion vgl. Larenz (1983), 375 ff.; Brandenburg
(1983).

BAlexy (1985), 57 ff; ahnlich die Unterscheidung Miillers zwischen
einem Normtext und einem Normprogramm (vgl. dazu Anm. 23) einer-
seits und einer Rechts- und Entscheidungsnorm andererseits, die das
Zwischen- bzw. Endergebnis der Konkretisierungsarbeit darstelle
(1984), 264. Zur Krittk am Ansatz Miillers und an dessen Terminologie
siche Alexy (1985), 63 ff.
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die Zuordnungsnormen selber als Rechtsnormen bezeich-
nen.

Unter ,Rechtsmaterial“ sollen hier noch uninterpretierte
oder fiir die Entscheidungsfindung noch nicht ausgewer-
tete Rechtssitze verstanden werden, von denen anerkannt
ist, dafl rechtliche Instanzen, vor allem Richter, sie nach
bestimmten Methoden auswerten und in ausgewerteter
Form bei ihrer Entscheidungsfindung beriicksichtigen
sollen. Als Rechtsmaterial lassen sich vor allem Rechtstex-
te in Verfassungs- und Gesetzestexten anfithren, aber auch
Rechtssitze anderer Art, gewohnheitsrechtliche oder
dogmatische Rechtssitze oder Rechtstexte in richterlichen
Entscheidungen beispielsweise.”®

Zu den Zuordnungsnormen gehéren zunichst methodi-
sche Normen im engeren Sinne. Sie haben den Inhalt,
dafl der Richter nach Normen entscheiden soll, die sich
ergeben, wenn er ein bestimmtes Rechtsmaterial mit be-
stimmten Rechtsfindungsmethoden auswertet, d. h. mit
Methoden der Auslegung oder — allgemeiner — der Aus-
wertung solchen Materials. Solche Methoden sind etwa
diejenigen, die im sogenannten Kanon der Auslegungs-
methoden zusammengefafit sind: die grammatische, sy-
stematische, historische und objektiv-teleologische Aus-
legungsmethode in den verschiedenen vertretenen Vari-

% Es wire miflverstandlich und weniger passend, anstelle des Begriffs des
Rechtsmaterials den - teils sehr eng verstandenen — Begriff der Rechts-
quelle zu verwenden (zu diesem Begriff siehe etwa A. Ross (1929),
290 ff.; Adomeit (1969), 77 ff.; Dreier (1973), 3 ff. m. w. Nachw.). Mit
dem Begriff des Rechtsmaterials lifit sich am besten zum Ausdruck
bringen, worum es an dieser Stelle geht: dafl sich die fiir das richterliche
Handeln mafigeblichen Normen erst aus einer Auswertung der vorfind-
lichen Rechtstexte ergeben, dafl diese vorfindlichen Texte also gerade
nicht unvermittelt Rechtsquelle im Sinne von Erkenntnisgrund dafir
sind, nach welchen Normen zu entscheiden fiir den Richter begriindet
1st.
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anten.”” Auch Argumentformen wie etwa die teleologi-
sche Reduktion und der Analogieschlufl zahlen zu den
Methoden der Auswertung des Rechtsmaterials. Neben
den methodischen Normen im engeren Sinne zihlen
Normen und Metanormen zu den Zuordnungsnormen,
die regeln, wie der Richter entscheiden soll, wenn es zu
Kollisionen zwischen den methodischen Normen im en-
geren Sinne kommt, oder unter welchen Voraussetzun-
gen der Richter abweichend von bestimmten methodi-
schen Normen entscheiden soll. Auch Normen, die die
Rangverhiltnisse und den Stellenwert verschiedener Ar-
ten von Rechtsmaterialien regeln — oder genauer: solcher
Normen methodischer und zugeordneter Art regeln, die
sich auf verschiedene Arten von Rechtsmaterialien bezie-
hen — zahlen zu den Zuordnungsnormen.

Auf eine genauere Klassifizierung und Prizisierung der
Zuordnungsnormen und Methoden der Auswertung von
Rechtsmaterial soll hier verzichtet werden.”® An dieser
Stelle kommt es lediglich darauf an, dafi sich richterliche
Entscheidungen nicht einfach an einem vorfindlichen
Rechtsmaterial orientieren, sondern an Normen, die sich
aus einem bestimmten Umgang mit diesem Material, aus
einer bestimmten Auswertung des Materials nach be-
stimmten Methoden ergeben, und darauf, dafl sich ent-
sprechend zwischen einem Rechtsmaterial, diesem zuge-
ordneten Normen und solchen Normen oder Metanor-
men unterscheiden laft, die die Zuordnung regeln.

7 Siehe dazu die einschlagigen Methodenlehren, etwa Larenz (1983),
298 ff.; Koch/Riifimann (1982), 166 ff.; zur teleologischen Gesetzesaus-
legung siehe auch unten S. 359 ff.

% Vgl. dazu auch die Unterteilung von ,norms of legal reasoning“ bei
Peczenik (1986), 67 ff., in ,source norms* und ,reasoning norms“. Jene
gliedert er wiederum in ,interpretation norms®“, ,construction norms“
und ,,collision norms* auf.
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Rechtsnormen im engeren Sinne lassen sich danach als
Rechtsnormen im weiteren Sinne beschreiben, die dem
Rechtsmaterial nach folgender methodischer Norm zuge-
ordnet sind: dem Gebot, nach derjenigen Norm zu ent-
scheiden, die sich bei einer — noch niher zu bestimmenden
— grammatischen, d. h. auf Sprachdaten gestiitzten Ausle-
gung des betreffenden Rechtssatzes ergibt.”’

Der Begriff der Rechtsnorm ist sehr weit gefafit, solange
jede, auch jede ungiiltige Zuordnungsnorm den Charakter
einer Norm als Rechtsnorm begriinden kann. Er lafit sich
verengen, indem man die zuordnenden Normen weiter
eingrenzt. Eine Moglichkeit der Eingrenzung wire die,
nur faktisch anerkannte Zuordnungsnormen und aus ih-
nen abgeleitete Normen zu beriicksichtigen. Damit wire

# Abweichend vom oben umschriebenen Begriff der Rechtsnorm zahlt
Hart (1983), 86 f., nur solche Normen zum Recht, wie es ,,ist“, die sich
aus der sprachlichen Bedeutung eines Rechtssatzes ergeben — von einigen
Ausnahmefillen abgesehen, in denen sich die Norm als die natiirliche
und rationale Weiterentwicklung des Rechtssatzes erweise. Bei unbe-
stimmtem Wortlaut und in zweifelhaften Fillen sei besser von einer
richterlichen Gesetzgebung zu reden, um die Tatsache nicht zu verschlei-
ern, dafl das geltende Recht in solchen Fillen zwar Grenzen setze, aber
nicht die Wahl bestimme und dafl die Mafistabe der richterlichen Ent-
scheidung nicht dem Gesetz zu entnehmen seien. Indessen ist mit der
Qualifikation einer Norm als Rechtsnorm im angegebenen Sinne nur
gesagt, dafl sie einer Norm der Zuordnung entspricht, die gebietet, nach
einer dem Rechtsmaterial in bestimmter Weise zuzuordnenden Norm zu
entscheiden, bzw. dafl sie selber eine solche Zuordnungsnorm darstellt.
Ob und wieweit der Richter bei der Zuordnung oder Wahl der Zuord-
nungsnorm auf wie auch immer niher bestimmte Mafistibe des positiven
Rechts zuriickgreifen kann, ist eine weitergehende Frage. Der Begriff der
Rechtsnorm im angegebenen Sinne prijudiziert insoweit noch nichts. Er
bringt daher auch noch nicht zum Ausdruck, dafl das Gesetz in irgend-
einem Sinne fiir sich genommen bereits die Entscheidung bestimmt. Und
welcher andere Begriff als der Begriff der Rechtsnorm pafit besser auf
Normen, die sich ergeben, wenn Richter Rechtstexte mit den gelaufigen
Methoden der Rechtsfindung — und nicht nur mit der grammatischen
Methode - auswerten?
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dann prijudiziert, daf nur solche Normen Rechtsnormen
sind, die sich dem Rechtsmaterial nach faktisch anerkann-
ten Zuordnungsnormen und abgeleiteten Normen zuord-
nen lassen. Der Bereich der Rechtsnormen wire so aller-
dings allzusehr eingeengt, schon weil in Fragen der
Rechtsmethodik und der Zuordnung von Normen zum
Rechtsmaterial hiufig Streit besteht. Allgemein anerkann-
te Zuordnungsnormen beispielsweise, die ein Rangver-
hiltnis zwischen den Auslegungsmethoden festlegen, gibt
es nicht.’® Daneben bietet sich folgendes Kriterium der
Eingrenzung an: Nur solche Normen zahlen als Rechts-
normen, die sich dem Rechtsmaterial nach wenigstens pri-
ma facie giiltigen Zuordnungsnormen zuordnen lassen
oder nach solchen Zuordnungsnormen, die im unten noch
prizisierten Sinne dem ersten Anschein nach gelten.” Bei
einer solchen Eingrenzung stellte sich sogleich die weitere
Frage, woran sich die Geltung der Zuordnungsnormen
bemifit. Keine befriedigende Losung wire es jedenfalls,
nur giltige Zuordnungsnormen zuzulassen. Da dann,
wenn die Zuordnungsnorm gilt, auch die korrekt zuge-
ordnete Norm Geltung hat, wiren sonst alle korrekt zu-
geordneten Rechtsnormen geltende Normen. Die Tren-
nung zwischen Norm und Normgeltung wire insoweit
aufgehoben.

Auf welche Weise der Bereich der moglichen Zuord-
nungsnormen bei der niheren Bestimmung des Begriffs
der Rechtsnorm zweckmafligerweise eingegrenzt werden
sollte, kann an dieser Stelle offenbleiben. Nach welchen
Kriterien die Zuordnungsnormen auch eingegrenzt wer-
den: Worauf es fiir den weiteren Gang der Untersuchung

0 Siehe dazu Esser (1972), 124 ff.; Kriele (1976), 85 ff.; Rahlf (1976),
27 ff.; Hassold (1981), 192 ff.; vgl. dazu auch unten S. 343 {.

3! Zum Begriff der Geltung des ersten Anscheins siehe niher unten S.
93 f.
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ankommt, ist, daff ein Begriff der Rechtsnorm Verwen-
dung findet, der weiter ist als der Begriff der Rechtsnorm
im engeren Sinne und der auch solche fiir die richterliche
Entscheidung bedeutsamen Normen erfafit, die sich dem
Rec?ztsmaterial in der angegebenen Weise zuordnen las-
sen.

32 Welche Gestalt die Eingrenzung der Zuordnungsnormen auch anneh-
men mag: Verwendet man einen Begriff der Rechtsnorm im angegebenen
weiteren Sinne, erweist sich ein juristischer Geltungsbegriff als unzu-
reichend, der lediglich auf ,,die Verfassung“ oder eine Grundnorm als
Geltungsmafistab verweist, die gebietet, ,die Verfassung“ zu befolgen.
Mit dem pauschalen Verweis auf die Verfassung ist die Frage noch nicht
beantwortet, welche Normen dem Verfassungstext nach welchen
Zuordnungsnormen zugeordnet werden sollen.
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I1. Begriff und Gegenstand von Abwigung

In der Einleitung kam es bereits zur Sprache: Unter Ab-
wigung soll hier die Losung eines echten Konflikts zwi-
schen Gebots-, Verbots-, oder freistellenden Normen mit
prima facie-Geltung durch die Ermittlung eines ausglei-
chenden oder vorziehenden Rangverhiltnisses zwischen
den Konfliktnormen verstanden werden. Im folgenden
geht es darum, diese Abwigungsdefinition und ihre Be-
standteile zu erldutern.

A. Prima facie-Normen

Nach der angegebenen Abwigungsdefinition geht es bei
Abwigungen im hier verstandenen Sinne um die Ldsung
von Normenkonflikten. Daff Ge- oder Verbotsnormen
miteinander in Konflikt stehen, heifit: In bestimmten
Handlungssituationen sind mehrere Ge- oder Verbots-
normen ihrem Inhalt nach anwendbar und ist es zwar
moglich, jede Norm fiir sich genommen zu befolgen, nicht
aber alle Normen zusammen.” Die Frage, was unter Kon-
flikten mit freistellenden Normen zu verstehen ist, wirft
besondere Probleme auf. Sie soll unten gesondert erortert

3 Davon ist eine andere Art des Normwiderspruchs zu unterscheiden,
der Widerspruch zwischen den Sitzen ,Norm N gilt“ und ,Norm N gilt
nicht“ Zur Negation der Geltung von Normen vgl. auch Sieckmann
(1990), 36 f.
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werden. Zunichst geht es hier nur um Konflikte zwischen
Ge- oder Verbotsnormen.

Man kann Normenkonflikte in solche unterteilen, in de-
nen die Normen ihrem Inhalt nach logisch unvertriglich
sind, die also einen normenlogischen Widerspruch betref-
fen,* und in Konflikte zwischen Normen, die nur unter
bestimmten empirischen Bedingungen miteinander in
Konflikt geraten. Hier interessiert eine andere Unter-
scheidung, die zu dieser Unterscheidung quer verlauft. Sie
unterteilt danach, ob das, was nach den Konfliktnormen
ge- oder verboten ist, ,prima facie“ oder ,unter Bertick-
sichtigung aller Umstinde® ge- oder verboten ist.

1. Die Frage nach der Geltungsweise
von Konflikt- und prima facie-Normen

Worin der besondere prima facie-Charakter einer Norm
besteht, ob diese Terminologie nicht tiberhaupt irrefiih-
rend und aufzugeben ist,” dariiber herrscht Streit.”® Die
Frage, um die es in dieser Auseinandersetzung geht, lafit
sich — trennt man zwischen Norm und Normgeltung -
folgendermaflen formulieren: Haben die Konfliktnormen
in irgendeinem Sinne in der Konfliktsituation nebeneinan-
der Geltung, obwohl sie nicht zusammen erfillbar sind,
und in welchem Sinne? Gelten die prima facie-Normen in
einem anderen Sinne als die Normen, die etwas unter Be-
riicksichtigung aller Umstinde gebieten? Wenn ja, worin
besteht dann das Konflikthafte der Situation? Oder han-

*Vgl. dazu C. und O. Weinberger (1979), 132.

% So etwa Searle (1978), 84.

% Siehe dazu Gowans (1987), 3 ff., und die dort zu findende, umfangrei-
che Literaturzusammenstellung sowie die im folgenden zitierte Litera-
tur; weitere Nachweise zum Thema Normenkonflikte bei Paulson
(1984), 487 Anm. 1.
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delt es sich tiberhaupt nur um einen ,,scheinbaren® Kon-
flike?

Wenig hilfreich ist das Argument, ein Konflikt zwischen
Normen sei nur dann gegeben, wenn die Konfliktnor-
men nebeneinander Geltung hitten. Da es Normenkon-
flikte gebe, sei es auch méglich, daff Konfliktnormen ne-
beneinander Geltung hitten.”’” Von einem Normenkon-
flikt 1€t sich auch dann sinnvoll reden, wenn die Kon-
fliktnormen in der Konfliktsituation nicht alle zusammen
gelten. Das wird unten noch deutlich werden. Selbst wenn
der Begriff des Normenkonflikts eng verstanden wird und
nur Konflikte zwischen geltenden Normen erfaflt, ist es
keineswegs selbstverstindlich, dafl es solche Konflikte
auch gibt.

Dafl die in der Konfliktsitutation nach der jeweiligen
Konfliktnorm ge- oder verbotene Handlung ,wirklich“
ge- oder verboten ist, selbst dann, wenn unter Beriicksich-
tigung aller Umstinde eine andere Handlung ge- oder ver-
boten ist, wird teils mit moralpsychologischen Erwigun-
gen begriindet. So wird aus Gefiihlen der Schuld oder des
Bedauerns dariiber, eine Konfliktnorm nicht befolgt zu
haben, auf die Geltung der Norm in der Konfliktlage ge-
schlossen.”® Moralpsychologische Argumente dieser Art
sind zu Recht auf Kritik gestoffen.” Sie beantworten nicht
die Frage, ob und warum solche Gefiihle auch gerechtfer-
tigt sind, d. h. sich auf die Verletzung einer in der Kon-
fliktlage giiltigen Norm stiitzen kdnnen. Auch sind vieler-
lei Erklirungen fiir solche Gefiihle denkbar, die keinen
ywirklichen“ Normenkonflikt voraussetzen.

%7 So etwa Kelsen (1979), 100 £;; kritisch zu dieser Art von Argumenta-
tion Paulson (1984), 498.

% So hinsichtlich des moralischen Sollens Williams (1978), 263 ff.

% Siehe Gowans (1987), 15; Foot (1983), 382.
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Ob Konfliktnormen nebeneinander Geltung haben, hingt
davon ab, welcher Geltungsbegriff Verwendung findet
und welches Normverstindnis man zugrunde legt. Nach
dem oben erlduterten Normverstindnis und Verstindnis
von der Geltung einer Norm haben Normen die Funk-
tion, eine Orientierung und Anleitung zum Handeln
durch Griinde zu geben. Die Geltung einer Norm zeigt
danach eine abschliefende Orientierung durch Griinde
an, zeigt also an, daf} die relevanten Griinde denjenigen,
der vor der Wahl zwischen mehreren Handlungsalternati-
ven steht, auf das ge- oder verbotene Verhalten festlegen,
bzw. dafl Griinde ihn nicht auf ein bestimmtes Verhalten
festlegen, wenn eine Freistellung in Rede steht. Ein Gebot
gilt, wenn es in einem abschlieflend orientierenden Sinne
begriindet ist, dem Gebot gemafl zu handeln. Die Kon-
fliktnormen konnen in der Konfliktsituation daher nicht
nebeneinander giiltig sein. Sonst wire mit der Geltung
dieser Normen noch keine abschliefende Handlungs-
orientierung angezeigt. Die Befolgung simtlicher , gelten-
der“ Normen wire ja nicht moglich. Weder prima facie-
noch andere Normen konnen daher in der jeweiligen
Konfliktsituation nebeneinander Geltung haben.

Was zeichnet Konflikte zwischen prima facie-Normen
aber dann aus? Kommt nicht wenigstens irgendeine abge-
schwichte Form der Normgeltung als besonderes Kenn-
zeichen der prima facie-Normen in Betracht?

Hiufig wird versucht, anstelle der Unterscheidung zwi-
schen prima facie- und anderen Normen oder zur Erlau-
terung dieser Unterteilung zwischen verschiedenen Ver-
wendungsweisen von ,,sollen“ oder zwischen verschiede-
nen normativen Begriffen oder deontischen Operatoren
zu unterscheiden. Im Blick auf die einen sollen ,echte®
Konflikte zwischen giiltigen normativen Anforderungen
moglich sein, im Blick auf die anderen nicht. Beispielswei-
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se wird zwischen konfliktfahigen ,type 1 ought state-
ments“ und konfliktunfihigen ,type 2 ought state-
ments“*® unterschieden oder zwischen ,ought prescrip-
tions“ und ,,must prescriptions“.41 Solche Unterscheidun-
gen sind ebenso erklirungsbediirftig wie die zwischen
,prima facie-“ und ,unter Berticksichtigung aller Um-
stinde geboten®, soweit es sich nicht ohnehin nur um an-
dere Formulierungen dieser Unterscheidung handelt. Die
Frage stellt sich nach wie vor, ob oder in welchem Sinne in
Konflikt stehende, wie auch immer benannte Verhaltens-
anforderungen nebeneinander giiltig sein konnen, obwohl
sie sich nicht zusammen erfiillen lassen. Auch fragt sich, in
welchem Verhiltnis die konfliktfahigen Anforderungen
zu der normativen Ebene stehen, auf der keine ,,echten®
Konflikte mehr méglich sind. Im tbrigen: Gibt es, wie
hier angenommen, einen zentralen Begriff des Sollens
oder des Gebotenseins, sollte dies auch in einer einheitli-
chen Terminologie zum Ausdruck kommen.

2. ,Prima facie-Geltung“ und
,Geltung unter Berticksichtigung aller Umstinde®
im hier verstandenen Sinne

Eine weiterfilhrende Interpretation der Unterscheidung
»prima facie geboten“ und ,unter Berticksichtigung aller
Umstinde geboten®, die zudem den Vorteil hat, mit einem
einheitlichen Begriff des Sollens oder des Gebotenseins
auszukommen, geht auf Davidson zuriick.*” Rawls hat sie

% Foot (1983), 385 f.

! Gowans (1987), 26; anders ders. (1989), 187 ff.; vgl. auch Searle (1987),
88 ff., der zwischen ,obligation to do“ und ,ought to do all things
considered“ unterscheidet.

# Davidson (1979), 105 ff.

49

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

aufgegriffen.” Nach diesem Ansatz kennzeichnet derjeni-
ge, der die Wendung ,prima facie“ oder ,unter Beriick-
sichtigung aller Umstinde geboten verwendet, keine spe-
zielle Art von ,Sollen®, sondern bringt er eine Relation
zwischen einem praktischen Urteil und dessen Begriin-
dung zum Ausdruck. Sprechen wir danach von einem pri-
ma facie-Gebot, so erkliren wir damit, nur auf der Grund-
lage bestimmter, nicht aber aller Griinde oder ,,Grundsit-
ze“ zu urteilen, die ,bedeutsame Eigenschaften morali-
scher Situationen® herausstellen.** Mit der Wendung ,,un-
ter Berticksichtigung aller Umstiande® bringt der Sprecher
dementsprechend zum Ausdruck, sein Urteil auf die Be-
riicksichtigung und Bewertung aller solcher einschligigen
Gesichtspunkte zu stiitzen.

In dieser Form ist der Ansatz von Davidson und Rawls
allerdings noch unzureichend und erginzungsbediirftig.
Bringt die Wendung ,,prima facie“ eine Relation zwischen
Urteil und Griinden zum Ausdruck, auf die sich das Urteil
stiitzt, bleibt offen, wie diese Griinde und wie der Kon-
flikt zwischen diesen Griinden niher zu beschreiben sind.
Anders, wenn man die Wendung ,,prima facie“ dahin ver-
steht, daf} sie dazu dient, die Eigenart der konkurrieren-
den Griinde fiir Normen und des Konflikts zwischen sol-
chen Griinden zu kennzeichnen. Unter Griinden fiir Nor-
men lassen sich begriindende Ge- oder Verbote, aber auch
andere Groflen wie etwa Werte oder Interessen verstehen.
Auf Groflen der zuletzt genannten Art 1aflt sich die Gel-
tung einer Ge- oder Verbotsnorm dabei nur dann stiitzen,
wenn ein ihnen gemifles Handeln geboten ist, wenn es
beispielsweise bei Interessen als Griinden geboten ist, die-
se Interessen zu beférdern. Die Wendung ,,prima facie®

 Rawls (1979), 375 ff.
# Rawls (1979), 376 1.
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soll hier so verstanden werden, daf sie sich auf Bedingun-
gen der Geltung begriindender Normen bezieht bzw. auf
Bedingungen der Geltung von Geboten, die ein Handeln
nach Maflgabe eines bestimmten Grundes fiir die Geltung
einer Norm gebieten.

Genauer bringt der Sprecher mit der Wendung ,,prima fa-
cie“ im hier verstandenen Sinne folgenden komplexen Zu-
sammenhang zum Ausdruck:

Die prima facie-Norm ist eine von mehreren Normen,
auf die folgendes zutrifft: Ob eine dieser Normen in ei-
ner Entscheidungssituation, in der sie threm Inhalt nach
anwendbar ist, gilt oder nicht gilt oder lediglich das Ge-
bot gilt, sie in der Entscheidungssituation teilweise zu er-
fiillen,* hingt davon ab, ob andere dieser Normen in der
Entscheidungssituation mit ihr in Konflikt stehen, und,
wenn ja, welche Rangbeziehung zwischen diesen Nor-
men begriindet ist. Wer sagt, eine Norm sei eine prima
facie-Norm oder sie gelte prima facie,” sagt danach
nicht, sie gelte, sondern sagt genaugenommen nur etwas
tber die Bedingungen, unter denen die Norm gilt bzw.
das Gebot gilt, sie teilweise zu erfiillen.”” Er bringt zum
Ausdruck, dafl die prima facie-Norm in der Entschei-
dungssituation nur dann uneingeschrinkt gilt, wenn kein
Konflikt mit einer anderen Norm besteht, mit der sie in
der genannten Beziehung steht, oder wenn sie der Norm
gegeniiber Vorrang hat. Ob dies der Fall ist, laflt der

# Zur teilweisen Befolgung von Normen siehe naher unten S. 57 ff.

“ Beide Wendungen werden im folgenden synonym verwandt.

7 Geltungsbedingungen sind von Bedingungen einer bedingten Norm
zu unterscheiden. Merkmal einer Geltungsbedingung ist, daff in der
Formulierung der Bedingung jedenfalls dann, wenn die Bedingung aus-
formuliert ist, auf das Ge- oder Verbotensein der ge- oder verbotenen
Handlung Bezug genommen wird. Bei einer Bedingung wie ,Es ist
geboten, p zu tun, wenn dieses Gebot nicht mit anderen Normen in
Konflikt steht“ ist das der Fall.
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Sprecher offen.*® Dariiber hinaus bringt derjenige, der ei-
ner Norm prima facie-Geltung zuspricht, zum Aus-
druck, daff die betreffende Norm im Verhiltnis zu ande-
ren prima facie-Normen einen eigenstindigen Maf3stab
fir die Bewertung von Handlungen darstellt und dafl sie
eine damit einhergehende strukturbildende Funktion er-
fullt: Prima facie-Normen verleihen der Begriindung von
Handlungen Struktur, indem sie unterschiedliche Hin-
sichten auf die Handlungssituation umschreiben, unter
denen diese Situation einer Bewertung unterzogen wer-
den soll.

Nach dem eben angegebenen Verstindnis driickt der
Sprecher mit der Wendung ,,prima facie“ keine Relation
zwischen einem Urteil iber die Geltung der Norm und
dessen Begriindung aus. Vielmehr sagt er etwas tiber die
Bedingungen, unter denen die Norm gilt, und die mafi-
stab- und strukturbildende Funktion dieser Norm. Mit
der Wendung ,unter Beriicksichtigung aller Umstinde ge-
boten“ verhailt es sich anders. Auf sie pafit der Deutungs-
ansatz von Davidson und Rawls: Der Sprecher bringt eine
Relation zwischen dem Urteil, dafl die betreffende Norm
gilt, und der Begriindung fiir dieses Urteil zum Ausdruck.
Diese Begriindung einer Ge- oder Verbotsnorm x besteht
darin, dafl diejenige Handlungsalternative, die bei Befol-

8 Ahnlich Sieckmann (1990), 83 ff., nach dem Prinzipien mit prima
facie-Geltung nicht in Geltungsaussagen ausgedriickt werden. Aller-
dings sagt der Sprecher, der einer Norm prima facie-Geltung zuspricht,
auch nicht nichts iber deren Geltung. Immerhin bringt er zum Aus-
druck, daf8 die Norm unter den genannten Bedingungen gilt bzw. das
Gebot gilt, sie teilweise zu erfiillen. Wenn Sieckmann die besondere
Geltungsweise von prima facie-Normen im {ibrigen damit beschreibt, sie
implizierten ein Gebot, die Norm in einer Abwigung zu beriicksichtigen
und soweit wie tatsichlich und rechtlich méglich anzuwenden und zu
befolgen, ist das zu ungenau und wenig hilfreich. Siehe dazu unten S.
89 f.
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gung dieser Norm x in der Entscheidungssituation zu
wihlen wire, diejenige Alternative ist, mit deren Wahl der
Handelnde in der Situation einschligige prima facie-Nor-
men befolgt, und zwar so befolgt, wie es dem Rangver-
héltnis der in der Konfliktsituation einschligigen prima
facie-Normen in dieser Situation entspricht. ,Berticksich-
tigung aller Umstiande“ heifit danach also genauer: Be-
riicksichtigung der prima facie-Geltung der einschligigen
prima facie-Normen und deren Rangverhiltnisse und der
Tatsachen, die nach diesen Normen und fiir deren Rang-
bestimmung relevant sind.*’

Nach der eben gegebenen Beschreibung ist die Geltung
unter Beriicksichtigung aller Umstinde mit einem Situa-
tionsindex versehen: Angesprochen ist die Geltung einer

* Eine andere Unterscheidung ist die, ob alle oder nur bestimmte rele-
vante tatsichliche Situationsmerkmale Beriicksichtigung finden. Diese
Unterscheidung lauft zu der Unterscheidung danach quer, ob alle prima
facie-Normen beriicksichtigt werden oder nicht. So ist es méglich, einige
relevante faktische Umstinde bei der Bewertung einer Handlungssitua-
tion auszublenden oder nicht zu ermitteln und dennoch alle oder eine
Mehrzahl der einschligigen prima facie-Normen heranzuziehen. Giin-
ther (1988), 265 ff.; ders. (1989), 170 ff., kniipft die Unterscheidung
zwischen ,prima facie“ und ,unter Beriicksichtigung aller Umstinde*
an faktische Umstinde an, wenn er danach unterscheidet, ob der Spre-
cher die Giiltigkeit einer Norm fiir bestimmte nach ,gleichbleibenden®
Merkmalen beschriebene Situationen behauptet oder tiber die Angemes-
senheit der Normbefolgung unter Beriicksichtigung aller relvanten
Merkmale einer Situation redet. In dieser Unterscheidung kommt der
hier interessierende Unterschied zwischen Normen und deren Rangver-
haltnissen, denen die angegebene Begriindungsfunktion zukommt, und
den durch solche Normen begriindeten Normen nicht mehr zum Aus-
druck. Entsprechend miifiten nach Giinther auch solche Normen prima
facie-Charakter haben, die bei Ausblendung einiger faktischer Umstin-
de dennoch unter Beachtung aller einschligigen prima facie-Normen im
hier verstandenen Sinne gelten. Auch mifiten Normen als prima facie-
Normen bezeichnet werden, denen eine Regelgeltung des ersten An-
scheins im unten angegebenen Sinne (siche dazu unten S. 93 f.) zu-
kommt. Wesentliche Unterschiede werden so verwischt.
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Norm in einer bestimmten Entscheidungssituation nach
Maf3gabe des Rangverhiltnisses aller einschligigen prima
facie-Normen in dieser Entscheidungssituation. Ohne
diesen Situationsindex ergibt sich eine stirkere Form der
Geltung unter Berticksichtigung aller Umstidnde. Die Gel-
tung einer Norm unter Berticksichtigung aller Umstande
zeigt dann an, dafl die Befolgung der Norm in allen Situa-
tionen, in denen sie ihrem Inhalt nach anwendbar ist, den
in diesen Situationen einschligigen prima facie-Normen
und deren Rangverhiltnissen entspricht. Auf diese und
andere Formen der Geltung unter Berticksichtigung aller
Umstinde wird noch einzugehen sein, wenn es unten da-
rum geht, den Regelcharakter von Normen zu charakteri-
sieren.

Ob die Befolgung einer Norm in einer Situation den be-
grindenden prima facie-Normen und deren Rangver-
héltnissen entspricht, hingt auch von den Folgen der Be-
folgung der Norm ab, die nach den einschligigen prima
facie-Normen relevant sind. An die Diskussion tber
Akt- und Regelutilitarismus ankniipfend,” liefe sich da-
her fragen, ob oder unter welchen Voraussetzungen bei
der Begriindung der Norm durch prima facie-Normen
auf diejenigen Folgen abzustellen ist, die sich bei einer
allgemeinen Befolgung der Norm in niher spezifizierten
Situationen ergeben. Diese Frage soll hier offenbleiben.
Lediglich eine spezielle Variante eines Verallgemeine-
rungsarguments dieser Art soll unten aufgegriffen und
kritisiert werden.”’

Neben der prima facie-Geltung einer Norm und deren
Geltung unter Berticksichtigung aller Umstinde sind auch

%0 Siehe dazu niher Hoerster (1977), 20 ff.; Wimmer (1980), 296 ff.; Trapp
(1988), 212 ff. m. w. Nachw.
3! Siehe dazu unten S. 303 ff.
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Zwischenformen denkbar. So kann eine Norm auch unter
Beriicksichtigung mehrerer, aber nicht aller in der Kon-
fliktlage anwendbaren prima facie-Normen in der Kon-
fliktsitutation gelten. Ist von einer solchen Geltung die
Rede, 13t der Sprecher die Geltung der Norm hnlich wie
bei der Verwendung des Ausdrucks ,prima facie“ offen
und sagt er etwas Uiber die Bedingungen, unter denen die
Norm gilt: Sie gilt jedenfalls unter Absehung davon, daf}
anderen als den in Bezug genommenen prima facie-Nor-
men in der betreffenden Entscheidungssituation prima fa-
cie-Geltung zukommt. Zugleich bringt der Sprecher eine
Begriindungsrelation zwischen der Norm und den ange-
gebenen prima facie-Normen zum Ausdruck: Bei Abse-
hung von der prima facie-Geltung anderer in der Situation
einschldgiger Normen lafit sich die Befolgung der Norm
in der betreffenden Entscheidungssituation damit begriin-
den, daf} die Befolgung der Norm den betreffenden prima
facie-Normen bzw. deren Rangverhiltnis entspricht. Da-
neben laf8t sich noch eine Geltung unter Berticksichtigung
mehrerer prima facie-Normen ohne einen solchen Situa-
tionsindex anfiihren. Insofern gilt das eben zur Geltung
unter Beriicksichtigung aller Umstinde Gesagte entspre-

chend.

B. Echte Normenkonflikte

Versteht man die Wendung ,,prima facie“ in der eben an-
gegebenen Weise, sind Konflikte zwischen prima facie-
Normen keine ,,wirklichen® Konflikte in dem Sinne, dafl
die Konfliktnormen in der Konfliktlage nebeneinander
Geltung haben. Konflikthaft ist die Situation aber immer-
hin insofern, als Normen in Konflikt stehen, die im ange-
gebenen Sinne mafistabbildend sind. Von echten Konflik-
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ten soll hier dann die Rede sein, wenn diese Art von Kon-
flikthaftigkeit vorliegt und wenn sich aus dieser Konflikt-
haftigkeit zugleich ein substantielles Wertungsproblem er-
gibt, wenn es substantieller Wertungen bedarf, um das
Rangverhiltnis zwischen den Konfliktnormen zu ermit-
teln. So handelt es sich dann um keinen echten Konflikt im
hier verstandenen Sinne, wenn es im wesentlichen nur em-
pirisch-technischer oder begrifflich-logischer Erwigun-
gen bedarf, um das Rangverhaltnis zwischen den Kon-
fliktnormen zu ermitteln.

Ob substantielle Wertungen notig sind, hingt vom Mafi-
stab ab, nach dem sich das Rangverhaltnis bestimmt, bzw.
davon, welche Kenntnisse der Entscheidende von diesem
Mafistab oder davon hat, wie dieser Maf3stab zu konkreti-
sieren ist. Gabe es beispielsweise ein vollstandiges, liicken-
loses System allgemeiner Rangnormen, aus denen sich die
Konfliktlosung in jedem Konfliktfall im wesentlichen oh-
ne weitere Wertungen ableiten liefe,”” und wiren diese
Rangnormen dem Entscheidenen alle bekannt, bedurfte es
keiner substantiellen Wertungen mehr. Anders, wenn nur
einige abstrakte Rangregeln dieses Systems ermittelt wi-
ren. Relativ zu diesem Erkenntnisstand und zu diesen
Normen als Mafistab, stellte es dann u. U. ein substantiel-
les Wertungsproblem dar, die konkrete Kontfliktlosung zu
ermitteln. Oder man nehme an, das Rangverhaltnis lasse
sich nur einzelfallbezogen mit Hilfe von ,Urteilskraft“
bestimmen, ohne dafl eine weitere Begriindung dieser
Rangbestimmung moglich wire.” Auch in diesem Fall
wiren substantielle Wertungen zur Konfliktlosung erfor-
derlich. Demgegeniiber kommt es beispielsweise dann

52 Mit diesem Gedanken sympathisiert Rawls (1979), 376; skeptisch
Urmson (1974/1975), 111 ff.
%3 Vgl. Nagel (1984), 153 ff.
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nicht zu einem echten Normenkonflikt, wenn man den
Mafstab fiir die Konfliktlosung allein darin sieht, daf} die
Befriedigung der nach ihrer Intensitit gewichteten Prife-
renzen von Personen maximiert wird.”* Die Konfliktls-
sung ist dann, jedenfalls dem Ansatz nach und im wesent-
lichen, eine Angelegenheit empirischer Erwigungen.

C. Erfiillungsgrade und Rangbeziehungen

Stehen prima facie-Normen in Konflikt, muf§ die Lésung
dieses Konflikts nicht darin bestehen, einige Normen ganz
und andere iiberhaupt nicht zu befolgen. Eine mogliche
Konfliktlosung ist auch die, alle oder einige Konfliktnor-
men nur teilweise zu erfiillen. Voraussetzung dafiir ist, dafl
die Normen in verschiedenen Graden erfiillbar sind. Das
1aft sich allerdings von nahezu jeder prima facie-Norm
sagen. Nicht nur Normen, die ithrem Inhalt nach aus-
driicklich Graduierungen zulassen, wie etwa Normen, die
gebieten, sich einem bestimmten Ideal oder Zielzustand
anzunihern, kénnen in mehr oder minder hohem Mafle
befolgt oder nicht befolgt werden. Auch Normen wie
z. B. das Verbot zu liigen, die ihrem Inhalt nach scheinbar
nur die Alternative offenlassen, sie zu befolgen oder nicht
zu befolgen, schliefen Gradabstufungen nicht aus. Wer
beispielsweise einen anderen dreimal beliigt, verletzt das
Verbot der Liige in hoherem Mafle als derjenige, der in
gleicher Weise nur einmal liigt.”

 So etwa Hare (1981), nach dem Normenkonflikte auf einer Ebene
Jkritischen Denkens“ zu l6sen sind (25 ff.), auf der der Mafistab der
Maximierung der Priferenzbefriedigung mafigeblich ist (87 ff.).

% Die Unterscheidung Alexys zwischen Normen die ,stets nur entweder
erfiillt oder nicht erfiillt werden kénnen“ und solchen, die ,in unter-
schiedlichen Graden erfiillt werden konnen® (1985), 76, ist wenig ergie-
big. Siehe dazu unten S. 88 f.
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Der Entscheidende kann Normen demnach zu einem
mehr oder minder hohen Grade befolgen oder nicht befol-
gen, je nachdem welche Handlungsalternativen ihm offen-
stehen und welche von ihnen er wihlt. Um dies zu be-
schreiben, soll im folgenden der Begriff der Erfillungs-
oder der Befolgungsform einer Norm™ verwandt werden.
Unter den Befolgungs- oder Erfiillungsformen einer
Norm in einer tatsichlichen oder hypothetischen Ent-
scheidungssituation sind Handlungsalternativen zu ver-
stehen, die in dieser Situation offenstehen,” und zwar in
einer bestimmten Beschreibung: beschrieben anhand der-
jenigen Merkmale, die relevant sind, wenn es darum geht,
zu bestimmen, ob der Entscheidende die Norm mit der
Wahl einer Handlungsalternative in gleichem, geringeren
oder hoheren Mafle befolgt bzw. nicht befolgt als mit der
Wahl einer anderen Alternative.

Die in einer Situation offenstehenden Befolgungsformen
lassen sich danach ordnen, ob die Norm mit ihrer Wahl
in gleichem, hoheren oder geringeren Mafle befolgt wird
als mit der Wahl anderer Erfillungsformen. Am einen
Ende dieser Ordnung steht diejenige der in der Situation
offenstehenden Erfiillungsformen, deren Wahl die Norm
- je nach Betrachtungsweise — in hochstem Mafle nicht
erfiillt bzw. in geringstem Mafle erfiillt. Wird diese Alter-
native ergriffen, soll das im folgenden als vollstindige
Nichterfillung oder Nichtbefolgung der Norm in der Si-
tuation bezeichnet werden. Entsprechend steht am ande-
ren Ende der Ordnung die Erfiilllungsform der vollstin-
digen Erfiillung oder Befolgung, bei einem Verbot positi-
ven Tuns etwa das Unterlassen der verbotenen Hand-
lung. Die Ordnung kann auch tiber die Erfiilllungsformen

% Beide Begriffe werden im folgenden synonym verwandt.
57 Zum Begriff der Alternative vgl. Trapp (1988), 412 ff.
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hinausgehen, die in einer tatsichlichen Entscheidungs-
situation zur Wahl stehen. In diesem Fall ist auf eine hy-
pothetische Entscheidungssituation abzustellen, in der
zwischen den betreffenden Befolgungsformen zu wihlen
ist.

Ob eine Handlungsalternative eine prima facie-Norm in
mehr oder minder hohem Mafe erfiillt und nach welchen
Kriterien sich das richtet, ist eine normative Frage. Mitun-
ter bedarf es schwieriger Wertungen, um diese Frage zu
beantworten. Beispielsweise ist es nicht einfach zu ent-
scheiden, ob ein Dritter, der ein privates Telefongesprich
heimlich abhért und tiber das Gesprich schriftliche Auf-
zeichnung macht, dem Verbot der Verletzung der Privat-
sphire ebenso oder jedenfalls kaum weniger zuwiderhan-
delt als jemand, der ein solches Telefongesprach heimlich
auf Tonband aufnimmt.*® Dabei ist der Begriff des Befol-
gungsgrades einer prima facie-Norm hier so gefafit, dafi,
wenn zwei Befolgungsformen zur Wahl stehen, von denen
die eine einen hoheren Befolgungsgrad aufweist als die an-
dere, die erste vorzuziehen, d. h. ihre Wahl prima facie ge-
boten ist.*’ Dariiber hinaus steigt mit der Hohe des Befol-
gungsgrades auch die Wichtigkeit der Wahl der betreffen-
den Befolgungsform im Verhiltnis zu gegenliufigen prima
facie-Normen. So 1afit sich ein ,,Abwigungsgesetz“ for-
mulieren:* Stehen in einer Situation prima facie-Normen
im Konflikt und fragt sich, welcher Grad an Nichterfil-

% Vgl. BGHZ 73, 120 ff. [123 £].

% Die Begriffe des Befolgungsgrades und der prima facie-Norm unter-
scheiden sich damit von einem Begriff des Bewertungskriteriums, wie er
etwa in der 6konomischen Theorie verwandt wird. Nach ihm kann die
Erfillung eines Kriteriums fiir die Bewertung von Handlungsalternati-
ven zu einem bestimmten Grad, etwa wegen Ubersittigung, auch negativ
zu bewerten sein. Vgl. dazu Gifgen (1974), 174 f.

€ Vgl. dazu Alexy (1985), 146.
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lung der einen Norm sich durch welchen Grad der Erfiil-
lung der anderen Norm rechtfertigen 1aflt, gilt: Je hoher
der Grad der Nichterfiillung der einen Norm ist, um so
grofler muf} die Wichtigkeit der Erfillungsform der ande-
ren Norm sein, soll deren Wahl den betreffenden Grad an
Nichterfillung rechtfertigen.

Beriicksichtigt man die graduelle Erfiillbarkeit von prima
facie-Normen, lassen sich Rangverhiltnisse zwischen den
Konfliktnormen folgendermafien beschreiben: Dafl eine
Norm A in einer Konfliktsituation S Vorrang vor der
Konfliktnorm B hat oder dafl zwischen diesen Normen
ein vorziehendes Rangverhiltnis besteht, heifit: Jedenfalls
bei Beriicksichtigung der prima facie-Geltung der Nor-
men A und B und bei Absehung von der prima facie-
Geltung anderer prima facie-Normen in der Konfliktsi-
tuation S gilt das Gebot: Wenn Situation S gegeben ist, ist
es geboten, Norm A vollstindig zu befolgen und Norm
B so weit zu befolgen, wie das dann tatsichlich noch
moglich ist, d. h. nur teilweise oder tiberhaupt nicht.
Demgegeniiber besteht in der Konfliktsitutation S zwi-
schen den Normen A und B ein ausgleichendes Rangver-
hiltnis, wenn in der Situation S unter Berticksichtigung
dieser beiden Normen das Gebot gilt, wenn Situation S
gegeben ist, so zu handeln, daff jede der Normen in einer
bestimmten Befolgungsform erfillt wird, die zwischen
den Formen der vollstindigen Erfillung und der voll-
standigen Nichterfillung der jeweiligen Norm in der Si-
tuation S liegt. Gilt das Gebot, wenn Situation S gegeben
ist, Norm A vollstindig zu erfiillen, unter Beriicksichti-
gung aller prima facie-Normen, handelt es sich um eine
vorziehende Konfliktlosung. Gilt das Gebot, wenn Situa-
tion S gegeben ist, die Konfliktnormen A und B in einer
Befolgungsform zwischen vollstindiger Erfillung und
vollstandiger Nichterfillung zu befolgen, unter Bertick-
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sichtigung aller Umstinde, ist die Konfliktlosung ausglei-
chend.®!

Rangnormen der eben genannten Art gelten dabei nicht in
der gleichen Weise unter Beriicksichtigung aller Umstan-
de wie andere Normen. Zu ihrer Begriindung laf}t sich
nicht in gleicher Weise wie zur Begriindung anderer Nor-
men anfithren, mit ihrer Befolgung wiirden die in Bezug
genommenen prima facie-Normen im richtigen Rangver-
hiltnis erfillt. Stattdessen bringen diese Normen selbst
ein solches begriindendes Rangverhiltnis zum Ausdruck.
Sie betreffen die Ebene der Begriindung von Normen
durch prima facie-Normen, nicht die Ebene der durch die
prima facie-Normen begriindeten Normen.

D. Freistellende prima facie-Normen

Wer nach einer Handlungsorientierung durch Griinde
fragt, fiir den besteht die Antwort nicht notwendig darin,
daf} ein bestimmtes Verhalten begriindet oder unbegriin-
det ist. Moglicherweise trifft keines von beidem zu.
Normsitze mit der Bedeutung, daff es nicht unbegriindet,

' Angenommen beispielsweise, jemand hat iiber einen Streit zwischen
dem Betreiber eines Tanzlokals und den Anwohnern des Lokals zu
entscheiden, die sich in ihrer Nachtruhe gestort fihlen. Angenommen
ferner, der streitentscheidenden Person ist es prima facie verboten, die
Freiheit der Berufsausiibung zu beeintrichtigen und prima facie gebo-
ten, den Schutz der Nachtruhe in Wohngebieten zu befordern. Ware es
unter Beriicksichtigung aller Umstinde geboten, dem Betreiber des
Tanzlokals keine Beschrankung aufzuerlegen bzw. das nichtliche Betrei-
ben des Tanzlokals vollstindig zu untersagen, wire die Konfliktlosung
vorziehend. Dagegen sind Befolgungsformen zwischen der vollstindi-
gen Erfillung und der vollstandigen Nichterfillung der Normen in der
Situation gewahlt, wenn das Betreiben des Nachtlokals z. B. erst nach 22
Uhr untersagt wird. Ist eine solche Entscheidung geboten, ist die Kon-
fliktldsung ausgleichend.
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also nicht verboten ist, p zu tun, dricken die Erlaubnis
aus, p zu tun, solche mit der Bedeutung, daff p zu tun we-
der begriindet noch unbegriindet, weder ge- noch verbo-
ten ist, die Freistellung, p zu tun.*?

Dariiber, ob oder unter welchen Voraussetzungen Er-
laubnis- oder freistellende Normen tiberhaupt eine eige-
ne Normkategorie bilden oder dies zu verneinen ist,
well solche Normen lediglich die Abwesenheit von Ge-
oder Verboten ausdriicken, herrscht Uneinigkeit.*> Auch
wenn man eine eigenstindige Normkategorie dieser Art
bejaht, ist damit nicht schon gesagt, dafl solche Normen
auch prima facie-Charakter haben konnen und daff zwi-
schen ihnen echte Normenkonflikte méglich sind.* Die-
ser Frage nach dem prima facie-Charakter und der Kon-
fliktfahigkeit solcher Normen ist jetzt weiter nachzuge-
hen. Dabei interessieren speziell freistellende Normen.
Die mit der Erlaubnisnorm vereinbare Moglichkeit des
Gebotenseins einer Handlung wirft keine speziellen Pro-
bleme auf.

Soll es echte Normenkonflikte unter Beteiligung freistel-
lender Normen geben, miissen auch Ge- oder Verbotsnor-
men beteiligt sein. Sind keine anderen als nur freistellende
Normen einschligig, gibt es keinen Konflikt. Dariiber
hinaus miissen die freistellenden Normen weitergehende
Funktionen haben als nur die, die Abwesenheit von Ge-
oder Verboten auszudriicken. Sollen sie prima facie-Cha-
rakter haben, muf} auf sie im wesentlichen diejenige Be-

%2 Die Terminologie ist nicht immer einheitlich. So wird teils statt des
Begriffs der Freistellung der Begriff der Indifferenz verwandt (z. B. C.
und O. Weinberger (1979), 115).

8 Vgl. dazu v. Wright (1963), 85 ff.; Kelsen (179), 78 ff.; Sieckmann
(1990), 42 ff.; Alexy (1985) 206 ff. m. w. Nachw.

¢ Dafl Erlaubnisnormen prima facie-Charakter haben konnen, verneint
Sieckmann (1990), 77, da Erlaubnisnormen keine Vorzugsrelationen aus-
driickten.
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schreibung zutreffen, mit der oben prima facie-Ge- und
Verbote gekennzeichnet wurden.

Zunichst besteht allerdings in der Art des Konflikts ein
Unterschied zu Konflikten zwischen Ge- oder Verbots-
normen. Bei einem Konflikt zwischen Ge- oder Verbots-
normen ist es dem Entscheidenden nicht moglich zu han-
deln, ohne eine der Konfliktnormen wenigstens teilweise
nicht zu erfiillen. Ist es dagegen nach der einen Norm frei-
gestellt, p zu tun, nach der anderen ge- oder verboten,
kann der Entscheidende das Ge- oder Verbot befolgen,
ohne eine anderen Norm zu verletzen. Die Wahl der ge-
oder verbotenen Handlungsalternative ist nach der ande-
ren Norm ja freigestellt. Ein Konflikt ist aber in folgen-
dem Sinne méglich: Es handelt sich um den Konflikt zwi-
schen der normativ nicht eingeschrinkten Wahlmaglich-
keit zwischen Handlungsalternativen und der Einengung
dieser Wahlmoglichkeit. Rechtliche oder moralische Frei-
stellungen lassen sich auch als die Freiheit einer Person
von normativen Hindernissen in Gestalt rechtlicher oder
moralischer Ge- oder Verbote dazu verstehen, zwischen
bestimmten freigestellten Handlungsalternativen beliebig
oder jedenfalls nach anderen als moralischen oder recht-
lichen Griinden zu wihlen.*”® Freistellungen beziehen
sich danach auf das Offenstehen von Wahlmoglichkeiten
in normativer Hinsicht. Ge- oder Verbote, deren Befol-
gung die Verwirklichung einer der freigestellten Alternati-
ven logisch oder tatsichlich ausschlieflt, verengen diese
Wahlmoglichkeit. Es gibt keinen Grund, warum nicht
auch Konflikte dieser Art als echte Normenkonflikte zwi-
schen prima facie-Normen bezeichnet werden sollten, so-

6 Zum Zusammenhang zwischen dem Begniff der Freiheit und dem der
Freistellung vgl. Alexy (1985), 202 ff.; zum Freiheitsbegriff siehe niher
unten S. 225 ff.
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fern die beteiligten Freistellungen die sonstigen Anforde-
rungen erfiillen, die oben an prima facie-Normen gestellt
wurden.

Danach ist folgendes zu fordern: Ob die am Konflikt be-
teiligten Ge- oder Verbote uneingeschrinkt gelten, tiber-
haupt nicht gelten oder das Gebot gilt, sie teilweise zu er-
fullen, hingt vom Rangverhiltnis mit der betreffenden
freistellenden Norm ab. Die freistellende Norm stellt da-
bei im Verhiltnis zu den anderen Normen einen eigenen
Bewertungsmafistab fiir die Bewertung der Handlungsal-
ternativen dar und strukturiert die Bewertung der Situa-
tion in der angegebenen Weise. Soll es sich um einen ech-
ten Konflikt handeln, bedarf es ferner substantieller Wer-
tungen, um das Rangverhaltnis der jeweiligen freistellen-
den Konfliktnorm mit den anderen Konfliktnormen zu
bestimmen.

Dafl freistellende Normen diese Voraussetzungen erfil-
len, ist nicht ausgeschlossen. Angenommen beispielswei-
se, eine streitentscheidende Instanz habe tiber einen Streit
zwischen dem Betreiber eines Tanzlokals und den in ihrer
Nachtruhe gestorten Anwohnern zu entscheiden. Ange-
nommen ferner, sie hat damit einen Konflikt zwischen
dem prima facie-Gebot des Schutzes der Nachtruhe und
dem prima facie-Verbot der Beeintrichtigung der Berufs-
ausiibung zu 16sen.*® Was sich aus der Perspektive der
streitentscheidenden Instanz als ein Konflikt zwischen ei-
ner Ge- und einer Verbotsnorm darstellt, hat aus der Per-
spektive des Betreibers des Tanzlokals die Gestalt eines
Konflikts zwischen dem prima facie-Verbot der Beein-
trichtigung der Nachtruhe und der Norm, nach der es
ihm freigestellt ist, seinen Beruf zu jeder Zeit, also auch
nachts auszuiiben. Dieser Konflikt, in dem sich der Betrei-

% Vegl. Anm. 61.
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ber des Tanzlokals befindet, ist ein echter Normenkon-
flikt: Ob das prima facie-Verbot der Beeintrachtigung der
Nachtruhe gilt, nicht gilt oder das Gebot gilt, es teilweise
zu erfiillen, hingt vom Rangverhiltnis zur freistellenden
Norm ab. Die Ausiibung des Berufs nach eigenem Belie-
ben umschreibt dabei einen eigenen, vom prima facie-Ver-
bot verschiedenen Bewertungsmafistab. Die Freistellung
ist im angegebenen Sinne mafistab- und strukturbildend.
Zudem bedarf es substantieller Wertungen zur Konflikt-
16sung.

Was entspricht den Befolgungsformen der prima facie-
Ge- und Verbotsnormen auf seiten der prima facie-Frei-
stellungen? Auch prima facie freistellende Normen lassen
Gradabstufungen zu: Sie konnen in mehr oder minder ho-
hem Mafle beeintrichtigt sein. Entsprechend sind nicht
nur vorziehende, sondern auch ausgleichende Losungen
eines Konflikts mit Freistellungen moglich. Der Grad der
Beeintrichtigung richtet sich danach, welche der in der je-
weiligen Situation offenstehenden Handlungsalternativen
durch die Geltung einer im Konflikt stehenden Ge- oder
Verbotsnorm bzw. des Gebots, eine solche Norm teilwei-
se zu erfiillen, normativ ausgeschlossen sind. Beispielswei-
se beeintrichtigte es die Freistellung im Beispielsfall in hé-
herem Mafle, wiirde das Verbot gelten, die Nachtruhe
nach 22.00 Uhr durch Betreiben des Tanzlokals zu storen,
als wenn die Stérung erst nach 23.00 Uhr verboten wire.
Demnach korrespondieren den Befolgungsformen der
prima facie-Ge- und Verbote Beeintrichtigungsformen
der prima facie-Freistellungen. Bei ihnen handelt es sich
um Handlungsalternativen oder Biindel von Handlungs-
alternativen, beschrieben anhand derjenigen Merkmale,
die relevant sind, wenn es darum geht zu bestimmen, ob
der normative Ausschlufl der betreffenden Alternativen
durch die Geltung einer Konfliktnorm die freistellende
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prima facie-Norm in gleichem, geringeren oder hoheren
Mafle beeintrichtigte als der Ausschlufl einer oder mehre-
rer anderer Alternativen.
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II1. Zur ,juristischen Interessenabwigung“

A. Zum Begriff des Interesses

Wenn unter Juristen, besonders Ziviljuristen, von Abwa-
gung die Rede ist, dann meist von der Abwigung von In-
teressen verschiedener Art. Die ,Interessenabwigung®
gehort zu den wichtigsten, jedenfalls zu den beliebtesten
Denkfiguren juristischer Theorie und Praxis.’

Was ist unter Interessen genauer zu verstehen? Unter den
Begriff des Interesses wird vielerlei gefafit: Kulturelle Be-
gehrungsdispositionen,®® die menschliche Beziehung zu
Giitern und Werter,”” Situationen, die unmittelbar der
Bediirfnisbefriedigung dienen oder als Mittel zur Reali-
sierung fur die Bediirfnisbefriedigung relevanter Situatio-
nen aufgefafit werden.”® Teils wird der Begriff auf Sach-
verhalte bezogen, auf deren Realisierung die Mitglieder
einer Gesellschaft einen ,objektiv legitimierbaren An-
spruch“ haben’' — die Reihe liefe sich fortsetzen. Man
kann versuchen, den Interessenbegriff zu prizisieren, in-
dem man die Wendung , X liegt im Interesse von A“ zu-
grunde legt und zwischen einem Interessentrager A, ei-
nem Gegenstand oder Sachverhalt X, der im Interesse
von A liegt, und der Relation des Im-Interesse-Liegens

¢ Vgl. Struck (1975), 171: ,Interessenabwigung beherrscht das ganze
Recht“; Druey (1981), 131 ff.

% Heck (1912), 33.

% Hubmann (1977), 62.

7® Mittelstrafd (1975), 134 f.

7' Fach (1974), 259.
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unterscheidet.”” Die Weite der moglichen Verwendungs-
weisen des Interessenbegriffs wird dann nur noch deutli-
cher. So umschreibt der Interessenbegriff ganz unter-
schiedliche Gegebenheiten und Zusammenhinge, je
nachdem wie man die Relation des Im-Interesse-Liegens
versteht:”” ob man sie psychologisch versteht, so daf sie
einen bestimmten motivationalen Zustand des Interes-
sentragers beschreibt, ob als Nutzenrelation, als Relation
eines ,,objektiv legitimierbaren Anspruchs“ auf den Sach-
verhalt oder auf andere Weise — von der Vielzahl mogli-
cher Kandidaten fiir den Interessentriger A oder den Ge-
genstand oder Sachverhalt X ganz zu schweigen. Der Be-
griff des Interesses ist ein Allerweltsbegriff, der nicht oh-
ne Grund als ,der argste Protheus bezeichnet wurde,
der ,wie kein anderes Wort begrifflich uiber alles einen
Schleier des Halbdunkels zu legen [vermag], der um so
gefahrlicher ist, als er nicht ganz verdunkelt, sondern
scheinbar die Dinge zu unterscheiden zulafit“.”*

Will man auf den Interessenbegriff nicht verzichten, emp-
fiehlt es sich — gerade auch im Kontext juristischer Inter-
essenabwigungen —, verschiedene Arten von Interessen
und Verwendungsweisen des Interessenbegriffs auseinan-
derzuhalten. So ist zu unterscheiden,.ob sich jemand auf
Interessen als Groflen zu Erklirung von Handlungen oder
Entscheidungen einzelner Personen oder Personengrup-
pen bezieht und Interessen etwa mit motivationalen Zu-
stinden gleichsetzt oder ob er sie als Griinde fiir bestimm-
te Normen, Handlungen oder Entscheidungen anfiihrt
oder ob er beides kombinieren will. So mag jemand die
Interessen als Griinde aus der Perspektive einer bestimm-

72 Vgl. Fach (1974), 234 ff.
73 Vgl. dazu Fach (1974), 236 ff.
" Welzel (1939), 509.
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ten entscheidenden Instanz ansehen und sie zugleich als
erklirende Groflen anfiihren, weil er der Auffassung ist,
dafl Griinde fiir bestimmte Verhaltensweisen oder Ent-
scheidungen kausal sind.”

Eine wichtige Unterscheidung ist auch die zwischen In-
teressen im engeren Sinne und anderen Interessen. Nach
den Interessen im engeren Sinne liegt ein Sachverhalt dann
im Interesse einer einzelnen Person oder einer Mehrzahl
von Personen, wenn seine Verwirklichung den personli-
chen Nutzen bzw. das wie auch immer niher definierte
personliche Wohl der Person oder Mehrzahl von Perso-
nen befordet, bzw. wenn er Chancen zur Steigerung dieses
Wohles befordert. Davon sind dann andere Interessen zu
unterscheiden, insbesondere normativ besonders ausge-
zeichnete Vernunft- oder moralische Interessen, die sich
auf die Verwirklichung bestimmter moralischer oder spe-
zieller Gerechtigkeitsmafistibe richten bzw. auf Sachver-
halte, insofern deren Verwirklichung nach solchen Mafi-
staben begriindet ist. Diese Unterscheidung empfiehlt sich
nicht nur, weil der Interessenbegriff hiufig im engeren
Sinne verwandt wird.”® Sie ist auch deswegen sinnvoll,
weil sich oft nicht beurteilen 1a8t, ob eine Handlung oder
ein sozialer Zustand moralischen oder speziellen Gerech-
tigkeitsmaflstaben gentigt, ohne die Interessen im engeren

7> Die Terminologie der klassischen ,genetischen Interessenjurispru-
denz, nach der Interessen fiir Rechtsnormen ,kausal sind, indem sie
Sollvorstellungen zur Folge haben® (Heck (1931), 167) ist insoweit we-
nig prazise. Soweit sich diese Annahme dahin verstehen 1afit, daff Inter-
essen Griinde fiir Normen sind (vgl. dazu unten Anm. 80, 81), die als
Griinde bestimmte Entscheidungen eines Gesetzgebers oder anderer
Instanzen verursachen, bezieht die Interessenjurisprudenz in einer gera-
de in neuerer Zeit wieder vieldiskutierten Frage Stellung: der Frage, ob
Griinde Ursachen sind (siehe zu dieser Frage etwa Pothast (1980), 203 ff.
m. w. Nachw.).

76 So z. B. Benditt (1975), 331 ff.
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Sinne zu ermitteln und zu berticksichtigen, weil ferner,
wie noch zur Sprache kommen wird, ein moralisches Ge-
bot prima facie-Geltung hat, das die Maximierung von In-
teressen im engeren Sinne gebietet.

Eine weitere Frage ist dann, wie die Interessen im engeren
Sinne genauer zu definieren sind. Teils werden Groflen
wie individuelles Wohl oder individueller Nutzen so ver-
standen, daf sie sich auf die Erfiillung von Handlungsten-
denzen oder Motiven (desire fulfilment) der Personen be-
ziehen.”” Wie sich zeigen wird, geht es bei der Forderung
des Wohls anderer Personen zwar auch, aber nicht nur um
die Erfilllung von Motiven. In normativer Hinsicht we-
sentlich ist die Forderung von Chancen zur Motiverfiil-
lung in einem unten noch prizisierten Sinne.”® Eine mog-
liche und nach dem unten vertretenen Ansatz sinnvolle
Beschreibung der Interessen im engeren Sinne ist danach
die, eine Situation dann als in jemandes Interesse (im enge-
ren Sinne) liegend anzusehen, wenn sie eine Chance zur
Motiverfillung im unten prizisierten Sinne darstellt oder
solche Chancen befordert.

B. Zur Abwigung von Normen
der Interessenbeforderung

Die Abwigung von Interessen ist etwas anderes als die
Abwigung von Normen gebietender, verbietender oder
freistellender Art. Zwischen beidem 1aflt sich allerdings
leicht ein Zusammenhang herstellen. Voraussetzung dafiir
ist, dafl den Interessen Normen mit prima facie-Geltung
korrespondieren, die gebieten, die jeweiligen Interessen

77 Siehe dazu Sen (1980/1981), 202 ff.
78 Siehe dazu niher unten S. 231 ff.
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zu schiitzen oder zu beférdern.”” Sollen das universelle
Normen sein, die sich nicht nur auf die Interessen be-
stimmter Individuen beziehen, miissen sie den Schutz
oder die Forderung von Interessen bestimmter Art gebie-
ten, die mit allgemeinen Merkmalen umschrieben sind.
Danach liflt sich beispielsweise ein Konflikt zwischen
Vermieter- und Mieterinteressen naher beschriebener Art
als Konflikt zwischen dem prima facie-Gebot beschrei-
ben, die Vermieterinteressen der genannten Art zu befor-
dern, und dem prima facie-Gebot der Beférderung von
Mieterinteressen der betreffenden Art. Geht es um Inter-
essenabwigungen im Bereich des Rechts, liegt es nahe, ei-
nen solchen Zusammenhang zwischen Interessen und be-
grindenden prima facie-Geboten herzustellen. So wird
dem Schutz bestimmter Interessen im Blick auf Normen,
sprich Rechtsnormen, hiufig eine Begriindungsfunktion
beigemessen. Beispielsweise heifit es bei Heck, dem
Hauptvertreter der klassischen Interessenjurisprudenz,
die Frage nach dem Interessengehalt des Gesetzes sei
»nichts anderes als die von alters tibliche Frage nach der
ratio legis, dem praktischen Grunde, dem Zwecke des Ge-
setzes*.%% , Das Rechtsgebot soll Interessen schiitzen.«®!

Aus der Richterperspektive gesehen stellt sich allerdings
die Frage, wieweit solche prima facie-Gebote der Interes-
senbeforderung mit dem positiven Recht und der Bindung
des Richters an das positive Recht vereinbar sind. Restrik-

7 Die Kritik an der Interessenjurisprudenz, sie vermenge Bewertungs-
mafistab und Bewertungsobjekt, indem sie Interessen mal zum Mafistab,
mal zum Gegenstand der Interessenwertung mache (so z. B. Larenz
(1983), 52), ist insofern ungenau, als jedes Interesse, dem ein prima
facie-Gebot seiner Beforderung korrespondiert, damit auch Mafistab fiir
die Bewertung von Handlungen ist und seine Beforderung prinzipiell
auch Mafstab fiir die Bewertung anderer Interessen sein kann.

% Heck (1931), 168.

# Heck (1914), 138.
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tionen der richterlichen Entscheidungstitigkeit durch
Vorgaben des positiven Rechts schlieflen es nicht aus, daf§
dem Richter die Beférderung bestimmter, von seiner Ent-
scheidung beriihrter Interessen prima facie-geboten ist.
Das gilt unabhingig davon, wie diese Restriktionen durch
das positive Recht genauer beschaffen sind und wie man
sie genauer beschreibt. So lafit sich den Normen der Inter-
essenbeforderung wenigstens in folgender Weise prima fa-
cie-Geltung zuschreiben: Es ist dem Richter prima facie
geboten, vom Gesetzgeber bewertete und/oder bestimmte
andere, von seiner Entscheidung beriihrte Interessen zu
schiitzen oder zu beférdern. Dabei ist die prima facie-Gel-
tung von Normen der Interessenbeforderung an bestimm-
te einschrinkende Bedingungen gekniipft bzw. unterliegt
der Richter bei der Rangbestimmung der prima facie-
Normen Restriktionen, die sich aus Vorgaben des positi-
ven Rechts ergeben. Diese Restriktionen kénnen z. B. da-
rin bestehen, dafl dem Richter zwar der Schutz bestimm-
ter Interessen prima facie geboten ist, er die Rangbestim-
mung zwischen diesen prima facie-Normen aber in Ein-
klang mit derjenigen Bestimmung des Rangverhaltnisses
vornehmen soll, von der ein wie auch immer niher ge-
kennzeichneter ,historischer Gesetzgeber® bei der Verab-
schiedung eines bestimmten Gesetzes ausgegangen ist.*
Oder die prima facie-Geltung von Normen der Interes-
senbeforderung ist in der Weise eingeschrinkt, daf der
Richter nicht ohne Einschrinkung so entscheiden soll, wie
es nach seiner Uberzeugung nach Mafigabe dieser Nor-
men und nach deren Rangverhiltnis begriindet ist. Viel-
mehr soll er so entscheiden, daf} er die Grenze des ,mog-
lichen Wortsinns“ bestimmter Rechtssitze beachtet, usf.
Auch die richterliche Interessenabwigung laflt sich so als

82 Vgl. dazu auch unten S. 362 {.
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die Abwigung zwischen Geboten der Interessenbeforde-
rung beschreiben. Die Frage ist dann nur, in welchem
Ausmaf der Richter dabei welchen Restriktionen unter-
liegt. Wie noch zu erértern sein wird, lafit sich die Art und
das Ausmaf dieser Restriktionen wiederum nur durch ei-
ne Abwigung zwischen prima facie-Normen, nicht zu-
letzt auch Normen der Interessenforderung, bestimmen,
und zwar in letzter Instanz nicht mehr nach Maflstiben
des positiven Rechts, sondern nur noch auf einer morali-
schen Begriindungsebene.”’ An dieser Stelle ist dem nicht
weiter nachzugehen.

Nicht jedem Interesse korrespondiert in jeder Beschrei-
bung ein prima facie-Gebot des Interessenschutzes oder
der Interessenférderung, das mit anderen Geboten der In-
teressenforderung in echtem Konflikt stehen kann. Der
Grund dafiir braucht nicht darin zu liegen, daf§ das betref-
fende Interesse in irgendeinem Sinne an sich negativ zu
bewerten oder véllig ohne Belang ist. Einem Gebot der
Interessenbeforderung kann auch schlicht die Eigenschaft
abgehen, fiir die Bewertung von Entscheidungsalternati-
ven maflstab- und strukturbildend zu sein. Nach dem
oben Gesagten gehort diese Eigenschaft zu den Merkma-
len einer prima facie-Norm. Beispielsweise mogen Kliger
und Beklagter ein Interesse daran haben, den Prozefl zu
gewinnen. Dennoch ist es dem Richter, aus der Perspekti-
ve des Richters gesehen, nicht einmal prima facie geboten,
das Interesse der klagenden oder der beklagten Partei da-
ran zu befordern, den Prozefl zu gewinnen. Derartige
Normen liefern, aus der Perspektive des Richters gesehen,
keine eigenstindigen, orientierenden Bewertungsmafista-
be. Wenn Interessen der Parteien eigenstindige, orientie-
rende Maf3stibe fiir die richterliche Entscheidung abge-

8 Siehe dazu unten S. 326 ff.
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ben, dann allenfalls Interessen, die betroffen sind, wenn
die eine Partei den Prozef gewinnt oder verliert.**

Die Voraussetzungen fiir eine Abwigung im hier verstan-
denen Sinne sind auch dann nicht erfiillt, wenn der Kon-
flikt zwischen den Normen der Interessenbeforderung
kein echter Konflikt ist, wenn es also keiner substantiellen
Wertungen des Entscheidenden bedarf, um das Rangver-
héltnis zwischen diesen Normen zu bestimmen. Daran ist
im Kontext juristischer Begriindungen etwa dann zu den-
ken, wenn vorausgesetzt wird, daf§ der Richter den Kon-
flikt unter Beachtung bestimmter positivrechtlicher Re-
striktionen 16sen soll, nach dem Willen des historischen
Gesetzgebers etwa, und wenn diese Restriktionen im je-
weiligen Fall so weit gehen, daf} sie dem Entscheidenden
keinen nennenswerten Spielraum fiir eine Eigenwertung
des Rangverhiltnisses lassen. Allerdings stellt sich dann
fir den Entscheidenden, speziell den Richter, die weitere
Frage, warum er sich im betreffenden Fall gerade an Re-
striktionen der betreffenden Art halten soll, warum er bei-
spielsweise der historischen Auslegung eines Gesetzes fol-
gen soll und nicht etwa einer objektiv-teleologischen. Wie
noch deutlich werden wird, sind spatestens zur Beantwor-
tung solcher Fragen substantielle Wertungen und Abwi-
gungen erforderlich.®

Die Echtheit eines Konflikts zwischen Normen der Inter-
essenbefoérderung kann noch aus anderen Griinden zwei-
felhaft sein. So handelt es sich dann um keine Abwigung
im hier verstandenen Sinne, wenn von einem Mafistab der

# Ebensowenig maf3stab- und strukturbildend wire das Gebot, in einem
zivilrechtlichen Streit iiber einen bestimmten Betrag das Interesse der
klagenden Partei an der eingeklagten Geldsumme zu beférdern. Vgl.
dazu auch die Kritik von Struck (1975), 179, an einer Abwigung von
Interessen dieser Art.

% Siehe dazu unten S. 326 ff.
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Konfliktlésung ausgegangen wird, nach dem der Ent-
scheidende im wesentlichen mit Hilfe empirischer Erwi-
gungen entscheiden kann, welche Lsung des Interessen-
konflikts den Vorzug verdient. Auf die Richterperspektive
bezogen heifit das beispielsweise, dafl die Losung des In-
teressenkonflikts nach Kriterien der 6konomischen An-
alyse des Rechts dem Richter grundsitzlich keine Abwi-
gungen im angegebenen Sinne abverlangt. Angenommen,
der Richter soll im Sinne der 6konomischen Analyse so
entscheiden, daf} die Zuordnung der Rechte und Pflichten
zu den Beteiligten ,allokationseffizient” ist, Effizienz da-
bei verstandenen als ,,die Ausbeutung 6konomischer Res-
sourcen dergestalt, dafl der ,Wert‘ — menschliche Befriedi-
gung gemessen am zusammengefafiten Willen der Ver-
braucher, fiir Giiter und Dienstleistungen zu zahlen — ma-
ximiert wird“.® Die Gewichtung der Interessen, die von
der Entscheidung der Rechtsfrage bertihrt sind, und der
korrespondierenden Interessennormen richtet sich dann
nach der Zahlungsbereitschaft der Beteiligten, wie sie sich
in Marktpreisen manifestiert oder wie sie in hypotheti-
schen Auktions- oder Tauschgeschiften vermutlich
erkennbar wiirde.”” Die Losung des Konflikts ist dann,
jedenfalls dem Ansatz nach und im wesentlichen, eine em-
pirische Frage.

Daf} dem abwigenden Denken im Recht durch einen sol-
chen Ansatz sein Anwendungsbereich entzogen wiirde,
ist allerdings nicht anzunehmen, nicht einmal, was die Ge-
wichtung von Interessen im engeren Sinne angebelangt.
Jedenfalls dann, wenn man den Begriff des Interesses im
engeren Sinne auf Chancen zur Motiverfillung im unten

8% Posner (1977), 10 (Ubersetzung aus Assmann/Kirchner/Schanze
(1978), 99).

8 Zur Auktions- und anderen Entscheidungsregeln siehe naher Scha-
fer/Ott (1986), 30 ff.
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prazisierten Sinne bezieht, hingt das Gewicht der Interes-
sen und das Rangverhiltnis der korrespondierenden Ge-
bote der Interessenbeforderung nicht allein von den tat-
sichlichen Priferenzen der Betroffenen ab, noch weniger
allein von deren Zahlungsbereitschaft. Die Interessenge-
wichtung ist dann eine komplexere Angelegenheit. Das
wird unten noch deutlich werden.®® Hinzu kommt, daf}
auch dann, wenn Kriterien wie Allokationseffizienz oder
maximale Interessenforderung normativ relevant sein
sollten, daneben noch andere, konkurrierende Mafistibe
Geltung haben und Abwigungen erforderlich machen.”
Darauf sei im folgenden kurz eingegangen.

C. Die Grundform der Abwigung
von Normen der Interessenbeforderung

Ist die Beforderung von Interessen im engeren Sinne nor-
mativ relevant, dann nach der oben angegebenen Um-
schreibung des Begriffs deswegen, weil der wie auch im-
mer niher definierte Nutzen oder das Wohl oder die
Chancen zur Motiverfiillung von Personen normativ rele-
vant sind. Will man die prima facie-Gebote der Interessen-
beférderung im Blick auf diese relevanzverleihenden Gro-
en gewichten, ist eine konsequente Form der Rangbe-
stimmung folgende: In welchem Rangverhaltnis die Nor-
men der Interessenbeférderung zu erfiillen sind, beurteilt
sich danach, wieweit die Beférderung des jeweiligen Inter-
esses zur Maximierung des Wohls, des Nutzens bzw. der

8 Siehe unten S. 237 ff.

8 Auch Vertreter der 6konomischen Analyse des Rechts riumen ein, daf}
neben dem Maf3stab der Allokationseffizienz noch Gerechtigkeits- und
moralische Mafistabe Beriicksichtigung verdienen. Dazu etwa Schi-
fer/Ott (1986), 5 ff., 40 ff.; Behrens (1986), z. B. 101 ff., 187 ff.
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Chancen zur Motiverfiillung insgesamt, auf alle Personen
oder alle Personen einer bestimmten Gemeinschaft bezo-
gen, beitrigt. Die Gewichtung der Interessen bzw. korre-
spondierenden Normen der Interessenforderung nach ei-
nem solchen Maximierungsgebot, das auf die Maximie-
rung der Interessen einer Vielzahl von Personen in ihrer
Gesamtheit abstellt, 1afit sich als Grundform der Abwi-
gung von Interessen im engeren Sinne bzw. korrespondie-
render Normen der Interessenbeférderung bezeichnen.
Es dient der Klarheit, die Gewichtung der Interessen bzw.
Interessennormen nach einem solchen Maximierungs-
maflstab, der weitergehende normative Erwagungen noch
unberticksichtigt 1iflt — solche der gerechten Verteilung
etwa — von der Gewichtung der Interessennormen nach
anderen normativen Mafistiben zu unterscheiden. Eine
solche Unterscheidung empfiehlt sich jedenfalls dann,
wenn einem Maximierungsgebot der genannten Art we-
nigstens prima facie-Geltung zukommt. Wie sich zeigen
wird, trifft das zu, sofern man den Interessenbegriff auf
Chancen zur Motiverfillung bezieht. Es besteht ein mora-
lisches prima facie-Gebot der Maximierung der Chancen
zur Motiverfiillung aller in ihrer Gesamtheit. Darauf wird
noch einzugehen sein.”

Nach dem Gesagten ist in Fillen, in denen verschiedene
Interessen bzw. Gebote der Interessenbeférderung in
Konflikt stehen, zu unterscheiden, ob ein Gebot der Ma-
ximierung der Interessenbeforderung einziger Mafistab ist
oder ob daneben noch andere Mafistibe zu berticksichti-
gen sind. Auch in letzterem Fall bemifit sich die Abwi-
gung der Interessennormen in ihrer Grundform an dem
Gebot der Interessenmaximierung. Ist nach anderen Mafi-
staben die Beforderung eines anderen Interesses geboten,

% Dazu unten S. 207 ff.
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hingt es von einer Abwigung zwischen dem Maximie-
rungsgebot oder einer Norm, die aus diesem Gebot abge-
leitet ist, und der abweichenden Norm ab, wie zu ent-
scheiden ist. Ist beispielsweise iiber Regeln der Haftung
fur ein bestimmtes schidigendes Verhalten zu entschei-
den, kann es sein, dafy der Mafistab der maximalen Forde-
rung der Interessen in ihrer Gesamtheit gegen eine Haf-
tung spricht und damit auch gegen eine Erfullung des pri-
ma facie-Gebots der Beférderung der Interessen des Ge-
schadigten. Beispielsweise mag sich das fiir einen be-
stimmten Regelungsbereich daraus ergeben, daff von einer
Haftungsregelung keine nennenswerten Praventionswir-
kungen zu erwarten sind, auch nicht in Richtung auf Vor-
sorgeaufwendungen zur Vermeidung von Schiden in der
wohlfahrtstheoretisch wiinschenswerten Hohe, daf} eine
Haftungsregelung in diesem Bereich obendrein hohe Ko-
sten bei der Schadensabwicklung und hohe Prozeflkosten
verursachte.” Zugleich kann es nach einem eigenstindi-
gen Gerechtigkeitsgedanken geboten sein, daf§ der Schadi-
ger fir die Folgen seines Verhaltens einsteht und die Schi-
den des Betroffenen ausgleicht.”” Ist die Haftungsregel aus
diesem Grunde gerechtfertigt, ergibt sich das dann nicht
aus der Abwigung von Geboten der Forderung der betei-
ligten Interessen nach der Grundform dieser Abwigung,

' Vgl. dazu den Haftungsmafistab der sog. ,Learned-Hand-Formel®,
nach dem das Handeln so zu steuern ist, daf} der Vorsorgeaufwand gleich
dem Produkt aus Schaden und Schadenswahrscheinlichkeit ist (dazu
niher Schifer/Ott (1986), 97 ff.). Anliegen der Vertreter der 6konomi-
schen Analyse ist es dabei, das Verhalten der Gesellschaftsmitglieder so
zu beeinflussen, daff die Schiden auf ein dem Maf3stab der Allokations-
effizienz entsprechendes Niveau gesteuert werden. ,,Schadensersatz oh-
ne den Priventionsgedanken ist ... wohlfahrtstheoretisch nicht begriind-
bar* (Schifer/Ott (1986), 93).

%2 Zur Mafigeblichkeit von Gerechtigkeitsgedanken dieser Art siehe un-
ten S. 244.
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nach Mafigabe des Maximierungsgebotes also. Vielmehr
ergibt sich das dann aus einer Abwigung zwischen dem
Maximierungsgebot und der betreffenden Gerechtigkeits-
norm.
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IV. Prinzipien- und Regelkonflikte

Die Frage nach der Eigenart abwagenden Denkens ist eng
mit einem anderen Problemfeld verbunden, mit der Frage
danach, was die besondere Eigenart von Regeln und Prin-
zipien ausmacht. Umschreibungen der Eigenart von Prin-
zipien, wie sie haufig anzutreffen sind, weisen darauf hin.
So werden Prinzipien hiufig durch ihre Funktion als
Rechtfertigungsgriinde fiir andere Normen gekennzeich-
net” oder dadurch, daf§ sie erst im Zusammenspiel mit an-
deren Prinzipien ihren ,eigentlichen Sinngehalt“ entfal-
ten.”* Solche Umschreibungen erinnern an die oben gege-
bene Beschreibung des prima facie-Charakters von Nor-
men.

Zu denen, die sich in jlingster Zeit besonders eingehend
mit der Unterscheidung zwischen Regeln und Prinzipien
auseinandergesetzt haben, gehoren Ronald Dworkin®
und Robert Alexy.”® Alexy hat den Ansatz Dworkins auf-
gegriffen und weiterentwickelt. Er verkniipft den Abwi-
gungsbegriff explizit mit der Unterscheidung zwischen
Regeln und Prinzipien: ,,Abwigung ist die fiir Prinzipien
kennzeichnende Form der Rechtsanwendung.“ Regeln

% Vgl. Esser (1956), 51 f., nach dem ein Prinzip ,nicht selbst ,Weisung’,
sondern Grund, Kriterium und Rechtfertigung der Weisung* ist. Zu-
stimmend Larenz (1979), 25.

9 Canaris (1983), 55.

% Dworkin (1984), 54 ff., 130 ff.

% Alexy (1979), 59 ff.; ders. (1985), 71 ff.; ders. (1985 a) 13 ff.; ders. (1987),
405 ff.
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sind fiir ihn Normen, die nicht abwigungsfihig sind.”
Damit ist die Weise, wie Alexy zwischen Regeln und
Prinzipien unterscheidet, hier von besonderem Interesse.
Wias interessiert, ist dabei nicht, ob der Prinzipienbegriff
Alexys mit einem herrschenden Sprachgebrauch iiberein-
stimmt. Vielmehr gilt das Interesse der Frage, ob die Kri-
terien, mit deren Hilfe Alexy Regel- von Prinzipienkon-
flikten abgrenzt, zwei Arten von Normenkonflikte kenn-
zeichnen, die ihrer Struktur nach in einer fiir die Entschei-
dungsbegriindung wesentlichen Hinsicht verschieden
sind. Die Frage ist, wieweit die Untersuchungen Alexys
mit der oben vorgenommenen Charakterisierung des
Konlflikts zwischen prima facie-Normen tibereinstimmen
oder deren Modifizierung fordern. Wie sich zeigen wird,
liefert die Analyse Alexys keinen Grund fiir eine Modifi-
zierung des bisherigen Abwagungsverstandnisses. Viel-
mehr empfiehlt es sich, die Unterscheidung zwischen Re-
geln und Prinzipien an die Unterscheidung zwischen
Normen anzukniipfen, die im angegebenen Sinne prima
facie bzw. unter Berticksichtigung aller Umstinde gelten.
Darauf ist jetzt naher einzugehen.

A. Die Unterscheidung zwischen Regelkonflikten und
Prinzipienkollisionen bei Robert Alexy
1. Das Kollisionstheorem und seine Erklarung

Ausgangspunkt der Analysen Alexys sind zwei Kriterien
Dworkins fiir die Unterscheidung zwischen Regeln und
Prinzipien, die Alexy prazisiert und auf ihre Brauchbar-
keit hin untersucht.

7 Alexy (1987), 407 {.
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Nach dem einen Kriterium sind Regeln im Gegensatz zu
Prinzipien auf eine Alles-oder-Nichts-Weise anwendbar.
Das bedeutet, dafl Regeln dann, wenn ihre Anwendungs-
bedingungen erfiillt sind, entweder anzuwenden und gil-
tig sind oder zur Entscheidung nichts beitragen. Daf} Re-
geln Ausnahmen haben konnen, dndert daran nach diesem
Kriterium deswegen nichts, weil die Ausnahmen genau-
genommen Teil einer vollstindigen Formulierung der Re-
gel sind und sich zumindest theoretisch stets vollstindig
aufzihlen lassen.”® Alexy kritisiert an diesem Kriterium,
daf} es die vollstindige Aufzihlbarkeit von Ausnahmen
voraussetzt. Er verneint diese vollstindige Aufzihlbarkeit
mit guten Griinden.” Darauf wird noch zuriickzukom-
men sein.'®

Das andere Kriterium, das Alexy den Arbeiten Dworkins
entnimmt und das er ,Kollisionstheorem® nennt, hilt er
fiir tiberzeugender.' Nach diesem Kriterium unterschei-
den sich Regeln von Prinzipien dadurch, daf} sich Regel-
konflikte in der Dimension der Geltung abspielen, Kon-
flikte zwischen Prinzipien in der Dimension des Ge-
wichts. Das heifit: Regelkonflikte seien nur entweder
durch die Einfligung einer Ausnahmeklausel zu losen
oder dadurch, daff eine der Regeln fiir ungiltig erklart
werde. Trete dagegen ein Prinzip zur Losung einer Prinzi-

% Dworkin (1984), 58 ff. Dworkin riickt spater (1984), 138, von der
Formulierung ab, die ,vollstindige“ Angabe einer Regel schliefle die
Ausnahmen mit ein. Er will offenlassen, ob man besser von einer durch
Ausnahmen modifizierten Regel reden oder die Ausnahmen als geson-
derte Regel bezeichnen soll. Am Alles-oder-Nichts-Charakter von Re-
geln und der Aufzihlbarkeit von Ausnahmen bzw. modifizierenden
Regeln halt er fest.

? Alexy (1979), 68 ff.

1% Giehe 1. Teil, IV. B.

191 Alexy (1979), 68 ff.; ders. (1985 a), 16 ff.; ders. (1985), 77 ff.; ferner
Dworkin (1984), 61 f.
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pienkollision hinter ein anderes zuriick, bedeute das we-
der, daf} das zuriicktretende Prinzip ungiiltig, noch, dafl in
das zuriicktretende Prinzip eine Ausnahmeklausel einzu-
bauen sei.

Alexy meint damit nicht, daf}, wenn zwei Prinzipen mit-
einander in Konflikt stehen, in der Konfliktlage sowohl
das Gebot gilt, Prinzip A vollstindig zu befolgen, als auch
das Gebot gilt, Prinzip B vollstindig zu erfiillen. Die Fol-
ge wire die Geltung zweier sich widersprechender kon-
kreter Sollensurteile, was nach Alexy auszuschlieffen
ist."® Was macht die besondere Dimension des Gewichts
im Verhiltnis zur Dimension der Geltung aber dann aus?
Die terminologische Differenzierung Alexys, nach der der
Konflikt im einen Fall durch ,,Ausnahmeklauseln, im an-
deren Fall durch ,bedingte Vorrangrelationen“ zu losen
sei,'” fiihrt fiir sich genommen nicht weiter. Sind diese
verschiedenen Wendungen mehr als nur unterschiedliche
Formulierungen fiir einen und denselben Sachverhalt, da-
fir namlich, dafl eine Norm unter bestimmten Bedingun-
gen hinter eine andere zuriicktreten soll, bringen diese
Wendungen also einen Unterschied der Konfliktlosung in
der Sache zum Ausdruck, ist die Frage gerade, worin die-
ser Unterschied besteht. Diese Frage ist mit der Verwen-
dung des Ausdrucks ,,Ausnahmeklausel“ noch nicht be-
antwortet.

Es scheint, als liege die Besonderheit der Dimension des
Gewichts fiir Alexy darin, dafl ein Prinzip dem anderen
unter bestimmten Umstinden vorgehen, die Losung der
Vorrangfrage unter anderen Umstinden aber umgekehrt
ausfallen kann: Dies sei gemeint, wenn gesagt werde, daff
Prinzipien in konkreten Fillen unterschiedliche Gewich-

12 Alexy (1985), 78.
19 Alexy (1985), 81.
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te hitten.'” Der Unterschied zwischen Regel- und Prin-
zipienkonflikten liegt danach also darin, dafl die Vor-
rangfrage bei Konflikten zwischen Regeln fiir alle Fille
des Konflikts zwischen den Normen einheitlich, bei
Konlflikten zwischen Prinzipien von Fall zu Fall unter-
schiedlich zu beantworten ist. Diese Unterscheidung ist
indes wenig tiberzeugend. Alexy fithrt als Beispiel fiir ei-
nen Regelkonflikt den Konflikt zwischen dem Verbot an,
vor einem Klingelzeichen den Raum zu verlassen, und
dem Gebot, dies bei Feueralarm zu tun.'® Warum es aus-
geschlossen sein soll, auch Konflikte zwischen Normen
dieser Art von Fall zu Fall unterschiedlich zu losen,
bleibt unklar. Solche fallweisen Losungen liegen auch
keineswegs fern. Das wird anschaulicher, wenn man die
Konfliktnormen im Beispiel geringfiigig modifiziert. Ist
es beispielsweise einerseits verboten, bei einem Sirenen-
ton, der Fliegeralarm oder sonstige Gefahren anzeigt, das
Gebiude zu verlassen, andererseits geboten, bei Feuer-
alarm das Gebaude zu verlassen, und geraten diese Nor-
men in Konflikt, ist zunichst nicht zu sehen, warum der
Konflikt nicht in unterschiedlichen Situationen unter-
schiedlich gelost werden sollte. Warum soll der Konflikt
beispielsweise in Situationen, in denen der Sirenenton
eine hohe Alarmstufe anzeigt, nicht anders gelost werden
als in solchen, in denen die Alarmstufe niedrig ist. Auf
der anderen Seite hilt Alexy auch Kollisionen zwischen
Prinzipien fiir moglich, die einheitlich zuungunsten eines
bestimmten Prinzips ausfallen.'®

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist nach Alexy ge-
eignet, den Unterschied zwischen Regel- und Prinzipien-

1% Alexy (1985), 79.
15 Alexy (1985), 77.
19 Alexy (1979), 75.
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konflikten nach dem Kollisionstheorem zu erkliren.'”

Dieses Merkmal liegt fiir ihn im unterschiedlichen prima
facie-Charakter von Regeln und Prinzipien. Alexy um-
schreibt den unterschiedlichen prima facie-Charakter da-
mit, dafl Regeln anders als Prinzipien einen Festsetzungs-
gehalt im Blick auf gegenlaufige Prinzipien und tatsichli-
che Moglichkeiten aufweisen. Wegen dieses Festsetzungs-
gehalts gelte das, was die Regel sage, definitiv.'®

Was versteht Alexy unter dem Festsetzungsgehalt einer
Regel genauer? Alexy beschreibt diesen Festsetzungsge-
halt folgendermaflen: Damit ein Prinzip eine gegenlaufige
Rechtsregel tiberspielen konne, misse das Prinzip nicht
nur im konkreten Fall gewichtiger sein als das die Regel
stiitzende Prinzip, sondern dartiber hinaus gewichtiger als
dieses Prinzip und die einschligigen ,formellen Prinzi-
pien®, die die Beachtung von etwas autoritativ Festge-
seztem verlangten.'” Auch diese Abgrenzung iiberzeugt
nicht. Steht eine Norm zu gegenlaufigen Prinzipien nicht
ohnehin schon in einem besonderen Verhiltnis, entsteht
eine solches auch nicht dadurch, dafl zu der Norm ein
weiteres Prinzip — formell oder nicht — hinzutritt, das
ebenfalls mit den gegenldufigen Prinzipien in Konflikt
steht. Wenn bei einem Konflikt zwischen Prinzip A und
Prinzip B ein weiteres Prinzip hinzutritt, das in der Kon-
fliktlage die gleichen Handlungen gebietet wie Prinzip A,
verandert das noch nicht die Art und Struktur des Nor-
menkonflikts. Dies macht ihn nur komplexer. Das blofle
Hinzutreten formeller Prinzipien gentgt fiir sich genom-
men nicht, Konflikte mit Regeln als eine besondere Art
von Normenkonflikt auszuzeichnen.

17 Alexy (1979), 78 f.
1% Alexy (1985), 88.
199 Alexy (1985), 89; ders. (1985 a), 20.
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Bei der Beschreibung des Festsetzungsgehalts klingt al-
lerdings noch ein anderes Abgrenzungskriterium an.
Nach dem eben Gesagten hingt es fiir Alexy ja nicht un-
mittelbar vom Verhaltnis zwischen der Regel und den ge-
genldufigen Prinzipien ab, ob jene die Regel tiberspielen,
sondern von dem Verhaltnis zu den die Regel stiitzenden
Prinzipien. Prinzipien unterscheiden sich danach von Re-
geln dadurch, daf sie diese begriinden, also auf einer an-
deren Begriindungsebene liegen. Entsprechend be-
schreibt Alexy Regelkonflikte damit, daf} die Regeln kei-
ne Griinde fiir die Entscheidung abgeben, sondern ledig-
lich das bestimmen, iiber das anhand von Griinden zu
entscheiden ist.''® Mit dieser Unterscheidung zwischen
begriindenden und begriindeten Normen ist ein Abgren-
zungsmerkmal angesprochen, das auch fir die Unter-
scheidung zwischen Normen mit prima facie-Geltung
und solchen mit einer Geltung unter Berticksichtigung
aller Umstinde im hier verstandenen Sinne wesentlich
ist. Fir sich genommen ist dieses Merkmal allerdings
noch unzureichend. So heifit es bei Alexy, Prinzipien
koénnten auch Griinde fiir Prinzipien und Regeln Griinde
fiir Regeln abgeben.""' Um zu erkennen, ob es sich je-
weils um Regeln oder um Prinzipien handelt, gentigt die
Feststellung der Relation Grund-Begriindetes daher
nicht. Es fihrt auch nicht weiter, wenn Alexy Regeln als
definitive und Prinzipien als prima facie-Grinde be-
zeichnet,'!? solange jedenfalls nicht, wie er unter dem
prima facie-Charakter einer Norm lediglich deren Stiit-
zung durch ein formelles Prinzip versteht.

110 Alexy (1979), 74.
"' Alexy (1985), 91.
12 Alexy (1985), 91.
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2. Prinzipien als Optimierungsgebote

Alexy stiitzt sich noch auf ein weiteres Merkmal zur Un-
terscheidung von Regel- und Prinzipienkonflikten, das er
fur das tefliegendste und fiir geeignet hilt, den unter-
schiedlichen prima facie-Charakter von Regeln und Prin-
zipien und die Unterschiede nach dem Kollisionstheorem
zu erkliren.'”® Danach handelt es sich bei Prinzipien an-
ders als bei Regeln um ,,Optimierungsgebote“. Darunter
versteht Alexy Normen, die dadurch charakterisiert sind,
dafl sie in unterschiedlichen Graden erfiillt werden kon-
nen und dafl das gebotene Mafl ihrer Erfiillung nicht nur
von den tatsichlichen, sondern auch von den rechtlichen
Moéglichkeiten abhingt. Der Bereich der rechtlichen Mog-
lichkeiten werde durch gegenliufige Regeln und Prinzi-
pien bestimmt.'™

Alexy verwendet daneben auch die Formulierung, Prinzi-
pien seien Normen, ,die gebieten, daff etwas in einem re-
lativ auf die rechtlichen und tatsichlichen Méglichkeiten
moglichst hohen Mafe realisiert wird“.'"” Nach dieser
Formulierung scheint es, als gehore die Relativierung auf
die rechtlichen und tatsichlichen Méglichkeiten zum In-
halt der Prinzipiennorm und mache dies deren Besonder-
heit aus.

Eine Prinzipiennorm hitte danach den Inhalt, dafl es ge-
boten ist, einen bestimmten Sachverhalt zu verwirklichen,
soweit dies tatsachlich moglich ist und gegenlaufige Re-
geln und Prinzipien dem nicht entgegenstehen. Eine sol-

113 Alexy (1985 a), 19.

'* Alexy (1985), 76. Daneben umschreibt Alexy die Besonderheit von
Prinzipien noch mit dem Begriff des ,,idealen Sollens* (1979), 80 f. Damit
gibt Alexy allerdings kein zusitzliches Unterscheidungskriterium an.
Vielmehr charakterisiert er das ,ideale Sollen“ mit denselben Merkma-
len, mit denen er die ,Optimierungsgebote” kennzeichnet (a. a. O.).

15 Alexy (1985), 75.
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che ,Soweit-Klausel“ kann den Unterschied zwischen
Regeln und Prinzipien indessen nicht erkliren. Sie bezieht
sich auf Regeln und Prinzipien, setzt also voraus, daf} die-
ser Unterschied bereits bekannt ist. Auch wird in der For-
mulierung der Bedingung (,gegenldufige Regeln und
Prinzipien“) auf das Handlungsgebot Bezug genommen,
handelt es sich daher um Geltungsbedingungen auf einer
metasprachlichen Ebene, nicht um einen inhaltlichen Be-
standteil der Gebotsnorm. An anderer Stelle heifit es bei
Alexy denn auch, Prinzipienkollisionen seien Kollisionen
zwischen Prinzipien, die von einer Vorbehaltsklausel wie
»und wenn nicht im konkreten Fall ein anderes Prinzip
hoheres Gewicht hat* frei sind.''® Die Relativierung auf
die rechtlichen Moglichkeiten bezieht sich danach nicht
auf den Inhalt der Norm, sondern auf die Bedingungen
deren Geltung in einer konkreten Situation. Optimie-
rungsgebote im Sinne Alexys sind also Gebote, die in Gra-
den erfiillbar sind und gebieten, einen Sachverhalt in mog-
lichst hohem Mafle zu verwirklichen, und die gelten, so-
weit andere Regeln und Prinzipien dieser Geltung nicht
entgegenstehen.

Was das Merkmal der graduellen Erfillbarkeit anbelangt,
so ist es wenig aussagekraftig. Auch das von Alexy als Re-
gel angefiihrte Gebot, links zu tiberholen, kann jemand in
mehr oder minder hohem Mafle erfiillen. Wer beispiels-
weise bei allen seinen Fahrten links iiberholt, erfiillt das
Gebot in hoherem Mafle als derjenige, der sich nur bei
einigen seiner Fahrten an die Norm hilt."” Natiirlich

16 Alexy (1985 a), 18.

17 Zu diesem Beispiel Alexy (1985), 76 Anm. 25. Wenn Alexy dort noch
darauf abstellt, bei Regeln sei ein bestimmter Grad der Verhaltensweise
geboten, ein bestimmtes Maff an Sorgfalt beispielsweise, schliefit auch
dieses Kriterium graduelle Erfillbarkeit nicht aus. Warum kann man
nicht z. B. auch das Gebot, Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten zu
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kann man engere Kriterien verwenden und beispielsweise
nur solche Normen als Prinzipien ansehen, die threm In-
halt nach explizit ein bestimmtes Ziel oder einen bestimm-
ten Vollkommenheitszustand umschreiben. Darauf ist
gleich noch zurtickzuzkommen. Das ist dann aber nicht
mehr durch das Merkmal der graduellen Erfullbarkeit ge-
fordert. Und warum soll es fiir die Charakterisierung von
Prinzipien nicht geniigen, dafl die betreffende Norm in
mehr oder minder hohem Mafle erfiillt werden kann? Die-
ses Merkmal trifft dann auf nahezu jede Norm zu. Ent-
scheidend aber ist: Selbst wenn das Merkmal der graduel-
len Erfullbarkeit aussagekriftiger wire, als eben ange-
nommen wurde — das andere Abgrenzungsmerkmal, das
nach Alexy zum Merkmal gradueller Erfillbarkeit hinzu-
kommen muf, fiihrt jedenfalls nicht weiter: das Merkmal
der Relativierung auf die rechtlichen Moglichkeiten, die
Einschrinkung der Geltung der Prinzipiennorm dahin al-
so, dafl sie nur gilt, soweit gegenlidufige Regeln und Prin-
zipien dem nicht entgegenstehen. Dieses Merkmal setzt
die Unterscheidung zwischen Regeln und Prinzipien be-
reits als bekannt voraus. Auch ist das Merkmal, in der an-
gegebenen Weise verstanden, trivial. Von jeder Norm laflt
sich sagen, sie gelte, wenn andere Normen dem nicht ent-

wahren, mehr oder weniger erfillen, je nach Schwere der Sorgfaltswid-
rigkeit? Zur Kritik der Verwendung des Merkmals gradueller Erfillbar-
keit bei Alexy siehe auch Sieckmann (1990), 71 f£. Sieckmann unterschei-
det dort zwischen der graduellen Erfillbarkeit einer Norm und dem
Umstand, dafl eine Norm einen ,komparativen Bewertungsmafistab“
enthalt. Dabei geht er wohl davon aus, dafl es nur in Fallen eines solchen
»komparativen Bewertungsmafistabs“ geboten ist, einen hoheren Erfil-
lungsstand einem niedrigeren vorzuziehen (73). Warum es nicht auch in
den anderen Fillen gradueller Erfillbarkeit geboten sein kann, einen
Zustand hoherer Erfiillung vorzuziehen, wird dabei nicht recht klar. Im
tibrigen weist Sieckmann zutreffend darauf hin, daf} die Graduierbarkeit
einer Norm fiir die Geltungsweise von Prinzipien nicht wesentlich ist.
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gegenstehend. Um dieser Trivialitit zu entgehen, mufl
man die Weise des Entgegenstehens gegenlaufiger Regeln
und Prinzipien niher qualifizieren. So konnte Alexy da-
rauf verweisen, daf} es von einer bedingten Vorrangrela-
tion zwischen kollidierenden Prinzipien abhinge, ob ein
Prinzip der Geltung eines anderen Prinzips in einer Kon-
fliktsituation entgegenstehe. Ob eine Regel der Geltung
einer Regel in einer Konfliktsituation entgegenstehe, hin-
ge dagegen davon ab, ob es begriindet sei, in die Regel eine
Ausnahmeklausel einzuftigen. Damit wire man wieder bei
der Frage angelangt, was denn das Besondere einer Kon-
fliktlosung durch bedingte Vorrangrelationen im Ver-
gleich zu einer Konfliktlosung durch das Einfiigen einer
Ausnahmeklausel ausmacht. Um dem Kriterium des Op-
timierungsgebots, d. h. des Gebotenseins r¢lativ zu den
rechtlichen Méglichkeiten, Schirfe zu verleihen, bedarf es
also weiterer Abgrenzungsmerkmale. Die bisher genann-
ten Kriterien, mit deren Hilfe Alexy Regeln von Prinzi-
pien unterscheidet, haben sich damit noch nicht als ausrei-
chend erwiesen.

B. Formen der Regelgeltung

Soll die Unterscheidung zwischen Regeln und Prinzipien
die Unterscheidung zwischen zwei Arten von Normen-
konflikten sein, die in ihrer Struktur grundlegend ver-
schieden sind, bietet es sich an, an die Differenzierung
zwischen Normen anzukniipfen, die im oben angegebe-
nen Sinne prima facie und unter Berticksichtigung aller
Umstinde gelten. Je nachdem welche dieser Geltungswei-
sen einer Norm zukommt, haben Konflikte mit dieser
Norm einen ganz unterschiedlichen Charakter. Auch liegt
es auf der Hand, dafl es fir die Argumentation mit einer
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Norm wesentlich ist, ob diese Norm nur prima facie oder
unter Berticksichtung aller Umstinde gilt.

Regeln sind danach in ihrer stirksten Form Normen, die
unter Berticksichtigung aller prima facie-Normen gelten.
Eine Regel in diesem Sinne gilt uneingeschrankt."® Thr
Festsetzungsgehalt gegeniiber gegenliufigen Prinzipien
besteht nicht einfach in der Unterstiitzung durch ein for-
melles Prinzip im Sinne Alexys. Er besteht darin, daf sich
das Urteil tiber die Geltung der Regel auf eine besondere
Begriindung stiitzt, darauf nimlich, dafl die Befolgung der
Regel in allen Situationen, in denen sie anwendbar ist, den
in diesen Situationen einschligigen prima facie-Normen
und deren Rangverhiltnis entspricht. Regeln in diesem
Sinne, die miteinander in Konflikt stehen, kann es genau-
genommen nicht gegen. Sonst hitten Konfliktnormen in
einer Konfliktsituation nebeneinander Geltung. Allenfalls
gibt es Konflikte zwischen Normen, die als Kandidaten
dafiir in Betracht kommen, Regel oder Bestandteil einer
Regel zu sein.

Wire eine Rechtsnorm wie beispielsweise diejenige
Norm, nach der mit Freiheits- oder mit Geldstrafe bestraft
werden soll, wer einen anderen korperlich miffhandelt
(§ 223 Abs. 1 StGB), eine Regel, wiirde sie in allen Fillen
gelten, in denen ihr Tatbestand erfiillt ist. Geht man von
der Richterperspektive aus und bezieht man den Gel-
tungsbegriff auf die Frage, ob nach der betreffenden
Rechtsnorm entschieden werden soll, erfiillt die angege-
bene Rechtsnorm diese Voraussetzung offensichtlich
nicht. So gilt die Norm dann nicht im angegebenen Sinne,
wenn der Miffhandelnde schuldunfihig war, in Notwehr

'8 Vgl. dazu Sieckmann (1990), 83 ff., nach dem sich Regeln durch ihre
strikte Geltung auszeichnen. Darunter versteht er eine Geltung in allen
moglichen Anwendungsfillen.
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handelte etc. Fraglich ist lediglich, ob sich nicht aus ver-
schiedenen Normen eine komplexe Norm erstellen liefle
und dann diese Norm Regelcharakter hitte. Diese Frage
tauchte bereits als die Frage nach der vollstindigen Auf-
zahlbarkeit von ,,Ausnahmen® zu einer Regel auf.

Wollte man eine solche Regel erstellen, setzte das voraus,
dafl die Befolgung der Regel in allen denkbaren Entschei-
dungssituationen, in denen die Regel ihrem Inhalt nach
anwendbar ist, mit allen in diesen Situationen einschlagi-
gen Prinzipien bzw. deren Rangverhiltnissen in diesen Si-
tuationen in Einklang steht. Nur dann gilt die Norm un-
eingeschrinkt unter Berticksichtigung aller prima facie-
Normen. Soll die Norm nicht nur einzelfallbezogen, son-
dern universell sein, ist es allenfalls theoretisch, nicht aber
praktisch moglich, eine solche Regel aufzustellen. Nie-
mand kann alle denkbaren Situtationen iiberblicken, in
denen die Anwendungsbedingungen einer nicht nur ein-
zelfallbezogenen Norm erfiillt sind. Noch weniger lafit
sich iberblicken, welche prima facie-Normen in all diesen
Situationen in welcher Intensitit betroffen sind. Davon,
welche prima facie-Normen in welcher Intensitit betrof-
fen sind, hangt aber das Rangverhaltnis der begriindenden
prima facie-Normen im jeweiligen Anwendungsfall der
Regel ab, von diesem Rangverhiltnis wiederum die Regel-
geltung.

Jemand konnte einwenden, daf} sich dariiber, ob eine
Norm uneingeschrinkt gilt oder dies wenigstens wahr-
scheinlich ist, begriindete Annahmen machen lassen, auch
wenn sich nicht alle Anwendungsfalle der Norm in ihrer
konkreten Gestalt tiberblicken lassen. Auch wenn das zu-
trife — beispielsweise im Blick auf oberste moralische
Normen'"” — wiirde das immer noch nicht weiterhelfen,

" So wird im zweiten Teil dieser Arbeit die ausnahmslose Geltung
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was die Geltung von Regeln anbelangt. Sobald es um Re-
geln im angegebenen Sinne geht, um Normen also, deren
Geltung von allen einschlagigen prima facie-Normen und
deren Rangverhiltnissen abhingt, ist es nicht einmal
wahrscheinlich, daf§ eine universelle Norm, die in prakti-
schen Argumentationen einer Rolle spielt, Regelcharakter
in diesem Sinne hat: daf§ sie i allen nur denkbaren Fillen,
in denen sie anwendbar ist, ausnahmslos befolgt werden
soll.'

Praktikabler und dennoch auf die Geltung einer Norm
unter Beriicksichtigung aller Umstinde bezogen ist fol-
gendes Regelverstindnis: Wer eine Norm als Regel im zu
erlduternden Sinne bezeichnet, bringt damit zum Aus-
druck, daf} die Geltung der Regel in der jeweiligen Ent-
scheidungssituation von in der Situation einschligigen
prima facie-Normen und deren Rangverhiltnis abhingt
und dafl die Norm befolgt werden soll, wenn sie ihrem
Inhalt nach anwendbar ist und wenn ferner keine Anhalts-
punkte dafiir erkennbar sind, daf} es in der jeweiligen Ent-
scheidungssituation unter Beriicksichtigung aller Um-
stande nicht geboten ist, normgemifl zu handeln. Man
kann diese Art von Normgeltung auch als ,Geltung des
ersten Anscheins“ bezeichnen. Sie ist von der Geltung ei-
ner Norm ,,im Normalfall“ zu unterscheiden.'?! Wer jene
Art von Geltung behauptet, sagt damit, daf} die Norm in
einer vielzahl gleichgelagerter Fille, in denen die Norm
ihrem Inhalt nach anwendbar ist, unter Berticksichtigung
aller Umstinde gilt oder dies wahrscheinlich ist, ohne im
Blick auf simtliche Anwendungssituationen die Bedin-

einiger moralischer Normen angenommen. Vgl. auch Schefold (1983),
101 ff.

120 Vel. dazu Alexy (1979), 68 ff. Neumann (1986), 26.
12! Zur Geltung im Normalfall vgl. auch Schefold (1983), 106 f.
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gungen genau anzugeben und angeben zu konnen, unter
denen es ausnahmsweise nicht geboten ist, nach dieser
Norm zu handeln. Diese Geltung im Normalfall lafit sich
als Grund dafiir anfiihren, daf} einer Norm Geltung des
ersten Anscheins zukommt. Die Geltung des ersten An-
scheins ist eine normative Konsequenz daraus, daff der
Norm Geltung im Normalfall zukommt.

Stehen Regeln in diesem Sinne, Normen mit Geltung des
ersten Anscheins also, in Konflikt, gentigt das als Anhalts-
punkt, um die betreffende Normen nicht mehr ohne wei-
tere Priffung wie giiltige Normen zu behandeln. Fiir die
Losung des Konflikts gilt dann, was Alexy tiber Regel-
konflikte geschrieben hat: Die Regeln geben keinen
Grund fiir die Entscheidung ab, vielmehr ist tiber sie an-
hand von Griinden zu entscheiden.'”” Bei diesen Griinden
handelt es sich um prima facie- Normen.

Der Regelbegriff 1afit sich auch noch anders fassen. Man
kann Regeln auch als Normen beschreiben, die unter Be-
ricksichtigung mehrerer, aber nicht aller prima facie-
Normen gelten. Auch iiber Konflikte zwischen Regeln
dieser Art ist anhand von Grinden, anhand einschlagiger
prima facie-Normen zu entscheiden. Ferner weisen solche
Regeln einen Festsetzungsgehalt auf, insofern sie auf be-
stimmte prima facie-Normen und deren Rangverhaltnis in
bestimmten Situationen als Griinde gestiitzt sind. Die be-
treffenden prima facie-Normen und Rangbestimmungen
lassen sich dann fir sich genommen nicht mehr als Ar-
gument gegen die Befolgung der Regel verwenden.'”
Schlieflich kann man in einem weiten Sinne auch Normen
als Regeln bezeichnen, die der Ebene der Begriindung von
Regeln angehoren: Rangnormen im oben angegebenen

122 Alexy (1979), 74.
12 Vgl. dazu auch Sieckmann (1990), 68 f.
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Sinne,'”* die auf der Begriindungsebene angeben, daf§ pri-
ma facie-Normen in einem bestimmten Rangverhiltnis
befolgt werden sollen.

Faflt man das bisher Gesagte zusammen, lassen sich Re-
geln folgendermaflen beschreiben: Ob eine Regel gilt,
richtet sich nach prima facie-Normen und deren Rangver-
hiltnissen. Diese sind Griinde fiir die Geltung von Regeln.
Je nach Regelbegriff sind Konflikte zwischen Regeln nicht
moglich. Geht es um Regeln in ihrer stirksten Form, kom-
men allenfalls Konflikte zwischen Normen in Betracht,
die Kandidaten dafiir sind, Regel oder Bestandteil einer
Regel in diesem Sinne zu sein. Bei einem Regelverstandnis,
das Konflikte zwischen Regeln zulifit, bestimmt sich die
Losung des Konflikts nach den einschligigen prima facie-
Normen und deren Rangverhiltnissen als den tibergeord-
neten Griinden fir die Konfliktlosung. Regeln weisen in
dem Sinne einen Festsetzungsgehalt auf, daff, wer einer
Norm Regelcharakter zuschreibt, damit behauptet, die
Befolgung der Norm entspreche in allen Anwendungssi-
tuationen, im Einzelfall, im Normalfall oder nach erstem
Anschein mehreren oder allen einschlagigen prima facie-
Normen und deren Rangverhiltnissen in den betreffen-
den Situationen.'” Ein Festsetzungsgehalt, verstanden als
die Stiitzung der Norm durch ein ,formelles Prinzip®, ist
danach nicht entscheidend. Daneben lassen sich auch
Rangnormen als Regeln bezeichnen, die der Ebene der Be-
grindung von Regeln angehéren.

1 Siche oben S. 60 f.
1% Vgl. auch Peczenik (1989), 81, nach dem eine Regel einen Ausgleich
zwischen Prinzipien zum Ausdruck bringt.
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C. Prinzipien

Zu den Regeln im angegebenen Sinne stehen die prima fa-
cie-Normen in Kontrast. Sie lassen sich positiv dadurch
kennzeichnen, daf§ sie eine Menge von Normen bilden,
deren Geltung in der beschriebenen Weise von ihren
Rangbeziehungen untereinander abhingt und die in der
angegebenen Weise maflstab- und strukturbildend sind.
Damit ist nicht ausgeschlossen, daf§ auch prima facie-Nor-
men einer weiteren Begriindung fahig und bediirftig sind.
Der Grund fiir die prima facie-Geltung einer Norm kann
auch wieder in einer prima facie-Norm liegen, die die
oben angesprochenen Merkmale aufweist. Beispielsweise
mag man eine prima facie-Norm, die das heimliche Abho-
ren von Telefongesprichen verbietet, damit begriinden,
dafl sie das prima facie-Verbot der Verletzung der Privat-
sphire konkretisiert. In solchen Fillen 1ifit sich auch von
einer prima facie-Geltung unter Berticksichtigung einer
bestimmten prima facie-Norm reden. Der Sprecher, der
einer Norm eine solche Geltung zuspricht, driickt damit
eine Relation zwischen seinem Urteil uiber die prima facie
Geltung und der Begriindung dieses Urteils aus. Er bringt
zum Ausdruck, dafl sich sein Urteil auf eine andere prima
facie-Norm stiitzt, die Grund der prima facie-Geltung der
Norm ist. Dabei darf eine prima facie-Norm aber keinen
Festsetzungsgehalt gegeniiber anderen Normen im oben
angegebenen Sinne aufweisen. Das heiflt, es ist ausge-
schlossen, einer Norm unter Beriicksichtigung mehrerer
in Konflikt stehender Normen, die die angegebenen posi-
tiven Merkmale einer prima facie-Norm aufweisen, und
deren Rangverhiltnissen prima facie-Geltung zuzuspre-
chen. Einer solchen Norm kime Regelgeltung zu. Darin
liegt ein weiteres, negatives Merkmal der Abgrenzung der
prima facie-Normen von anderen Normen.
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Der beschriebene Unterschied zwischen Regeln und pri-
ma facie-Normen legt es nahe, alle Normen mit prima fa-
cie-Geltung als Prinzipien im weitesten Sinne zu bezeich-
nen. Aus diesen Prinzipien im weitesten Sinne lassen sich
dann einige herausheben, solche beispielsweise, die kein
sartbestimmtes®, sondern ein ,zielbestimmtes* Verhalten
gebieten,'*® oder solche, die ,optimierbare Zustinde*'”
schiitzen. Versteht man letzteres Merkmal allerdings ein-
fach dahin, daf} eine Norm nach diesem Kriterium in Ent-
scheidungssituationen mehr oder weniger erfiillbar ist, ist
es zur Abgrenzung, wie bereits angesprochen wurde, we-
nig geeignet. Sinnvoller ist es, Normen hervorzuheben,
die das Hinwirken auf ein Ideal gebieten, d. h. auf einen
Vollkommenheitszustand, der nie vollstindig erreichbar
ist, an den es vielmehr immer nur eine mehr oder minder
groe Anniherung geben kann.'?® Solche Prinzipien un-
terscheiden sich zwar in ihrer prima facie-Geltung nicht
von anderen Prinzipien. Wie noch deutlich werden wird,
sind solche Prinzipien aber wesentliche Orientierungs-
punkte des Handelns. Im folgenden sollen Prinzipien die-

126 Vgl. Penski (1989), 107 f.

127 Siehe Koch/Riiflmann (1982), 99; dazu auch oben S. 87 ff.

1% Vgl. auch den Begriff der praktischen Idee und des praktischen Ideals
bei Kant. Beides sind fiir ihn Vollkommenheitsbegriffe, die ein Richtmafl
des Handelns angeben. So heifit es, daf8 die Idee einer Verfassung von der
grofSten menschlichen Freiheit ,,dieses Maximum zum Urbilde aufstellt,
um nach demselben die gesetzliche Verfassung der Menschen der mog-
lichst grofiten Vollkommenheit immer naher zu bringen® (KrV III, 248).
Unter einem Ideal versteht er die Idee ,,in individuo d. i. als ein einzelnes
durch die Idee allein bestimmbares, oder gar bestimmtes Ding* (KrV III,
383). Das praktische Ideal ist ebenso wie die praktische Idee ,Richtmaf}
des Handelns“ (KrV III, 384) und dient dazu, ,den Grad und die Mingel
des Unvollstindigen zu schitzen und abzumessen® (KrV III, 384). Das
mit der Idee bzw. dem Ideal umschriebene Maximum lifit sich dabei
immer nur annaherungsweise, nie vollstindig verwirklichen (KrV III,
248, 348). Siehe dazu auch Dreier (1986), 16 ff.; Hirsch (1985), 349 ff.
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ser Art als regulative Prinzipien bezeichnet werden.'”’ Re-
gulative Prinzipien, die die Anniherung an ein Ideal ge-
bieten und dabei fundamentalen Charakter haben, seien
regulative Prinzipien im engeren Sinne genannt. Funda-
mental soll heiffen: Wenn die prima facie-Geltung der be-
treffenden Prinzipien aus iibergeordneten Normen abge-
leitet ist, dann aus obersten Begriindungsmafistiben. Zu-
dem stehen die Prinzipien auf einer oberen, nicht nur einer
nachgeordneten Stufe der Konkretisierung dieser ober-
sten Mafstibe.

Ob eine Norm Prinzip im weiteren Sinne oder Regel ist,
ob sie unter Berticksichtigung einer weiteren prima facie-
Norm prima facie gilt und unter Berticksichtigung wel-
cher bzw. um welche Art von Regel es sich handelt, ist
dem Inhalt der Norm nicht von vornherein anzusehen.
Beispielsweise mag sich jemand auf das Totungsverbot als
prima facie-Norm, als Norm mit einer Geltung des ersten
Anscheins oder als Norm beziehen, die in allen Anwen-
dungssituationen unter Berticksichtigung aller Umstande

' Vgl. auch den Begriff des rechtlichen Basisprinzips bei Dreier (1986),
29 ff., nach dem in Basisprinzipien ,die approximative Realisierung eines
rechtlichen Ideals als Rechtspflicht statuiert* ist (1986), 30, und den
Begriff des ,regulativen Ziels“ in der Gesetzgebungslehre (dazu Krems
(1979), 122 ff.). Auch Alexy (1989), 79 {., kennzeichnet Prinzipien mit
Hilfe des Begriffs des Ideals oder des ,.idealen Sollens“. Die oben eror-
terten Kriterien fiir den Charakter einer Norm als Prinzip und Optimie-
rungsgebot, die Alexy anfihrt, das Kriterium der graduellen Erfiillbar-
keit also und das Kriterium des Gebots, etwas in einem relativ auf die
rechtlichen und tatsichlichen Méglichkeiten moglichst hohen Mafle zu
realisieren, enthalten allerdings noch nicht das Kriterium des Gebots,
sich an einen nie vollstindig erreichbaren Vollkommenheitszustand an-
zunihern. Davon war bereits die Rede. Im tibrigen dient dieses Kriteri-
um hier nicht dazu, den prima facie-Charakter von Normen zu erkliren
oder zu beschreiben. Dafl Normen die Anniherung an ein Ideal gebie-
ten, ist nach dem Gesagten weder notwendige noch hinreichende Bedin-
gung fiir den prima facie-Charakter der Norm.
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gilt. Die eine Geltungsform schlieflt die andere auch nicht
aus. So wire denkbar, dafl das Totungsverbot prima facie
gilt und dieser Norm obendrein eine Geltung des ersten
Anscheins oder eine uneingeschrinkte Geltung unter Be-
ricksichtigung aller Umstinde zukommt, wenn dies den
einschligigen prima facie-Normen - einschliefflich der
prima facie-Norm des Tétungsverbots — und deren Rang-
verhiltnissen entspricht. Da sich derjenige, der die Norm
als Regel und als Prinzip anspricht, damit auf unterschied-
liche Begriindungsebenen bezieht, liegt darin kein Wider-
spruch.
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V. Abstrakte Abwigung

Ist von Abwigung die Rede, dann oftmals von einem
abstrakten, vom Fall gelosten Rangverhiltnis zwischen
Werten, Giitern, Interessen oder anderen Groflen, die nach
dem jeweiligen Abwigungsverstindnis Gegenstand einer
Abwigung sein konnen. So heifit es hiufig ohne weitere
fallbezogene Eingrenzung, Werte, Giiter etc. seien gegen-
tiber anderen Groflen dieser Art vor- oder gleichrangig.
Diesem Urteil wird dann eine Abwigung gegeniiberge-
stellt, die alle Umstinde des Einzelfalles beriicksichtigt.'*
Oder diein Konflikt stehenden Bewertungskriterien erhal-
ten Gewichte, die in den verschiedenen Konfliktlagen kon-
stant sind und denen von Fall zu Fall variierende Erfiil-
lungsgrade der Kriterien an die Seite gestellt werden. Aus
beiden Groflen zusammen soll sich dann die Gesamtbe-
wertung des Einzelfalles ergeben."”' Die Frage ist, ob mit

19 Siehe z. B. Schneider (1979), 153 ff.; Hubmann (1977), 20 ff.; Lenckner
in Schonke-Schroder (1988), § 34 Rn. 23, 25 ff.; Preis (1987), 245; Gern
(1986), 466 f. Demgegeniiber wird hiufig — insbesondere in der Recht-
sprechung — zwar ein bestimmter Rang zwischen Giitern, Rechten, In-
teressen etc. angesprochen, die Rangaussage aber sogleich auf die Um-
stinde des Einzelfalles bezogen. So heifdt es z. B.: ,Das Recht zur Mei-
nungsauflerung mufl zuriicktreten wenn schutzwiirdige Interessen eines
anderen von hohem Rang durch die Betitigung der Meinungsfreiheit
verletzt werden. Ob solche tiberwiegenden Interessen anderer vorliegen,
ist auf Grund aller Umstinde des Falles zu ermitteln.“ (BVerfGE 7, 198
(210 £])

B! Aus der rechtstheoretischen Literatur siche etwa Wilde (1979), 71 {;
Haag (1970), 45 ff., 194 {f.; ebenso das Vorgehen nach der sog. Nutzwert-
analyse, die als Verfahren zur rationalen Bewertung von Entscheidungs-
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solchen Beschreibungen ein zutreffendes Bild abwigenden
Denkens gezeichnet ist. Will man dieser Frage nachgehen,
empfiehlt es sich, verschiedene Verstindnismoglichkeiten
abstrakten Abwigens auseinanderzuhalten.

A. Generalisierende Rangaussagen

Wer bestimmte Rangbeziehungen zwischen prima facie-
Normen behauptet, sagt damit nach der angegebenen De-
finition von Rangbeziehungen etwas dariiber aus, in wel-
chen Erfillungsformen Normen in bestimmten Konflikt-
lagen befolgt werden sollen. Einer prima facie-Norm A
»abstrakt“, ohne weitere situationsbezogene Eingren-
zung, Vorrang vor einer anderen prima facie-Norm B ein-
zurdumen, heifit danach: Unter Berticksichtigung dieser
beiden Normen oder unter Beriicksichtigung aller prima
facie-Normen gilt in allen Situationen, in denen die Nor-
men in Konflikt stehen, das Gebot, Norm A vollstindig
zu befolgen und Norm B allenfalls soweit zu befolgen, wie
das dann eben noch méglich ist. Die Abstraktion besteht
nach diesem Verstindnis abstrakter Abwigung darin, daf}
eine generalisierende Aussage tiber simtliche Konfliktla-
gen getroffen wird, in denen bestimmte prima facie-Nor-
men miteinander in Konflikt stehen. In allen diesen Kon-
fliktlagen soll zwischen diesen Normen die betreffende
Rangbeziehung bestehen. Es liegt auf der Hand, daf sol-
che generalisierenden Rangaussagen die Rangbeziehun-
gen zwischen Normen jedenfalls in aller Regel nicht zu-
treffend wiedergeben. Ob in Situationen, in denen prima
facie-Normen miteinander in Konflikt stehen, eine der

alternativen im 6ffentlichen Bereich, insbesondere im Bereich der Regio-
nalplanung angewandt wird (dazu Strassert (1973), 147 ff.).
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Normen vollstindig befolgt werden soll oder nicht und
welche, hingt von den Alternativen und den Erfillungs-
formen der Normen ab, die in der jeweiligen Situation zur
Wahl stehen. Die variieren aber von Situation zu Situation.
Wire im tibrigen ausnahmsweise in allen denkbaren Kon-
fliktlagen ein und dieselbe Rangbeziehung zwischen zwei
prima facie-Normen begriindet, bliebe immer noch frag-
lich, ob dies auch erkennbar ist. Das ist insbesondere dann
fraglich, wenn es darum geht, in welchen Erfiillungsfor-
men die beiden Konfliktnormen nicht nur unter Beriick-
sichtigung dieser beiden Normen, sondern unter Bertick-
sichtigung aller in den Konfliktsituationen einschligigen
prima facie-Normen und tatsichlichen Umstinde erfullt
werden sollen.'”?

Stehen prima facie-Normen in aller Regel nur in bestimm-
ten, nicht in allen denkbaren Konfliktsituationen in einer
einheitlichen Rangbeziehung, ist an eine weniger voraus-
setzungsvolle Form abstrakter Abwigung zu denken. So
kann man die Abstraktheit einer Abwigung daran festma-
chen, ob sich Bedingungen genereller Art angeben lassen,
unter denen eine prima facie-Norm in einer bestimmter
Rangbeziehung zu einer anderen befolgt werden soll.
Auch fiir diese Form abstrakter Abwigung gilt: Sie beruht
auf generalisierenden Rangaussagen im Blick auf eine
Vielzahl konkreter Konfliktsituationen. Nach einer sol-
chen Abwiagung bedarf es daher auch keiner Abwigung
im Einzelfall mehr, um das Verhaltnis der abstrakt abge-
wogenen Normen in einer konkreten Konfliktlage zu be-
stimmen, vorausgesetzt nur, daf} die bei der abstrakten
Abwigung angegebenen Bedingungen in der jeweiligen
Situation erfiillt sind. Da auch eine solche Norm eine uni-
verselle Norm mit Regelcharakter ist, ergeben sich wie-

132 Vol. dazu oben S. 91 ff.
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derum die angesprochenen Schwierigkeiten, eine solche
Norm mit uneingeschrinkter Geltung aufzustellen bzw.
ihre uneingeschrinkte Geltung in allen denkbaren An-
wendungsfillen zu erkennen.

Der Begriff abstrakter Abwigung lifit sich noch weiter
abschwichen. Beispielsweise kann man die Feststellung
des ,grundsitzlichen Vorrangs“ einer Norm als abstrakte
Abwigung ansehen und damit meinen, dafl der Rang-
norm, die die vorrangige Befolgung der einen Norm vor
der anderen gebietet, eine Geltung im Normalfall oder ei-
ne Geltung des ersten Anscheins zukommt. Oder die ab-
strakte Gleichrangigkeit zweier Normen wird schlicht da-
hin verstanden, daf§ keine der Normen im Verhiltnis zur
anderen in allen Konfliktlagen Vorrang hat, d. h. keine ab-
strakte Vorrangbeziehung im eingangs angesprochenen
Sinne besteht."””

B. Konstante Aufwiegungsverhiltnisse

Eine andere Form abstrakter Abwigung besteht darin,
Gewichte zu ermitteln, die ein konstantes Verhiltnis des
Aufwiegens zwischen niher bestimmten Graden der Er-
fullung verschiedener Normen ausdriicken. Bildet man
die Erfiillungsgrade zweier prima facie-Normen auf einer
Zahlenskala ab, geben solche Gewichte an, wie viele Ein-
heiten intensiverer Befolgung der Norm A wie viele Ein-
heiten geringerer Befolgung der Norm B aufwiegen kon-
nen. Dafl Norm A doppelt so gewichtig ist wie Norm B
heiflt dann, dafl sich die geringere Erfillung der Norm A

'3 Wenn in der Rechtsprechung der Terminus ,gleichgewichtiger oder
»gleichrangiger Rechtsgiiter, Interessen etc. verwandt wird (z. B. BVerf-
GE 69, 315 ff. [348 {]), durfte damit i. d. R. eine Gleichrangigkeit in
diesem schwachen Sinne abstrakter Abwigung gemeint sein.
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um eine Einheit durch eine intensivere Erfiullung der
Norm B um zwei Einheiten rechtfertigen lafit.

Diese Form abstrakter Abwiagung lafit sich am besten
anhand sog. Indifferenzkurven veranschaulichen, wie sie
in den Wirtschaftswissenschaften gebrauchlich sind. Dort
stellen Indifferenzkurven Mengenausstattungen mit ver-
schiedenen Giitern dar, zwischen denen ein Haushalt in-
different ist."”** Auf den Bereich der Abwigung zwischen
verschiedenen prima facie-Normen iibertragen,” heifit
das: Die Indifferenzkurve stellt Kombinationen von Erfil-
lungsformen verschiedener prima facie-Normen dar, die
gleich wichtig sind. Stiinden also solche Kombinationen
zur Wahl, wire es dem Entscheidenden freigestellt, eine
dieser Kombinationen zu wihlen. Die Aufwiegungsbezie-
hungen zwischen den Erfiillungsformen zweier prima fa-
cie-Normen und deren relative Wichtigkeit lassen sich
durch eine Schar solcher Indifferenzkurven reprisentie-
ren. Diese konnten beispielsweise folgende Gestalt haben:

Erfillungsgrade
der Norm 1

Erfillungsgrade
der Norm 2
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Die Verwirklichung jedes Sachverhalts, der durch einen
Punkt auf einer hoherliegenden Indifferenzkurve repra-
sentiert ist, ist der Verwirklichung eines solchen Sachver-
halts vorzuziehen, der auf einer niedrigeren Kurve abge-
bildet ist. Die Steigung der Kurven an einem bestimmten
Punkt p driickt dabei aus, um wie viele Einheiten die eine
Norm intensiver erfiillt werden muf, damit dadurch eine
um eine Einheit geringere Erfiilllung der anderen Norm
aufgewogen werden kann, d. h. damit wiederum eine
Kombination von Erfillungsformen erreicht ist, die ge-
gentiber der durch p reprisentierten indifferent ist. Im
Schaubild variiert der absolute Wert dieses Aufwiegungs-
verhiltnisses, je nachdem, von welcher Indifferenzkurve
und von welchem Punkt auf dieser Indifferenzkurve man
ausgeht. Der Verlauf der Kurven parallel zu den Achsen
des Koordinatensystems zeigt dabei an, daf} von einem be-
stimmten niedrigen Erfiillungsgrad der Norm 1 bzw. der
Norm 2 an eine noch geringere Erfiillung der jeweiligen
Norm nicht mehr durch eine intensivere Erfiillung der an-
deren Norm aufgewogen werden kann.

Verlaufen die Indifferenzkurven wie im Schaubild, gibt es
keine durchgehend konstanten Aufwiegungsverhaltnisse
zwischen den Erfillungsgraden der Normen, also auch
keine konstanten Gewichte im angegebenen Sinne. Bei
durchgehend konstanten Aufwiegungsverhiltnissen mufi-
ten die Indifferenzkurven parallel und linear verlaufen. Der
Neigungswinkel der Geraden ist dann durch das fixe Ver-
hiltnis der konstanten Gewichte der Normen bestimmt,
deren Erfiillungsgrade abgebildet sind."* Die Indifferenz-
kurven konnten beispielsweise folgende Gestalt haben:

13 Siehe z. B. Woll (1987), 127 ff.

135 Zur Verwendung des Darstellungsmittels der Indifferenzkurve in der
politischen, Moral- und Rechtstheorie vgl. Barry (1965), 5 ff.; Rawls
(1979), 56 ff.; Alexy (1985), 146 ff.
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Erfillungsgrade
der Norm 1

Erfillungsgrade
der Norm 2

Abstrakte Gewichtungen der eben genannten Art finden
hiufig im Rahmen mathematischer Modelle zur Bewer-
tung von Handlungsalternativen anhand mehrerer Krite-
rien Verwendung. Wenn dabei oftmals statt von Normge-
wichten und Graden der Normerfillung von Zielgewich-
ten und Zielerfiillungsgraden die Rede ist, braucht dieser
Unterschied an dieser Stelle nicht weiter zu interessieren.
Soweit den Zielen Gebote des Hinwirkens auf die Zieler-
reichung korrespondieren, ist das Verfahren der Zielge-
wichtung konsequenterweise auch auf das Verfahren der
Gewichtung der korrespondierenden Normen zu tiber-
tragen. In ihrer einfachsten Form sehen solche Modelle
vor, dafl zu jeder Alternative und auf jedes Ziel bezogen
Teilwerte durch die Multiplikation von Zielgewicht und
Zielerfillungsgrad ermittelt und diese Teilwerte dann zum
Gesamtwert einer Alternative addiert werden."”’

136 Vel. dazu Strassert (1973), 152 ff.
7 Vgl. dazu die in Anm. 131 zitierte Literatur.
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Mathematische Operationen dieser oder dhnlicher Art
mogen in begrenzten Bereichen eine zusitzliche Entschei-
dungshilfe liefern, etwa wenn 6konomische oder leicht
quantifizierbare Bewertungskriterien im Spiel sind. Sie
setzen jedoch viel voraus und sind aufs Ganze gesehen fiir
die Losung echter Konflikte zwischen prima facie-Nor-
men allenfalls von begrenztem Wert. Voraussetzungsvoll
sind solche additiven Verfahren nicht nur, weil sie u. a. die
kardinale Mefbarkeit der Wichtigkeit von Zielen bzw.
prima facie-Normen und deren Erfiillungsgraden voraus-
setzen.””® Schon die Annahme konstanter Gewichte im
angegebenen Sinne ist alles andere als selbstverstandlich.
Nichts spricht dafiir, daff die Gewichtungsverhiltnisse
zwischen Zielen bzw. prima facie-Normen immer oder
auch nur in der Regel von der Art sind, wie die linearen
Indifferenzkurven im Schaubild dies anzeigen. Ein zu-
satzlicher Grad an Erfiillung der einen Norm muf} nicht
immer die gleiche relative Wichtigkeit haben.”® Im

138 Kardinale Mefibarkeit setzt im Unterschied zur ordinalen Messung
voraus, dafd sich die zu messenden Groflen nicht nur nach der Relation
des Vorrangs oder der Indifferenz ordnen, sondern auf einer Skala abbil-
den lassen, die Abstinde in den Relationen der zu messenden Groflen
wiedergibt. Zur kardinalen Mefbarkeit und zu weiteren Voraussetzun-
gen der Anwendbarkeit eines Modells, in dem Zahlenwerte addiert wer-
den, siehe niher Gifgen (1974), 159 ff.

139 Vgl. auch Barry (1965), 8; Strassert (1981), 22 ff. Um dennoch kon-
stante Gewicht zu erhalten, mag man die Erfiillungsformen eines Zieles
bzw. einer Norm skalieren und ihnen in der Weise Zahlenwerte als
Erfiillungsgrade zuordnen, daff die um eine Einheit geringere Ziel- bzw.
Normerfiillung durch einen einheitlichen, konstanten Wert an intensive-
rer Erfiilllung des anderen Zieles bzw. der anderen Norm aufgewogen
werden kann. Damit wird das Gewichtungsproblem aber nur auf die
Ebene der Erfiillungsgrade verlagert. Bereits die Zuordnung der Erfiil-
lungsgrade setzt dann eine Bestimmung der relativen Wichtigkeit der
Normen im Verhiltnis zueinander voraus. Am Fehlen eines konstanten
Aufwiegungsverhiltnisses andert sich nichts. Vgl. auch die Praxis in der
Nutzwertanalyse, Auspragungen von Zielerfillungskriterien linear um-
zuskalieren, und die Kritik daran von Strassert (1981), 29 ff.
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Grenzfall kann es auch sein, dafl sich ein Weniger an Er-
fullung der einen Norm tiberhaupt nicht mehr durch ein
Mehr an Erfiillung der anderen Norm aufwiegen lifit. Bei-
spielsweise mufl sich nicht jeder Eingriff in die korperliche
Unversehrtheit durch eine stirkere Beférderung der Ver-
brechensaufklirung aufwiegen lassen, was Konflikte zwi-
schen dem Verbot des Eingriffs in die korperliche Unver-
sehrtheit und dem Gebot der Verbrechensautklirung an-
belangt.

Selbst wenn zwischen den Normen konstante Gewichte
der angegebenen Art bestiinden, bliebe immer noch die
Frage, obsolche Gewichtauch erkennbar sind und wie sich
Zahlenwerte fiir die Gewichte und die Erfiillungsgrade er-
mitteln lassen, die hinreichend exakt sind, um beste Alter-
nativen mit Hilfe mathematischer Modellen der genannten
Art vor anderen auszuzeichnen.'* Es mag Meftechniken
geben, mit deren Hilfe sich faktische Priferenzen und Wer-
tungen von Individuen messen und so Zahlenwerte gewin-
nen lassen."*! Sobald es aber darum geht herauszufinden,
welche prima facie-Normen und Rangverhiltnisse zwi-
schen diesen Normen begriindet sind, gentigt der blofle
Rickgriff auf faktische Priferenzen und auf Zahlenwerte,
die mit entsprechenden Mefimethoden gewonnen sind, fiir
die Alternativenbewertung nicht mehr. Wie noch deutlich
werden wird,'* hat sich eine rationale Entscheidungsfin-
dung vielmehr auf einen Prozefl des wechselseitigen An-
passens praktischer Urteile verschiedener Stufen in einem
Verfahren des Uberlegungsgleichgewichts zu stiitzen. In
diesem Verfahren geben Ergebnisse von Rechenoperatio-

10 Skeptisch gegeniiber der zahlenmafligen Erfafibarkeit von Verwirkli-
chungsintensititen von Prinzipien etwa Alexy (1985), 141 f.

41 Zu Fragen der Messung von Praferenzen und Priferenzintensititen
vgl. Trapp (1988), 469 ff.

12 Siche dazu unten S. 257 ff.
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nen der genannten Art allenfalls Giberpriifungsbediirftige
Anbhaltspunkete fiir die Alternativenbewertung ab. Und je-
denfalls bleibt folgendes zu beachten: Eine rationale Ab-
wigung von prima facie-Normen setzt weder konstante
Gewichte von Normen oder Zielen im angegebenen Sinne
noch die Anwendbarkeit mathematischer Verfahren, die
Moglichkeit etwa, Teilnutzenwerte zu addieren, voraus.
Nicht einmal die kardinale Meflbarkeit der Wichtigkeit
von prima facie-Normen und deren Erfillungsgraden ist
Voraussetzung. Die abwigende Konfliktlosung kann
ebenso schlicht darin bestehen zu ermitteln, welche prima
facie-Normen in welchen Befolgungsformen in der Situa-
tion einschligig und welche vorziehenden oder ausglei-
chenden Losungen des Konflikts in der Situation méglich
sind, und dann zwischen diesen méglichen Konfliktlosun-
gen eine Rangordnung herzustellen.'*

C. Rangordnungen obne Bezug auf
die Erfiillungsformen einer Norm

Allen bisher genannten Formen abstrakter Abwagung ist
gemeinsam, daf} sie Aussagen iber die Wichtigkeit von
Erfillungsformen verschiedener Konfliktnormen oder
Kombinationen solcher Erfiillungsformen machen. Dane-
ben ist auch ein Verstindnis von Rangbeziehungen zwi-
schen Normen und von abstrakter Abwagung denkbar,
nach dem die abstrakten Rangbeziehungen nicht oder nur
mittelbar die Wichtigkeit der Befolgung von Konfliktnor-

' Vgl. auch Eeckhoff (1981), 52 ff., nach dem Alternativen in verstirk-
tem Mafle direkt anhand von Zielertrigen zu bewerten sind und nach
dem Bewertungen anhand von Zielgewichten im Sinne der traditionellen
Nutzwertanalyse allenfalls als zusitzliche Orientierungspunkte verwen-
det werden sollen.
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men in bestimmten Erfiillungsformen betreffen. Beson-
ders die Vorstellung einer abstrakten Ordnung von Wer-
ten legt ein solches Verstindnis nahe. Rangaussagen im
Blick auf Normen, die die Verwirklichung von Werten ge-
bieten, besagen dann, daf} der dem Gebot entsprechende
Wert auf der hoheren Stufe einer abstrakten Wertskala
steht. Dabei sagt die groflere Hohe oder der hohere Rang
eines Wertes noch nicht direkt etwas iiber die Wichtigkeit
der Verwirklichungsformen dieses Wertes oder dartiber
aus, ob oder unter welchen Bedingungen dieser Wert ver-
wirklicht werden soll.

Wie sind Hohen oder Rangunterschiede auf einer solchen
Skala aber sonst zu interpretieren? Wer nicht gerade einen
wertphilosophischen Standpunkt teilt, nach dem Werte ei-
ner idealen Sphire mit einem ,, Werthchenkontinum* eige-
ner Art angehéren,'* wird Schwierigkeit haben, diese Fra-
ge befriedigend zu beantworten. Es gentiigt jedenfalls nicht,
mit einer abstrakten Ordnung von Werten oder Giitern zu
operieren, ohne diese Ordnung naher zu interpretieren und
zu erldutern, was der hohere Rang eines Wertes oder Gutes
anderes besagt, als daf} der Wert oder das Gut im Konflikt-
fall vor dem rangniedrigeren befordert werden soll.

Im folgenden sollen keine wertphilosophischen Annah-
men der genannten Art vertreten werden.. Vielmehr sollen
abstrakte Abwigungen dahin verstanden werden, daf sie
sich in der geschilderten Weise auf die Wichtigkeit der Be-
folgung von prima facie-Normen in bestimmten Erfil-
lungsformen beziehen. Abstrakte Rangurteile lassen sich
danach, wie ausgefiihrt, in der Regel nicht oder nur in ei-
ner der genannten schwachen Formen vertreten.'*’

14 Siehe N. Hartmann (1962), 245 ff.
% Zur Kritik an weitergehenden Formen abstrakter Abwagung vgl. auch
Schlink (1976), 128 ff.; Alexy (1985), 138 ff.
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VI. Abwigungsskepsis

Die Skepsis gegentiber abwigendem Denken in Recht und
Moral kann verschiedene Formen annehmen. Eine spe-
zielle Form der Skepsis ist bereits zur Sprache gekommen:
Die Skepsis gegeniiber bestimmten Formen abstrakter
Abwigung. Wie erortert, ist diese Form der Skepsis weit-
gehend berechtigt. Sie betrifft allerdings nur spezielle Va-
rianten abwigenden Denkens, nicht abwigendes Denken
schlechthin. Eine andere spezielle Form der Abwagungs-
skepsis bezieht sich auf Besonderheiten rechtlicher Ent-
scheidungssituationen und kritisiert beispielsweise an
richterlicher Abwiagung, sie laufe der Rechtssicherheit
und Gesetzesbindung zuwider. Auf Argumente dieser Art
und die Besonderheiten richterlicher Abwigung wird
noch zuriickzukommen sein.'*

Daneben gibt es Formen einer Abwigungsskepsis prinzi-
pieller Art. Nach der einen ist es nicht moglich oder jeden-
falls fiir eine vollstindige Entscheidungsbegriindung nicht
erforderlich, die Handlungswahl in einer aufferrechtlichen
moralischen oder einer rechtlichen Entscheidungssitua-
tion damit zu begriinden, dafl sie einer oder mehreren be-
grindenden prima facie-Normen bzw. eine Abwigung
zwischen prima facie-Normen entspricht. Eine solche
skeptische Haltung ist beispielsweise die, die echte Kon-
flikte zwischen prima facie-Normen im hier verstandenen
Sinne leugnet oder die die prima facie-Geltung von Nor-

1 Dazu unten S. 344 ff.
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men bestreitet. Soweit jemand Auffassungen dieser Art
vertritt, etwa weil er der Ansicht ist, Mafistab fiir die Be-
grindung von Handlungsalternativen sei ein einziger
oberster Maf3stab, ein utilitaristischer etwa, zu dessen An-
wendung es im wesentlichen nur empirischer Erwagun-
gen bedarf,'"” oder weil er Anhinger einer Situationsethik
ist, die die prima facie-Geltung universeller Normen ver-
neint,"*® entfallen fiir ihn Anlafl und Gegenstand von Ab-
wigung im hier verstandenen Sinne.

Eine andere Form prinzipieller Abwigungskepsis betrifft
nicht das Erfordernis der Begriindung von Entscheidun-
gen durch prima facie-Normen, sondern den Erkenntnis-
wert von Annahmen iber die prima facie-Geltung von
Normen und deren Rangverhiltnissen. Sie betrifft also
den Wert solcher Annahmen fiir die Erkenntnis dessen,
was in einer Situation zu tun begriindet ist. Beides, der
Stellenwert abwiagenden Denkens in begriindungs- und in
erkenntnistheoretischer Hinsicht, ist zu unterscheiden.!*
In der Einleitung wurde das bereits angesprochen. Bei-
spielsweise wire es denkbar, daff sich Entscheidungen
zwar durch prima facie-Normen und deren Rangverhalt-
nisse begriinden lassen, daf} aber dennoch die intuitive
Gesamtbeurteilung einer Situation zuverlissiger ist als es
Urteile tiber die prima facie-Geltung von Normen und de-
ren Rangverhiltnisse sind oder daf§ sich jene Urteile tiber-
haupt erst im Riickschluff aus solchen Gesamtbeurteilun-

¥ Vgl. dazu S. 56 f. Utilitaristische Positionen konnen mit der Annahme
echter Normenkonflikte auch vertraglich sein, dann etwa, wenn ver-
schiedene Aspekte oder Arten der Utilitit unterschieden werden, zu
deren Gewichtung substantielle Wertungen erforderlich sind und denen
sich korrespondierende prima facie-Normen zuordnen lassen. Vgl. dazu
Sen (1980/1981), 192 .

1% So etwa Dancy (1983), 530 ff.

19 Siehe dazu auch unten S. 269 ff.
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gen gewinnen lassen. Annahmen tiber die prima facie-Gel-
tung von Normen und deren Rangverhiltnissen hitten
dann gegeniiber solchen Gesamtbeurteilungen keinen ei-
genstindigen oder einen nur nachrangigen Erkenntnis-
wert. Nichtsdestoweniger konnten die prima facie-Nor-
men in begrindungstheoretischer Hinsicht maf3stabbil-
dend sein.

Eine andere Art der Abwigungsskepsis zieht in Zweifel,
dafl sich alle oder einige Normenkonflikte auf rationale
Weise 16sen lassen. Normenkonflikte sind dann nicht auf
rationale Weise losbar, wenn die Konfliktnormen inkom-
mensurabel sind.””® Dafl Konfliktnorm A in einer be-
stimmten Konfliktsituation im Verhiltnis zur Konflikt-
norm B inkommensurabel ist, heifit: Unter Beriicksichti-
gung dieser beiden Normen bzw. unter Beriicksichtigung
aller Umstinde ist es weder begriindet, eine der moglichen
Losungen des Konflikts einer anderen Losungsméglich-
keit vorzuziehen, noch sind die Lésungsmoglichkeiten
gleichbegriindet. Von einer partiellen Inkommensurabili-
tat in der Konfliktsituation ist dementsprechend dann zu
reden, wenn es in einer Konfliktsituation nur auf einige,
aber nicht auf alle méglichen Auflésungen des Konflikts
im Verhiltnis zueinander zutrifft, daf weder das Vorzie-
hen einer Konfliktlosung begriindet ist noch die Konflikt-
l6sungen gleichbegriindet sind. Soweit die Konfliktnor-
men inkommensurabel sind, ist das Rangverhaltnis zwi-
schen den Normen nicht rational, durch Griinde be-
stimmbar. Man kann dann noch genauer zwischen einer
echten Inkommensurabilitit und dem Fall unterschei-
den, dafl Losungsmoglichkeiten des Konflikts zwar besser
als andere oder gleichbegriindet sind, dies fiir den Ent-

150 Zum Begriff der Inkommensurabilitit vgl. Sinnott-Armstrong (1985),
324 ff.; Raz (1985/1986), 117 ff.
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scheidenden aber nicht erkennbar ist. Aus der Entschei-
dendenperspektive macht das praktisch keinen Unter-
schied. Weder im einen noch im anderen Fall ist es dem
Entscheidenden méglich, auf rationale Weise Rangbezie-
hungen zu ermitteln.

Denkbar wire, dafl alle prima facie-Normen im Verhiltnis
zueinander in allen Konfliktlagen inkommensurabel sind.
Eine solche totale Inkommensurabilitit anzunehmen be-
steht kein Grund. Es gibt viele ,klare“ Konfliktfille, in
denen die Losung eines Normenkonflikts keine Schwie-
rigkeiten bereitet. Ist beispielsweise zwischen der gering-
fugigen Beschadigung fremden Eigentums und der Ret-
tung von Menschenleben nach einem Unfall zu wihlen,
fallt es nicht schwer, dem Gebot der Lebensrettung in die-
ser Situation vor dem Verbot der Beschidigung fremden
Eigentums Vorrang einzuraumen. Schon eher ist daran zu
denken, daf nur einige Normen oder dafl Normen nicht
vollstindig, sondern nur in bestimmten Konfliktlagen
oder in Konfliktlagen nur partiell inkommensurabel sind.
Eine solche nur begrenzte Inkommensurabilitit kann et-
wa darin thren Grund haben, dafl Rangbestimmungen nur
mit begrenzter Exaktheit moglich sind."”" Auch kann die
besondere Komplexitit eines Normenkonflikts Grund
dafiir sein, dafl bei einigen Konfliktlosungen nicht mehr
erkennbar ist, ob sie anderen vorgehen oder ihnen gleich-
wertig sind. In solchen Fillen kommt es dann darauf an,
mit dem Umstand, daf} die Fihigkeit des Einzelnen zur
abwigenden Losung von Normenkonflikten begrenzt ist,
wiederum verniinftig umzugehen und beispielsweise ver-
niinftige Regeln der Entscheidungsvereinfachung zu ent-

! Zur Inkommensurabilitit wegen fehlender Exaktheit von Rangbe-
stimmungen vgl. Sinnott-Armstrong (1985), 327 f.; Raz (1985/1986),
122 1.
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wickeln."” Und wie begrenzt die Mbglichkeiten der ratio-
nalen Losung von Normenkonflikten auch sein mogen:
An den Skeptiker abwigenden Denkens ist immer wieder
die Frage zu richten, ob es zur abwigenden Bewertung
von Handlungsalternativen tiberhaupt eine annehmbare
Alternative gibt. Ist das zu verneinen, bleibt dem Ent-
scheidenden gar nichts anderes tibrig, als sich, so gut es
eben geht, auf die abwigende Losung von Normenkon-
flikten einzulassen.

Welcher Stellenwert abwigendem Denken in erkenntnis-
und in begriindungstheoretischer Hinsicht zukommt,
wieweit sich Normenkonflikte rational l6sen lassen und
ob es zu abwigendem Denken eine Alternative gibt, all
das hangt von den Mafistiben ab, nach denen sich die Be-
wertung von Handlungsalternativen richtet und davon,
ob und auf welche Weise sich diese Mafistabe ihrerseits
begriinden lassen. Fiir den weiteren Gang der Untersu-
chung bedarf es daher einer Theorie der Handlungs- und
der Normenbegriindung. Um eine solche Theorie — bezo-

gen auf den Bereich der Moral — geht es im nichsten Teil
der Arbeit.

152 Vgl. etwa die in der Entscheidungstheorie vorgeschlagenen Methoden
der Entscheidungsvereinfachung, dazu Gifgen (1974), 205 ff.

115

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14;



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Zweiter Teil:
Grundlagen einer Moraltheorie
abwaigender Handlungsbegriindung



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14;



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Schon mehrfach wurde es angesprochen: In dieser Arbeit
geht es um die Perspektive dessen, der nach einer Hand-
lungsorientierung durch Griinde fragt. Der Fragende, des-
sen Perspektive den Ausgangspunkt dieses Teils der Un-
tersuchung bildet, soll dariiber hinaus eine Haltung ein-
nehmen, die in zweierlei Hinsicht in einem ausgezeich-
neten Sinne rational ist:

Die Haltung des Fragenden ist insofern in einem ausge-
zeichneten Sinne rational, als der Fragende vorfindliche
Handlungsmaf3stibe nicht einfach als gegeben hinnimmt,
sondern einsehen will, ob und warum es begriindet ist,
nach dem jeweiligen Mafistab und nicht nach einem ande-
ren zu handeln. Wird der Fragende zur Begriindung auf
einen weiteren Maflstab verwiesen, stellt er diese Frage
wiederum. Er stellt sie so lange, bis seine Frage nach einem
begriindeten Mafistab des Handelns beantwortet ist. Da-
bei fragt er nicht einfach nur nach Begriindungen im
schwachen Sinne relativ zu einem bestimmten Maf$stab.
Sonst konnte er die Frage, ob die Ausrichtung an diesem
Mafistab besser begriindet ist als die an einem anderen
Maflstab, nicht mehr sinnvoll stellen. Stattdessen reflek-
tiert er darauf, daf} der jeweilige Mafstab nur einer von
vielen moglichen Mafistiben des Handelns ist. Er will wis-
sen, ob und auf welche Weise sich einer oder einige dieser
Handlungsmaf3stibe rational auszeichnen lassen und wel-
che.

Moglicherweise findet sich ein Mafistab, an dem sein Han-
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deln auszurichten in einem starken Sinne begriindet ist.
Aber auch andere Antworten sind denkbar, die Antwort
etwa, dafl die Wahl zwischen verschiedenen obersten
Handlungsmaf3stiben letztlich eine Angelegenheit blofler
Dezision ist. Oder die Antwort besteht darin, daf§ die Fra-
ge nach weiteren Begriindungen fiir einen bestimmten
Maflstab unter bestimmten Bedingungen als sinnlos zu-
riickgewiesen wird. Welche dieser Antworten oder welche
andere Antwort zutrifft, wird gleich zu erortern sein.

Die Haltung des Fragenden ist aber nicht nur insofern in
einem ausgezeichneten Sinne rational, als er einsehen will,
ob es einen oder einige Handlungsmafstibe gibt, nach de-
nen zu handeln in einem nicht nur schwachen Sinne besser
begriindet ist als das Handeln nach anderen moéglichen
Handlungsmafistiben. In einem ausgezeichneten Sinne
rational ist er auch insofern, als er nicht nur aus akademi-
schem Interesse nach Begriindungen fragt, sondern ernst-
haft, zum Zwecke der Handlungsorientierung im ange-
gebenen engeren Sinne. Er fragt und handelt also aus dem
Entschlufl und Motiv heraus zu tun, was zu tun begriindet
ist, weil dies zu tun begriindet ist. Heif}t das, dafl er aus
dem Motiv heraus handelt zu tun, was im starken Sinne zu
tun begriindet ist, weil es im starken Sinne begriindet ist?
Diese Frage 1aflt sich an dieser Stelle noch nicht beant-
worten. Darauf, wie das Motiv des Fragenden genauer zu
beschreiben ist, wird noch einzugehen sein.

Wie die Uberschrift bereits erkennen lifit, geht es im fol-
genden Teil der Arbeit um eine Moraltheorie der Hand-
lungsbegriindung. Die Frage nach dem begriindeten Han-
deln richtet sich also auf die Geltung und den Inhalt spe-
ziell moralischer Mafistibe fiir die Bewertungen von
Handlungen und Handlungsnormen. Wodurch unter-
scheiden sich moralische Handlungsmafistibe von ande-
ren? Die verschiedenen Verwendungsweisen des Begriffs
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der Moral sollen hier nicht naher erortert werden. Fiir den
weiteren Gang der Untersuchung geniigt es, moralische
Handlungsmafistabe grob auf folgende Weise zu kenn-
zeichnen:' Der Mafistab ist von dem der klugen Verfol-
gung des eigenen Wohls® verschieden. Nach ihm ist es in
bestimmten Situationen geboten, die kluge Verfolgung des
eigenen Wohls zugunsten von Belangen anderer Personen
einzuschrinken. Das soll hier als inhaltliche Kennzeich-
nung moralischer Mafistibe gentigen. Daneben lassen sich
moralische Mafistibe noch auf andere Weise, durch ihren
Vorrang gegeniiber anderen Mafstiben, kennzeichnen.’
Danach kommt einem moralischen Mafistab bzw. dem
Gebot seiner Befolgung im Fall des Konflikts mit anderen
Handlungsmafistiben uneingeschrinkt Vorrang zu oder
gehort der Maflstab zu einer Menge von prima facie-Nor-
men moralischen Inhalts, die zwar nicht im Verhiltnis
zueinander, wohl aber gegeniiber anderen Mafistiben
uneingeschrinkt Vorrang haben oder ist er aus solchen
Maflstaben abgeleitet. Im folgenden soll untersucht wer-
den, ob und auf welche Weise sich der Vorrang von Mafi-
staben moralischen Inhalts im starken Sinne begriinden

lafit.

! Ahnlich die Kennzeichnung moralischer Mafistibe bei Brock (1977),
71 1.

2Zum Klugheitsmafistab vgl. unten S. 213 f.

*Vgl. auch Hare (1981), 53 ff., nach dem ,overridingness“ zu den Merk-
malen moralischer Urteile gehért; kritisch dazu Foot (1978), 181 ff.
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I. Das Problem der Handlungsbegriindung

A. Das Miinchhausentrilemma der Handlungsbegriindung

Am Ausgangspunkt der Uberlegungen zur Handlungsbe-
grindung in diesem Kapitel soll das Begriindungsproblem
stehen, das in der deutschsprachigen Diskussion haufig als
,Miinchhausentrilemma“ bezeichnet wird.* Dieses Prob-
lem bezieht sich in der Erkenntnistheorie auf die epistemi-
sche Rechtfertigung von Annahmen dariiber, daf} etwas
der Fall ist.> Im Bereich der Moraltheorie betrifft es von
vornherein mehrere Ebenen: Es betrifft einmal die Ebene
der Griinde fiir Handlungen, und zwar solcher Handlun-
gen, die nicht im Akzeptieren von Annahmen iber die
Rechtfertigung von Handlungen bestehen. Mit solchen
Griinden sind Umstinde im weitesten Sinne gemeint, we-
gen denen es begriindet ist oder unbegriindet oder keines
von beidem oder, anders formuliert, wegen denen es gebo-
ten, verboten oder freigestellt ist, sich in bestimmter Weise
zu verhalten. Es geht um Griinde fir die Geltung von
Handlungsnormen im hier verstandenen Sinne. Zu den
geltungsbegriindenden Umstinden lassen sich dann kor-
respondierende Gebote formulieren, die die Orientierung
an den betreffenden geltungsbegriindenden Umstinden
bei der Handlungswahl gebieten. Zum anderen ist die
Ebene der Rechtfertigung von Annahmen dartiber betrof-

“Vgl. Albert (1969), 11 ff.
3 Vgl. dazu Bieri (1987), 177 ff.; Alston (1976), 217 ff.
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fen, dafl bestimmte Normen gelten, d. h. ein thnen gemi-
fles Handeln begriindet ist.®

Nach dem Miinchhausentrilemma stehen nur folgende
Alternativen zur Wahl:

1) Man verlangt zu jedem Umstand, der als Grund fiir die
Geltung einer Norm in Betracht kommt, oder zu jedem
Gebot der Beachtung eines solchen Umstands einen
weiteren Grund dafiir, warum dieser Grund Geltungs-
grund ist, d. h., warum das Gebot seiner Beachtung gilt,
bzw. zu jeder Annahme iber die Begriindetheit einer
Handlung einen weiteren Grund dafiir, warum die be-
treffende Annahme gerechtfertigt ist. Es kommt zu ei-
nem unendlichen Regref3.

2) Man greift im Begriindungsverfahren auf Griinde bzw.
Annahmen zuriick, die vorher schon als der weiteren
Begriindung bediirftig aufgetreten sind. Das Verfahren
wird zirkular.

3) Das Begriindungsverfahren wird an einem bestimmten
Punkt abgebrochen.

Man kann diesem Trilemma auf verschiedene Weise be-
gegnen. Beispielsweise mag man die Frage nach weiteren
Begriindungen bestimmter Mafistibe von vornherein als
sinnlos zurtickweisen. Oder man kann leugnen, daf} die
genannten Optionen die einzigen sind, und eine weitere
Alternative aufzeigen, die das Begriindungsproblem 16st.
Oder eine der Optionen des Trilemmas wird als Losung
des Begriindungsproblems ausgewiesen. Dafiir kommt
insbesondere die dritte Option in Betracht. Im folgenden
sollen einige solcher Entgegnungen auf das Begriindungs-

¢ Genauer lafit sich noch zwischen der Ebene der Rechtfertigung von
Annahmen und der Ebene der Rechtfertigung von Annahmen dariiber
unterscheiden, dal Annahmen gerechtfertigt sind. Siehe dazu Alston
(1976), 217 f£., insbes. 221 f.
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trilemma gepriift werden. Die Frage wird dabei immer die
sein, ob die jeweilige Position ausschlieffen kann, was als
Konsequenz aus dem Miinchhausentrilemma zunichst
einmal nahezuliegen scheint: dafl allenfalls schwache Be-
grindungen moglich sind oder daff jedenfalls die Wahl
zwischen Mafistiben moralischen Inhalts und dem Mafi-
stab der klugen Verfolgung des eigenen Wohls als obersten
Maf}stiben des Handelns letztlich eine Angelegenheit der
bloflen Dezision ist.

B. Das Argument der Sinnlosigkeit externer Fragen

Eine der moglichen Entgegnungen auf das Begriindungs-
trilemma ist die, das Verlangen nach weiteren Griinden
unter bestimmten Bedingungen als sinnlos zuriickzuwei-
sen. Dafiir it sich folgendes Argument anfiithren: Die
Frage nach weiteren Begriindungen ist nur als interne,
nicht aber als externe Frage sinnvoll,” d. h. sie ist nur dann
sinnvoll, wenn der Fragende ein Rahmenwerk von Regeln
und Maflstiben voraussetzt, nach denen sich beurteilt, ob
etwas Grund fiir etwas ist. Sie ist aber nicht sinnvoll, wenn
der Fragende nach weiteren Griinden dafiir fragt, warum
er ein bestimmtes Rahmenwerk von Mafistaben und nicht
ein anderes wihlen soll. Denn die weiteren Griinde, nach
denen gefragt ist, bilden entweder selbst einen Beur-
teilungsrahmen. Dann ist die Frage die, ob sich Beur-
teilungsrahmen A nach Beurteilungsrahmen B begriinden
laflt. In diesem Fall ist wiederum eine interne Frage ge-
stellt. Oder es ist nach Griinden gefragt, die nicht selber
schon einen Beurteilungsrahmen bilden. Auch dann sind

7 Zur Unterscheidung zwischen externen und internen Fragen vgl. Car-
nap (1972), 259 ff.; Beck (1960/1961), 271 ff.
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aber Mafistabe dafiir notig, welches Griinde fiir die Be-
griindung von A sind und welches nicht. Die Frage nach
der Begriindung von A durch weitere Griinde lifit sich
sonst von vornherein nicht beantworten. Da A diesen
Mafistab sinnvollerweise nicht selbst liefern kann, muff in
bezug auf ein mafistabbildendes Rahmenwerk gefragt
werden, das von A verschieden ist, mufl die Frage also
wiederum intern gestellt sein.®

Das eben angesprochene Sinnlosigkeitsargument 1af3t sich
anhand der Diskussion der Frage ,, Warum soll ich mora-
lisch sein? verdeutlichen.” Angenommen, jemand fragt
nicht nur nach einem Motiv dafiir, moralisch zu sein, auch
nicht einfach danach, ob bestimmte als moralisch ausgege-
bene Auffassungen wirklich moralischen Standards genti-
gen. Er fragt vielmehr nach weiteren rechtfertigenden
Griinden dafiir, warum er die wie auch immer niher zu
umschreibenden grundlegenden Regeln und Mafistabe be-
achten soll, die den Standpunkt der Moral kennzeichnen.

8 Beck (1960/1961), 276 ff. unterscheidet bei einer Wahl zwischen A und
non-A zwischen dem Wertsytem, das durch die Wahl von A imliziert ist,
und dem Wertsystem, das durch die Wahl von non-A impliziert ist, und
den von der Entscheidung zwischen A und non-A nach Griinden vor-
ausgesetzten Satzen. Die externe Frage beziehe sich auf letztere Sitze.
»Externe Giiltigkeit bedeutet die Alleingiiltigkeit der Wahl zwischen A
und nicht-A einem rationalen Prinzip nach“ (281). Dabei wird nicht
recht klar, warum die Frage nach der externen Giiltigkeit nicht doch
auch wieder internen Charakter hat, insofern nimlich, als nach der
Giiltigkeit der Wahl gemssen am Mafistab dieses rationalen Prinzips
gefragt wird. Beck lafit offen (281 f.), ob die Voraussetzung der Wahl
zwischen A und non-A, das rationale Prinzip also, iberhaupt impliziert,
dafl A oder non-A richtig ist. Ist dies aber nicht impliziert, fragt sich, was
ein rationales Prinzip, aus dem sich nichts dariiber ableiten laflt, welches
Moralsystem den Vorzug verdient, dazu beitragen kann, daff die Wahl
nicht beliebig, sondern rational ist.

% Zur Diskussion dieser Frage sieche etwa Nielsen (1984), 81 ff.; Brock
(1977), 71 ff.; Singer (1975), 363 ff.; Hospers (1952), 730 ff.; Bittner
(1983), 11 ff.
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Stellte er diese Frage relativ zu dem moralischen Rahmen-
werk, verlangte er nach moralischen Griinden dafiir, mo-
ralisch zu sein. Seine Frage machte keinen Sinn. Sinnvoll
ist sie allenfalls dann, wenn er sie auf einen anderen, nicht-
moralischen Beurteilungsrahmen bezieht, auf den der
Klugheit etwa. Die Frage ist dann die, ob es dem Mafistab
der Klugheit entspricht, moralisch zu sein. Diese Frage ist
sinnvoll, solange sie sich auf das Ausmaff der Uberein-
stimmung des Klugheitsmafistabs mit dem der Moral be-
zieht. Anders verhilt es sich, wenn der Betreffende sie als
Frage nach Griinden dafiir versteht, ob er den Klugheits-
standpunkt oder den der Moral wihlen soll, wenn beide
miteinander in Konflikt geraten. Die Frage ist dann die
nach Klugheitsgriinden fiir die Wahl des Klugheitsstand-
punktes, was wiederum keinen Sinn macht.

Teils wird mehr oder weniger expizit davon ausgegangen,
es gebe nur zwei Standpunkte, von denen aus sich die Fra-
ge ,», Warum soll ich moralisch sein?“ rational stellen laf}t:
den Standpunkt der Klugheit und den der Moral.'® Aber
auch wenn der Fragende noch einen dritten Bezugsrah-
men hinzuzieht, der von dem der Klugheit und dem der
Moral verschieden ist, und wenn er dann relativ zu diesem
Bezugsrahmen fragt, ob er klug oder moralisch handeln
soll, andert das nichts. Wiederum gilt: Er kann nicht sinn-
voll nach weiteren Griinden dafir fragen, warum er im
Konfliktfall nach diesem dritten Beurteilungsrahmen han-
deln soll und nicht etwa nach dem der Klugheit oder dem
der Moral.

Das eben vorgetragene Argument darf nicht tiberschitzt
werden. Es kann allenfalls einen Begriindungsregref§ aus-
schlieflen, wenn die Wahl zwischen mehreren Bezugsrah-
men in Rede steht, indem es die Frage nach weiteren

19 So wohl M. G. Singer (1975), 369 ff.
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Griinden fiir diese Wahl als sinnlos hinstellt. Die Frage
nach der Begriindbarkeit moralischer Handlungsmafisti-
be im starken Sinne ist damit noch nicht beantwortet, we-
der im positiven noch im negativen Sinne. Sie ist noch
nicht im positiven Sinne beantwortet, weil sich mit dem
Sinnlosigkeitsargument noch kein Handeln nach einem
bestimmten Beurteilungsrahmen vor dem Handeln nach
einem anderen Beurteilungsrahmen als besser begriindet
auszeichnen liflt. Andererseits schliefit das genannte Sinn-
losigkeitsargument die Begriindung der Wahl eines Beur-
teilungsrahmens auch nicht aus. Die Begriindung darf nur
nicht die einfache Form einer Begriindung des Handelns
nach einem bestimmten Beurteilungsrahmen durch weite-
re Griinde firr ein solches Handeln annehmen.

Wie auch immer die Antwort auf die Frage nach der
Begriindbarkeit der Wahl zwischen mehreren Mafistiben
der Beurteilung von Normen und Handlungen aussehen
mag: Die externe Frage, ob sich die Orientierung des Han-
delns an einem bestimmten Beurteilungsrahmen dieser
Art begriinden lafl¢, bleibt jedenfalls sinnvoll und berech-
tigt. Wenn das externe Infragestellen von Gesamtsystemen
von Meinungen als sinnlos zuriickgewiesen wird, weil es
nur zu permanent unentscheidbaren Debatten fiihre,'" ist
dieser Einwand — jedenfalls auf das externe Infragestellen
von Rahmenwerken fiir die Beurteilung von Normen und
Handlungen ibertragen — wenig iberzeugend. Selbst
wenn sich die Wahl zwischen mehreren solcher Beur-
teilungsrahmen nicht nochmals begriinden liefle: Das Fak-
tum bleibt besteht, dafl der Einzelne vor der Wahl zwi-
schen der Orientierung des Handelns an verschiedenen
Mafistiben der Beurteilung von Handlungen und Nor-
men steht, insbesondere vor der Wahl zwischen einer Aus-

' Siehe M. Williams (1980), 265.
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richtung des Handelns an moralischen Mafistiben und ei-
ner Ausrichtung an dem Mafistab der klugen Verfolgung
des personlichen Wohls. Diese Wahlsituation ist fiir den
Handelnden auch spiirbar, insbesondere dann, wenn die
Befolgung moralischer Normen mit persénlichen Opfern
verbunden ist. Der Einzelne kann ferner darauf reflektie-
ren, dafl verschiedene solcher Handlungsorientierungen
zur Wahl stehen und zwischen ihnen eine bewufite Wahl
treffen. Dann ist aber auch die Frage berechtigt, ob sich
ein Handeln nach Mafistiben der einen Art vor einem
Handeln nach Mafistiben der anderen Art rational
auszeichnen lifit.'? Sollte dies zu verneinen sein, ist auch
das eine Antwort.

12 Kambartel (1989), 58, bezeichnet es, an Wittgenstein anknipfend, als
»grammatisches Aussteigertum®, das nur dazu fiihre, daf§ unsere Fragen
unverstandlich wiirden, wenn sich jemand der Verbindlichkeit des Mo-
ralischen entziehe, die darin liege, dafl das Moralische Teil einer gemein-
samen Lebensform sei. Die Frage, ob es begriindet ist, eine bestimmte
Wahl zwischen einem Handeln zu treffen, das zuoberst an moralischen
Mafistiben orientiert ist, und einem solchen Handeln, das sich zuoberst
am Maf3stab personlichen Wohls orientiert, ist indessen alles anderes als
unverstandlich und unberechtigt, schon allein wegen des Faktums der
Wahlsituation. Teils heifit es, wir konnten gar nicht umhin, beim Han-
deln einen internen Standpunkt einzunehmen, nach dem wir von der
Richtigkeit moralischer Urteile tiberzeugt sind, ohne die Richtigkeit
zugleich durch externe Fragen in Zweifel zu ziehen, da der Zweifel im
Handeln suspendiert sei und niemand orientierungslos handeln kénne
(Geddert (1985), 214). Warum es indes nicht moglich oder auch nur
absonderlich sein soll, daff jemand nach einem bestimmten Mafistab
handelt und dabei — zu Recht oder zu Unrecht — davon iiberzeugt ist, daf$
die Wahl des Mafistabs eine Angelegenheit blofler Dezision ist, bleibt
unklar. An einer Handlungsorientierung fehlt es jedenfalls nicht. Auch
ein Maf3stab, dessen Wahl sich nicht begriinden lafit, ist orientierend, hat
sich der Handelnde einmal zur Beachtung dieses Mafistabs entschlossen.
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C. Zur Kohdrenztheorie der Begriindung

Manche sehen in einer Kohirenztheorie der Rechtferti-
gung einen Ausweg aus dem Begriindungstrilemma. Da-
nach kommt es deswegen nicht zu einem Regref}, weil sich
die Rechtfertigung einer Annahme daraus ergibt, daf} die
Annahme mit anderen Annahmen in einem kohirenten
Zusammenhang steht.”” Auf die Geltung von Normen be-
zogen, heifit das, dafl sich die Geltung einer Norm nach
deren Kohirenz mit anderen Normen richtet.

Gegen eine Kohirenztheorie der Begriindung wird fol-
gendes eingewandt: Sind Annahmen nur durch ihre Koha-
renz mit anderen Annahmen gerechtfertigt, sind beliebig
viele verschiedene Meinungssysteme denkbar, die alle
gleich kohirent sind." Es ist dann nicht méglich, Annah-
men des einen Meinungssystems auf rationale Weise vor
Annahmen des anderen Meinungssystems auszuzeichnen.
Ob sich dieser Einwand entkriften 1ifit, wenn es um die
Begriindung empirischer Behauptungen, um empirisches
Wissen geht, mag dahingestellt bleiben. Auf die Be-
grindung der Geltung von Normen tbertragen, ist er
jedenfalls durchschlagend. Da sich beliebige kohirente
Normensysteme denken lassen, bedarf es einer Eingren-
zung der moglichen Normen und Normensysteme. Das
Kriterium dafiir kann nicht wiederum allein Kohirenz
sein, insbesondere nicht allein die Kohirenz mit anderen
Normen. Sonst ergibe sich wiederum eine Vielzahl kon-
kurrierender, mit anderen Normen kohirenter Auswahl-
kriterien. Eine rationale Wahl zwischen ithnen wire nicht
moglich. Die Forderung mag verniinftig sein, verschiede-
ne Normen bzw. Annahmen tber die Geltung von Nor-

B Vgl. dazu Bieri (1987), 177 ff., m. w. Nachw.
4 So etwa Pollock (1974), 27 ff.; zur Diskussion dieses Einwandes siehe
auch M. Williams (1980), 243 ff.
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men einem Kohirenztest zu unterziehen.”” Nur I6st das
Kriterium der Kohirenz allein nicht das Begriindungs-
problem.

D. Prasuppositionsanalyse argumentativer Rede
und Diskursethik

Wer immer fragt, was er tun soll, hat sich auf eine
Argumentation eingelassen. Daran kniipfen diejenigen an,
die das Problem der Normenbegriindung iiber eine An-
alyse der notwendigen Prisuppositionen sinnvoller argu-
mentativer Rede 16sen wollen. Sie versuchen zu zeigen,
dafl, wer argumentiert, notwendig die Giiltigkeit be-
stimmter Normen bzw. Kriterien oder Regeln der Pri-
fung von Normen als giiltig voraussetzt. Wer ihre Giiltig-
keit bestreite, verwickele sich in einen ,performativen
Selbstwiderspruch®, d. h. seine Aussage stehe im Wider-
spruch zum propositionalen Gehalt dessen, was er als
sinnvoll Argumentierender notwendig als giltig unter-
stellen miisse.'®

Zu den bekanntesten Vertretern dieser Art der Normen-
begriindung gehoren Apel'” und Habermas,'® die Haupt-
vertreter der Diskursethik. Kuhlmann hat es unternom-
men, den angesprochenen Begriindungsansatz, insbeson-
dere in seiner von Apel vertretenen Variante, zu prizisie-
ren und weiter auszubauen.' Seine Ausfithrungen sollen
als Ausgangspunkt fiir die folgende kurze Erorterung des
angesprochenen Begriindungsansatzes dienen.

1* Siehe dazu auch unten S. 257 ff., 263 ff.

' Vgl. Habermas (1983), 90 ff.

7 Siche etwa Apel (1976), 405 ff.; ders. (1986), 3 ff.; ders. (1988).
18 Siehe z. B. Habermas (1983), 53 ff.; ders. (1986), 217 ff.

19 Kuhlmann (1985), 181 ff.
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1. Die Argumentation Kuhlmanns

Kuhlmann geht es um die starke These, dafl jeder, der
iiberhaupt Uberlegungen im Blick auf sein zukiinftiges
Handeln anstellt, auch der, der von einem radikal egoisti-
schen Standpunkt aus lediglich Fragen technischer Natur
stellt, immer schon eine bestimmte ethische Metanorm an-
erkannt hat.”® Der Gang der Begriindung ist — verkiirzt —
folgender: Ausgangspunkt ist die Formulierung einer er-
sten, unhintergehbaren Norm, nach der wir dann, wenn
wir etwas wissen oder ein Problem 16sen wollen, rational
argumentieren sollen.”’ Nach ihr sollen wir uns, wenn wir
an der Losung eines Problems ernsthaft interessiert sind,
um eine Losung bemiihen, der jedermann zustimmen
kénnte, um einen verniinftigen Konsens.”? Diese Norm
leitet sich aus dem Interesse des Argumentierenden ab,
Gewiftheit dariiber zu erlangen, dafl eine bestimmte L6-
sung auch die richtige ist. Denn Gewif$heit haben wir nur
dann, wenn niemand einer unbegrenzten Kommunika-
tionsgemeinschaft einen berechtigten Widerspruch an-
meldet. Wer Gewiflheit will, will einen verntinftigen Kon-
sens.” Grundgedanke dabei ist, daf§ sich die Geltung von
Argumenten nicht ,,monologisch®, sondern nur durch ei-
ne Gemeinschaft von Argumentierenden {berprifen
148t.%* Genauer setzt der Argumentierende gleichzeitig ei-
ne reale und eine ideale Kommunikationsgemeinschaft
voraus. Letzere ist hochste Uberpriifungsinstanz und
wird in der realen Argumentationssituation ,kontrafak-

tisch antizipiert“.?

20 Kuhlmann (1985), 239.

2! Kuhlmann (1985), 185.
22 Kuhlmann (1985), 189.
2 Kuhlmann (1985), 190.
% Kuhlmann (1985), 145 ff.
5 Vgl. Apel (1976), 429.
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Damit ist noch nicht gezeigt, dafl der Argumentierende
einen praktischen Diskurs fithren, d. h. auch solche
Einwinde ernst nehmen soll, in denen ein Opponent
entgegengesetzte Interessen entgegenbringt. Denn fragt
der Argumentierende vom egoistischen Standpunkt aus
nach der bestméglichen Durchsetzung seiner Interessen,
tragen Einwinde, die auf die Verinderung oder Aufgabe
seiner Interessen zielen, zur Klirung seiner Frage nichts
bei. Ein erster Schritt zur Uberwindung dieser Schwierig-
keit ist die Ableitung der Norm, nach der wir mit den
Argumentationspartnern kooperieren und sie in der
Argumentation als gleichberechtigt, wahrheits- und zu-
rechnungsfihig anerkennen und behandeln sollen.”® Ohne
sie als wahrheits- und zurechnungsfahig anzusehen, kon-
nen wir mit ihnen keine sinnvolle Argumentation fithren.
Die Forderung nach gleichberechtiger Kooperation ergibt
sich daraus, daf}, wer an Wahrheit und Gewiflheit interes-
siert ist, nichts will, was der Wahrheitsfindung hinderlich
ist. Wiirde die Forderung nach Gleichberechtigung mifi-
achtet, bestiinde die Gefahr, daff gute Argumente keine
Berticksichtigung finden oder andere Faktoren als gute
Argumente, etwa Gewaltverhaltnisse, fiir die Problemlo-
sung bestimmend sind.”” Daraus folgt zunichst die Ver-
pflichtung, gegensitzliche Forderungen, die Geschifts-
ordnungsfragen betreffen, als gleichberechtigt anzuerken-
nen und den Streit iiber Geschiftsordnungsfragen kon-
sensuell zu 16sen. Die Verpflichtung zum Konsens betrifft
aber nicht nur die Kooperation im Diskurs und die Rolle
des Einzelnen als Diskursteilnehmer. Denn von der Auf-
16sung eines Konflikts in Geschaftsordnungsfragen, der
Frage der Beendigung des Diskurses etwa, sind in realen

2% Dazu Kuhlmann (1985), 195 ff.
¥ Kuhlmann (1985), 198.
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Diskursen auch diskursexterne Handlungen, Interessen
und Absichten betroffen. Eine konsensuelle Auflésung
der Geschiftsordnungsprobleme ist dann ohne eine kon-
sensuelle Regelung der dahinein verwobenen diskurs-
externen Probleme nicht moglich.® Auch entwertete ein
Diskurs, der die mit der Geschiftsordnungsdebatte ver-
kniipften diskursexternen Gesichtspunkte prinzipiell
nicht berticksichtigte, die Anstrengungen der Diskursteil-
nehmer. Denn dann zahlten ja nicht nur Argumente, son-
dern auch sachfremde Faktoren.” Damit ist gezeigt, dafl
jeder Argumentierende immer schon folgende Grund-
norm anerkannt hat: Wenn wir an der Losung eines fakti-
schen Problems ernsthaft interessiert sind, bei dem es um
die Berechtigung von Handlungsnormen, Zielen, Bediirf-
nissen, Interessen geht, insbesondere im Falle des Kon-
flikts zwischen Anspriichen der Teilnehmer der Argu-
mentationsgemeinschaft, dann miissen wir uns um eine
Losung bemiihen, der jedes Mitglied der unbegrenzten
Kommunikationsgemeinschaft zustimmen konnte, um ei-
nen verniinftigen praktischen Konsens.*®

Hier ist keine umfassende Kritik des dargestellten Be-
grindungsansatzes beabsichtigt. Insbesondere soll die
Annahme, Argumentation sei nur im Rahmen und mit Be-
zug auf eine Kommunikationsgemeinschaft moglich, hier
nicht weiter diskutiert werden.”' Lediglich folgende Kri-
tikpunkte seien angefiihrt: Ausgangspunkt der vorgestell-
ten Herleitung ist das Interesse jedes Argumentierenden
herauszufinden, welches die richtige Problemlosung ist.
Die einzelnen abgeleiteten Normen umschreiben ledig-
lich, was der Argumentierende nach Mafigabe dieses In-

2 Kuhlmann (1985), 204 f.

» Kuhlmann (1985), 206 f.

3 Kuhlmann (1985), 207.

3! Kritisch gegeniiber dieser Annahme etwa Trapp (1988), 179 ff.
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teresses tun mufl, haben insofern hypothetischen Charak-
ter.”” Geht es aber allein darum, die richtige Problemlé-
sung zu finden, ist nicht zu sehen, warum jeder Geschafts-
ordnungsstreit und damit verbundene Konflikt diskursex-
terner Interessen konsensuell, ohne Zwang und Tiu-
schung, gelost werden soll. Angenommen beispielsweise,
der Egoist fithrt einen Diskurs tiber die Frage, wie er seine
Interessen am besten durchsetzen kann. Die Teilnehmer
des realen Diskurses machen geltend, sie miifiten den Dis-
kurs abbrechen, weil sie sonst eine wichtige Besprechung
versiumten. Was wire dem Zweck, im Diskurs die richti-
ge Antwort auf die diskutierte Frage zu finden, in dieser
Situation dienlicher, als den Argumentationspartnern vor-
zutduschen, die Besprechung falle aus? Moglicherweise
kommt es dennoch zu einem Diskurs tber die Geschifts-
ordnungsfrage, in der die Interessen aller Teilnehmer
Beriicksichtigung finden. Unterstellt, dieser praktische
Diskurs fihrt zu dem Ergebnis, dafl der Diskurs tiber die
Frage des Egoisten zu beenden ist und der Egoist oben-
drein auflerhalb des Diskurses eine bestimmte egoistische
Handlung p unterlassen soll. Ist der Egoist deswegen ver-
pflichtet, den Diskurs zu beenden und p zu unterlassen?
Das wire eine sonderbare Art von Verpflichtung. Denn
die Verpflichtung, einen praktischen Diskurs zu fiihren,
leitet sich ja allein daraus ab, daf die Durchfithrung des
Diskurses der Verwirklichung des Interesses des Egoisten
dienlich ist, die richtige Antwort auf die von ihm auf-
geworfene Frage zu finden. Der Egoist wire also ver-
pflichtet, die Suche nach der richtigen Probleml6sung im
Diskurs zu beenden, weil er ein Interesse an der Problem-

32 Nach Ilting (1982), 621 ff., fithren Herleitungen der genannten Art aus
diesem Grunde zu keiner moralischen Verbindlichkeit; dazu Kuhlmann
(1985), 187 Anm. 6.
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16sung hat, und das auch dann, wenn die gewaltsame oder
durch Tiuschung herbeigefiihrte Fortfithrung des Dis-
kurses der Problemlosung immer noch dienlicher wire als
die Beendigung des Diskurses. Ebensowenig ergibt sich
aus dem genannten Interesse des Egoisten, dafl er aufler-
halb des Diskurses dessen praktische Forderungen beach-
ten soll. Hat der Egoist bereits erfahren, was er wissen
wollte, beeintrichtigt es nicht das eben genannte Interesse,
wenn er p ausfihrt.

Der Diskursethiker wird dem entgegenhalten, wenn der
Egoist frage, ob er die Ergebnisse des praktischen Diskur-
ses respektieren solle, argumentiere er. Damit habe er be-
reits anerkannt, daf} die richtige Antwort die ist, die die
Zustimmunyg aller Diskursteilnehmer finden kann. Indes-
sen ist die Frage des Egoisten, wenn er konsequent ist, als
Frage danach zu verstehen, ob das Respektieren der Er-
gebnisse des praktischen Diskurses seinem Interesse an
der Beantwortung der im ersten Diskurs behandelten Fra-
ge dient. Seine Frage ist also wiederum die Frage nach der
bestméglichen Interessendurchsetzung. Spielen in diesen
zweiten Diskurs keine diskursexternen Faktoren mit hin-
ein, werden die Teilnehmer dieses Diskurses zu einem
Konsens dahin kommen, dafl die Fortsetzung des ersten
Diskurses durch Tauschung oder die Ausfithrung von p
aus der Perspektive des Egoisten begriindet sind. Ange-
nommen, die Teilnehmer des zweiten Diskurses werfen
wiederum Geschiftsordnungsfragen auf, die zu einem
praktischen Diskurs fithren. Die Situation ist dann die
gleiche wie im ersten Diskurs. Fiir den Egoisten wird sich
wiederum die Frage stellen, ob das Ergebnis dieses zwei-
ten praktischen Diskurses in seinem Interesse liegt. Darii-
ber ist dann ein dritter Diskurs zu fithren, bei dem die
gleichen Probleme auftreten usw. Ein unendlicher Regref}
droht. Ein solcher Regref§ realer Diskurse ist allerdings
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nicht moglich. Irgendwann kommt daher der Punkt, an
dem sich kein weiterer realer Diskurs mehr fithren 1ifit.
Der Egoist kann die Frage, ob er die Ergebnisse des zu-
letzt gefiihrten praktischen Diskurses beachten soll, dann
nur noch in einem hypothetischen Diskurs priifen. War-
um sollten aber in einem nur gedachten Diskurs diskur-
sexterne Handlungen und Interessen eine Rolle spielen?
Warum soll man sich diesen Diskurs nicht so vorstellen,
daf alle Beteiligten nur um die Beantwortung der Frage
des Egoisten bemiiht sind, ohne etwa im Blick auf diskur-
sexterne Interessen Geschiftsordnungsfragen aufzuwer-
fen? Bei Kuhlmann heiflt es denn auch, der Zusammen-
hang zwischen diskursinternen und -externen Dingen sei
ein wesentliches Merkmal realer Diskurse.” Spielen aber
keine diskursexternen Interessen mit hinein, muff der
argumentierende Egoist nach der Kuhlmannschen Gedan-
kenfithrung auch keine praktischen Diskurse fiihren, in
denen die diskursexternen Interessen anderer Bertick-
sichtigung finden, will er zu einer Probleml6sung gelan-
gen. Der Versuch Kuhlmanns zu zeigen, dafl jeder, der ar-
gumentiert, auch der kluge Egoist, der fragt, wie er seine
Interessen am besten durchsetzen kann, verpflichtet ist,
eine konsensuelle Losung von Interessenkonflikten im
praktischen Diskurs zu suchen und auch auflerhalb des
Diskurses nach ihr zu handeln, ist nach dem Gesagten we-
nig iberzeugend.

2. Der Universalisierungsgrundsatz und
seine Herleitung bei Habermas

Selbst wenn jeder, der argumentiert, immer schon die Ver-
pflichtung zu einer Konfliktlosung im praktischen Dis-

3 Kuhlmann (1985), 205.
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kurs anerkannt hitte, wire damit fiir die Beantwortung
der Frage nach der Begriindbarkeit von Normen noch
nicht viel gewonnen. Um das zu zeigen, sei hier kurz auf
den Beitrag von Habermas zu dieser Frage eingegangen.
Nach Habermas lafit sich durch eine Prisuppositions-
analyse argumentativer Rede nachweisen, dafl derjenige,
der sich auf eine Argumentation tiber die Rechtfertigung
von Normen einlafit, implizit bereits die Giiltigkeit einer
bestimmten, fiir die Uberpriifung von Normen grundle-
genden Argumentationsregel anerkannt hat. Er will zei-
gen, ,,wie das als Argumentationsregel fungierende Verall-
gemeinerungsprinzip von Voraussetzungen der Argu-
mentation iiberhaupt impliziert wird“.** Als Argumen-
tationsvoraussetzungen fithrt Habermas eine Reihe von
Argumentationsregeln an, die in einer fehlerfreien Argu-
mentationspraxis nach Habermas tatsichlich befolgt sind
oder deren hinreichende Erfillung jedenfalls kontra-
faktisch unterstellt werden muf.”® Dazu zihlen Regeln
der Konsistenz, der Zurechnungsfahigkeit und der Auf-
richtigkeit der Teilnehmer, Regeln des freien Zugangs zum
Diskurs oder der Freiheit von Zwang oder auch Regeln,
nach denen jeder jede Behauptung problematisieren und
seine Bedirfnisse duflern darf. Aus diesen Diskursregeln
ergibt sich — so Habermas —, daf} eine strittige Norm unter
den Teilnehmern eines praktischen Diskurses nur Zustim-
mung finden kann, wenn sie dem Universalisierungs-
grundsatz (U) entspricht, d. h., ,wenn die Folgen und Ne-
benwirkungen, die sich aus einer allgemeinen Befolgung
der strittigen Normen fiir die Befriedigung der Interessen
eines jeden Einzelnen voraussichtlich ergeben, von allen
zwanglos akzeptiert werden kénnen®.” Dieser Argumen-

3 Habermas (1988), 97.

3> Habermas (1988), 97 ff.
36 Habermas (1988), 103.
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tationsregel stellt er einen diskursethischen Grundsatz an
die Seite, nach dem ,,nur die Normen Geltung beanspru-
chen diirfen, die die Zustimmung aller Betroffenen als
Teilnehmer eines praktischen Diskurses finden (oder fin-
den kénnten)“.”’

Wer eine Ethik wie Habermas auf der Prisuppositions-
analyse argumentativer Rede aufbauen will, steht vor
folgendem Dilemma: Wenn sich Regeln finden lassen, die
jeder als Argumentierender immer schon anerkannt hat,
konnen das allenfalls Regeln sein, die die Bedingung fir
eine rationale, ungestorte und umfassende Suche nach
Wahrheit oder praktischer Richtigkeit umschreiben. Auch
Habermas beschreibt den Diskurs als ein Unternehmen
der Suche nach Wahrheit und Richtigkeit, wenn er ihn als
eine erfahrungsfreie und handlungsentlastete Form der
Kommunikation kennzeichnet, deren Struktur sicher-
stellt, daf} Teilnehmer, Themen und Beitrige nicht be-
schrinkt werden, kein Zwang aufler dem des besseren Ar-
guments ausgelibt wird und ,infolgedessen alle Motive
aufler dem der kooperativen Wahrheitssuche ausge-
schlossen sind“.”® Sind mit den Diskursregeln aber ledig-
lich Bedingungen fiir die Suche nach rechtfertigenden
Griinden angegeben, ist noch véllig offen, ob es solche
rechtfertigenden Griinde gibt und welche. Auch fiir die
Diskursteilnehmer stellt sich die Frage nach Griinden fir
die Geltung einer Norm, nach Griinden fiir die Beachtung
dieser Griinde usw. Das Miinchhausentrilemma ist nicht
gelost, sondern nur auf eine andere, diskursive Ebene ver-
lagert. Alle mogen tber alles frei von Zwang und unter
idealen Bedingungen argumentieren: Dafl der diskursive
Begriindungsprozef jemals ein Ende finden kann, ohne

37 Habermas (1988), 103.
3% Habermas (1979 a), 148; ders. (1988), 99.
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schlicht auf Dezisionen zuriickzugreifen, ist noch nicht
dargetan.

Will der Diskursethiker dieser Schwierigkeit begegnen,
muf er den Argumentationsregeln solche hinzufiigen, die
normativen Gehalt haben, die es moglich machen, zwi-
schen Griinden, die zu rechtfertigen vermogen, und ande-
ren zu unterscheiden.” Diese Regeln kann er aber nicht
mehr damit begriinden, daf sie jeder als Argumentieren-
der immer schon anerkannt hat. Natiirlich steht es thm
frei, einen engen Begriff von Argumentation zu verwen-
den, nach dem die Beachtung dieser Regeln zu den Vor-
aussetzungen einer fehlerfreien Argumentation gehért.
Damit lst er aber nicht das Begriindungsproblem. Zudem
hat er seinen Begriindungsansatz aufgegeben, der darin
bestand zu zeigen, dafl niemand, der in Fragen der Nor-
menrechtfertigung argumentiert, die Giiltigkeit bestimm-
ter Regeln bestreiten kann, ohne sich in einen performati-
ven Selbstwiderspruch zu verwikeln. Die Argumentation
im engeren Sinne ist dann nichts Unhintergehbares mehr.
Es ist moglich, in praktischen Fragen zu argumentieren
und Geltungsanspriiche zu erheben, ohne sich auf eine
solche Argumentation im engeren Sinne einzulassen.
Auch ist es keine Losung, einfach Argumentationsregeln
zu verwenden, die tatsichlich gerade befolgt werden oder
die den tatsichlich gerade herrschenden normativen
Uberzeugungen entsprechen und dies damit zu begriin-
den, dafl bisher gegen sie ja keine ,einleuchtende Kritik“
vorgetragen worden sei, die zu ihrer Aufgabe gefiihrt ha-
be.”* Solange nicht verstindlich gemacht ist, wie eine Re-
gel mit einem fiir die Beurteilung von Normen hin-

% Zur Notwendigkeit von Kriterien, um innerhalb des Diskurses zu
einer Ubereinstimmung gelangen zu konnen, vgl. auch Héffe (1979),
251 ff.

“So die Argumentation Alexys (1978), 232 {.
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reichenden normativen Gehalt angesichts des Miinchhau-
sentrilemmas tiberhaupt begriindet werden kann und nach
welchen Maf3stiben, hilft auch der Hinweis auf bisher feh-
lende ,einleuchtende Kritik“ nicht weiter.*!

Dem eben angesprochenen Dilemma entgeht auch Haber-
mas nicht. Sein Universalisierungsgrundsatz mag einen
normativen Gehalt haben. Er folgt aber nicht aus den Dis-
kursregeln, aus denen Habermas ihn ableitet. Zunichst ist
die Formulierung mehrdeutig, alle miifiten die Folgen und
Nebenwirkungen fiir die Interessenbefriedigung jedes
Einzelnen zwanglos ,akzeptieren kénnen“. ,, Akzeptieren
konnen® kann mindestens heiflen: akzeptieren, weil die
Norm gerechtfertigt ist, welcher Art die rechtfertigenden
Griinde auch sein mogen, oder: akzeptieren unter der An-
nahme, dafl sich die Folgen und Nebenwirkungen fiir die
Interessenbefriedigung jedes Einzelnen bei Prifung der
verschiedenen denkbaren Mafistabe fiir die Giiltigkeit von
Normen als mafistabbildender Gesichtspunkt fiir die
Rechtfertigung von Normen ausweisen lassen. In der er-
sten Deutung mag U aus den Diskursregeln folgen, lalt U
aber noch offen, ob und auf welche Weise sich Normen
rechtfertigen lassen. In der zweiten Deutung ergibt sich U
nur dann aus den Diskursregeln, wenn sich aus ihnen ab-
leiten 13f8t, daff die Folgen allgemeiner Normenbefolgung
fir die Interessenbefriedigung jedes Einzelnen oberster
Bewertungsgesichtspunkt sind. Eine solche Herleitung ist

‘1 Wenn es bei Alexy (1989), 89, heiflt: ,,Die Diskurstheorie setzt voraus,
dafl die Teilnehmen des Diskurses grundsitzlich in der Lage sind, gute
von schlechten Griinden fiir substantielle Aussagen zu unterscheiden®,
setzt er die eigentlich wesentliche und problematische Frage schlicht als
beantwortet voraus: die Frage, ob und auf welche Weise sich angesichts
des Miinchhausentrilemmas im Diskurs oberste Mafistibe fiir die Beur-
teilung von Normen und von Handlungen begriinden lassen, ohne auf
Dezisionen zuriickzugreifen, und welche Mafstibe es genauer sind, die
sich rational auszeichnen lassen.
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aber nicht moglich. Die angegebenen Diskursregeln um-
schreiben lediglich Bedingungen fiir eine ungestorte, von
Zwang freie Suche nach Antworten auf Fragen der Rich-
tigkeit von Normen. Sie prijudizieren noch keinen be-
stimmten Bewertungsmafistab. Warum beispielsweise ein
Mafstab im Sinne einer deontologischen Ethik,* nach der
bestimmte Handlungstypen ohne Riicksicht auf die Fol-
gen des Handelns fiir die Interessenbefriedigung jedes
Einzelnen ge- oder verboten sind, mit den von Habermas
angefiihrten Diskursregeln unvereinbar sein soll, ist nicht
zu sehen. Eine solche Unvereinbarkeit folgt nicht etwa aus
der Regel, nach der jedermann seine Einstellungen, Wiin-
sche und Bediirfnisse duflern darf. Diese Regel sagt noch
nichts dariiber aus, ob und in welcher Weise welche Be-
dirfnisse fir die Normenbegriindung auch relevant sind.
Als Grund fiir die Mafgeblichkeit der Interessenbefriedi-
gung laft sich auch nicht etwa anfiihren, die erforderliche
zwanglose Zustimmung zum Diskurs sei nur zu erwarten,
wenn die Befolgung der Norm im Interesse des einzelnen
Diskursteilnehmers liege. Das Verhalten der Teilnehmer
jedenfalls eines idealen Diskurses ist ja, wie Habermas im-
mer wieder hervorhebt, allein vom Motiv der kooperati-
ven Wahrheitssuche bestimmt. Dazu stiinde es in Wider-
spruch, wenn ein Diskursteilnehmer seine Zustimmung
nicht allein an der Frage der Rechtfertigung einer Norm
orientierte, sondern an seinen eigenen Interessen.

Allenfalls wire zu fragen, ob zu den Argumentationsvor-
aussetzungen nicht auch die Regel gehort, dafl jeder Spre-
cher nur solche Wert- und Verpflichtungsurteile im Blick
auf eine Situation behaupten darf, die er im Blick auf Situa-
tionen ebenfalls behaupten wiirde, die der betreffenden Si-
tuation in allen relevanten Hinsichten gleich sind,” und ob

#2 Zum Begriff der deontologischen Ethik vgl. Trapp (1988), 30 ff.
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sich nicht aus dieser Regel Mafistibe fiir die Beurteilung
von Normen gewinnen lassen. So hat Hare versucht, aus
einem Konsistenzprinzip dieser Artin Verbindung mit der
These, dafl moralische Urteile praskriptiven Charakter ha-
ben, einen utilitaristischen Handlungsmafistab herzulei-
ten.** Allerdings steht der Herleitungsversuch Hares auf
schwachen Fiiflen. Insoweit sei auf die iiberzeugende Kri-
tik verwiesen, die an diesem Ansatz geiibt wurde.”
Habermas sieht einen wesentlichen Vorzug der diskurs-
ethischen Verallgemeinerung darin, dafl sie die Betroffenen
nicht nur zwingt, fiir sich alleine zu priifen, ob jeder die
Norm annehmen kann, sondern dazu zwingt, die Perspek-
tive der anderen in tatsichlich gefiibrten Diskursen, in
einem universellen Rollentausch, einzunehmen.*® Indes-
sen lost ein solcher Rollentausch nach dem Gesagten nicht
das Begriindungsproblem. Die Frage, die oben bereits ge-
stellt wurde, bleibt unbeantwortet: Aus welcher von jedem
praktisch Argumentierenden immer schon anerkannten
Regel folgt ein gehaltvoller, letztverbindlicher Mafstab fiir
die Beurteilung von Normen? Der Rollentausch mag dem
Einzelnen Erkenntnisse tiber die Situation und die Inter-
essen der betroffenen Personen vermitteln. Ob und in
welcher Weise diese Erkenntnisse fiir die Rechtfertigung
von Normen relevant sind, bleibt offen.

Angenommen, fiir die Rechtfertigung von Normen kom-
me es auf die Folgen einer Befolgung der Norm fiir die
Interessen jedes Einzelnen an. Dann bleibt immer noch
unklar, aus welcher Diskursregel sich ergibt, daf} die Fol-
gen einer gedachten allgemeinen Befolgung und nicht die

# Vgl. dazu Alexy (1978), 237. Habermas (1988), 97 ff. filhrt diese Regel
bei der Aufzahlung der Diskursregeln nicht ausdriicklich an.

# Hare (1981), 87 f.

“Siehe etwa die iberzeugende Kritik von Reed (1988), 271 ff.

% Habermas (1984), 531 f.
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Folgen der tatsichlich zu erwartenden Befolgung der
strittigen Norm fir die Interessenbefriedigung mafigeb-
lich sind. Warum sollen die Diskursteilnehmer einer
Norm zustimmen, die nur Interessen befriedigt, wenn vie-
le sie beachten, die aber nichts als Schaden und Aufwand
verursacht, wenn nur wenige sie befolgen und ihre weitge-
hende Miffachtung zu erwarten ist?*/

Dariiber hinaus ist unklar, welcher Norm alle Diskursteil-
nehmer zustimmen konnen, wenn die Interessen einiger
Teilnehmer fiir, die Interessen anderer Teilnehmer gegen
die Befolgung der Norm sprechen. Entweder die Zustim-
mung richtet sich danach, ob die Befolgung der Norm
denjenigen Interessen entspricht, die zu befriedigen ge-
rechtfertigt ist. Dann sind Mafistibe fiir die Bewertung
der gegensitzlichen Interessen nétig, die sich den Dis-
kursregeln nicht entnehmen lassen. Oder die Zustimmung
hingt davon ab, ob die Befolgung der Norm den eigenen
Interessen der jeweiligen Diskursteilnehmer entspricht.
Dann kann nur die Norm Zustimmung finden, deren Be-
folgung jedermanns Interessen am besten verwirklicht.
Habermas scheint die zweite Variante zu favorisieren. Fiir
ihn lassen sich Handlungskonflikte nur soweit durch Ar-
gumentation beilegen, wie allgemeine oder ,verallgemei-
nerungsfahige“ Interessen im Spiel sind. Soweit nur parti-
kulare Interessen beriihrt seien — und die meisten staatlich
geregelten Materien beriihren fiir Habermas nur partiku-
lare Interessen — lieflen sich Konflikte nur durch Ver-
handlung und Kompromif§ 16sen.*® Dabei wird nicht ganz

7 Zur Problematik und dem allenfalls begrenzten Anwendungsbereich
von Verallgemeinerungsargumenten, die auf Folgen einer allgemeinen
Praxis der zur Diskussion stchenden Handlungsweise abstellen vgl.
Hoerster (1977) 2. und 3. Kap.; Wimmer (1980), 296 ff.; Trapp (1988),
212 ff.

* Habermas (1985), 242 {.
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klar, ob Habermas auch den Fall noch fiir entscheidbar
hilt, in dem neben allgemeinen Interessen bei einzelnen
Beteiligten auch gegensitzliche partikulare Interessen be-
stehen. Ist auch dieser Fall nicht entscheidbar, liuft U
praktisch weitgehend leer. Eine diskursive Begriindung
von Normen, die partikulare Interessen einschrinken sol-
len, wire nicht moglich. Oder Habermas will verallge-
meinerbaren Interessen in solchen Fillen den Vorrang ein-
raumen. Aus den Diskursregeln lif}t sich ein solcher Vor-
rang allerdings nicht ableiten. Auch ist wenig einsichtig,
warum Interessen schon allein deswegen besonders privi-
legiert sein sollen, weil sie bei allen gleich sind.*’

Festzuhalten bleibt: Die Diskursregeln tragen nicht die
Konsequenzen, die Habermas aus ihnen ziehen will. Bei
Habermas findet sich denn auch noch eine zusitzliche
Voraussetzung fiir die Herleitung von U. So heif}t es, je-
der, der sich auf die Kommunikationsvoraussetzungen
einlasse ,,und der weiff, was es heifit, eine Handlungsnorm
zu rechtfertigen®,”® miisse die Giiltigkeit von U unterstel-
len. Nur: Sofern diese Zusatzbedingung als definitorische
Festsetzung dahin zu verstehen ist, daff nur Argumen-
tationen nach Mafigabe von U ,Rechtfertigung einer
Handlungsnorm* heiflen sollen, oder sofern sie auf einen
entsprechenden Sprachgebrauch verweisen soll, hilft das
nicht weiter. Definitorische Festlegungen dieser Art be-
antworten nicht die normative Frage, ob U oder ein ande-
rer Mafistab fiir die Beurteilung von Handlungen oder
Normen den Vorzug verdient. Soll die zusitzliche Bedin-
gung dagegen zum Ausdruck bringen, daf§ nur nach U be-
grindete Normen gerechtfertigt sind, wiirde Habermas

# Zur Kritik am Kriterium des verallgemeinerungsfihigen Interesses vgl.
auch Trapp (1988), 168 ff.
50 Habermas (1988), 97.
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voraussetzen, was er eigentlich erst zeigen will: die Maf3-
geblichkeit von U.>!

Selbst wenn einsichtig wiirde, daff und auf welche Weise
die Teilnehmer eines praktischen Diskurses zu Beurtei-
lungsmafistiben gelangen kénnen, ohne schlicht auf Dezi-
sionen zuriickzugreifen, bliebe immer noch folgende
Schwierigkeit: Nach Habermas sind praktische Argumen-
tationen in seinem Sinne in einem verstindigungsorien-
tierten Handeln verwurzelt, das auf eine Fortsetzung des
Handelns mit argumentativen Mitteln im praktischen Dis-
kurs angelegt ist. Der Egoist, der strategisch handelt und
fragt, wie er seine Interessen am besten durchsetzen kann,
hat U damit noch nicht implizit anerkannt. Thm gegen-
tiber a8t sich nach dem Ansatz von Habermas nicht be-
grinden, dafl er sich an dem diskursethischen Grundsatz
orientieren soll. Habermas hilt dem entgegen, die Mog-
lichkeit zwischen verstindigungsorientiertem und strate-
gischem Handeln zu wihlen, sei nur abstrakt, weil nur aus
der Perspektive des Einzelnen und nur von Fall zu Fall
gegeben. Ein langfristiger Ausstieg aus Kontexten ver-
standigungsorientierten Handelns fithre zu monadischer
Vereinsamung, Schizophrenie oder Selbstmord.”®> Dafl
sich die Wahl zwischen dem Klugheitsmafistab als ober-
stem HandlungsmafSstab, der die Ausrichtung an prakti-
schen Diskursen nur soweit zulaflt, wie dies der Klugheit
entspricht, und der Ausrichtung des Handelns an solchen
Diskursen ohne Klugheitsvorbehalt begrindet treffen
1afit, hat Habermas nicht dargetan.

5! Anders als in der 1. Auflage von ,Moralbewufitsein und kommunika-
tives Handeln“ (1983), 102 f., macht Habermas in den spateren Auflagen
(1988), 102 ., denn auch die Einschrinkung, U lasse sich ,,in Verbindung
mit einem schwachen, d. h. nicht-prijudizierenden Begriff von Normen-
rechtfertigung® ableiten.

52 Habermas (1988), 109 ff.
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E. Der Riickgang auf pragmatische Fundamente
(konstruktivistischer Begriindungsbegriff)

Eine andere Entgegnung auf das Miinchhausentrilemma
geht dahin, die Begriindung auf pragmatische Grundlagen
zu stellen und dem Trilemma auf diese Weise zu entgehen.
Als Beispiel sei kurz der konstruktivistische Begriin-
dungsbegriff angefiihrt. Er geht von der Idee einer Be-
grindung aus, die uiber die Ebene der Sitze und Begriffs-
explikationen in methodisch rekonstruktierbarer Form
hinausgeht und auf ein pragmatisches Fundament zuriick-
greift.” Eine konstruktivistische Theorie praktischer Be-
griindungen hat nach Schwemmer folgenden Aufbau:™*
Ausgangspunkt ist die Aufgabe, lehrbare und gewaltfreie
Methoden zur Bewaltigung von Konfliktsituationen aus-
zuarbeiten. Zur Losung dieser Aufgabe ist eine Termino-
logie aufzubauen, mit deren Hilfe sich der Lésung dieser
Aufgabe dienliche Begriindungsprinzipien formulieren
und Methoden der materialen Normenbegriindung ausar-
beiten lassen.” Eine Konfliktsituation auf lehrbare Weise
zu bewiltigen heiflt dabei zum einen, die fir die Argu-
mentation verwendete Sprache schrittweise und zirkelfrei
aufzubauen. Zum anderen schliefit Lehrbarkeit die Forde-
rung ein, den Nachweis zu erbringen, daf} die gemachten
Vorschlage zur Ausfithrung von Handlungen oder zur
Setzung von Zwecken allgemein annehmbar sind, d. h.
sich gegen jedermann verteidigen lassen. In dieser Forde-
rung ,,steckt nach Schwemmer bereits das Vernunftprin-
zip, mit dessen Befolgung Begriindungen moglich wer-

53 Mittelstraf} (1984), 18.
3 Schwemmer (1974), 215, der zur konstruktivistischen Ethik inzwi-

schen eine distanzierte Haltung eingenommen hat (siehe Schwemmer
(1986), 7 f£.).
% Schwemmer (1974), 220.
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den. Vernunftprinzip und Lehrbarkeitsforderung stim-
men in der Forderung tiberein: Zeige, dafl die Maximen,
die du vorschligst, Normen, d. h. universelle Geltung be-
anspruchende Imperative sind.”® Der pragmatische Cha-
rakter der Begriindung dieses Prinzips liegt danach darin,
daf} die Begriindung im schrittweisen Einiiben eines Han-
delns besteht, dafl dann, wenn es ausgefiihrt ist, mit dem
Vernunftprinzip unter eine Regel gebracht wird.”” Dieser
Aufbau einer verniinftigen Beratung, der zur Formulie-
rung der Begriindungsprinzipien fithrt, kann nur Erfolg
haben, wenn die Beteiligten, ein, wie Schwemmer es
nennt, kommunikatives Interesse haben, d. h. ein Inte-
resse an der gewaltlosen Beseitigung und Vermeidung von
Konfliktsituationen durch Rede.”® Es handelt sich um das
Interesse an einer Konfliktbewiltigung, die durch ein
unvoreingenommenes, zwangloses und nicht persuasives
Vorgehen gekennzeichnet ist.”

Auf die Durchfithrung dieses Begriindungsansatzes soll
hier nicht niher eingegangen werden.®® Festzuhalten
bleibt, dafl die Begriindung von einer bestimmten Aufga-
benstellung ausgeht, der Aufgabe, lehrbare und gewalt-
freie Methoden der Konfliktbewiltigung auszuarbeiten,
und dafl die dazu notige Durchfithrung der Beratung ein
kommunikatives Interesse voraussetzt. Wer dieses Inter-
esse nicht verfolgt, wer beispielsweise nach dem Mafistab
des personlichen Wohls handeln will und nach Begriin-
dungen relativ zu diesem Mafistab fragt, dem gegentiber
lassen sich Moralprinzipien nach dem eben vorgestellten
Ansatz nicht begriinden.

5 Schwemmer (1974), 221.

7 Schwemmer (1974), 225.

58 Schwemmer (1979), 190 ff.

% Vgl. Schwemmer (1974), 223; Kambartel (1979), 66 {.

¢ Zur konstruktivistischen Ethik siehe niher Wimmer (1980), 59 ff.
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Damit fragt sich, ob die Ausrichtung des Handelns am
kommunikativen Interesse bzw. an den darauf aufbauen-
den Begriindungen nicht dezisioniren Charakter hat. Die
Vertreter des konstruktivistischen Begriindungsansatzes
sperren sich gegen den Begriff der Dezision. Die prag-
matische Begriindung sei deswegen nicht dezisionistisch,
weil jeder Schritt bei der Aufstellung der Prinzipien expli-
ziert sei und damit eine geregelte Moglichkeit zur Ableh-
nung oder zum Gegenvorschlag bestehe.®’ Stattdessen
schreiben sie auch von einem Einsichtigmachen auf der
Grundlage einer gemeinsamen Praxis®’ oder von einem
Sich-bereits-eingelassen-Haben.*’

Nur: Die Ausrichtung des Handelns am kommunikativen
Interesse bzw. an den darauf aufbauenden Begriindungen
und die Ausrichtung des Handelns an abweichenden
Mafistiben und an Begriindungen relativ zu diesen Maf3-
staben, relativ zum Mafistab des personlichen Wohls etwa,
stellen verschiedene Formen der Handlungsorientierung
dar, die, aus der Perspektive des Handelnden gesehen, zur
Wahl stehen. Der Einzelne kann auch darauf reflektieren,
dafl sie zur Wahl stehen, und fragen, ob sich die Wahl be-
griinden 13fit, das Handeln zuoberst an Griinden der einen
Art und nicht an Griinden der anderen Art zu orientieren.
Auch muf sich derjenige, der diese Frage stellt, damit
nicht bereits auf Begriindungen nach Mafigabe des kom-
munikativen Interesses eingelassen haben. Der Fragende,
der sich die Wahlsituation bewuf8t gemacht hat, kann auch
nach Moglichkeiten von Begriindungen fragen, die weder
Begriindungen sind, die auf dem kommunikativen Inter-
esse aufbauen, bzw. Begriindungen relativ zu Moralprin-

' Schwemmer (1974), 225.
2 Schwemmer (1971), 194 f.
% Lorenzen (1979), 225 f.
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zipien sind, noch Begriindungen relativ zum Mafistab per-
sonlichen Wohls. Besteht keine solche Begriindungs-
moglichkeit, steht der Einzelne vor der bewufiten Wahl
zwischen verschiedenen Handlungsorientierungen, ohne
dafl sich die Wahl einer dieser Orientierungen begriinden
liefle. Warum dann die Dinge nicht beim Namen nennen
und von einer Dezision reden?

Die Ablehnung, auf die der Begriff der Dezision stofit, ist
allerdings nicht ganz unberechtigt: Ist die Frage, die Aus-
richtung des Handelns an welchen Maf3staben begriindet
ist, zum Zwecke der Handlungsorientierung im oben
angegebenen Sinne gestellt — was nicht notwendig so sein
mufl —, so wird, wie bereits ausgefiihrt, wenigstens im
Blick auf eine Situation argumentiert, in der derjenige, um
dessen Orientierung es geht, sich entschlossen hat zu tun,
was zu tun begriindet ist, weil es begriindet ist. Wie noch
deutlich werden wird, gibt es jedoch kein Motiv, das mit
dieser Beschreibung zureichend umschrieben wire. Viel-
mehr gibt es nur solche Motive, die sich auf schwache
Begriindungen relativ zu einem bestimmten Maflstab x
richten. Die Frage nach Griinden zum Zwecke der Hand-
lungsorientierung bezieht sich danach auf die Perspektive
dessen, der sich fiir die Wahl einer bestimmten Orientie-
rung, fir einen Maflstab x, bereits vor-entschlossen hat.
Insofern, aber auch nur insofern, steht die Ausrichtung an
der betreffenden Orientierung nicht mehr zur Wahl, ist sie
keine Angelegenheit der Dezision mehr. Insofern sich der-
jenige, der einen solchen Vor-Entschluff gefaflt hat, auch
umorientieren kann und sich dessen bewufit ist, befindet
auch er sich in einer Situation der bewufiten Wahl zwi-
schen Handlungsorientierungen. Im iibrigen muf es sich
um keinen Vor-Entschlufl fiir die Beachtung von Moral-
normen oder fiir die Verfolgung eines kommunikativen
Interesses handeln. Beispielsweise kann es auch der Vor-
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was die Geltung von Regeln anbelangt. Sobald es um Re-
geln im angegebenen Sinne geht, um Normen also, deren
Geltung von allen einschlagigen prima facie-Normen und
deren Rangverhiltnissen abhingt, ist es nicht einmal
wahrscheinlich, dafl eine universelle Norm, die in prakti-
schen Argumentationen einer Rolle spielt, Regelcharakter
in diesem Sinne hat: daf§ sie i allen nur denkbaren Fillen,
in denen sie anwendbar ist, ausnahmslos befolgt werden
soll."?

Praktikabler und dennoch auf die Geltung einer Norm
unter Berticksichtigung aller Umstinde bezogen ist fol-
gendes Regelverstindnis: Wer eine Norm als Regel im zu
erliuternden Sinne bezeichnet, bringt damit zum Aus-
druck, daf} die Geltung der Regel in der jeweiligen Ent-
scheidungssituation von in der Situation einschligigen
prima facie-Normen und deren Rangverhiltnis abhingt
und dafl die Norm befolgt werden soll, wenn sie ihrem
Inhalt nach anwendbar ist und wenn ferner keine Anhalts-
punkte dafiir erkennbar sind, daf} es in der jeweiligen Ent-
scheidungssituation unter Berticksichtigung aller Um-
stande nicht geboten ist, normgemif} zu handeln. Man
kann diese Art von Normgeltung auch als ,Geltung des
ersten Anscheins“ bezeichnen. Sie ist von der Geltung ei-
ner Norm ,,im Normalfall“ zu unterscheiden.'?! Wer jene
Art von Geltung behauptet, sagt damit, daf} die Norm in
einer vielzahl gleichgelagerter Fille, in denen die Norm
ihrem Inhalt nach anwendbar ist, unter Berticksichtigung
aller Umstinde gilt oder dies wahrscheinlich ist, ohne im
Blick auf simtliche Anwendungssituationen die Bedin-

einiger moralischer Normen angenommen. Vgl. auch Schefold (1983),
101 ff.

120 Vel. dazu Alexy (1979), 68 ff. Neumann (1986), 26.
12! Zur Geltung im Normalfall vgl. auch Schefold (1983), 106 f.
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Normen im Verhiltnis zu Regeln der praktischen Ver-
nunft, die Regeln hoherer Ordnung und Geltungsgrund
der Normen sind. Das dritte Begriindungsverhaltnis be-
zieht sich auf die Geltung der Regeln der praktischen Ver-
nunft. Den Geltungsgrund dieser Regeln sieht Krings in
einer unbedingten Handlung, die er als ,transzendentale
Anerkennung von Freiheit durch Freiheit“ bezeichnet.*
Transzendentale Freiheit hat fiir ihn den Charakter einer
Einheit, die durch eine Differenz gewonnen ist, eine Dif-
ferenz, durch die und in der sich eine Selbstvermittlung
vollzieht.*” Diese Differenz ist durch ein ,Sich-Offnen®
oder ,Sich-Entschlieflen“ formal gesetzt. Das Woraufhin,
das Erfillende dieses Sich-Offnens, iiber das sich die
Selbstvermittlung vollzieht, nennt er Gehalt.®® Dieser den
transzendentalen Entschlufl erfiilllende Gehalt soll nach
Krings die ,Dignitit der transzendentalen Freiheit selber
haben“.*’ Dem wird nur ein Gehalt gerecht, der selber den
Charakter der Freiheit hat.”® Andererseits soll sich nicht
die leere Figur ergeben, daf} das Sich-Offnen ein Sich-Off-
nen erfiillt. Krings will das dadurch vermeiden, daf} er die
Freiheit mit dem Index versieht, die ,eine“ Freiheit, die
,andere“ Freiheit.”! Das Erfiillende ist danach die Freiheit
des Anderen.

Damit ist das Problem der Leerheit aber noch nicht gelost.
Im Kringsschen Modell gelangt man zu der Figur eines
Sich-Entschlieffens in Richtung auf das Sich-Entschlieflen
eines Anderen, das ein Sich-Entschliefen in Richtung auf

¢ Krings (1983), 638 f.; zu Anerkennungstheorien in der praktischen und
Rechtsphilosophie vgl. daneben auch Siep (1979); Wolff (1987), 182 ff.
¢ Krings (1973), 116 {.

68 Krings (1973), 118.

¢ Krings (1970), 174.

7® Krings (1973), 123.

7! Krings (1973), 123 {.
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das Sich-Entschlieflen eines Anderen in Richtung auf das
Sich-Entschlieflen eines Anderen ist, usf. Der Freiheitsbe-
griff bleibt immer noch leer und zirkelhaft. Jedenfalls
reicht er nicht hin, um die Begriindungsfunktion zu erfil-
len, die Krings ihm beimifit: Nach Krings lassen sich aus
dem Begriff der transzendentalen Freiheit zwar keine Ver-
nunftregeln deduzieren.””> Wohl aber biete die ,transzen-
dentale Regel“ der unbedingten Anerkennung von Frei-
heit ein ,,Sinnkriterium* fiir den sittlich-qualitativen Rang
einer materialen Regel.” Beispielsweise heifit es, die Re-
gel, den eigenen Vorteil nur derart zu suchen, daf dadurch
das allgemeine Wohl befordert werde, entspreche dem
Gehalt der transzendentalen Regel mehr als etwa die Re-
gel, den eigenen Vorteil zu suchen, soweit dadurch keine
Rechte anderer verletzt werden.”* Wie soll sich das aber
aus dem zirkelhaften Sich-Offnen fiir das Sich-Offnen des
Anderen ergeben? Voraussetzung ist mindestens, dafl das
Sich-Offnen in einer positiven Beziehungen zu etwas
steht, was nicht von der geforderten gleichen Dignitit
ist, nimlich zu dem Bediirfnissen und dem Wohl des An-
deren. Wie beide Momente zusammenhingen, bleibt un-
klar.

Weitere Fragen stellen sich. Der transzendentale Ent-
schlufl ist etwas, das stattfinden kann oder nicht stattfin-
den kann. Auch ein Nichtanerkennen der Freiheit des An-
deren ist nach Krings méglich.” Dies und Begriffe wie
stranszendentale Handlung“ und ,Sich-Entschlieflen®
deuten darauf hin, dafl eine Art geltungsbegriindende Ur-
Tat gemeint ist. Andererseits heifit es, der Riickgang auf

72 Krings (1983), 639.

73 Krings (1979), 384.

7 Krings (1979), 383 {.

7 Vgl. Krings (1977), 198.
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die transzendentale Regel sei eine ,formale Inversion®.”®
Die Regel werde nicht am Leitfaden der Empirie rekon-
struiert, sondern am Leitfaden der Vernunft als das Aprio-
ri praktischer Regelsetzung gedacht.” Der Status des
Entschlusses zwischen Ur-Tat und einem — in welchem
Sinne von Denken? — nur gedachten Konstrukt bleibt un-
klar”® Auch fragt sich, wie ein gedachtes Konstrukt
Grundmoment einer realen Selbstbestimmung des Willens
sein kann. Davon einmal abgesehen, stellt sich die Frage,
warum die Reflexion bei dem genannten geltungsbegriin-
denden Entschluf stehenbleiben soll. Warum nicht eine
weitere transzendentale Handlung fordern, die den Ent-
schluf fiir die Freiheit anderer begriindet, usf.?”” Im ibri-
gen ist der Begriindungsansatz von Krings nur von be-
grenzter Reichweite. Es geht ihm lediglich darum, einen
voransgesetzten Verbindlichkeitscharakter begreiflich zu
machen.®® Wer sich nicht ohnehin schon als im Sinne von
Krings freies und sittliches Wesen behaupten will, fiir den
,gilt nichts mehr“®" Gegeniiber demjenigen, der sich
nicht zur Freiheit des anderen entschlief3t, ist eine Moral-
begriindung danach nicht moglich.

Bereits die angesprochenen Schwierigkeiten und Unklar-
heiten lassen Skepsis gegeniiber dem Begriindungsansatz
von Krings geraten erscheinen. Im weiteren Gang der
Untersuchung wird denn auch ein anderer Ansatz im Mit-
telpunkt der Uberlegungen stehen. Nach ihm ist die
Selbstrechtfertigung eines Handelns aus einem bestimm-
ten ausgezeichneten Vernunftmotiv heraus Ausgang-

76 Krings (1978 a), 97.

77 Krings (1978 a), 97.

78 Kritisch auch Pieper (1979), 78 ff.
7% Vgl. Pieper (1979), 79.

% Krings (1978 a), 95.

81 Krings (1978), 220.
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spunkt der Rechtfertigung moralischer Mafistibe. Sollte
sich nach diesem gleich niher zu entwickelnden Ansatz
ein Mafistab fiir die Bewertung von Normen ergeben, der
einerseits das Sinnkriterium von Krings insofern radikali-
siert, als er ein Handeln fordert, das auf tiberhaupt keinen
Gehalt gerichtet ist, der andererseits anders als das Sinn-
kriterium von Krings den Stellenwert der vorfindlichen
Bediirfnisse und Motive des Handelnden fiir die Normen-
begriindung verstindlich und explizit macht, der oben-
drein nicht leer und zirkelhaft ist, sondern eine echte
Handlungsorientierung liefert, der zudem eine Reihe wei-
terer, noch anzusprechender Vorziige aufweist, wenn all
dies zutrifft, dannjedenfalls ist dieser Ansatz dem Begriin-
dungsansatz von Krings vorzuziehen. Dafl es einen Be-
grindungsanstz gibt, der solche Vorziige aufweist, wird
gleich zu zeigen sein.

G. Die Selbstrechtfertigung moralischer Normen

Moglicherweise liegt die Losung des Begriindungspro-
blems einfach im Abbruch den Begriindungsverfahrens.
Keine Losung ist es allerdings, das Verfahren willkiirlich
abzubrechen. Es willkiirlich abzubrechen hiefle, Hand-
lungen mit Normen zu begriinden, deren Geltung be-
grindungsbediirftig ist. Da sich beliebige Normen denken
lassen, deren Geltung der Begriindung bedarf, wire jede
beliebige Handlung begriindbar. Dagegen konnte die Lo-
sung darin bestehen, daf jedenfalls einige Normen oder
Metanormen selbstgerechtfertigt sind. Eine Norm mit
dem Inhalt N laflt sich dann als selbstgerechtfertigt be-
zeichnen, wenn es fir die Begriindung dieser Norm aus-
reicht, darauf zu verweisen, dafl sie den Inhalt N hat. Ne-
ben Norm N ist méglicherweise auch die Annahme der
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Geltung von N selbstgerechtfertigt: Die Annahme, daf§
Norm N selbstgerechtfertigt ist, ist ihrerseits selbstge-
rechtfertigt, wenn es zu ihrer Begriindung ausreicht, da-
rauf zu verweisen, dafl die Annahme den Inhalt hat, dafR N
selbstgerechtfertigt ist.®

Oben wurde zwischen externen und internen Fragen
unterschieden. Auf diese Unterscheidung bezogen, besagt
die Annahme selbstgerechtfertigter Normen folgendes:
Geht es um die Begriindung der Wahl zwischen einer Aus-
richtung des Handelns am Maf3stab A der Beurteilung von
Normen und Handlungen und der Ausrichtung des Han-
delns an Mafistab B, gentigt es zur Begriindung der Wahl
eines Handelns nach A, darauf zu verweisen, daff es ein
Handeln ist, das sich an A ausrichtet. Das Gebot, an A
orientiert zu Handeln, ist dann selbstgerechtfertigt. Da es
zur Rechtfertigung der Wahl des Beurteilungsrahmens A
keiner weiteren Griinde bedarf, kommt es nicht zu dem
oben angesprochenen Problem, nach dem es zur Begriin-
dung der Wahl zwischen A und B eines weiteren, von A
und B verschiedenen Beurteilungsrahmens bedarf. Die
Ausrichtung an A ist also nicht nur relativ zu einem be-
stimmten Beurteilungsmafistab fiir Normen und Hand-
lungen begriindet. Dabei ist zu beachten, dafl zunichst
nur die Selbstrechtfertigung von Normen angesprochen
ist, nicht auch die Selbstrechtfertigung von Annahmen
uber die Rechtfertigung oder Selbstrechtfertigung von
Normen. Darauf ist gleich noch zuriickzukommen.
Gegen die Selbstrechtfertigung moralischer Normen liefle
sich der Standardeinwand gegen die Annahme der
Begriindbarkeit solcher Normen erheben: der Einwand
der im Vergleich zu Wahrnehmungsurteilen geringen in-

82 Zur Selbstrechtfertigung von Annahmen vgl. auch Alston (1976),
257 ff.; Chisholm (1979), 35 ff.
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was die Geltung von Regeln anbelangt. Sobald es um Re-
geln im angegebenen Sinne geht, um Normen also, deren
Geltung von allen einschlagigen prima facie-Normen und
deren Rangverhiltnissen abhingt, ist es nicht einmal
wahrscheinlich, dafl eine universelle Norm, die in prakti-
schen Argumentationen einer Rolle spielt, Regelcharakter
in diesem Sinne hat: daf§ sie i allen nur denkbaren Fillen,
in denen sie anwendbar ist, ausnahmslos befolgt werden
soll."?

Praktikabler und dennoch auf die Geltung einer Norm
unter Berticksichtigung aller Umstinde bezogen ist fol-
gendes Regelverstindnis: Wer eine Norm als Regel im zu
erliuternden Sinne bezeichnet, bringt damit zum Aus-
druck, daf} die Geltung der Regel in der jeweiligen Ent-
scheidungssituation von in der Situation einschligigen
prima facie-Normen und deren Rangverhiltnis abhingt
und dafl die Norm befolgt werden soll, wenn sie ihrem
Inhalt nach anwendbar ist und wenn ferner keine Anhalts-
punkte dafiir erkennbar sind, daf} es in der jeweiligen Ent-
scheidungssituation unter Berticksichtigung aller Um-
stande nicht geboten ist, normgemif} zu handeln. Man
kann diese Art von Normgeltung auch als ,Geltung des
ersten Anscheins“ bezeichnen. Sie ist von der Geltung ei-
ner Norm ,,im Normalfall“ zu unterscheiden.'?! Wer jene
Art von Geltung behauptet, sagt damit, daf} die Norm in
einer vielzahl gleichgelagerter Fille, in denen die Norm
ihrem Inhalt nach anwendbar ist, unter Berticksichtigung
aller Umstinde gilt oder dies wahrscheinlich ist, ohne im
Blick auf simtliche Anwendungssituationen die Bedin-

einiger moralischer Normen angenommen. Vgl. auch Schefold (1983),
101 ff.

120 Vel. dazu Alexy (1979), 68 ff. Neumann (1986), 26.
12! Zur Geltung im Normalfall vgl. auch Schefold (1983), 106 f.
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fend. Dadurch ist noch nicht ausgeschlossen, daf} es besser
begriindet ist, die Annahme, dafl Norm N selbstgerecht-
fertigt ist, zu akzeptieren, als diese Annahme nicht zu ak-
zeptieren. Eine begriindete Annahme muf} nicht auch not-
wendig wahr sein.*® Schon dann, wenn das Akzeptieren
der Annahme einer selbstgerechtfertigten Norm N besser
begriindet ist als das Gegenteil, besteht aber eine Festle-
gung durch Griinde dahin, dieser Norm gemif zu han-
deln. Das gilt sogar dann, wenn man diese Annahme wei-
ter abschwicht, dahin etwa, dafl es besser begriindet ist
anzunehmen, dafl es wahrscheinlicher ist, daff N selbstge-
rechtfertigt ist, als dafl N nicht selbstgerechtfertigt ist, und
daf} die Selbstrechtfertigung von N wahrscheinlicher ist
als die von Normen, die mit N in Konflikt stehen.

Schwierigkeiten ergeben sich erst dann, wenn man die
Fallibilismusthese zu der radikal skeptischen These ver-
schirft, nach der jede Rechtfertigung des Akzeptierens ei-
ner Annahme in dem Sinne anzuzweifeln ist, daff die An-
nahme weiterer Begriindung bedarf, und nach der auf die-
se Weise ein Begriindungsregref} entsteht, der die Konse-
quenz hat, daf} niemand darin gerechtfertigt ist, es auch
nur fiir wahrscheinlicher zu halten als das Gegenteil, daf§
das Akzeptieren irgendeiner Annahme gerechtfertigt ist.
Wer eine solche radikal skeptische Haltung einnimmt,
mufl aufhéren, zu Annahmen mit Griinden Stellung zu
beziehen. Wiirde er irgendeine Annahme als besser be-
grindet hinstellen als eine andere — die eigene skeptische

8 Dazu Haller (1974), 122; Quinton (1973), 148 f. Auch liegt darin kein
Widerspruch, vom Bestehen eines Sachverhalts iiberzeugt zu sein und es
zugleich fiir moglich zu halten, dafl diese Uberzeugung falsch ist. Ein
Widerspruch ergibt sich nur, wenn man den subjektiven, doxastischen
Sinn von ,,p fiir moglich halten von dem objektiven, alethischen Sinn
nicht hinreichend unterscheidet. Siehe dazu niher v. Kutschera (1981),
59 ff.
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These etwa —, setzte er sich damit zu seiner eigenen These
in Widerspruch. Ohne daf} jemand mit Griinden zu etwas
Stellung bezieht, ist eine sinnvolle Argumentation aber
nicht moglich. Im tibrigen 136t sich eine solche skeptische
Haltung schon allein praktisch nicht durchhalten. Nie-
mand kommt umhin, im Alltag von Uberzeugungen aus-
zugehen, nach denen einige Annahme besser begriindet
sind als andere, beim Uberqueren der Strafie beispielswei-
se von der Uberzeugung, daf} bestimmte Annahmen iiber
die Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen besser begriin-
det sind als andere. Im folgenden wird davon ausgegan-
gen, dafl von wenigstens einigen Annahmen gilt: Es ist
wenigstens wahrscheinlicher, daf} es besser begriindet ist,
diese Annahme zu akzeptieren, als sie nicht zu akzep-
tieren.”’

Steht die Fallibilismusthese der Annahme selbstgerecht-
fertigter Normen nicht entgegen, ist damit noch nichts
Positives dariiber gesagt, ob es denn nun begriindet ist, die
Selbstrechtfertigung einer Norm anzunehmen. Es steht
immer noch die Méglichkeit im Raum, daf} die Wahl des
Handlungsmaflstabes oder jedenfalls solcher Mafistibe
mit moralischem Inhalt eine Angelegenheit der bloflen
Dezision oder eines Vor-Entschlufies ist, der sich nicht
weiter rational auszeichnen laflt. Einen entsprechenden
skeptischen Standpunkt kann auch vertreten, wer im Blick
auf andere Bereiche der Erkenntnis, im Blick auf den Be-
reich empirischen Wissens etwa, kein Skeptiker ist.

Die Annahme selbstgerechtfertigter Normen hat zunichst
einen im schlechten Sinne dogmatischen Charakter.
Grundsitzlich brauchen wir keine Norm einfach als
letztverbindlich hinzunehmen, fir deren Geltung sich

8 Zur Auseinandersetzung mit radikal skeptischen Positionen siehe ni-
her v. Kutschera (1981), 52 ff.
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nicht weitere Griinde anfithren lassen. Wenn eine oberste
Norm selbstgerechtfertigt ist, dann mufl es sich um eine
Norm ganz besonderer Art handeln. Thre Selbstrechtferti-
gung mufl mit einem Hochstmaf an Radikalitit des Fra-
gens vereinbar sein. Radikal zu fragen soll heiflen: keinen
Maf3stab, der die Ausrichtung des Handelns in Richtung
auf einen orientierenden Gehalt verlangt, einfach als gege-
ben hinzunehmen, sondern bei allen solchen Mafistiben
zu fragen, ob es durch weitere Griinde begriindet ist, sie
zu beachten, und, sollte sich die Beachtung eines solchen
Mafistabs weder als durch weitere Griinde begriindet
noch als durch weitere Griinde unbegriindet erweisen, sei-
ne Beachtung als Sache beliebiger Wahl anzusehen. Dieses
radikale Infragestellen schliefit es zugleich aus, einfach nur
nach Begriindungen im schwachen Sinne relativ zu einem
derartigen Mafistab zu fragen. Auch wer nur nach einer
solchen Begriindung im schwachen Sinne fragt, nimmt da-
mit den betreffenden Begriindungsmafistab als gegeben
hin.

Daf nur eine solche Norm selbstgerechtfertigt ist, deren
Selbstrechtfertigung mit einem Hochstmafl an Radikalitit
des Fragens vereinbar ist, gilt jedenfalls dann, wenn sich
eine solche Norm finden lif}t, und wenn diese Norm
obendrein die folgenden Vorziige aufweist: Aus der Norm
ergibt sich ein Mafistab x fiir die Beurteilung von Hand-
lungen und Normen, dessen Anwendung ein radikales
Fragen nach rechtfertigenden Handlungsgriinden erfor-
dert und der dennoch nicht leer ist, sondern eine echte
Handlungsorientierung liefert. Ist x Handlungsmaf3stab,
1aft sich ferner zwanglos erkliren, warum moralische
Uberzeugungen nicht ohne jeden Einfluf§ auf das Handeln
sind, warum vielmehr ein Motiv besteht, moralisch zu
handeln, mag dieses Motiv auch noch so schwach sein.
Daneben wird es moglich, geht es um die Konkretisierung
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moralischer Mafstibe, {iber das blofle Rekurrieren auf
Urteilskraft® hinauszugehen und die Intuitionen genauer
zu kennzeichnen, auf die sich die konkretisierenden mora-
lischen Urteile stiitzen. Auch lassen sich, ist x oberster
Maf3stab, Erklirungen finden, warum in moralischen Fra-
gen oft Uneinigkeit besteht. Schlieflich steht der Mafistab
mit einer Reihe grundlegender moralischer Normen in
Ubereinstimmung, die in modernen Gesellschaften — und
nicht nur solchen - als giiltig oder jedenfalls prima facie-
gultig anerkannt sind. Ergibt sich aus einer Norm, deren
Selbstrechtfertigung mit einem radikalen Fragen nach
Handlungsbegriindungen vereinbar ist, ein Mafistab, der
all diese Vorziige aufweist, spricht das fiir die Selbstrecht-
fertigung dieser Norm.

Dariiber hinaus gilt folgendes: Gibt es einen Losungsan-
satz, nach dem sich die Wahl eines obersten Mafistabs mit
den genannten Vorzigen begriinden lifit, der aber nicht
von der voraussetzungsvollen Annahme einer selbstrecht-
fertigenden Norm ausgeht, die direkt das Handeln nach
einem bestimmten orientierenden Mafistab fiir die Beur-
teilung von Handlungen und Normen vorschreibt, spricht
das dafiir, diesen Losungsansatz anderen Losungsansitzen
vorzuziehen, die von der Selbstrechtfertigung direkt mafi-
stabbildender Normen ausgehen.

Wie gleich niher auszufiihren ist, gibt es eine solche
Norm. Thre Geltung setzt lediglich folgendes voraus: daf3
es selbstgerechtfertigt ist, sich beim Suchen nach einer
Handlungsorientierung durch Griinde einem ernsthaften
und radikalen Fragen nicht zu verweigern, sondern aus
dem Entschluff und Motiv heraus zu handeln, das zu tun,

8 Zum Begriff praktischer Urteilskraft und zu einer praktischen Philo-
sophie, die praktischer Urteilskraft zentrale Bedeutung beimiflt, vgl.
Pleines (1983).
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was sich beim radikalen Fragen im angegebenen Sinne
nach Handlungsbegriindungen als begriindet erweist, weil
es sich beim radikalen Fragen als begriindet erweist. An-
gesprochen ist also die Haltung dessen, der bereitist, einen
Maf}stab, der die Ausrichung des Handelns in Richtung
auf einen orientierenden Gehalt verlangt, den Hand-
lungsmafistab der Klugheit beispielsweise, nicht einfach
als gegeben hinzunehmen, sondern ihn radikal in Frage zu
stellen, und das ernsthaft zu tun, zum Zwecke der Hand-
lungsorientierung: Der Fragende ist nicht von vornherein
zum Handeln nach diesem Mafistab entschlossen, sondern
fragt und handelt aus dem Motiv heraus, den betreffenden
Maf¥stab zu beachten, wenn sich dies beim radikalen Fra-
gen als begriindet erweist, weil sich dies dabei als begriin-
det erweist, und 1thn nicht zu beachten, wenn sich dies
beim radikalen Fragen als begriindet erweist, weil sich dies
dabei als begriindet erweist.

Die selbstgerechtfertigte Norm ist also eine Norm, die ge-
bietet, aus einem bestimmten Motiv heraus zu handeln.
Insofern handelt es sich um ein Gebot ganz besonderer
Art. Es laft sich nicht direkt zum Zwecke der Handlungs-
orientierung durch Griinde im oben angegebenen Sinne
verwenden. Zum Zwecke der Handlungsorientierung
durch Griinde zu argumentieren heifit ja nach dem Gesag-
ten, wenigstens im Blick auf eine Situation zu argumentie-
ren, in der derjenige, um dessen Orientierung es geht, aus
dem Entschlufl und Motiv heraus handelt zu tun, was zu
tun begriindet ist, weil es begriindet ist. Entweder ist die-
ser Entschlufl bereits der gebotene Entschlufi, aus dem
Motiv heraus zu handeln zu tun, was sich beim radikalen
Fragen als begriindet erweist, weil es sich beim radikalen
Fragen als begriindet erweist. Dann handelt der Anzulei-
tende bereits aus dem gebotenen Entschluff und Motiv
heraus. Es ist dann nicht mehr moglich, dafl er durch

161

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Griinde noch dazu angeleitet wird. Oder es handelt sich
um eine andere Art des Motivs zu tun, was zu tun begriin-
det ist. Auch dann scheidet eine Anleitung durch Griinde
zur Befolgung der selbstgerechtfertigten Gebotsnorm aus.
Wer aus dem anderen Motiv heraus handelt, 1ifit sich nur
zu solchen Handlungen anleiten, die der Ausrichtung des
anderen Motivs entsprechen. Der Betreffende kann aber
nicht aus dem anderen Motiv heraus und zugleich aus dem
abweichenden Motiv heraus handeln zu tun, was sich
beim radikalen Fragen als begriindet erweist. Demnach
driickt das angesprochene Gebot lediglich aus, daf} es
selbstgerechtfertigt ist, aus dem angegebenen Motiv her-
aus zu handeln, ohne zugleich zur Handlungsanleitung
durch Griinde im angegebenen Sinne zu dienen.

162

https://dok.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:09. Idel - [ —



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

I1. Das Vernunftmotiv der Ungebundenheit

A. Der zu verfolgende Begriindungsansatz

Der im folgenden zu entwickelnde Begriindungsansatz
geht davon aus, dafl es selbstgerechtfertigt ist, beim Su-
chen nach einer Handlungsorientierung durch Griinde
aus dem Entschluff und Motiv heraus zu handeln zu tun,
was sich beim radikalen Fragen nach Handlungsbegriin-
dungen als begriindet erweist, weil es sich beim radikalen
Fragen nach Handlungsbegriindungen als begriindet er-
weist. Es scheint, als sei mit der Selbstrechtfertigung des
Handelns aus einem solchen Motiv heraus nicht viel ge-
wonnen, jedenfalls keine Handlungsorientierung. Die
Frage ist ja gerade, welches Handeln sich denn nun nach
welchen Mafistiben als begriindet erweist. Wie gleich
deutlich werden wird, tiuscht dieser Eindruck. Wer aus
dem angesprochenen Motiv heraus handelt — im folgenden
sei es auch Vernunftmotiv oder Motiv des ernsthaft und
radikal Fragenden genannt — richtet sein Handeln an der
Verwirklichung eines gleich naher zu beschreibenden,
handlungsorientierenden Sachverhalts x aus, auf dessen
Verwirklichung sich das Vernunftmotiv richtet. Sein Han-
deln in rationaler Weise an der Verwirklichung eines Sach-
verhaltes auszurichten heifdt anzustreben, diesen Sachver-
halt weitestmoglich zu verwirklichen. Aus der Perspekti-
ve des ernsthaft und radikal Fragenden ist also die Wahl
derjenigen Handlungsalternative begriindet, die x in rela-
tiv hochstem Mafle verwirklicht. Danach ist es also mog-
lich, von dem genannten Ausgangspunkt aus zu einem
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handlungsorientierenden Mafistab zu gelangen. Das Han-
deln nach diesem Mafistab ist — indirekt — begriindet, weil
sich das Vernunftmotiv auf die Verwirklichung dieses
Maf3stabs richtet und weil es selbstgerechtfertigt ist, aus
diesem Motiv heraus zu handeln.

Es scheint, als wiirden moralische Normen damit auf
hypothetische Imperative reduziert, versteht man unter
hypothetischen Imperativen Normen, die zu befolgen nur
deswegen begriindet ist, weil ihre Befolgung die Erfiillung
eines Motivs des Handelnden beférdert.”” Dem lieSe sich
dann die Intuition eines ,kategorischen Sollens“ entge-
genhalten, das Handlungen ohne Riicksicht darauf gebie-
tet, ob ihre Ausfithrung der Erfillung der Motive des
Handelnden dienlich ist. Indessen wire es verfehlt alle
Fille tiber einen Kamm zu scheren, in denen ein Motiv des
Handelnden mafistabbildend ist. Wie sich zeigen wird,
unterscheidet sich das Motiv des ernsthaft und radikal
Fragenden nicht nur darin grundlegend von allen anderen
Motiven, dafl es selbstgerechtfertigt ist, aus ihm heraus zu
handeln, sondern auch seiner besonderen Gestalt nach.
Die Intuition eines kategorischen Sollens stiitzt sich auf
das Bewufitsein eben dieses ausgezeichneten Motivs und
darauf, daff dieses Motiv zu allen anderen Motiven in ei-
nem eigentiimlichen Gegensatzverhiltnis steht. Wegen
dieser Besonderheiten des Vernunftmotivs sollte allenfalls
dann von hypothetischen Imperative die Rede sein, wenn
Motive gewohnlicher Art Handlungsgrund sind. Dafl im
tibrigen auch die praktsche Philosophie Kants, des
Hauptverfechters eines kategorischen Sollens, vom hier
vertretenen Begriindungsansatz nicht weit entfernt ist,
wird noch deutlich werden.

Im folgenden geht es darum, das Vernunftmotiv und den

8 Vgl. Mackie (1981), 29 f.; Patzig (1983), 110.
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handlungsorientierenden Sachverhalt x genauer zu be-
schreiben. Zuvor sei aber noch kurz auf den Begriff des
Handlungsmotivs eingegangen.

B. Handlungsmotive

Unter den Begriff des Motivs wird Verschiedenes gefafit:
Determinanten menschlicher Aktivitit ganz allgemein,
Triebe, Neigungen, Griinde, die zum Handeln bewegen,
und anderes mehr.”® Im folgenden sei unter einem Motiv
die - gleich niher zu beschreibende - Handlungstendenz
einer Person in Richtung auf die Verwirklichung eines
Sachverhalts verstanden. Bei solchen Tendenzen kann es
sichum Tendenzen der verschiedensten Richtung handeln,
um eine Tendenz in Richtung auf den Verzehr einer Tafel
Schokolade ebenso wie um eine Tendenz in Richtung
darauf, gemif} bestimmter Rechts- oder anderer Normen
zu handeln. Auch Tendenzen hoherer Ordnung sind mog-
lich, die sich auf andere Tendenzen beziehen, etwa eine
Tendenz, die sich auf die Eliminierung des Motivs zu rau-
chen richtet. Welche Arten von Motiven es tatsichlich gibt,
wie sie miteinander zusammenhingen, welche Ursachen
oder Quellen sie haben, ob und in welchem Sinne Motive
beispielsweise durch Griinde generiert sein kénnen,”" ist
an dieser Stelle nicht niher zu erdrtern. Auch kann hier
offenbleiben, von welcher Art die Beziehung zwischen
einem Motiv und der von diesem Motiv getragenen
Handlung genauer ist, ob logischer, kausaler oder anderer

% Zu den vielfiltigen Verwendungsweisen des Motivbegriffs siehe etwa
die Artikel ,Motiv“ und ,,Motivation“ in Ritter/Griinder (1984); fiir den
Bereich der Motivationspsychologie siehe auch Keller (1981), 21 ff.

%! Derartiges nimmt z. B. Bond (1983), 9 f£., an; anders etwa B. Williams
(1984), 112 £f.
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Art.” Insbesondere ist an dieser Stelle nicht zu untersu-
chen, ob, wieweit und in welchem Sinne der Einzelne darin
frei ist zu wahlen, wann er welches Motiv verwirklicht.
Worauf es fiir den weiteren Gang der Untersuchung an-
kommt, ist zunichst nur, dafl kein auf die Verwirklichung
eines Sachverhalts gerichtetes Handeln moglich ist, wenn
diese Handlung nicht von einer Tendenz in Richtung auf
die Verwirklichung dieses Sachverhalts getragen ist. Be-
zeichnet man einen Sachverhalt, auf dessen Verwirkli-
chung sich ein Handeln richtet, als Handlungszweck im
weitesten Sinne, ist die Annahme die, dafl zweckgerich-
tetes Handeln ohne eine Tendenz in Richtung auf die Ver-
wirklichung des Zwecksachverhalts nicht méglich ist.
Teils findet sich die Ansicht, Handlungen kimen in eini-
gen Fillen schon allein durch das Haben bestimmter
Uberzeugungen ohne Beteiligung von Motiven zustan-
de.” Indessen schliefit zweckgerichtetes Handeln immer
auch das Moment einer auf Wirklichkeitsveranderung ge-
richteten Dynamik mit ein, das vom bloflen Haben einer
Uberzeugung verschieden ist. Um dieses zusitzliche Mo-
ment einer auf Wirklichkeitsveranderung gerichteten Dy-
namik zu erkliren und zu beschreiben, bedarf es der An-
nahme von Handlungsmotiven.

%2 Vgl. dazu den Uberblick iiber kausalistische und antikausalistische
Handlungstheorien in Beckermann (1985), 7 ff.; ferner Stoutland (1978),
105 ff., der im Blick auf diese Diskussion drei Fragerichtungen unter-
scheidet (107 f.): die Frage nach der korrekten Analyse des Begriffs der
intentionalen Handlung, die Frage, welche Bedingungen ein Satzschema
erfilllen muf}, damit es als addquate Erklirung einer solchen intentiona-
len Handlung angesehen werden kann, und die Frage, wie es einer
Person moglich ist, eine intentonale Handlung zu vollziehen. Fiir den
weiteren Gang der Untersuchung gentigt es, wenn sich als Antwort auf
die dritte Frage annehmen lafit, daf} der Vollzug einer zweckgerichteten
Handlung ohne ein korrespondierendes Motiv nicht moglich ist.

% Vgl. Wilkerson (1986), 102 ff. m. w. Nachw.; zur Kritik dieser Auffas-
sung siehe etwa Smith (1987), 36 ff.
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Wie lassen sich Handlungstendenzen naher beschreiben?
Motive oder Verhaltstendenzen werden heute ganz iiber-
wiegend nicht als Bewufitseinsphinomene besonderer Art
charakterisiert, sondern als Verhaltensdispositionen oder
hypothetische Konstrukte.” Dafl Menschen hiufig han-
deln, ohne irgendein besonderes Bewufitseinsphinomen
mit Motivcharakter zu erleben, gilt als ausgemacht. Hier
braucht nicht bestritten zu werden, daff Handlungsten-
denzen rein dispositonellen Charakter haben kénnen und
dafl mit ihnen nicht immer ein besonderes Bewufitsein-
sphinomen einhergeht. Fiir den weiteren Gang der Unter-
suchung gentigt es, folgende, schwichere These aufzustel-
len: Jedenfalls dann, wenn jemand bewufit und zweck-
gerichtet handelt und darauf reflektiert, dafl er handelt,
wird er sich spatestens beim Vollzug der Handlung eines
besonderen Bewufitseinsphinomens mit Motivcharakter
bewuft.

Gegen die Beschreibung von Motiven als Bewufitseins-
phinomenen besondere Art wird hiufig eingewandt, wir
handelten in vielen Fillen, ohne dabei irgendein stechen-
des Verlangen, ein Gefiihl oder eine sonstige Storung der
Gemiitsruhe zu erleben.” Das mag richtig sein, ist aber
kein Einwand. Das Bewuf3tseinsphinomen, um das es hier
geht, setzt nichts dergleichen voraus. Es ist das eigen-
tumliche Bewufltsein einer gerichteten Bewegtheit, die
vom Bewufltsein der Bewegung des Korpers oder be-
stimmter Korperteile oder der Erwartung einer solchen
Bewegung verschieden ist.”® Formen einer solchen Be-

% Vgl. Alston (1965), 399 ff.; Smith (1987), 45 ff.; Heckhausen (1980),
28 ff.

% So etwa Alston (1965), 402 f.

% Vgl. auch den Begriff des Strebensgefithls und Strebenserlebnisses in
der phinomenologischen und Bewufltseinspsychologie, etwa bei Pfin-
der (1963), 12 ff.,, 57 ff.; Lindworsky (1934), 28 ff., oder auch Scheler
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wegtheit finden sich nicht nur wihrend des Vollzugs einer
Handlung, sondern auch vor und auflerhalb des Vollzugs.
Sie finden sich auch nicht nur wihrend des Vollzugs frei
willentlich vollzogenen Handelns, sondern auch wihrend
des Vollzugs zwanghaften zweckgerichteten Handelns.
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen
gerichteter Bewegtheit sollen hier nicht niher analysiert
werden. Hier geht es lediglich um folgende Annahme: Je-
denfalls dann, wenn der zweckgerichtet Handelnde darauf
reflektiert, daf} er handelt, und spitestens wahrend des
Vollzugs dieser Handlung, hat er das Bewufitsein einer ge-
richteten Bewegtheit.

Wie eben angesprochen, ist dieses Bewufltsein einer
gerichteten Bewegtheit vom Bewufitsein der Bewegung
des Korpers oder bestimmter Korperteile oder der Erwar-
tung einer solchen Bewegung verschieden. Andernfalls
gibe es zwischen dem Bewufitsein der Bewegtheit dessen,
der eine zweckgerichtete Handlung vollzieht, und bei-
spielsweise dem Bewufitsein des Bewegtseins desjenigen,
der, von einer Anhohe heruntergestoflen, die Fallbewe-
gung seines Korpers erlebt, keinen wesentlichen Unter-
schied. Richtig ist dagegen, daf}, wer zweckgerichtet han-
delt, sich einer besonderen, davon verschiedenen Art ge-
richteter Bewegtheit bewufit werden kann. Anders als das
Bewufltsein der Bewegung des Korpers oder der Erwar-
tung bestimmter Korperbewegungen ist diese Bewegtheit
auf Sachverhalte gerichtet, die — aufler in Grenzfillen -
nicht in bestimmten Korperbewegungen bestehen. Ist bei-
spielsweise jemand in Richtung auf das Einwerfen eines
Briefs in den Briefkasten bewegt, bezieht sich diese Be-

(1980), 52 ff. Die dortigen wertphilosopischen und willenstheoretischen
Annahmen und Analysen sollen hier allerdings nicht ibernommen wer-
den. Zum Begriff des Strebens vgl. ferner Hoffe (1974), 311 ff.
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wegtheit nicht darauf, mit welcher Hand er dies tut. Die
Bewegtheit braucht auch nicht auf Verhaltensweisen des-
jenigen gerichtet zu sein, dem sie angehort. Beispielsweise
kann sich die eben angesprochene Bewegtheit einfach dar-
auf richten, daff der Brief — von wem auch immer — in den
Briefkasten geworfen wird.

Fir den zweckgerichtet Handelnden, der darauf reflek-
tiert, daf§ er handelt, sind Motive danach als Bewuftseins-
phianomene eigener Art erfahrbar. Damit ist nicht gesagt,
dafl derjenige, der sich einer solchen gerichteten Bewegt-
heit bewufit wird, sich auch immer genau dariiber im kla-
ren ist, worauf diese Bewegtheit genau gerichtet ist. Bei-
spielsweise mag jemand das Bewufitsein haben, in Rich-
tung auf einen Theaterbesuch bewegt zu sein, ohne genau
angeben zu konnen, weswegen er genau in Richtung auf
diesen Theaterbesuch bewegt ist, wegen des Hérens der
Musik, des Zurschaustellens der neuen Garderobe oder
wegen etwas anderem. Erst recht soll hier nicht behauptet
werden, dafl der Handelnde notwendig alle seine Motive
durchschaut, die bei seinem Handeln eine Rolle spielen,
sobald er sich einer gerichteten Bewegtheit bewufit wird.
Hinter den Zwecken, die er bewuflt anstrebt, mégen sich
weitere Zwecke und weitere unbewufite Motive verber-
gen, die er nicht erkennt. Das alles dndert nichts daran, daf§
er sich jedenfalls dann, wenn er auf sein Handeln reflek-
tiert, spitestens beim Vollzug des Handelns einer gerich-
teten Bewegtheit bewuflt wird.

Eine Form des Bewuf3tseins einer gerichteten Bewegtheit
gibt es, die sich von allen anderen Formen des Bewufit-
seins einer solchen Bewegtheit grundlegend unterschei-
det: das Bewufitsein des Bewegtseins desjenigen, der aus
dem Motiv des ernsthaft und radikal Fragenden heraus
handelt. Dieses Motiv soll jetzt naher beschrieben werden.
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D. Die Ausrichtung des Vernunftmotivs

Wie laf8t sich das Vernunftmotiv genauer beschreiben? Die
Beschreibung dahin, dafl es sich bei thm um eine Tendenz
in Richtung auf Handlungen handelt, die die Eigenschaft
haben, sich beim radikalen Fragen nach Begriindungen als
begriindet zu erweisen, ist noch unvollstiandig. Sie lifit of-
fen, in welchem Sinne die Handlungen begriindet sind, auf
die sich das Motiv richtet. Denkbar ist, daff Handlungen
angestrebt sind, die die Eigenschaft haben, im schwachen
Sinne relativ zu einem bestimmten Maf}stab x begriindet
zu sein. Auf diese Moglichkeit ist gleich noch zuriickzu-
kommen. Oder das Motiv richtet sich auf Handlungen mit
der Eigenschaft, im starken Sinne begriindet zu sein.

Um was fiir eine Begriindung im starken Sinne sollte es
sich dabei aber handeln? Angenommen, die einzige Form
der Begriindung im starken Sinne liegt in der Selbstrecht-
fertigung einer Norm bzw. der Begriindung relativ zu ei-
ner selbstgerechtfertigten Norm, und angenommen, die
einzige selbstgerechtfertigte Norm ist das Gebot, aus dem
Vernunftmotiv heraus zu handeln. In diesem Fall kime es
zu der zirkelhaften Figur eines Vernunftmotivs, das sich
auf Handlungen richtet, die nach der selbstgerechtfertig-
ten Norm begriindet sind, aus eben diesem Vernunftmotiv
heraus zu handeln, weil die Befolgung dieser Norm im
starken Sinne begriindet ist. Aus einer solchen zirkelhaf-
ten Figur laflt sich keine Handlungsorientierung gewin-
nen. Auch ist zu bezweifeln, daf} ein Motiv iiberhaupt exi-
stiert, das sich in einer solchen zirkelhaften Struktur er-
schopft. Man konnte weiter fragen, ob sich Handlungen
nicht auch anders im starken Sinne begriinden lassen als
durch das Gebot, aus dem Vernunftmotiv heraus zu han-
deln, um so der angesprochenen Zirkelhaftigkeit zu entge-
hen. Indessen haben sich Versuche, auf andere Weise zu
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einer Handlungsbegriindungen im starken Sinne zu gelan-
gen, etwa durch eine Prisuppositionsanalyse argumentati-
ver Rede, als wenig tiberzeugend erwiesen. Jedenfalls gilt:
Gibt es eine Beschreibung des Motivs des ernsthaft und
radikal Fragenden, die keine andere Form der Begriin-
dung im starken Sinne voraussetzt als die der Selbstrecht-
fertigung des Gebots, aus dem Vernunftmotiv heraus zu
handeln, nach der sich das Vernunftmotiv nicht in der
besagten zirkelhaften Struktur erschopft, nach der sich aus
dem Motiv obendrein ein orientierender Handlungsmaf-
stab ergibt, der die oben genannten Vorziige aufweist —
wenn sich eine solche Beschreibung geben 1afit, dann ist
diese Beschreibung des Motivs vorzuziehen.

Die Deutung des Vernunftmotivs dahin, daf} es sich auf
Handlungen bezieht, die im starken Sinne begriindet sind,
verhalf zu keiner solchen Beschreibung. Moglicherweise
ist eine Deutung erfolgversprechender, die auf Begriin-
dungen im schwachen Sinne abstellt. Die Frage ist also, ob
sich das Motiv des ernsthaft und radikal Fragenden auf
Handlungen richtet, die im schwachen Sinne relativ zu ei-
nem Mafistab x mit den genannten Vorziigen begriindet
sind. Genauer mag man in diesem Fall mehrere Motive
unterscheiden: eine abgeleitete Tendenz in Richtung auf
Handlungen, die relativ zu diesem Maf3stab x begriindet
sind, die also die Eigenschaft haben, dem Mafistab x zu
entsprechen, und eine zugrundeliegende Tendenz, die sich
darauf richtet, den Sachverhalt x zu verwirklichen.

Wie vertrigt sich eine solche Beschreibung damit, dafl der
ernsthaft und radikal Fragende anstrebt zu tun, was sich
bei radikalem Fragen nach Begriindungen als begriindet
erweist?

Richtet sich das Vernunftmotiv in seiner abgeleiteten Vari-
ante auf Handlungen mit der Eigenschaft, sich bei radika-
lem Fragen nach Begriindungen als relativ zu x begriindet
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zu erweisen, ist mit der Wendung des radikalen Fragens
nach Begriindungen nicht die Frage nach der Begriindung
aller Mafistibe, einschlieflich der Begriindung von x ge-
meint. Sonst ergibe sich ein Motiv in Richtung auf Hand-
lungen, die sich beim Fragen nach der Begriindung des
Mafstabs x relativ zum Maf3stab x als begriindet erweisen.
Ein solches Motiv wire ebenso sinnlos wie die Priifung von
x anhand von x. Der ernsthaft und radikal Fragende mag
also nach der Begriindung aller Mafistabe, auch des Maf}-
stabs x fragen. Nach der Begriindung von x fragt er dann
aber insofern nicht mehr zum Zwecke der Handlungs-
orientierung, als er sich nicht mehr durch Griinde zum
Handeln nach x anleiten zu lassen braucht. Er hat sich zur
Ausrichtung seines Handelns an x bereits vor-entschlossen.
Wie ist die Richtung auf Handlungen, die sich beim
radikalen Fragen nach Begriindungen als begriindet er-
weisen, aber dann zu verstehen? Der Radikalitit des Fra-
gens entspricht folgende Deutung: Die Tendenz richtet
sich auf Handlungen, die nach einem Maf3stab x begriin-
det sind, dessen Anwendung es verlangt, radikal im oben
angegebenen Sinne nach Begriindungen zu fragen. Mit ei-
nem Hochstmafl an Radikalitit nach Begriindungen zu
fragen heiflt nach dem oben Gesagten: keinen Mafistab,
der die Ausrichtung des Handelns in Richtung auf einen
Gehalt verlangt, einfach als gegeben hinzunehmen oder
einfach nur nach Begriindungen relativ zu einem solchen
Mafistab zu fragen, sondern bei allen solchen Mafistiben
zu fragen, ob es durch weitere Griinde begriindet ist, sie
zu beachten, und, sollte sich die Beachtung eines solchen
Mafistabs weder als durch weitere Griinde begriindet
noch als durch weitere Griinde unbegriindet erweisen, ein
Handeln nach diesem Mafistab als Angelegenheit beliebi-
ger Wahl anzusehen.

Daraus ergibt sich bereits, daff nach Maf3stab x nicht ein-
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fach die Ausrichtung des Handelns in Richtung auf einen
orientierenden Gehalt geboten sein kann. Sonst gibe es
einen Maf3stab, x selber, der die Ausrichtung an einem Ge-
halt verlangt, und der sich, da x selber es ist, nicht mehr bei
der Anwendung von x in Frage stellen laflt. X muf} viel-
mehr folgendermaflen beschaffen sein: Fragt man nach
Begriindungen im schwachen Sinne relativ zu x, lafit sich
bei jedem Mafistab, der die Ausrichtung des Handelns in
Richtung auf einen orientierenden Gehalt verlangt, sinn-
voll fragen, ob es begriindet ist, ihn zu beachten — was
nicht der Fall wire, wenn es sich bei x selbst um einen
Maf3stab dieser Art handelte.

Materiale Normen, solche etwa, die die Verwirklichung
materialer Werte oder die Maximierung von Glick gebie-
ten, werden der genannten Anforderung an den gesuchten
Maf3stab x nicht gerecht. Aber auch Prinzipien mit forma-
lem Charakter wie der kategorischen Imperativ Kants,
nach dem es geboten ist, nur nach derjenigen Maxime zu
handeln, durch die du zugleich wollen kannst, dafl sie ein
allgemeines Gesetz werde,” erlaubten, wiren sie oberster
Mafistab, noch kein Hochstmafl an Radikalitit des Fra-
gens. Auch mit einem formalen Prinzip dieser Art wire
eine Norm oberster Maflstab, die die Ausrichtung in
Richtung auf einen bestimmten Gehalt verlangt, mag die-
ser Gehalt auch formaler Art sein: geboten wire die Aus-
richtung des Handelns in Richtung auf Verhaltensweisen
mit der Eigenschaft, unter nach dem kategorischen Impe-
rativ qualifizierte Maximen zu fallen. Darauf wird noch
einzugehen sein.”

Wenn das zugrundeliegende Motiv in Richtung auf die
Verwirklichung von x aber nicht auf die Verwirklichung

7 GMS1V, 421.
% Siehe dazu niher unten S. 199 ff.
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eines materialen oder formalen Gehalts gerichtet ist, wie
kann das Motiv dann zu einer Handlungsorientierung
verhelfen? Zunichst: Eine Ausrichtung gibt es, die mit der
Eigenart eines Motivs, auf keinem Gehalt gerichtet zu
sein, vereinbar und ihr angemessen ist: die Richtung des
Motivs darauf, als Motiv, das auf keinen Gehalt gerichtet
ist, weitestmoglich handlungswirksam zu sein. Diese Aus-
richtung soll im folgenden als Ausrichtung auf Ungebun-
denheit bezeichnet werden, der damit angestrebte Sach-
verhalt als Mafistab der Ungebundenheit. Dementspre-
chend sei das Motiv des ernsthaft und radikal Fragenden
Motiv der Ungebundenheit genannt. Motive, die auf einen
bestimmten Gehalt gerichtet sind, sollen demgegeniiber
gebundene Motive heiflen.

Mit dieser Beschreibung des Vernunftmotivs scheint noch
nicht viel gewonnen zu sein. Was soll man sich auch dar-
unter vorstellen, daf ein Motiv als Motiv, das auf keinen
Gehalt gerichtet ist, weitestmoglich handlungswirksam ist
— aufler das es in irgendeinem Sinne das Handeln beein-
flufft. Immerhin ld88¢ sich soviel sagen: Das Motiv ist dann
als Motiv, das anf keinen Gehalt gerichtet ist, weitestmog-
lich handlungswirksam, wenn es zu einem Handeln fihrt,
das seiner Eigenart entspricht, auf keinen Gehalt gerichtet
zu sein, und das dabei weitestmoglich von einem korre-
spondierenden Motiv bestimmt ist, das die Eigenart des
Motivs aufweist, auf keinen Gehalt gerichtet zu sein. Es
geht also um ein Handeln, das an keinem Gehalt ausge-
richtet i1st und dabei weitestmoglich von einem korre-
spondierenden Motiv bestimmt ist, das sich auf keinen
Gehalt richtet. Nennt man ein solches Handeln ungebun-
denes Handeln, 1af3t sich die Ausrichtung des Motivs der
Ungebundenheit auch folgendermaflen beschreiben: Es
richtet sich darauf, weitestmoglich dahin wirksam zu sein,
dafl das Handeln ungebunden ist.
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Damit stellt sich sogleich die weitere Frage, was ein Han-
deln, das auf keinen Gehalt gerichtet ist, denn anderes sein
soll als ein blofles Nichthandeln oder ein Handeln in vol-
liger Beliebigkeit. Tatsichlich macht die Richtung auf
ungebundenes Handeln nur dann Sinn und verhilft sie nur
dann zu einer Handlungsorientierung, wenn zu der
Ausrichtung auf Ungebundenheit ein weiteres Richtungs-
element hinzukommt. Dieses zusitzliche Richtungsele-
ment wird erkennbar, sobald man die anderen Motive des
Fragenden in die Betrachtung mit einbezieht. Richtet sich
das handlungsbestimmende Motiv auf Ungebundenheit
im Handeln im angegebenen Sinne, steht es zu den ande-
ren, gebundenen Motiven des Handelnden in einem Ge-
gensatzverhiltnis. Denn wird ein anderes, gebundenes
Motiv handlungsbestimmend, ist das Handeln auf die Ver-
wirklichung eines bestimmten Gehalts gerichtet und ist
kein solches Motiv bestimmend, das auf keinen Gehalt ge-
richtet ist. Die Frage ist, welche Konsequenzen sich da-
raus fir das Verhiltnis des Motivs der Ungebundenheit zu
den anderen Motiven ergeben.

Eine radikale Konsequenz wire die, aus der Richtung auf
Ungebundenheit das Bestreben herzuleiten, die gegen-
satzlichen Motive weitestmoglich auszuldschen oder je-
denfalls nicht zu erfilllen. Dem entspriche ein Idealzu-
stand, in dem der Handelnde tiberhaupt nichts anstrebt.
Letzlich liefe das auf einen Zustand des bloflen Nichthan-
delns hinaus. Damit wire das Motiv des ernsthaft und ra-
dikal Fragenden indes nicht zutreffend beschrieben. Wer
zum Zwecke der Handlungsorientierung durch Griinde
fragt, strebt dahin, an Griindungen orientiert zx handeln,
nicht aber letztlich dahin, aufzuhéren zu handeln. Eine
solche radikale Konsequenz widerspriche im tbrigen
auch der Uberzeugung, daf der Erfiillung der Motive des
Einzelnen nicht von vornherein jede Berechtigung abzu-
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sprechen ist, sondern daff die Erfiillung der Motive ledig-
lich der Einschrinkung und der Uberpriifung bedarf.
Wenn die Ausrichtung des Vernunftmotivs auch nicht die
Nichterfillung der ibrigen Motive zur Konsequenz hat,
kann es der Verfolgung der iibrigen Motive andererseits
auch nicht indifferent gegeniiberstehen. Der eben ange-
sprochene Gegensatz besteht ja. Erst recht scheidet die
Moglichkeit aus, dafl mit dem Motiv der Ungebundenheit
zugleich direkt die Verwirklichung irgendeines gebunde-
nen Motivs angestrebt ist. Das Motiv richtete sich sonst
direkt auf einen bestimmten Gehalt, die Erfillung des be-
treffenden gebundenen Motivs namlich.

Wenn die Ausrichtung des Vernunftmotivs aber weder die
Nichterfillung der iibrigen Motive zur Konsequenz hat,
noch die Verwirklichung der iibrigen Motive angestrebt
ist, noch das Motiv den gebundenen Motiven gegentiber
einfach indifferent ist, in welchem Verhiltnis steht das
Vernunftmotiv zu den anderen Motiven dann? Die Ant-
wort ist: Das Motiv strebt weder die Erfillung noch die
Nichterfillung gebundener Motive an, sondern lafit diese
Motive gelten, d. h. ihre Erfillung grundsatzlich zu, aber
nur unter einschrinkenden Bedingungen, die die Ausrich-
tung auf Ungebundenheit im Handeln zur Geltung brin-
gen. Dieses Moment des Geltenlassens stellt zwar einen
Gehalt in der Ausrichtung des Vernunftmotivs dar. Der
Gehalt fiihrt aber nicht dazu, daf}, wer aus dem Vernunft-
motiv heraus handelt, sein Handeln im eigentlichen Sinne
in Richtung auf einen orientierenden Gehalt ausrichtet.
Bei der angegebenen Ausrichtung handelt es sich um keine
Orientierung in Richtung auf die Verwirklichung von et-
was Gehaltvollem, sondern um das blofle Geltenlassen
von etwas — und das bei einer damit einhergehenden Aus-
richtung auf Ungebundenheit. Danach ist es also die Span-
nung zwischen der Ausrichtung auf Ungebundenbeit und
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dem Geltenlassen der iibrigen, gebundenen Motive, die
die Tendenz des ernsthaft und radikal Fragenden kenn-
zeichnet und die es moglich macht, dem scheinbar leeren
Vernunftmotiv eine Handlungsorientierung zu entneh-
men.

Das Motiv der Ungebundenheit hat danach folgende,
spannungsvolle Ausrichtung: die Richtung darauf, wei-
testmoglich dahin wirksam zu sein, daf§ das Handeln auf
keinen Gehalt gerichtet ist und dafl das Handeln dabei die
gebundenen Motive gelten lifit und daff das Handeln da-
bei von einem korrespondierenden Motiv bestimmt ist,
das sich auf keinen Gehalt richtet und dabei die ungebun-
denen Motive gelten lafit. Dieser Sachverhalt, auf den sich
das Vernunftmotiv richtet, sei im folgenden Mafistab der
Ungebundenheit im weiteren Sinne genannt. Entspre-
chend sei der Mafistab der Ungebundenheit ohne das an-
dere Element der Ausrichtung, das Geltenlassen der ge-
bundenen Motive, als Maflstab der Ungebundenheit im
engeren Sinne bezeichnet. Wenn nichts Abweichendes an-
gegeben ist, ist mit dem Maf3stab der Ungebundenheit im
folgenden der Mafistab der Ungebundenheit im weiteren
Sinne gemeint.

Im tibernichsten Kapitel geht es darum, den Mafistab der
Ungebundenheit in Richtung auf ein handlungsorientie-
rendes Ideal zu konkretisieren. Zuvor soll der eben umris-
sene Begriindungsansatz aber noch mit einigen Grundge-
danken der praktischen Philosophie Kants verglichen
werden. Wie sich zeigen wird, liegt der Ansatz in mehrer-
lei Hinsicht in der Konsequenz der kantischen Gedanken-
fihrung.
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III. Das Faktum der Vernunft bei Kant

A. Hinweise auf den Zusammenhang zwischen
Handlungsmotivation und Handlungsrechtfertigung
bei Kant

Wer danach fragt, ob und in welcher Weise die Motivation
zum Handeln auch fir die Rechtfertigung des Handelns
von Belang ist, kann an der Moralphilosophie Kants nicht
vorbeigehen. Kant iibersah nicht, dafl die Frage nach der
Handlungsmotivation von der nach der Rechtfertigung
des Handelns verschieden ist. Er wies selber auf diesen
Unterschied hin.”” Dennoch verkniipfte er beide Frage-
stellungen in seinen moralphilosophischen Hauptschrif-
ten. Die eigentiimliche Weise, in der er dies tat, macht ei-
nen guten Teil der Schwierigkeit, aber auch der Faszina-
tionskraft seiner praktischen Philosophie aus.

Wenn Kant in seinen moralphilosophischen Schriften die
Frage nach der Motivation des Handelns stellt, dann nicht
nur deswegen, weil moralische Normen ohne ein entspre-
chendes Motiv nicht handlungswirksam sein koénnen.
Kant geht es nicht nur um Effektivititsprobleme. So ge-
hort folgende Aussage zu den zentralen Gedanken seiner
Moralphilosophie: ,,Das wesentliche alles sittlichen Werts
der Handlungen kommt darauf an, daf8 das moralische
Gesetz unmittelbar den Willen bestimme.“'®® Mit dieser

% Siche Moralphilosophie Collins, XXVII 1, 274 {.; Moral Mrongovius
XXVII2.2., 1422 1.
K pV V, 71
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Willensbestimmung durch das Gesetz ist nicht etwa nur
ein Akt der Innerlichkeit ohne jede Wirkungsmacht zum
Handeln angesprochen. Die praktische Vernunft beweist
sich bei der Willensbestimmung durch das Gesetz durch
die Tat,"" wozu es einer eigenen, der Vernunft angemesse-
nen Einflufnahme auf das Handlungsvermégen bedarf.
Darauf, was Kant unter einer solchen Willensbestimmung
unmittelbar durch das Gesetz genauer versteht, wird noch
einzugehen sein. Die normative Auszeichnung dieser Art
von Willensbestimmung wird auch deutlich, wenn Kant
den Unterschied zwischen der ethischen Gesetzgebung
und der juridischen dadurch kennzeichnet, dafl die ethi-
sche Gesetzgebung nicht nur gebietet, bestimmte Hand-
lungen auszufiihren, sondern dariiber hinaus gebietet,
,dieses blof§ darum zu tun, weil es Pflicht ist, ohne auf eine
andere Triebfeder Riicksicht zu nehmen®.'”

Danach ist mit dem Sittengesetz das Gebot verbunden,
aus einem besonderen moralischen Motiv heraus zu han-
deln, das von anderen, nichtmoralischen ,Triebfedern®
verschieden ist. Damit, dafl eine bestimmte Art der Wil-
lensbestimmung und Motivation zum Handeln den sittli-
chen Wert der Handlungen ausmacht und das Handeln
aus einem bestimmten Motiv heraus geboten ist, ist der
Zusammenhang zwischen Handlungsmotivation und
Handlungsrechtfertigung bei Kant allerdings noch nicht
zureichend umschrieben. Auch ein solcher Zusammen-
hang zwischen Handlungsmotivation und Handlungs-
rechtfertigung schliefit es noch nicht aus, zugleich eine
»sachliche“ Geltung des Sittengesetzes anzunehmen. Un-
ter der sichlichen Geltung einer Norm soll im folgenden
eine Form von Normgeltung verstanden werden, nach der

0 KpV V, 1.
192 MSR VI, 220.
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die Geltung einer moralischen Norm weder in einer be-
stimmten moralischen Handlungsmotivation ihren Gel-
tungsgrund hat noch die Normgeltung die Existenz eines
solchen moralischen Motivs voraussetzt.'” Versteht man
den kategorischen Imperativ jedenfalls auch als Mafistab
der Beurteilung von Handlungen bzw. Handlungsmaxi-
men,'* wiren die nach dem kategorischen Imperativ ge-
oder verbotenen Handlungen bei dessen sichlicher Gel-
tung auch demjenigen ge- oder verboten, der nicht tber
die Fahigkeit zur moralischen Motivation verfiigt. Die be-
treffende Person mag dann durch andere Motive dazu be-
wegt werden, dem kategorischen Imperativ gemafl zu
handeln. Beispielsweise mag sie fiir den Fall des Normver-
stofles gottliche Sanktionen befiirchten und dagegen eine
Abneigung haben. Auch eine sichliche Geltung des Ge-
bots, aus einem bestimmten moralischen Motiv heraus zu
handeln, kime in Betracht, selbst im Blick auf denjenigen,
der gegenwirtig iiber kein solches Motiv verfiigt. Zwar
kann er das Gebot nicht erfilllen, solange dies der Fall ist.
Immerhin wire aber vorstellbar, daff die betreffende Per-
son nur gegenwirtig nicht iiber dieses Motiv verfiigt, es in
Zukunft aber erwerben kann und eben darauf hinwirken
soll.

Demgegeniiber verwendet Kant fiir den Bereich der Mo-
ral einen Begriff der Normgeltung, nach dem die Geltung
einer Norm direkt mit einem bestimmten gegenwirtigen,
moralischen Motiv des Normadressaten zur Befolgung
dieser Norm verkniipft ist. So besteht fiir ihn ein begriff-
licher Zusammenhang zwischen ,Sollen®, , Verbindlich-
keit“, ,Imperativ®, ,Gebot“, ,Pflicht“, und einer be-

19 Zum Begriff der sichlichen Geltung vgl. auch Kuhlmann (1985), 222.
1% Zur abweichenden Interpretationen und zur Kritik dieser Inter-
pretationen siehe Schnoor (1989), 32 ff.
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stimmten Art von ,,Notigung“ zum Handeln. Beispiels-
weise heifit es: ,,Alle Imperative werden durch ein Sollen
ausgedruckt und zeigen dadurch ein Verhiltnis eines ob-
jektiven Gesetzes der Vernunft zu einem Willen an, der
seiner subjektiven Beschaffenheit nach dadurch nicht not-
wendig bestimmt wird (eine N('jtigung).“105 Oder: ,Das
Verhiltnis eines solchen [nicht heiligen] Willens zu diesem
[moralischen] Gesetze ist Abhingigkeit, unter dem Na-
men der Verbindlichkeit, welche eine Notigung, obzwar
durch blofle Vernunft und deren objektives Gesetz, zu ei-
ner Handlung bedeutet 108 Ty Pflichtbegriff ist an
sich schon der Begriff von einer Notigung (Zwang) der
freien Willkiir durchs Gesetz ...“” Dabei beschreibt
Kant die Notigung oder den sittlichen Zwang als einen
Widerstand der praktischen Vernunft gegen subjektive
Wiinsche und Neigungen.'® Er spricht mit diesen Begrif-
fen demnach einen motivierenden Einfluf der Vernunft
an. Ohne diesen in seiner Eigenart noch zu untersuchen-
den motivierenden Einfluff gibt es fiir Kant kein Sollen,
keine Pflicht und keine Verbindlichkeit eines moralischen
Gesetzes.

Dieses auf die Ebene der Handlungsmotivation ausgrei-
fende Verstindnis von Normgeltung liegt auch Kants
Lehre vom unleugbaren ,Faktum der Vernunft“ zugrun-
de. Sie steht am Ende einer Reihe gescheiterter Versuche,
die Giiltigkeit des Sittengesetzes zu begriinden oder zu
deduzieren.'” Was versteht Kant unter dem Faktum der
Vernunft? Kant bezeichnet 6fters das Gesetz oder das Be-

15 GMS 1V, 413.

1% KpV'V, 32.

19 MST VI, 379.

1% Zum Beispiel KpV 'V, 32; MST VI, 405.
199 Siehe dazu Henrich (1975), 55 ff.
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wufltsein des Gesetzes als Faktum.''® Nach dem Gesagten
kann es sich dabei nicht einfach um das Bewuftsein han-
deln, daf§ die Norm in einem rein sichlichen Sinne Gel-
tung hat. Der Text bestitigt das. So heiflt es: ,, Diese Analy-
tik tut dar, dafl reine Vernunft praktisch sein, d. i. fiir sich,
unabhingig von allem Empirischen, den Willen bestim-
men konne — und dieses zwar durch eine Faktum, worin
sich reine Vernunft bei uns in der Tat praktisch beweiset,
nimlich die Autonomie in dem Grundsatze der Sitt-
lichkeit, wodurch sie den Willen zur Tat bestimmt.“'"" Be-
stinde das Faktum lediglich im Bewufitsein einer rein
sichlichen Geltung des Sittengesetzes bzw. einer Form
von Autonomie oder Selbstgesetzgebung der Vernunft,
nach der diese eine lediglich sichliche Geltung des Sitten-
gesetzes hervorbringt, wiirde sich die Vernunft noch nicht
in der Tat praktisch beweisen. Demnach schlieflen Auto-
nomie und das Faktum der Vernunft eine bestimmte Form
der Bestimmung des Willens zur Tat mit ein. Gibe es kein
Bewufitsein dessen, was Kant als Willensbestimmung un-
mittelbar durch das Gesetz beschreibt, gibe es kein Ver-
nunftfaktum im kantischen Sinne.''? Wer nach der Gel-
tungsweise des Sittengesetzes bei Kant fragt, hat daher der

110 Zum Beispiel KpV V, 31, 43, 91.

" KpV V, 42.

112 Vegl. auch Beck (1974), nach dem es sich beim kantischen Faktum der
Vernunft um das ,Bewufitsein einer moralischen Notigung® handelt
(162) und die Erkenntnis des moralischen Gesetzes nicht ,,keimfrei theo-
retisch® ist (209). Oder vgl. Henrich (1973), 231: ,,Ohne Zustimmung,
Antrieb und Gewiflheit der Moglichkeit des Entsprechens kenne ich das
Gute nicht als Gutes.“ Siehe auch Paton (1962), 332, nach dem wir ,,nicht
damit rechnen konnen, die Notwendigkeit moralischer Prinzipien zu
begreifen oder tiberhaupt moralische Urteile abzugeben, wenn wir uns
nicht einer Art moralischen Wollens in uns bewufit sind“. Vgl. dem-
gegeniiber auch Patzig (1986), 204 ff., nach dem sich derartige Annah-
men nicht ,rational rekonstruieren® lassen (217).
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Frage nachzugehen, worin die Eigenart dieser Willenbe-
stimmung unmittelbar durch das Gesetz genauer besteht.
Bevor diese Frage hier aufgegriffen wird, sei noch auf eini-
ge Grundbestimmungen der Handlungstheorie und Psy-
chologie des Handelns bei Kant eingegangen, insbesonde-
re auf die Eigenart der nichtmoralischen Motivation zum
Handeln bei Kant. Das empfiehlt sich schon allein deswe-
gen, weil Kant die Vernunftmotivation immer wieder da-
durch beschreibt, dafl er sie zur nichtmoralischen Motiva-
tion zum Handeln in Kontrast setzt.

B. Die Willkiirbestimmung durch sinnliche Triebfedern

Ein zentraler Begriff der kantischen Handlungstheorie
und Theorie der Handlungsmotivation ist der Begriff der
Willkiir. Kant definiert Willkiir folgendermaflen: ,Das
Begehrungsvermogen nach Begriffen, sofern der Be-
stimmungsgrund desselben zur Handlung in ihm selbst,
nicht in dem Objekte angetroffen wird, heifit ein Vermo-
gen nach Belieben zu tun oder zu lassen. Sofern es mit dem
Bewufltsein des Vermogens seiner Handlung zur Her-
vorbringung des Objekts verbunden ist, heiflt es Will-
kiir ... <113 Demgegeniiber beschreibt Kant den ,,Willen“
als ,sofern sie die Willkiir bestimmen kann, die praktische
Vernunft selbst“."* Kant unterscheidet allerdings nicht
immer zwischen Wille und Willkiir. Hiufig verwendet er
beide Begriff synonym.'"” Sofern nichts anderes gesagt ist,
sollen beide Begriffe auch im folgenden gleichbedeutend
verwandt werden.

'3 MSR VI, 213.

4 MSR VI, 213.

115 Zur Unterscheidung zwischen Wille und Willkir bei Kant siehe niher
Wimmer (1980), 128 ff.

183

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Nach Kant setzt willkiirliches Handeln eine Triebfeder
voraus, die er auch als ,subjektiven Bestimmungsgrund
des Willens eines Wesens“ definiert, ,dessen Vernunft
nicht schon vermaége seiner Natur dem objektiven Geset-
ze notwendig gemif ist ...“.""® Die subjektiven Bestim-
mungsgrinde sind von zweierlei Art. Den von Kant auch
pathologisch genannten'!” sinnlichen Bestimmungsgriin-
den der Neigung oder Abneigung steht das Gesetz bzw.
die Achtung vor dem Gesetz als Bestimmungsgrund ge-
gentiber. Kant hat das Verhaltnis der Willkiir zu diesen
gleich niher zu erérternden Bestimmungsgriinden in sei-
nen verschiedenen Schriften unterschiedlich beschrieben
und an diese unterschiedlichen Beschreibungen verschie-
dene Verstindnisweisen der Fretheit der Willkiir ge-
kniipft."'® Darauf ist hier nicht niher einzugehen. Worauf
es an dieser Stelle ankommt, ist lediglich, daf§ sich willkiir-
liche Handlungen nach Kant auf eine Triebfeder stiitzen
miissen und daf} es zwei Arten von Triebfedern gibt: die
moralische Triebfeder und die pathologischen Triebfe-
dern. Die Frage ist, worin sich die Willkiirbestimmung
durch die moralische Triebfeder von derjenigen durch die
pathologischen Triebfedern unterscheidet. In diesem Ab-
schnitt sei zunichst der Frage nachgegangen, was Kant

116 KpV 'V, 72. Siehe dazu auch Kaubler (1917), Teile 2 ff.

7 MSR VI, 219.

'8 So heifit es in der MSR VI, 213, die Willkiir sei im negativen Sinne frei,
insofern sie durch Antriebe ,affiziert“, aber nicht ,bestimmt werde.
Dagegen bestehe die Freiheit der Willkiir nicht im Vermégen der Wahl,
fiir oder wider das Gesetze zu handeln (MSR V1, 226). Die Moglichkeit,
vom Gesetz abzuweichen, sei lediglich ein Unvermogen (MSR VI, 227).
Demgegentiber kennzeichnet Kant die Freiheit der Willkiir in der RGV
als die absolute Spontanitit der Willkiir sowohl gegeniiber der morali-
schen als auch gegeniiber den pathologischen Triebfedern (RGV VI,
23 £.). Vgl. dazu auch Ortwein (1983), 145 ff.
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unter einer nichtmoralischen Motivation zum Handeln
versteht.

Ein wesentliches Moment der Motivation zum Handeln
ist nach Kant das Gefiihl der Lust und der Unlust. ,,Alle
Bestimmung der Willkiir aber geht von der Vorstellung
der moglichen Handlung durch das Gefiihl der Lust oder
Unlust, an ihr oder ihrer Wirkung ein Interesse zu neh-
men, zur Tat ...“,'"” heifit es bei Kant. Das Element der
Lust ist auch fiir die Unterscheidung der moralischen von
der nichtmoralischen Handlungsmotivation zentral. So
schreibt Kant: ,,Diejenige Lust (oder Unlust), die notwen-
dig vor dem Gesetz vorhergehen muf}, damit die Tat ge-
schehe, ist pathologisch; diejenige aber, vor welcher, damit
diese geschehe, das Gesetz notwendig vorhergehen mufi,
ist moralisch.“'’*° Diejenige Bestimmung des Begeh-
rungsvermogens, ,vor welcher diese Lust, als Ursache,
notwendig vorhergehen muf},“ definiert er als Begierde,
die habituelle Begierde als Neigung."*!

Wesentlich fiir diese Unterscheidung ist, daf§ das Vorher-
gehen der Lust und der pathologischer Charakter mit dem
Begehren eines materialen Objekts verkniipft sind: ,Ich
verstehe unter der Materie des Begehrungsvermogens ei-
nen Gegenstand, dessen Wirklichkeit begehret wird.
Wenn die Begierde nach diesem Gegenstande nun vor der
praktischen Regel vorhergeht, und die Bedingung ist, sie
sich zum Prinzip zu machen, so sage ich (erstlich): dieses
Prinzip ist alsdenn jederzeit empirisch. Denn der Bestim-
mungsgrund der Willkir ist alsdenn die Vorstellung eines
Objekts, und dasjenige Verhiltnis derselben zum Subjekt,
wodurch das Begehrungsvermogen zur Wirklichmachung

9 MST VI, 399.

120 Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie
VIII, 395 Anm.

12l MSR VI, 212.
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desselben bestimmt wird. Ein solches Verhaltnis aber zum
Subjekt heifit die Lust an der Wirklichkeit eines Gegen-
standes.“'* Diese Gegenstinde des Begehrungsvermo-
gens sind Zwecke, wenn sie ,,Gegenstand der Willkiir (ei-
nes vernunftigen Wesens)“ sind, ,durch dessen Vorstel-
lung diese zu einer Handlung diesen Gegenstand hervor-
zubringen, bestimmt wird“.'” Dabei ist nicht ganz klar,
ob nach Kant auch Handlungen Gegenstinde des Begeh-
rens sein konnen. Dagegen konnte sprechen, dafl er, wie
etwa aus der eben angefithrten Zweckdefinition hervor-
geht, den Gegenstand als durch eine Handlung hervorge-
bracht ansieht, er also zwischen Handlung und Gegen-
stand unterscheidet. Auf der anderen Seite ist nicht zu se-
hen, warum nicht auch Handlungen ein Objekt abgeben
koénnen, dessen Wirklichkeit — die Ausfithrung der Hand-
lung — begehrt wird, und warum dieses Objekt nicht auch
Bezugspunkt pathologischer Lust sein kann. So fihrt
Kant denn auch ofters Tatigkeiten als begehrte Objekte
an, Spiel und Jagd etwa.'**

Fragt man, in welcher Weise die pathologische Lust ge-
nauer das Handeln bestimmt, ergeben sich bei Kant eine
Reihe von Unklarheiten und Widerspriichen. Grund da-
fiir 1st, daf§ er nicht hinreichend zwischen Lust als Zweck
und Gegenstand des Begehrens und Lustals antreibendem
Moment des Handelns unterscheidet und daf} er zwischen
zwel Arten von Lust hin- und herwechselt, nimlich zwi-
schen erwarteter und zur Zeit der Bestimmung der Will-
kiir gegenwirtiger Lust.'”® So schreibt er im Anschluf§ an
die eben zum Verhiltnis von Lust und materialem Objekt

2 KpV V, 21.

12 MST VI, 381.

12 KpV 'V, 23; vgl. dazu auch Paton (1962), 201 f.
1 Vgl. dazu Reiner (1963), 136 ff.
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zitierte Passage: ,Es kann aber von keiner Vorstellung ir-
gendeines Gegenstandes, welche sie auch sei, a priori er-
kannt werden, ob sie mit Lust oder Unlust verbunden
oder indifferent sein werde.“'*® An dieser Stelle geht es
allem Anschein nach um eine Lust, die mit der die Willkiir
bestimmenden Vorstellung verkniipft, zur Zeit dieser Vor-
stellung also gegenwirtig ist. Dem entspricht es, wenn
Kant anfiithrt, mit dem Begehren, also nicht erst mit dessen
Befriedigung oder der Wirklichkeit des begehrten Ob-
jekts, sei jederzeit Lust oder Unlust verbunden.'”” Dem-
gegeniiber schreibt er an anderer Stelle von lediglich
erwarteter Lust. So heifit es, die Empfindung der
Annehmlichkeit, die das Subjekt von der Wirklichkeit des
Gegenstandes erwarte, bestimme des Begehrungsvermo-
gen. Oder Kant schreibt: ,,... so ist doch das Getiihl der
Lust, wodurch jene [die Vorstellung der Gegenstinde]
doch eigentlich nur den Bestimmungsgrund des Willens
ausmachen (die Annehmlichkeit, das Vergniigen, das man
davon erwartet, welches die Tatigkeit zur Hervorbrin-
gung des Objekts antreibt) ...“?® Ebenso schwankend ist
Kant auch, wenn er den Zweck oder Gegenstand des Be-
gehrens bezeichnet. Mal stellt er das mit Lust verbundene
Objekt wie im eben angefiihrten Zitat als Gegenstand des
Begehrens hin und die Lust nur als etwas, vermittels des-
sen die Vorstellung des Objekts Bestimmungsgrund sein
kann, mal bezeichnet er die Lust bzw. das Vergntigen sel-
ber als Zweck.'”” Entsprechend uneinheitlich beschreibt
er den ,Bestimmungsgrund® der Willkiir. Mal ist der mit
Lust verbundene Gegenstand oder dessen Vorstellung

2% KpV V, 23.

127 MSR VI, 211.

B KpV'V, 23; vgl. auch KpV'V, 22.
B KpV'V, 62.
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Bestimmungsgrund'®® bzw. dessen Vorstellung vermittels
des Gefiihls der Lust,”! mal die Lust selber.'*?

Dafl an einem Begehren oder einem Handeln, das kein
Handeln aus dem moralischen Motiv heraus ist, aus-
nahmslos ein Gefiihl der Lust oder Unlust in einer der
angegebenen Formen beteiligt ist, lafit sich bezweifeln.
Zweifelhaft ist das jedenfalls dann, wenn man praktische
Lust mit einem eigenen Gefiihl der Annehmlichkeit oder
des Vergniigens gleichsetzt, wie Kant dies hiufig tut.'”
Sicherlich ist Lust oder Unlust nicht immer Zweck des
Handelns aus einem nichtmoralischen Motiv heraus.'**
Ebenso zweifelhaft ist die Annahme, nichtmoralisches
Handeln habe immer gegenwirtige oder erwartete Lust
im Sinne eines Gefiihls des Vergniigens oder der Annehm-
lichkeit als antreibendes Moment. Man denke etwa an
Handlungen aus Gewohnheit. Dabei kommt es fiir Kant
darauf an, dafl das Gefiihl der Lust ausnabmslos ein Faktor
der Motivation des Handelns aus einem nichtmoralischen
Motiv heraus ist. Die Unterscheidung der pathologischen
Bestimmung der Willkiir von derjenigen unmittelbar
durch das Gesetz, die daran ankniipft, ob ein Gefiihl der
Lust verhergeht oder nicht, wiirde sonst verwischt.

Kant umschreibt das Gefiihl der Lust allerdings nicht nur
als ein Gefiihl der Annehmlichkeit oder des Vergniigens.
An einer Stelle definiert er Lust folgendermaflen: ,, Lust ist
die Vorstellung der Ubereinstimmung des Gegenstandes
oder der Handlung mit den subjektiven Bedingungen des
Lebens, d. 1. mit dem Vermdgen der Kausalitat einer Vor-
stellung in Ansebung der Wirklichkeit ihres Objekts (oder

0 KpV 'V, 27.

31KV V, 22 f.

12 KpV 'V, 22.

133 Siche z. B. KpV V, 23, 58.

B4 Vgl. dazu Pfander (1963), 41; Sidgwick (1907), 42 ff.
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der Bestimmung der Krifte des Subjekts zur Handlung, es
hervorzubringen).“'> Nach dieser Definition ist Lust also
die Vorstellung der Ubereinstimmung eines Vermdgens
der Kausalitit der Vorstellung mit einem Gegenstand. Es
handelt sich zudem um eine Ubereinstimmung mit der
Kausalitit der Vorstellung in Ansehung der Wirklichkeit
ibres Objekts. Von einer solchen Ubereinstimmung in An-
sehung der Wirklichkeit des vorgestellten Objekts lifit
sich dann reden, wenn die Vorstellung fiir die Wirklichkeit
des Gegenstandes kausal ist. Ganz in diesem Sinne defi-
niert Kant das Begehrungsvermogen als Vermégen, durch
seine Vorstellungen Ursache der Gegenstinde dieser Vor-
stellungen zu sein.””® Danach bestiinde Lust schlicht in
der Vorstellung, daff die Vorstellung eines Gegenstandes
fur dessen Wirklichkeit kausal ist. Unter Lust wire dann
weder ein Ziel noch ein eigenes antreibendes Gefiihl, son-
dern einfach das Bewufltsein einer Kausalitit bestimmter
Vorstellungen zu verstehen. Damit scheint es, als gehe
Kant von der Annahme aus, daf} Vorstellungen ohne ein
weiteres, eigenstindiges motivierendes Element kausal
sein konnen. Die Lust scheidet ja als zusitzlicher
motivierender Faktor aus, wenn sich nichts weiter als die
Vorstellung der Kausalitit einer Vorstellung ist.

Auch bei Kant erschopft sich die Motivation indes nicht in
der Kausalitat von Vorstellungen. Das macht der Zusatz in
Klammern in der Definition deutlich. Zunichst ist nicht
ganz klar, worauf sich der Klammerzusatz genauer be-
zieht. Eine naheliegende Interpretation ist die, nach der
man statt ,in Ansehung der Wirklichkeit ihres Objekts“
auch sagen kann ,in Ansehung der Bestimmung der Krif-
te des Objekts zur Handlung“. In diesem Fall handelte es

BSKpVV, 9 Anm.
%6 MSR VI, 211.
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sich bei der Lust um die Vorstellung der Ubereinstim-
mung eines Gegenstandes mit der Kausalitit der Vorstel-
lung in Ansehung der Bestimmung der Krifte des Sub-
jekts. Von einer Ubereinstimmung des Gegenstandes mit
dem Vermogen der Kausalitit der Vorstellung in Anse-
hung der Bestimmung der Krafte ist dann zu reden, wenn
die Vorstellung fiir die Bestimmung der Krifte zur Hand-
lung, den Gegenstand hervorzubringen, kausal ist. Da-
nach wire Lust die Vorstellung der Bestimmung der Kraf-
te eines Subjekts zur Handlung, einen bestimmten Gegen-
stand hervorzubringen, durch die Vorstellung dieses Ge-
genstandes. Diese Interpretation wird durch die kantische
Definition der Begierde bestitigt. In ihr ist ebenfalls von
der Kausalitit einer Vorstellung fiir die Bestimmung der
Kraft des Subjekts die Rede: Begierde ist ,die Selbstbe-
stimmung der Kraft eines Subjekts durch die Vorstellung
von etwas Kiinftigen, als einer Wirkung derselben®.'’
Danach ist die Bestimmung der Kraft eine Bestimmung
durch eine Vorstellung, und zwar durch die Vorstellung
von etwas Kiinftigem als Wirkung der Bestimmung der
Kraft. Lust ist demnach die Vorstellung der Bestimmung
der Krifte des Subjekts zur Hervorbringung eines Gegen-
standes durch eine Vorstellung.

Eben diese Bestimmung der Krifte bzw. das Bewufitsein
davon liflt sich als wesentlicher, eigenstindiger motivie-
render Faktor ansehen. Die Kausalitit der Vorstellung ist
dann dahin zu verstehen, daff bestimmte Vorstellungen
von etwas Kiinftigem notwendige Voraussetzung oder
auslosendes Moment fiir eine solche Bestimmung der
Krifte sind. Von diesem Verstandnis Kants ist es dann nur
noch ein kleiner Schritt, die Bestimmung der Krifte zur
Hervorbringung eines Objekts als Handlungstendenz

137 Anthropologie VII, 251.

190

https://dok.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:09. Idel - [ —



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

bzw. gerichtete Bewegtheit zu interpretieren. Formulie-
rungen wie die, eine Neigung sei die ,fortdauerende Be-
strebung (conatus) einen erkannten Gegenstand des Be-
gehrungsvermégens in seiner Gewalt zu haben®,*® deuten
in die gleiche Richtung. Lust ist danach das mit der
Vorstellung von etwas Kiinftigem verbundene Bewuf3t-
sein einer gerichteten Bewegtheit.'”’

Festzuhalten bleibt: Kant weist dem Gefiihl der Lust nicht
nur ganz unterschiedliche Rollen bei der Handlungs-
motivation durch sinnliche Triebfedern zu: mal als Ziel,
mal als antreibender Faktor, mal als gegenwirtige, mal als
erwartete Lust. Er verwendet auch den Lustbegriff ganz
unterschiedlich: Mal versteht er unter Lust ein eigenes Ge-
fuhl des Vergniigens oder der Annehmlichkeit, mal das
Bewufisein der Bestimmung der Krifte bzw. das Bewufit-
sein einer gerichteten Bewegtheit, das mit der Vorstellung
von etwas Kiunftigem verbunden ist. In der Sache ist es
jedenfalls unverzichtbar, Handlungstendenzen, wie mit
der zweiten Begriffsbestimmung geschehen, als eigenstin-
digen motivierenden Faktor anzuerkennen. Selbst wenn
man Kant dahin folgte, daff eine nichtmoralische Motiva-
tion zum Handeln ausnahmslos mit einem gegenwirtigen
Gefiihl der Annehmlichkeit oder des Vergniigens oder der
Erwartung eines solchen Gefiihls einhergeht, bedarf es da-
neben immer noch der Annahme von Handlungstenden-
zen: Wenn Gefiihle des Angenehmen oder Vergniigens ein
motivierender Faktor sind und nicht nur eine Form , kon-
templativer Lust“ darstellen,'*® dann deswegen, weil mit
ihnen bestimmte Handlungstendenzen verbunden sind,

138 Vorarbeiten zur MST XXIII, 378.

139 Vgl. auch Alphéus (1981), der Lust als ,Gefithl der Bewegtheit der
Willkiir zur Wirklichmachung vom Dasein oder Nichtdasein des vorge-
stellten Gegenstandes® definiert (137).

10 Vgl. dazu MSR VI, 212.

191

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

mit dem Gefiihl des Unangenehmen etwa die Tendenz,
den Unlust bereitenden Zustand zu verlassen.'*! Das Ver-
standnis von Lust als Bewufltsein einer gerichteten Be-
wegtheit ist daher das fundamentalere. Wenn es im folgen-
den um die Eigenart der Willensbestimmung ,,unmittelbar
durch das Gesetz“ geht, wird dies zu beriicksichtigen sein.

C. Die Willensbestimmung
Lunmittelbar durch das Gesetz“

Wer nach der Eigenart der Willensbestimmung unmittel-
bar durch das Gesetz fragt, stoflt bei Kant sogleich auf -
jedenfalls dem ersten Anschein nach — kaum miteinander
in Einklang zu bringende Auferungen. Auf der einen Sei-
te heifdt es, diese Willensbestimmung geschehe nicht ver-
mittels eines Gefiihls,'* Triebfeder kénne nur das morali-
sche Gesetz sein.'*® Auf der anderen Seite steht zu lesen,
Triebfeder der moralischen Willensbestimmung sei die
»Achtung fiir das Gesetz*'* bzw. das Gesetz durch die
Achtung, die es einfloft,'* und wird diese Achtung als
von der Vernunft bewirktes Gefiihl bezeichnet.'* Oder
Kant schreibt: ,Um das zu wollen, wozu die Vernunft al-
lein dem sinnlich affizierten verniinftigen Wesen das Sol-

1 So heifit es bei Kant, Anthropologie VII, 231: ,Was unmittelbar
(durch den Sinn) mich antreibt, meinen Zustand zu verlassen (aus thm
herauszugehen): ist mir #unangenehm ... was eben so mich antreibt, ihn
zu erhalten (in ihm zu bleiben): ist mir angenehm, es vergniigt mich.”
Vgl. auch Brandt (1979), 40 f.: ,,In short, an experience ist pleasant if and
only if it makes its continuation more wanted.“

W2 KpV V, 24 f.

18 KpV 'V, 72.

14 Zum Beispiel KpV 'V, 78.

45 Uber den Gemeinspruch VIII, 282 Anm.

1% Zum Beispiel KpV'V, 76.
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len vorschreibt, dazu gehort freilich ein Vermogen der
Vernunft, ein Gefiihl der Lust oder des Wohlgefallens an
der Erfullung der Pflicht einzuflofSen, mithin eine Kausa-
litat derselben, die Sinnlichkeit ihren Prinzipien gemaf zu
bestimmen.“'*” Viele Interpreten orientieren sich an Au-
erungen der zuletzt genannten Art und verstehen Kant
dahin, die Vernunft kénne nur indirekt handlungswirk-
sam sein, indem sie den sinnlichen Antrieben etwas diesen
Gleichartiges entgegensetze und ein besonderes Gefiihl,
das Gefiihl der Achtung, hervorrufe.'*® Demgegeniiber
wird gleich deutlich werden, daf die Umschreibungen, die
Kant vom Gefiihl der Achtung oder vom ,moralischen
Gefiihl“ gibt, eine direkte Handlungswirksamkeit der
Vernunft voraussetzen. Die Annahme einer solchen direk-
ten Wirksamkeit ist fiir das kantische Denken daher
grundlegend, mégen einige Auferungen auch in die ande-
re Richtung einer nur indirekten Wirksamkeit tiber ein ei-
genes Gefiihl deuten.

Was versteht Kant unter der Achtung fiir das Gesetz ge-
nauer? Auf eine Interpretationsmoglichkeit des Begriffs
der Achtung weisen Textstellen wie die folgende hin:
»--. Achtung, welche blof} das Bewufltsein der Unter-
ordnung eines Willens unter einem Gesetze ohne Vermit-
telung anderer Einfliisse auf meinen Sinn bedeutet. Die
unmittelbare Bestimmung des Willens durchs Gesetz und
das Bewuftsein derselben heiflt Achtung ... '*’ Das Ge-
fithl der Achtung besteht danach in nichts anderem als
dem Bewufitsein der Willensbestimmung durch das Ge-
setz bzw. durch die Vorstellung vom Gesetz ohne Ver-
mittlung anderer Einfliisse. Von einer indirekten Einflufi-

7. GMS 1V, 460.

18 So z. B. Kaulbach (1988), 175 ff.; Pybus (1975), 62 ff.; Lauener (1981),
140 ff.; Ortwein (1983), 131 ff.

149 GMS 1V, 401.
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nahme des Gesetzes iiber ein Gefiihl der Achtung kann
dann keine Rede mehr sein, allenfalls insofern, als die Ein-
flufnahme des Gesetzes ein Bewufitsein von der direkten
Willensbestimmung durch das Gesetz voraussetzt.
Daneben kommt noch eine andere Interpretation in Be-
tracht. So schreibt Kant von einer Demiitigung auf der
sinnlichen Seite. Diese sei ,eine Erhebung der morali-
schen, d. i. der praktischen Schitzung des Gesetzes selbst,
auf der intellektuellen, mit einem Worte Achtung fiirs Ge-
setz, also auch ein, seiner intellektuellen Ursache nach,
positives Gefiihl, das a priori erkannt wird“."*® Diese De-
miutigung bzw. Erhebung oder praktische Schitzung lafit
sich moglicherweise als Phinomen verstehen, das vom
bloflen Bewufitsein der Willensbestimmung durch das
Gesetz verschieden ist. Auch dieses Phinomen zeigt je-
doch keine nur indirekte Wirksamkeit der Vernunft an.
Vielmehr setzt es einen direkten motivierenden Einfluf}
der Vernunft bereits voraus.

Was zunichst die Demiitigung anbelangt, so beschreibt
Kant sie als eine negative Wirkung aufs Gefihl, die durch
die Einschrankungen der Neigungen auf die Bedingungen
der Befolgung des moralischen Gesetzes hervorgerufen
werde und aus der sich der Widerstand gegen Triebfedern
der Sinnlichkeit erkennen lasse.””' Damit kann nicht ge-
meint sein, die Triebfedern der Sinnlichkeit wiirden durch
das Gefihl der Demiitigung eingeschrankt, nachdem die
praktische Vernunft dieses Gefiihl hervorgerufen hat. Ist
die Demiitigung eine Wirkung der Einschrinkung der
Neigungen, setzt sie einen direkten motivierenden Ein-
fluff der Vernunft, der dem motivierenden Einfluf} der
Neigungen entgegengesetzt ist, bereits voraus. Auch hat

150 KpV 'V, 79.
51 KpV V, 78 .
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das Gefiihl der Demiitigung nach Kant Unlustcharak-
ter."”? Ein Gefiihl mit Unlustcharakter kann aber keinen
motivierenden Einfluf} dahin ausiiben, dafl ein unlustbe-
haftete Zustand eintritt oder andauert, der mit dem Zu-
riickdringen des Einflusses der Neigungen verbunden ist.
Ebensowenig kann gemeint sein, dafl der Widerstand ge-
gen die sinnlichen Triebfedern indirekt durch die Erhe-
bung oder Schitzung herbeigefiithrt wird, nachdem die
praktische Vernunft ein entsprechendes positives Gefiihl
bewirkt hat. Sonst wiren die Einschrinkung der Neigun-
gen und die dadurch bewirkte Demiitigung eine Folge da-
von, dafl die Erhebung und Schitzung stattfindet und ei-
nen Widerstand gegen die sinnlichen Triebfedern ausiibt.
Die Erhebung ginge der Demiitigung voraus. Nach Kant
verhalt es sich aber gerade umgekehrt. Jedenfalls ist die
Demiitigung fiir ithn keine Folge der Erhebung. Die De-
mitigung und die Erhebung oder Schitzung kénnen da-
her nur eine Wirkung des direkten Widerstandes der prak-
tischen Vernunft gegen die Triebfedern der Sinnlichkeit
sein. Sie setzen einen direkten motivierenden Einfluf der
praktischen Vernunft dahin voraus, dafl den sinnlichen
Triebfedern ihr bestimmender Einfluf§ auf die Willkir ge-
nommen wird. Das ist aber nur die andere Seite dessen,
dafl die praktische Vernunft direkt, nicht nur indirekt tiber
ein positives Gefiithl der Erhebung, unmittelbar die Will-
kir besummt.

Andere Beschreibungen eines ,moralischen Gefiihls“ in
den Hauptschriften gehen ebenfalls von einer direkten
motivierenden Wirkung der praktischen Vernunft auf die
Willkiir aus. Nach Kant geht Moralitdt mit einem Gefiihl
der Zufriedenheit mit sich selbst einher. Als Quell dieser
Zufriedenheit bezeichnet Kant das Vermogen, mit tiber-

52 KpV V, 78,
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wiegender Gesinnung das moralische Gesetz zu befolgen
und die damit gleichgesetzte ,,Unabhingigkeit von Nei-
gungen, wenigstens als bestimmenden ... Bewegursachen
unseres Begehrens“.'” Die Bestimmung der Willkiir
durch das moralische Gesetz geht der Zufriedenheit da-
nach wenigstens logisch voraus, kann durch diese also
nicht vermittelt sein. Daneben finden sich in der Meta-
physik der Sitten noch andere Umschreibungen des
moralischen Gefiihls. Wenn es heif3t, es handele sich um
»die Empfinglichkeit von Lust und Unlust blof} aus dem
Bewuftsein der Ubereinstimmung oder des Widerstreits
unserer Handlung mit dem Pflichtgesetze®,"* diirfte die
betreffende Lust oder Unlust ebenfalls als eine Form von
Zufriedenheit zu verstehen sein. Das legt der Vergleich mit
einer Textstelle nahe, nach der das Bewufitsein einer
Willensbestimmung unmittelbar durch das Gesetz Grund
eines Wohlgefallens an der hervorgebrachten Handlung
sei. Dieses Wohlgefallen setzt Kant mit Lust oder Wohlge-
fallen an sich selbst gleich." Auch danach ist also eine
direkte Wirksamkeit der Vernunft vorausgesetzt. Im glei-
chen Kapitel der Metaphysik der Sitten definiert Kant das
moralische Gefiihl noch als ,die Empfanglichkeit der frei-
en Willkiir fiir die Bewegung derselben durch praktische
reine Vernunft (und ihr Gesetz) ...“.!*® Wie diese Stelle zu
interpretieren ist, ist nicht ganz klar. Wenn das Gesetz
subjektiver Bestimmungsgrund der Willkir sein kann,
setzt das auf seiten der Willkiir selbstverstandlich auch ei-
ne entsprechende Verfassung voraus, nach der sie durch
Vernunft zum Handeln bewegt werden kann. Sollte mit
der Auferung iiber die Empfinglichkeit der Willkiir nicht

1 KpV V, 117.
15 MST VI, 400.
155 KpV V, 116.
156 MST VI, 400.
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mehr gemeint sein als ein Hinweis auf diese Verfassung
der Willkiir, wire mit der Feststellung der Empfanglich-
keit der Willkiir nicht mehr gesagt, als daf} die praktische
Vernunft subjektiver Bestimmungsgrund der Willkiir sein
kann. Das mit Empfinglichkeit gleichgesetzte moralische
Gefiihl lif8t sich daneben auch noch anders interpretieren.
Kant beschreibt das moralische Gefiihl an einer Stelle als
sein Gefiithl der Wirkung ... welche der in ihm [dem Men-
schen] selbst gesetzgebende Wille auf das Vermdgen aus-
iibt darnach zu handeln“."”” Danach ist die Wirkung der
praktischen Vernunft auf die Willkiir als solche von einem
bestimmten Gefiihl begleitet bzw. diese Wirkung wird sel-
ber gefiihlt. Entsprechend liefle sich das Gefiihl der Emp-
fanglichkeit als dieses begleitende Gefiihl bzw. Fiihlen der
Wirksamkeit verstehen. Ob und wieweit sich dieses Ge-
fihl von dem Gefiihl der Achtung im Sinne der bereits
erwihnten Erhebung oder im Sinne des Bewuf3tseins der
Unterordnung des Willens unter das Gesetz unterschei-
det, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls geht auch diesem
Fihlen eine direkte motivierende Wirkung der prakti-
schen Vernunft auf die Willkiir logisch voraus.

Bis hierher hat sich gezeigt, daf Kant entgegen einiger sei-
ner Auflerungen einen direkten motivierenden Einfluf}
der praktischen Vernunft auf die Willkiir wenigstens
voraussetzt. Wenn dieser Einfluff vermittelt ist, dann al-
lenfalls durch ein Gefiihl, verstanden als Bewufitsein der
Bestimmung der Willkiir unmittelbar durch das Gesetz
ohne Mitwirkung sinnlicher Antriebe. Damit scheint sich
die pathologische Bestimmung der Willkiir von der Be-
stimmung unmittelbar durch das Gesetz deutlich abgren-
zen zu lassen: Im einen Fall ist Lust Zweck oder ist erwar-
tete oder zur Zeit der Willkiirbestimmung gegenwirtige

157 MST VI, 387.
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Lust antreibendes Moment, im anderen Fall nicht. Anders
verhilt es sich, wenn man der Lust nicht mehr die Bedeu-
tung eines eigenen Gefiihls des Angenehmen oder des
Vergniigens beimiflt, sondern die Bedeutung des Bewuf3t-
seins einer Bestimmung der Krifte in eine bestimmte
Richtung bzw. die Bedeutung einer gerichteten Bewegt-
heit bzw. wenn man dieses Phinomen der gerichteten Be-
wegtheit jedenfalls als den wesentlichen motivierenden
Faktor ansieht. Dann bereitet es Schwierigkeiten, die
Willkiirbestimmung unmittelbar durch das Gesetz und
diejenige durch sinnliche Neigungen als zwei grundlegend
verschiedene Weisen der Willkiirbestimmung und der
Handlungsmotivation anzusehen. Denn ohne einen moti-
vierenden Faktor dieser Art, ohne eine Handlungstendenz
bzw. das Bewufltsein einer gerichteten Bewegtheit, ist
auch das moralische, am Sittengesetz ausgerichtete Han-
deln nicht moglich. So schreibt Kant denn auch, dafl die
Bestimmung des Willens bloff durch die Vernunft ,inner-
lich gerade dieselbe Wirkung eines Antriebs zur Tatigkeit
tut, als ein Gefiihl der Annehmlichkeit, die aus der begehr-
ten Handlung erwartet wird, wiirde getan haben ...«."®
Denkt man sich die erwartete Annehmlichkeit als notwen-
diges motivierendes Moment fort, wird die Schwierigkeit
deutlich, zwei grundlegend verschiedene Arten der
Willkiirbestimmung auszumachen. Die Besonderheit der
moralischen Motivation kann dann nur noch in der Rich-
tung des Vernunftmotivs liegen.

Kant kennzeichnet den Unterschied zwischen einer auto-
nomen und einer heteronomen Willensbestimmung da-
durch, dafl sich der Wille bei der ersteren unmittelbar
selbst durch die Vorstellung der Handlung bestimme, bei
der letzteren durch die Vorstellung eines von der Hand-

15 KpV V, 116.
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lung verschiedenen Objekts (“... ich soll etwas tun darum,
weil ich etwas anderes will ...“)."”” Im letzten Fall gesche-
he die Willensbestimmung vermittels eines fremden, na-
turgegebenen Antriebs. Soweit Kant damit meint, bei ei-
ner pathologischen Willensbestimmung kénne niemals
einfach nur eine Handlung Gegenstand des Begehrens
sein, ist das, wie bereits angesprochen, in der Sache nicht
einsehbar und widerspricht das auch den Beispielen
Kants. Wenn sich die Willensbestimmung durch das Ge-
setz nach Kant durch die Wirksamkeit eines Motivs aus-
zeichnet, das in seiner Richtung Besonderheiten aufweist,
dann nur in folgender Weise: Die moralische Wil-
lensbestimmung stiitzt sich auf ein Motiv, das auf ein Ver-
halten gerichtet ist, insofern dieses die Eigenschaft auf-
weist, unter einem Maxime'® des Handelns zu fallen, fiir
die gilt: Ist die Maxime die Maxime des Unterlassens einer
Handlung, ist die korrespondierende Maxime des positi-
ven Tuns dieser Handlung nicht im Sinne des kategori-
schen Imperativs verallgemeinerbar, ist es die Maxime ei-
nes positiven Tuns, ist diese Maxime verallgemeinerbar
und die gegenteilige Maxime des Unterlassens der Hand-
lung nicht verallgemeinerbar.®’

159 GMS 1V, 444.

160 Zum Begriff der Maxime bei der Verwendung des kategorischen Im-
perativs als Beurteilungskriterium siehe niher Schnoor (1989), 92 ff.

1! Dazu, dafl sich Gebote nach dem kategorischen Imperativ indirekt
aus der Nichtverallgemeinerbarkeit gegenteiliger Maximen ergeben vgl.
Aul (1983), 85 ff.; Wellmer (1986), 21 ff. Fiir den weiteren Gang der
Untersuchung kommt es im iibrigen nicht darauf an, ob sich Handlungs-
gebote nach Kant nur indirekt aus der Nichtverallgemeinerbarkeit von
Maximen oder auch direkt aus deren Verallgemeinerbarkeit herleiten,
worauf etwa die Formulierung des obersten Prinzips der MST (VI, 395)
hinzudeuten scheint. Im letzteren Fall wire die oben gegebene Beschrei-
bung des moralischen Motivs lediglich entsprechend umzuformulieren.
Im einzelnen bereitet die Interpretation des kategorischen Imperativs
und die Herleitung von Handlungsge- oder Handlungsverboten aus thm
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Nach dieser Interpretation lassen sich Formulierungen
wie die, es handele sich um eine Willensbestimmung durch
die Vorstellung einer Handlung, durch das Gesetz oder
durch die Vorstellung des Gesetzes oder die Formulie-
rung, die Willkiir werde ,,durch die blofle Vorstellung der
Qualifikation ihrer Maxime zur allgemeinen Gesetzge-
bung® bestimmt,'** wie folgt zusammenfiihren: Die Wil-
lensbestimmung durch das Gesetz ist die Bestimmung der
Willkiir durch ein Motiv, das sich auf ein Verhalten richtet,
das unter Maximen fallt, die in der angegebenen Weise im
Sinne des kategorischen Imperativs qualifiziert sind. Vor-
aussetzung der Wirksamkeit dieses Motivs ist die Vorstel-
lung der Person, daf} ein Verhalten unter entsprechend
qualifizierte Maximen fallt.

Daneben ist noch eine andere Interpretation denkbar.
Nach ihr strebt das moralische Motiv Verhaltensweisen
nicht als solche an, die unter entsprechend qualifizierte
Maximen fallen, sondern als solche, die nach einem kate-
gorischen Imperativ geboten sind, als gebotene Verhal-
tensweisen also.'® Gegen diese Interpretation spricht be-
reits eine Formulierung wie die eben genannte, nach der
die Willktir durch die Vorstellung der Qualifikation von
Maximen zur allgemeinen Gesetzgebung, also nicht des
Gebotenseins der Maximen bzw. der entsprechenden
Handlungen bestimmt wird. Gegen diese Interpretation
spricht aber auch, dafl der Begriff des Gebotenseins be-
reits einen motivierenden Einfluf} der Vernunft mitein-
schliefit. Wie bereits angesprochen wurde, ist die Verbind-
lichkeit eines Gesetzes nach Kant mit einer Noétigung,

noch eine Reihe von Schwierigkeiten, auf die hier nicht niher einzuge-
hen ist. Siehe dazu etwa Wimmer (1982), 241 ff.; Schnoor (1989) mit
umfangreichen Nachw.

12 MSR VI, 26.
16 So etwa Moritz (1951), 37, 101.
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d. h. mit einem inneren Zwang verkniipft, der einen Wi-
derstand gegen die sinnlichen Antriebe darstellt. Dieser
Widerstand kann nur durch ein entgegenstehendes Motiv
zustande kommen. Dieses entgegenstehende Motiv, das
die Willkiir gegen den Widerstand der Neigungen und oh-
ne deren Mitwirkung zum Handeln bestimmt, ist kein an-
deres als das moralische Motiv, um das es hier geht. Zu
sagen, das Vernunftmotiv strebe Handlungen als gebotene
an, hiefle also zu sagen, das Motiv strebe sie insofern an,
als ein Vernunftmotiv zu ihnen bewege, insofern also, als
ein Motiv zu ihnen bewege, das die Handlungen als gebo-
tene anstrebe, d. h. als Handlungen anstrebe, zu denen ein
Vernunftmotiv bewege usw. Ein Regref§ wire unvermeid-
lich."* Im folgenden ist daher davon auszugehen, dafl
»aus Pflicht zu handeln® bei Kant nicht heift, Handlun-
gen als gebotene anzustreben, sondern als solche, die dem
Kriterium des kategorischen Imperativs geniigen, d. h. in
der angegebenen Weise unter eine entsprechend quali-
fizierte Maxime fallen.

D. Ankniipfungspunkte fiir den oben
entwickelten Begriindungsansatz

Interpretiert man die Willensbestimmung durch das Ge-
setz in der angegebenen Weise, ist diese Art der Willens-
bestimmung mit anderen, nichtmoralischen Formen der
Handlungsmotivation, die sich ebenfalls auf Handlungs-
tendenzen bzw. das Bewufitsein einer gerichteten Bewegt-

1% Vgl. dazu auch das Regreflargument von W. D. Ross (1930), 5 ., das
er gegen eine Pflicht, aus dem Motiv des ,Pflichtgefiihls“ (sense of duty)
zu handeln, vorbringt: Es komme zu einer Pflicht, aus dem Gefiihl zu
handeln, daff es Pflicht ist, aus dem Gefiihl zu handeln, daff es Pflicht ist
usf. Dazu auch Paton (1962), 136 {.
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heit stiitzen, weitgehend strukturgleich: In allen Fillen ist
eine Handlungstendenz oder das Bewufitsein einer ge-
richteten Bewegtheit motivierender Faktor, die sich direkt
auf einen auflerhalb der Tendenz liegenden Gehalt richtet.
Im Fall des moralischen Motivs mag dieser Gehalt -
Verhaltensweisen mit der Eigenschaft, unter nach dem
kategorischen Imperativ qualifizierte Maximen zu fallen —
formalen Charakter haben. Auch darin besteht jedoch in-
sofern kein Unterschied zu anderen Motiven, als auch an-
dere Motive auf Handlungen gerichtet sein konnen, die
die Eigenschaft haben, bestimmten mehr oder weniger ab-
strakten Regeln zu entsprechen. Beispielsweise ist ein
durch Erziehung erworbenes, vom moralischen Motiv
unterschiedenes Motiv denkbar, in Einklang mit der
Rechtsordnung eines Landes oder bestimmten sozialen
Normen zu handeln.

Angesichts  dieser weitgehenden Strukturgleichheit
scheint es zweifelhaft, ob die Willkiirbestimmung durch
das moralische Motiv diejenige Einzigartigkeit und
Unvergleichbarkeit mit anderen Arten der Motivation
zum Handeln aufweist, die Kant ithr immer wieder bei-
mifit. Man denke etwa an Formulierungen wie: ,,Das We-
sentliche aller Bestimmung des Willens durchs sittliche
Gesetz ist: daf er als freier Wille, mithin nicht blof} ohne
Mitwirkung sinnlicher Antriebe, sondern selbst mit Ab-
weisung aller derselben, und mit Abbruch aller Neigun-
gen, sofern sie jenem Gesetze zuwider sein konnte, blof}
durchs Gesetz bestimmt werde.“'®* Solche Formulierun-
gen bringen zum Ausdruck, daf fiir Kant zwischen den
moralischen und allen anderen Motiven ein Gegensatz-
verhiltnis ganz besonderer Art besteht. Dieses Gegen-
satzverhiltnis ist fiir den Einzelnen nach Kant, wie bereits

15 KpV 'V, 72.
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angesprochen wurde, auch erfahrbar, jedenfalls indirekt,
iber die Wirkung des Vernunftmotivs auf die anderen
Triebfedern. Worin besteht aber die Besonderheit des Ge-
gensatzverhiltnisses zwischen dem angegebenen Moral-
motiv und anderen Motiven im Vergleich zu derjenigen
Gegensitzlichkeit, die zwischen anderen Motiven beste-
hen kann? Im einen wie im anderen Fall handelt es sichum
ein Verhiltnis zwischen Motiven, die auf einen jeweils
unterschiedlichen Gehalt gerichtet sind, und die in dem
Sinne in Konflikt geraten kénnen, dafl sich das eine Motiv
nur auf Kosten eines anderen erfiillen lilt. Demgegentiber
setzte ein Gegensatzverhiltnis, das zu Wendungen wie
»mit Abweisung aller sinnlichen Antriebe berechtigt, zu-
mindest voraus, dafl sich das moralische Motiv seiner
Richtung nach direkt auf die Willensbestimmung durch
andere Motive bezieht und sich direkt gegen eine solche
Willensbestimmung richtet. Das Motiv in Richtung auf
Handlungen, die unter nach dem kategorischen Imperativ
qualifizierte Maximen fallen, weist keinen solchen direk-
ten Bezug auf.

Wie konnte ein Motiv beschaffen sein, das von ganz ande-
rer Struktur ist als andere Motive und zu diesen anderen
Motiven in einem Gegensatzverhiltnis steht, das seine
Grundlage in der Richtung des Motivs gegen die bestim-
mende Wirksamkeit der anderen Motive hat? Ein Motiv
weist dann eine einzigartige Struktur auf, wenn es nicht
direkt auf Gehalte auflerhalb seiner selbst gerichtet ist.
Eben das trifft auf das Motiv der Ungebundenheit zu: Es
richtet sich darauf, als Motiv, das auf keinen Gehalt ge-
richtet ist, weitestmoglich handlungswirksam zu sein. Wie
ausgefiihrt, geht dieses Motiv dahin, in Richtung auf ein
Handeln wirksam zu sein, das an keinem Gehalt aus-
gerichtet ist und das von einem Motiv bestimmt ist, das auf
keinen Gehalt gerichtet ist. Damit geht es seiner Richtung
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nach zugleich dahin, daf} die anderen, gebundenen Motive
nicht bestimmend sind. Dadurch ist ein besonderes
Gegensatzverhiltnis zu allen anderen Motiven begriindet,
das seine Grundlage in der Richtung des Motivs auf eine
ausgezeichnete Form der Willensbestimmung unter Aus-
schlufl der bestimmenden Wirksamkeit anderer Motive
hat. Dieses Gegensatzverhiltnis weist dariiber hinaus die
Besonderheit auf, dafl die Ausrichtung auf Ungebunden-
heit eine Ausrichtung auf Ungebundenheit bei Geltenlas-
sen der gebundenen Motive ist. Dieses Moment des Gel-
tenlassens der nichtmoralischen Motive findet sich auch
bei Kant. So bezeichnet Kant die natiirlichen Neigungen
als ,,an sich selbst betrachtet gut, d. i. unverwerflich“ und
ihre Ausrottung als tadelhaft.'*

Festzuhalten bleibt: Dem kantischen Gedanken einer
moralischen Motivation von einzigartiger Struktur und
von einem Gegensatzverhiltnis zu allen anderen Motiven
ganz besonderer Art wird das Motiv der Ungebundenheit
weit eher gerecht als das oben beschriebene Moralmotiv in
Richtung auf Handlungen, die die Eigenschaft haben, un-
ter nach dem kategorischen Imperativ qualifizierte Maxi-
men zu fallen. Das Motiv der Ungebundenheit verdient
dartiber hinaus insofern in besonderer Weise den Namen
eines Vernunftmotivs, als es demjenigen, der dieses Motiv
verfolgen will, eine in einem ausgezeichneten Sinne ratio-
nale Haltung abverlangt: die Ausrichtung daran, was sich
bei radikalem Fragen nach Handlungsbegriindungen als
begriindet erweist.

Der hier verfolgte Begriindungsansatz liegt aber noch in
anderer Hinsicht in der Konsequenz der kantischen
Gedankenfiihrung, nicht nur insofern, als er den Gedan-
ken einer moralischen Handlungsmotivation von beson-

16 MSR VI, 58.
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derer Struktur und den eines besonderen motivationalen
Gegensatzverhiltnisses aufgreift: Auch der Ansatz,
Handlungsmaf3stibe indirekt damit zu begriinden, dafl sie
einem Mafistab entsprechen, auf den sich ein Vernunftmo-
tiv richtet, aus dem heraus zu handeln selbstgerechtfertigt
ist, liegt in der Konsequenz der Gedankenfithrung Kants.
So laflt sich die angesprochene Verkniipfung des Gel-
tungsbegriffs mit einem ,Nétigung“ genannten motiva-
tionalen Einfluf verniinftiger Art dahin zu Ende denken,
dafl dem Sittengesetz liberhaupt keine gegeniiber dem
Vernunftmotiv eigenstindige Geltung zukommt. Viel-
mehr soll das Sittengesetz allein deswegen befolgt werden,
weil mit der Befolgung des Sittengesetzes das Vernunft-
motiv erfiillt wird und weil es selbstgerechtfertigt ist, aus
diesem Motiv heraus zu handeln. Wenn es bei Kant heifit,
»denn dieses Sollen ist eigentlich eine Wollen, das unter
der Bedingung fiir jedes verntinftige Wesen gilt, wenn die
Vernunft bei ihm ohne Hindernisse praktisch wire<,'”’
laflt sich das in diese Richtung deuten: Der Einzelne soll
deswegen nach dem Gesetz handeln, weil es Gegenstand
eines verniinftigen Wollens ist, d. h. weil mit seiner Befol-
gung ein Vernunftmotiv verwirklicht wird, das bei Men-
schen als , Triebfeder* erscheint und mit ,N6tigung® ein-
hergeht, da andere Motive Hindernisse fiir ein Handeln
aus diesem Motiv heraus bilden.

Versteht man den Begriindungsansatz Kants in der an-
gegebenen Weise dahin, daff ein Vernunftmotiv mafistab-
bildend ist, lafit sich der Gedanke der Selbstgesetzgebung
der praktischen Vernunft folgendermaflen fortdenken:
Der Gedanke der Selbstgesetzgebung der praktischen
Vernunft besagt, daf} ein Vernunftmotiv mafistabbildend

167 GMS 1V, 449; vgl. KpV VI, 259: ... nur, daf§ sie als reine Vernunft
praktisch sein kann, macht es ihr méglich gesetzgebend zu sein®.
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ist, ohne an Gehalten auflerhalb seiner selbst ausgerichtet
zu sein. Eben das trifft auf das Motiv der Ungebundenheit
zu, insofern es sich darauf richtet, als Motiv, das auf keinen
Gehalt gerichtet ist, weitestmoglich handlungswirksam zu
sein.

Die Uberlegungen in diesem Kapitel sollten deutlich ma-
chen, dafl der hier verfolgte Begriindungsansatz in einigen
wesentlichen Punkten an die Gedankenfihrung Kants an-
kntipfen kann und in deren Konsequenz liegt. Alle
Ankniipfungspunkte, Parallelen oder Unterschiede zur
praktischen Philosophie Kants konnen hier nicht erértert
werden. Festzuhalten bleibt jedenfalls, daf8 bei einem
maf3stabbildenden Vernunftmotiv der Ungebundenheit
nicht der kategorische Imperativ oberster orientierender
Maf3stab fiir die Beurteilung von Handlungen bzw. Hand-
lungsmaximen ist, sondern der davon verschiedene Maf3-
stab der Ungebundenheit. Im folgenden gilt es, diesen
Maflstab der Ungebundenheit in Richtung auf ein hand-
lungsorientierendes Ideal zu konkretisieren.
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IV. Das handlungsorientierende Ideal
des Maf3stabs der Ungebundenheit

A. Der Mafistab der Maximierung der Motiverfiillung

Wenn die Verfolgung irgendeines Gehalts mit dem Maf-
stab der Ungebundenheit vereinbar ist, kann sich dieser
Gehalt nicht aus dem Maf3stab der Ungebundenheit im
engeren Sinne ableiten. Er mufl sich vielmehr aus dem
Geltenlassen der gebundenen Motive ergeben, aus dem
Verfolgen eines gebundenen Motivs also. Wer ein eigenes
gebundenes Motiv verfolgt, d. h. wer die Entscheidung
trifft, ein gegenwirtiges, gebundenes Motiv mit der Rich-
tung auf einen bestimmten Gehalt zu erfiillen, kann sein
Handeln in verschiedener Hinsicht an einem Gehalt aus-
richten, je nachdem wegen welcher Eigenschaften er die
Erfillung des betreffenden Motivs wihlt: an dem Gehalt
ein Motiv mit der Richtung des gewahlten Motivs zu er-
fillen, an dem Gehalt, ein gegenwirtiges gebundenes Mo-
tiv zu befordern und nicht etwa ein solches, das erst in
Zukunft bestehen wird, an dem Gehalt, auf die Erfiillung
eines eigenen gebundenen Motivs hinzuwirken und nicht
etwa auf die Erfiillung des Motivs eines anderen. Die Aus-
richtung des Handelns an einem dieser Gehalte steht zum
Maf3stab ungebundenen Handelns im engeren Sinne im
Gegensatz. Dieser Gegensatz wird bedeutsam, fragt man
nach den einschrinkenden Bedingungen fiir die Erfiillung
der gebundenen Motive des Handelnden. Diese Bedin-
gungen sollen ja derart sein, dafl sie den Mafistab der
Ungebundenheit im engeren Sinne zur Geltung bringen.
Gesucht sind also einschrinkende Bedingungen, die einer-
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seits die Verfolgung der gebundenen Motive zulassen, die
das Handeln aber dennoch weitestmoglich aus der
Ausrichtung auf die genannten Gehalte herauslosen.

Das Handeln ist dann ein Stiick weit aus dieser Ausrich-
tung herausgel6st, wenn der Handelnde sein eigenes,
gegenwirtiges Motiv, das er verfolgt, nicht deswegen
wihlt, weil das oberste Kriterium seiner Handlungswahl
die Erfillung eines Motivs ist, das die Eigenschaft auf-
weist, in die Richtung zu bewegen, in die es bewegt, ge-
genwartig zu sein oder dem Handelnden anzugehoren.
Wegen welcher Eigenschaften darf der Handelnde dieses
Motiv aber sonst verfolgen? Die Antwort ist: Der Han-
delnde bindet sein Handeln bei der Verfolgung seiner ge-
bundenen Motive dann in geringstmdoglichem, mit dem
Geltenlassen der gebundenen Motive noch vereinbaren
Mafle an einen Gehalt, wenn er die Erfiillung des eigenen,
gegenwirtigen, gebundenen Motivs letztlich tiberhaupt
nicht nach den Kriterien irgendwelcher spezieller Eigen-
schaften dieses Motivs wihlt und verfolgt. Das Hand-
lungskriterium besteht nicht in der Erfiillung eines realen,
gebundenen Motivs mit speziellen Eigenschaften, sondern
darin, ein gebundenes Motiv zu erfillen, weil es die ab-
strakten Merkmale eines realen, gebundenen Motivs auf-
weist: die Merkmale, jetzt oder zukiinftig eine Person in
Richtung auf einen bestimmten Gehalt zu bewegen.
Dieser Gehalt 1afit sich nicht weiter reduzieren. Man kann
die Merkmale nicht noch abstrakter fassen und noch wei-
tere Bestimmungen weglassen, etwa die Bestimmung, dafl
es sich um reale, d. h. gegenwirtige oder zukiinftige Moti-
ve, oder um die Motive einer Person handelt. Das wird
deutlich, beachtet man, daff die Merkmale eines Motivs,
wegen denen es verfolgt werden darf, nur solche Motive
erfassen diirfen, die der Mafistab der Ungebundenheit
auch gelten lafit.

208

https://dok.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:09. Idel - [ —



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Welche gebundenen Motive sind es genauer, deren Ver-
folgung der Maflstab der Ungebundenheit unter ein-
schrinkenden Bedingungen zulaflt? Soll sich der Mafistab
der Ungebundenheit dadurch auszeichnen, daff seine An-
wendung es erfordert, Gehalte in Frage zu stellen, betrifft
das auch den Gehalt des Elements des Geltenlassens. Wie
bereits angesprochen wurde, ist auch dieses Element des
Geltenlassens gebundener Motive eine Art von Gehalt,
wenn auch kein solcher Gehalt, der die Ausrichtung des
Handelns in Richtung auf die Verwirklichung von etwas
verlangt. Um einen Gehalt bei Anwendung des Maf3stabs
der Ungebundenheit sinnvoll in Frage stellen zu kénnen,
darf der Maf} stab diesen Gehalt nicht selbst aufweisen.
Der Gehalt des Elements des Geltenlassens des Mafistabs
der Ungebundenheit soll daher moglichst gering sein.
Dazu stiinde es in Widerspruch, wenn der Mafistab ge-
genwirtige, gebundene Motive eines Handelnden gelten
liele, weil sie gegenwirtig sind oder gerade dem Han-
delnden angehoren. Dagegen sind folgende Bestimmung
unverzichtbar: Die geltengelassenen Motive miissen sich
einer Person zuordnen lassen, die iiber das Motiv der
Ungebundenheit oder wenigstens die Anlagen dazu ver-
fiigt, und sie miissen diejenigen Merkmale aufweisen, we-
gen denen die Motive in einer noch offenen Handlungssi-
tuation zu einem Motiv in Richtung auf Ungebundenheit
in Konkurrenz treten konnen: Sie miissen tatsichlich,
jetzt oder zukiinftig, handlungsbewegend sein, und zwar
in Richtung auf einen bestimmten Gehalt.

Damit wird deutlich, daf} die angegebenen Merkmale, die
das Kriterium fir die Verfolgung gebundener Motive
umschreiben, gerade diejenigen Motive erfassen, die der
Maf3stab der Ungebundenheit gelten lifit, und das auch
nur mit der Einschrinkung, dafl unter den Begriff einer
Person nur solche handlungsfihigen Subjekte fallen, die
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tiber das Motiv der Ungebundenheit oder die Anlage dazu
verfiigen. Wiirde man den Gehalt der Merkmale ,reales,
gebundenes Motiv einer Person® abstrakter fassen, fielen
auch Motive unter diese Merkmale, die der Maf3stab der
Ungebundenheit nicht gelten lafit.

Der Mafistab der Ungebundenheit it nach dem Gesag-
ten nur die Alternative zu, sich entweder jeder Erfillung
der eigenen gebundenen Motive zu enthalten, was prak-
tisch nicht méglich ist, oder die eigenen Motive nach dem
Handlungskriterium zu verfolgen, Motive zu verfolgen,
die die abstrakten Merkmale aufweisen, reale, gebundene
Motive einer Person zu sein. Sind die eigenen gegenwirti-
gen Motive aber aufgrund dieser Merkmale relevant, mis-
sen andere Motive, die ebenfalls diese Merkmale aufwei-
sen, ebenso relevant sein. Das Handlungskriterium be-
steht dann darin, so zu handeln, daf die Erfiillung aller
Motive maximiert wird, die diese Merkmale aufweisen.
Dafl das Kriterium in der Maximierung der Erfiillung al-
ler, nicht nur einiger solcher Motive besteht, ergibt sich
aus folgender Erwigung: Bestiinde das Handlungskriteri-
um in der Erfillung einiger realer, gebundener Motive,
miiflte der Handelnde vollig beliebig wihlen, welches die-
ser Motive er erfillt. Er soll die Erfiilllung des Motivs ja
nicht wegen spezieller Eigenschaften dieses Motivs wih-
len. Er muflte also stindig véllig beliebig gebundene Mo-
tive erfiillen oder nicht erfillen. Er diirfte nicht etwa belie-
big ein Motiv mit der Richtung R wihlen und dann in der
Folgezeit die Erfiillung des Motivs mit der Richtung R
zum Handlungskriterium machen. Sonst wiirde er sein
Handeln in der Folgezeit an diesem speziellen Gehalt,
dem Gehalt R, ausrichten. Dazu, stindig vollig beliebig zu
handeln, ist aber niemand in der Lage. Die einzige Alter-
native zur Ausrichtung an einem speziellen Gehalt ist da-
her die Ausrichtung am Kriterium der Maximierung der
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Erfillung aller Motive, die die genannten abstrakten
Merkmale aufweisen.

In der Regel ist es nicht moglich, die Erfillung jedes
gebundenen Motivs, dessen Beforderung in einer Situa-
tion zur Wahl steht, bestméglich zu beférdern. Haufig
geht die Erfilllung des einen Motivs auf Kosten der Erfiil-
lung eines anderen. Der Handelnde muf§ dann zwischen
der mehr oder weniger intensiven Erfiillung verschiede-
ner Motive eine Wahl treffen. Fir diese Wahl braucht der
Handelnde ein Kriterium, das iiber das Kriterium der
Maximierung der Erfiilllung gebundener Motive hinaus-
geht. Als solches Kriterium bietet sich das Kriterium der
Stirke der Motive an, Stirke dabei verstanden als die Ei-
genschaft eines Motivs, mehr oder weniger handlungsbe-
wegend zu sein. Mit der Ausrichtung an diesem Kriteri-
um ist das Handeln einerseits nicht an spezielle Gehalte
wie bestimmte Richtung, zeitliche Lage oder personliche
Zugehorigkeit des Motivs gebunden. Andererseits liegt
die Beachtung dieses Kriteriums in der Konsequenz da-
von, gebundene Tendenzen gelten zu lassen. Denn ein
eigenes gebundenes Motiv gelten, d. h. das Hinwirken auf
seine Erfillung zuzulassen, schliefit es ein, dieses Motiv
auch in einer noch niher zu beschreibenden Weise bewe-
gend sein zu lassen. Das wird gleich noch deutlich wer-
den.'® Von daher ist es nur folgerichtig, bei einem Kon-
flikt zwischen gegenwirtigen, gebundenen Motiven des
Handelnden das bewegendere Motiv auch bewegender
sein zu lassen. Eine weitere Konsequenz ist dann die,
Motive auch in dem Fall nach ihrer Stirke zu gewichten,
dafl zwischen der Erfiillung von Motiven zu wihlen ist,
die verschiedene Zeiten oder verschiedene Personen be-
treffen. Ob ein Motiv gegenwirtig oder zukiinftig ist

168 Sjehe dazu unten S. 216.
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oder welcher Person es zugehort, soll ja nicht relevant
sein.

Eine weitere Frage stellt sich: Ist es begriindet, auf die wei-
testmogliche Erfiillung der gebundenen Motive aller in ih-
rer Gesamtheit hinzuwirken? Oder ist darauf hinzuwir-
ken, daf} die gebundenen Motive jeder einzelnen Person
im gleichen Umfang erfiillt werden, wenn zwischen bei-
dem zu wihlen ist? Wer die Erfillung der Motive jeder
Person im gleichen Umfang zum Kriterium macht, mifit
immer noch dem Umstand Gewicht bei, daff es die Motive
bestimmter, voneinander verschiedener Personen sind.
Demgegeniiber soll es nach dem Gesagten fiir die Wahl,
welches Motiv erfiillt wird, ginzlich irrelevant sein, daf§
das Motiv einer bestimmten Person zugehort. Danach ist
es konsequenter, auf die Erfiillung gebundener Motive
von Personen tiberhaupt abzustellen, d. h. auf die Erfiil-
lung aller Motive in ihrer Gesamtheit.'®

B. Die Richtung darauf, dahin wirksam zu sein,
dafS das Handeln ungebunden ist

Wire der angesprochene Mafistab der Maximierung der
Motiverfiillung alles, was sich dem Maf3stab der Ungebun-

16 Was den Mafistab der Maximierung der Motiverfiillung anbelangt,
stellen sich daneben noch weitere Fragen, die hier nicht alle diskutiert
werden konnen. So ist hier nicht niher zu erdrtern, ob die Erfiillung
eines gebundenen Motivs nur dann relevant ist, wenn der Trager dieses
Motivs von der Erfiillung dieses Motivs Kenntnis erlangt (vgl. dazu Hare
(1981), 104). Auch was Motive anbelangt, die sich auf die Verwirklichung
eines Sachverhalts in der Zukunft richten, ergeben sich eine Reihe weite-
rer, hier nicht zu diskutierender Fragen (vgl. dazu unten Anm. 171).
Siehe auch Brandt (1979), 247 {f., der auf einige Schwierigkeiten eines
nicht niher eingegrenzten Mafistabs der Maximierung der Motiverfiil-
lung hinweist.
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was die Geltung von Regeln anbelangt. Sobald es um Re-
geln im angegebenen Sinne geht, um Normen also, deren
Geltung von allen einschlagigen prima facie-Normen und
deren Rangverhiltnissen abhingt, ist es nicht einmal
wahrscheinlich, daf§ eine universelle Norm, die in prakti-
schen Argumentationen einer Rolle spielt, Regelcharakter
in diesem Sinne hat: daf§ sie i allen nur denkbaren Fillen,
in denen sie anwendbar ist, ausnahmslos befolgt werden
soll.'

Praktikabler und dennoch auf die Geltung einer Norm
unter Beriicksichtigung aller Umstinde bezogen ist fol-
gendes Regelverstindnis: Wer eine Norm als Regel im zu
erlduternden Sinne bezeichnet, bringt damit zum Aus-
druck, daf} die Geltung der Regel in der jeweiligen Ent-
scheidungssituation von in der Situation einschligigen
prima facie-Normen und deren Rangverhiltnis abhingt
und dafl die Norm befolgt werden soll, wenn sie ihrem
Inhalt nach anwendbar ist und wenn ferner keine Anhalts-
punkte dafiir erkennbar sind, daf} es in der jeweiligen Ent-
scheidungssituation unter Beriicksichtigung aller Um-
stande nicht geboten ist, normgemifl zu handeln. Man
kann diese Art von Normgeltung auch als ,Geltung des
ersten Anscheins“ bezeichnen. Sie ist von der Geltung ei-
ner Norm ,,im Normalfall“ zu unterscheiden.'?! Wer jene
Art von Geltung behauptet, sagt damit, daf} die Norm in
einer vielzahl gleichgelagerter Fille, in denen die Norm
ihrem Inhalt nach anwendbar ist, unter Berticksichtigung
aller Umstinde gilt oder dies wahrscheinlich ist, ohne im
Blick auf simtliche Anwendungssituationen die Bedin-

einiger moralischer Normen angenommen. Vgl. auch Schefold (1983),
101 ff.

120 Vel. dazu Alexy (1979), 68 ff. Neumann (1986), 26.
12! Zur Geltung im Normalfall vgl. auch Schefold (1983), 106 f.
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soll, wenn dies der klugen Erfiillung der eigenen Motive
zuwiderlauft.

Was diese moralische Fragestellung anbelangt, scheint der
Maf3stab der Ungebundenheit nach den eben angestellen
Uberlegungen auf eine Form von Utilitarismus hinauszu-
laufen, die, wenn auch nicht in der Begriindung, so doch
im Ergebnis beispielsweise dem Priferenzutilitarismus
shnlich ist, den Hare vertritt.'’”> Der Handelnde soll die
Motive anderer nach dem Gesagten ja ebenso beachten
wie seine eigenen und die Handlung wihlen, die zur wei-
testmoglichen Erfillung der gegenwirtigen und zukiinfti-
gen gebundenen Motive aller in ihrer Gesamtheit fiihrt.
Wire dies das einzige Kriterium, trifen die bekannten
Einwinde gegen den Utilitarismus auch den Maf3stab der
Ungebundenheit. Die Konsequenzen aus diesem Mafistab
widersprachen ebenso vielfach grundlegenden morali-
schen Uberzeugungen — etwa in Fragen der Vertei-
lungsgerechtigkeit, der Verfolgung Unschuldiger, wenn
dies den Gesamtnutzen erhoht, etc. — wie andere Formen
eines Handlungsutilitarismus.'”

Zu einer Form von Handlungsutilitarismus gelangt indes
nur, wer das positive Element des Motivs der Ungebun-
denheit aufler acht lif3t, das bisher nur am Rande Beriick-
sichtigung fand: die Richtung darauf, weitestméglich dahin
wirksam zu sein, dafl das Handeln ungebunden ist.

Das Motiv der Ungebundenheit richtet sich nicht speziell
darauf, daf} eine bestimmte Person zu einer bestimmten
Zeit oder an einem bestimmten Ort ungebunden handelt.
Sonst richtete sich das Motiv doch wieder auf einen be-
stimmten Gehalt. Lediglich ein Handeln mit dem abstrak-
ten Merkmal, ungebundenes Handeln zu sein, ist ange-

172 Vgl. Hare (1981), Teil 2 und 3.
173 Zu dieser Art von Einwinden vgl. Hoffe (1975), 29 ff. m. w. Nachw.
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strebt. Diese Beschreibung ist allerdings noch ungenau.
Sie lafit offen, ob angestrebt ist, dahin wirksam zu sein,
dafl moglichst viel ungebunden gehandelt wird, dafl jeder-
mann, wenn er handelt, ungebunden handelt, oder dafd ir-
gendwer irgendwann so handelt. Wire letzteres ange-
strebt, diirfte es sich der Handelnde konsequenterweise zu
keiner Zeit zum Handlungskriterium machen, so zu han-
deln, dafl eine bestimmte Person zu einer bestimmten Zeit
ungebunden handelt. Sonst richtete er sein Handeln doch
wieder an einem bestimmten Gehalt aus. Der Handelnde
miifite stindig beliebig handeln. Das Motiv strebte dann
nicht einmal notwendig das gebundene Handeln dessen
an, dem es angehort. Dieser Deutung ist daher nicht zu
folgen. Ebensowenig wie die dritte kommt die erste Deu-
tung in Betracht. Dafl iiberhaupt, daf} gar noch moglichst
viel gehandelt wird, ist ein zusitzlicher, verzichtbarer Ge-
halt. Der Mafistab der Ungebundenheit setzt den Ent-
schluff voraus, tiberhaupt zu handeln, fordert ihn aber
nicht. Demnach verdient die zweite Deutung des Motivs
den Vorzug: Das Motiv der Ungebundenheit richtet sich
darauf, dahin weitestmoglich wirksam zu sein, dafl jeder-
mann, wenn er handelt, ungebunden handelt, und das
— so ist zu erginzen — bei Geltenlassen der gebundenen
Motive.

Die angestrebte Wirksamkeit nimmt verschiedene Gestalt
an, je nachdem wessen Handeln betroffen ist. Geht es um
die weitestmogliche Wirksamkeit des Motivs dahin, dafl
der Triger des Motivs ungebunden handelt, besteht diese
weitestmogliche Wirksamkeit darin, dafy das Motiv seinen
Trager selbst weitestmoglich zu ungebundenem Handeln
bestimmt - bei Geltenlassen der gebundenen Motive. Was
damit gemeint ist, dafl das Motiv das Handeln bestimmt,
und wie sich dieses Bestimmen zum Geltenlassen der ge-
bundenen Motive verhilt, ist kurz zu erortern.
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Die Tendenz der Ungebundenheit kann einmal in einem
handlungsbewegenden Sinne bestimmend sein. Das ist
dann der Fall, wenn sie den Handelnden in einer Hand-
lungssituation handlungstragend dahin bewegt, einen be-
stimmten Sachverhalt zu verwirklichen, dessen Verwirkli-
chung dem Maf3stab der Ungebundenheit entspricht, bei-
spielsweise dahin, anderen bei der Erfiillung ithrer Motive
zu helfen. Dafl das Motiv handlungstragend ist, heifit da-
bei: Der Handelnde hat sich dazu entschlossen, das Motiv
der Ungebundenheit zu verfolgen und andere Motive nur
soweit zu erfiillen, wie sich das mit dem Vernunftmotiv
vereinbaren lafit.

Das Motiv der Ungebundenheit kann noch in einem ande-
ren, nicht direkt handlungsbewegenden Sinne bestim-
mend sein: Da dieses Motiv die gebundenen Tendenzen
gelten 13t und deren Verfolgung lediglich einschrinken-
den Bedingungen unterwirft, 1afit es auch zu, dafl eine
gebundene Tendenz handlungsbewegend ist. Das Motiv
lif8t dies dann zu, wenn es dem Handelnden nach den ein-
schrinkenden Bedingungen des Maf3stabs der Ungebun-
denheit gestattet ist, ein eigenes, gegenwartiges, gebunde-
nes Motiv zu erfiillen. Das Motiv der Ungebundenheit be-
wegt dann nicht selbst in Richtung auf die Verwirklichung
des Sachverhalts, dessen Verwirklichung das betreffende
gebundene Motiv anstrebt. Das wire uberflissig, da die
gebundene Tendenz motivierend genug ist. Der bestim-
mende Einfluf§ dufert sich dann anders. Er duflert sich da-
rin, dafl der Handelnde das Verfolgen des gebundenen
Motivs einer Priifung und Kontrolle anhand des Mafistabs
der Ungebundenheit unterzieht.

In jedem Fall schlieffit das Bestimmtsein des Handelns
durch das Motiv der Ungebundenbheit ein, daff der Han-
delnde tiber die gegebenen Handlungsalternativen anhand
des Maflstabs der Ungebundenheit als oberstem Hand-
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lungsmaf3stab entscheidet. Auch die Entscheidung fiir die
Verfolgung eines eigenen Motivs ist eine solche Entschei-
dung anhand des Mafistabs der Ungebundenheit, wenn
der Handelnde die Verfolgung des eigenen Motivs davon
abhingig macht, daf} die Verfolgung des Motivs mit dem
Mafistab der Ungebundenheit vereinbar ist. Damit ist ein
wichtiger Punkt angesprochen: Schon die am Maf3stab der
Ungebundenheit orientierte Wahl zwischen offenstehen-
den Handlungsalternativen ist eine Form bestimmender
Wirksamkeit des Motivs der Ungebundenheit. Ist also an-
gestrebt, daff das Vernunftmotiv weitestméglich bestim-
mend ist, dann ist damit auch angestrebt, dafl der Einzelne
zwischen den gegebenen Handlungsalternativen weitest-
moglich selber wahlt. Darauf wird im nichsten Kapitel
noch niher einzugehen sein.

Geht es um das Handeln anderer Personen als der Person
des Tragers des Motivs der Ungebundenheit, kann die
Wirksamkeit in Richtung auf ungebundenes Handeln
nicht darin bestehen, daf} das Motiv selbst das Handeln
der anderen Personen bestimmt. Eine Motiv des Individu-
ums A kann Individuum B nicht unmittelbar zum Han-
deln bewegen. Das ist so auch gar nicht angestrebt. Das
Motiv richtet sich lediglich darauf, dahin weitestméglich
wirksam zu sein, dafl jedermann, wenn er handelt, unge-
bunden handelt. Damit ist zwar auch angestrebt, daf} je-
dermann, wenn er handelt, vom Motiv der Ungebunden-
heit bestimmt 1ist. Das heifit aber nicht, dafl das Handeln
vom Motiv der Ungebundenheit speziell eines bestimm-
ten Individuums bestimmt sein soll. Das wire ein zusitz-
licher Gehalt. Vielmehr richtet sich das Motiv lediglich da-
rauf, dahin weitestmoglich wirksam zu sein, daff ein Mo-
tiv, es selbst oder das Vernunftmotiv einer anderen Person,
zu ungebundenem Handeln bestimmt. Geht es um das
Handeln anderer Personen, kommt als Motiv, das zu un-
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gebundenem Handeln bestimmt, nur ein Motiv der Unge-
bundenheit dieser anderen Personen in Betracht. Es geht
dann darum, dahin weitestmdglich wirksam zu sein, daf§
andere Personen, wenn sie handeln, von ihrem eigenen
Motiv der Ungebundenheit zu ungebundenem Handeln
bestimmt sind.

C. Das resultierende handlungsorientierende Ideal

Die eben angestellten Uberlegungen lassen ein handlungs-
orientierendes Ideal erkennbar werden. Dafl es hand-
lungsorientierend ist, heiflt: Es ist geboten, auf eine
weitestmogliche Anndherung der Wirklichkeit an dieses
Ideal hinzuwirken. Nach dem Gesagten wire eine Ord-
nung ideal, in der die Individuen, vom Motiv der Unge-
bundenheit bestimmt, das Bestimmtsein der anderen Indi-
viduen durch dieses Motiv wertschitzen und beférdern.
Wegen des Geltenlassens der gebundenen Motive ist damit
zugleich das Bestreben aller verbunden, nach Mafigabe
des Maflstabs der Ungebundenheit auf die Erfillung der
gebundenen Motive aller hinzuwirken. Die ideale Ord-
nung ist zugleich eine Ordnung der Kooperation, da die
einzelnen Personen das ungebundene Handeln und die
Erfillung der gebundenen Motive anderer nur oder jeden-
falls am besten in Kooperation mit den anderen Personen
beférdern konnen. Demnach lafit sich aus dem Mafistab
der Ungebundenheit folgendes handlungsorientierende
Ideal ableiten: Ideal ist eine Ordnung der Kooperation, in
der die Individuen, vom Motiv der Ungebundenheit be-
stimmt, das Bestimmtsein der anderen durch dieses Motiv
wertschitzen und befordern und in der sie in einer dem
gemaflen Weise auf die weitestmogliche Erfullung der ge-
bundenen Motive aller hinwirken.
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Im folgenden Kapitel geht es darum, einige fundamentale
moralische Maf§stibe zu benennen, die sich aus dem Maf3-
stab der Ungebundenheit und dem eben umschriebenen
handlungsorientierenden Ideal ergeben.
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V. Fundamentale Mafistibe der Moral

Aus dem Gebot, auf eine Anniherung der Wirklichkeit an
das Ideal des Mafistabs der Ungebundenheit hinzuwirken,
ergeben sich eine Reihe von Konsequenzen. Hier kénnen
nur einige wenige zur Sprache kommen, und das auch nur
kurz, teilweise nur andeutungsweise. In diesem Kapitel
geht es darum, einige fundamentale Normen zu benennen,
die sich bei der Konkretisierung des Ideals des Mafistabs
der Ungebundenheit aus dem angesprochenen Gebot er-
geben.

A. Der Mafsstab gleicher Freibeit
der offenen Moglichkeiten

Ein Gesichtspunkt, dem bei der Konkretisierung des
handlungsorientierenden Ideals wesentliche Bedeutung
zukommt, wurde bereits angesprochen: Bereits die Ent-
scheidung tiber gegebene Handlungsalternativen anhand
des Mafistabs der Ungebundenheit als oberstem Mafistab
stellt eine Form bestimmender Wirksamkeit des Motivs
der Ungebundenheit im Handeln dar. Handelt also je-
mand vom Motiv der Ungebundenheit bestimmt, besteht
dieses Bestimmtsein wesentlich darin, daff er selbst an-
hand des Maf3stabs der Ungebundenheit wihlt, welche der
offenstehenden Handlungsalternativen er verwirklicht. Ist
eine Ordnung ideal, in der jedermann vom Motive der
Ungebundenheit bestimmt handelt, schliefit das ein, dafl
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der Einzelne selbst zwischen den ihm offenstehenden
Handlungsmaglichkeiten am Mafistab der Ungebunden-
heit orientiert eine Wahl trifft.

Es wire widerspriichlich, zu sagen, ein anderer solle zwi-
schen den ihm offenstehenden Handlungsalternativen sel-
ber wihlen, und ihm dies dann ganz oder teilweise da-
durch unméglich zu machen, daff man die dem anderen
offenstehenden Handlungsalternativen ohne zureichen-
den Grund verengt. Daraus und aus einigen gleich noch
anzustellenden Uberlegungen ergibt sich folgende grund-
legendeNorm: das Gebot, darauf hinzuwirken, daf} jeder-
mann in gleichem, dabei méglichst hohem Mafie zwischen
den ihm offenstehenden Handlungsalternativen wihlen
kann, ohne dafl diese Wahlmoglichkeiten durch andere
Personen beeintrichtigt werden, sofern nicht ausgeschlos-
sen ist, dafl die betreffende Person zur Zeit der Entschei-
dung vom Vernunftmotiv bestimmt ist. Diese Norm ist
jetzt zu prazisieren und zu erlautern.

1. Zur einschrinkenden Bedingung der Gebotsnorm

Der Grund dafiir, andere selbst entscheiden zu lassen, liegt
nach dem Gesagten darin, daf} jedermann vom Motiv der
Ungebundenheit bestimmt sein soll und daf8 dieses Be-
stimmtsein wesentlich im eigenen, am Mafistab der Unge-
bundenheit orientierten Entscheiden besteht. Daraus er-
klart sich zugleich die einschrinkende Bedingung des Ge-
bots. Der angegebene Grund fillt weg, wenn das Motiv
der Ungebundenheit zur Zeit der Entscheidung nicht be-
stimmend ist. Dennoch muf} der bestimmende Einfluf} des
Motivs zur Zeit der Entscheidung nicht positiv feststehen.
Das ergibt sich aus dem Gewicht, daf} dem eigenen Ent-
scheiden anhand des Maf}stabs der Ungebundenheit zu-
kommt. Wenn auch nur die Moglichkeit zu einem solchen
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Entscheiden anhand des Vernunftmafistabs besteht, ge-
nugt das grundsatzlich als Grund, diese Moglichkeit of-
fenzuhalten und sie nicht dadurch zu verschlieffen, daf}
man den anderen nicht selbst entscheiden lafit.

Liegen keine Ausnahmebedingungen vor — zu geringes
Alter, psychische Stérungen etc. — laflt sich nicht aus-
schlieflen, daf sich jedermann jederzeit durch das Motiv
der Ungebundenheit bestimmen lifit. Das ist keine
willkirliche Annahme. Sie geht davon aus, daf} jeder-
mann, von Ausnahmebedingungen einmal abgesehen, je-
derzeit fahig ist, die Normen, an denen er sich orientiert,
und die Motive, die er verfolgt, ernsthaft und radikal in
Frage zu stellen und dann diejenige Handlungsalternative
zu ergreifen, von der er meint, daff sich ihre Wahl beim
radikalen Fragen nach ihrer Begriindetheit als begriindet
erweist. Dafl grundsitzlich jedermann dazu fahig ist, wird
jedenfalls im Umgang miteinander — etwa bei moralischen
Vorhaltungen — unterstellt.'”* Macht jemand von dieser
Fahigkeit Gebrauch, ist das Motiv, auf das er sich stiitzt,
das Motiv der Ungebundenheit.

Auf die Diskussion tiber Willensfreiheit und Determinis-
mus'” soll in diesem Zusammenhang nicht niher einge-
gangen werden. Fiir die Anwendbarkeit der angesproche-
nen Norm gentigt die Annahme, daff es sich jedenfalls
nicht positiv beweisen lif§t, dafl der Einzelne nicht iiber
diejenige Form von Willensfreiheit verfiigt, nach der er
unter normalen Bedingungen jederzeit aus dem Vernunft-
motiv heraus zu handeln vermag.

74 Vgl. auch Habermas (1971), 118 f., nach dem kommunikatives Han-
deln mit der ,kontrafaktischen Erwartung® einhergeht, daf} die handeln-
den Subjekte nur Normen folgen, die ihnen gerechtfertigt erscheinen.
175 Siehe dazu Pothast (1980), mit umfangreichen Nachw.
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2. Die Begriindung des Gleichheitsmafistabes

Wenn es geboten ist, darauf hinzuwirken, dafl jedermann
in gleichem, dabei méglichst hohem Mafe'”® selbst wih-
len kann, bedarf das der Begriindung. Wie oben ausge-
fiuhrt wurde, strebt das Motiv der Ungebundenheit das
ungebundene Handeln einer Person nicht deswegen an,
weil es das Handeln des Individuums A ist. Das ungebun-
dene Handeln jeder Person hat gleiches Gewicht. Das
18t aber immer noch mehrere Deutungen zu. Nach der
einen Deutung ist ein moglichst hoher Gesamtumfang an
ungebundenem Handeln aller handelnden Personen an-
gestrebt. Das ungebundene Handeln einer Person hat
dann insofern gleiches Gewicht wie das Handeln einer
anderen Person, als es bei der Ermittlung des Gesamtum-
fangs an ungebundenem Handeln ebensoviel zihlt wie
das ungebundene Handeln der anderen Personen. Nach
der anderen, dem eben angesprochenen Gebot zugrun-
deliegenden Deutung ist angestrebt, daf jedermann in
gleichem, dabei moglichst hohem Mafle ungebunden han-
delt.

Als es oben um das Kriterium der gebundenen Motive al-
ler ging, stellte sich eine dhnliche Frage. Die Frage war
dort, ob die Erfiillung der Motive aller in ihrer Gesamtheit
Kriterium sein soll oder die Erfiillung der Motive jedes

176 Die Wendung ,,in gleichem, dabei moglichst hohem Mafle®, die auch
unten noch verwandt werden wird, wenn es um gleiche, dabei moglichst
weitgehende Chancen zur Motiverfillung geht (172 ff.), ist prizisie-
rungsbediirftig. Beispielsweise lafit sie offen, ob Ungleichheiten nur
dann, aber immerhin dann in Kauf zu nehmen sind, wenn dadurch die
Position der am Schlechtestgestellten verbessert wird, oder ob es gentgt,
wenn sich die Position des am Schlechtestgestellten nicht verschlechtert
und keine Méglichkeiten einer Besserstellung bestehen. Vgl. dazu die
Versuche der Prizisierung und Korrektur des sog. Differenzprinzips bei
Rawls (dazu Rawls (1979), 95 ff.), das dhnliche Fragen aufwirft, dazu
insbesondere Koller (1983), 1 ff. m. w. Nachw.
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Einzelnen in gleichem Umfang."”” Wenn die erste Lésung

oben den Vorzug erhielt, heifit das nicht, daf} eine solche
Gesamtbetrachtung auch im Blick auf ungebundenes
Handeln angebracht ist. Wer auf die Erfiillung der gebun-
denen Motive aller oder auf das ungebundene Handeln al-
ler in ihrer Gesamtheit abstellt, behandelt diese Vor-
kommnisse als Gesamtmasse, deren Zuordnung zu einem
einzelnen Individuum ganzlich irrelevant ist. Das mag im
Blick auf die Erfillung der gebundenen Motive gerecht-
fertigt sein. Im Blick auf ungebundenes Handelns ist es
das nicht.

Zwischen beiden Bereichen besteht ein wesentlicher
Unterschied: Im einen Bereich ist angestrebt, dafl ein
angestrebter Sachverhalt in einem und durch ein bestimm-
tes Individuum verwirklicht wird, im anderen nicht. So ist
mit der Erfiillung der gebundenen Motive aller nicht zu-
gleich auch angestrebt, daff die Motive durch eine be-
stimmte Person erfillt werden, durch denjenigen etwa,
dem sie angehoren. Mit dem ungebundenen Handeln ver-
hilt es sich anders. Ungebundenes Handeln besteht nach
dem Gesagten wesentlich darin, daff der Einzelne weitest-
moglich selbst am Mafistab der Ungebundenheit orien-
tiert wihlt, welche der ihm offenstehenden Handlungsal-
ternativen er ergreift. Angestrebt ist also folgendes: daf}
anhand des Maflstabs der Ungebundenheit gewihlt wird,
welche der dem Handelnden offenstehenden Alternativen
dieser ergreift, und zwar von einem bestimmten Individu-
um, dem Handelnden selber.

Ist mit dem ungebundenen Handeln also zugleich ange-
strebt, daff ein Sachverhalt durch ein bestimmtes Individu-
um, den jeweils Handelnden, verwirklicht wird, 128t sich
ein solches Handeln nicht wie ein Ereignis behandeln,

177 Siehe S. 212.
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dessen Zuordnung zum Individuum des Handelnden
ganzlich irrelevant ist. Stattdessen mufl im Handlungs-
mafistab zur Geltung kommen, daf das ungebundene
Handeln Einzelner nicht nur Teil einer Gesamtmasse un-
gebundenen Handelns ist, sondern das Handeln eines ein-
zelnen Individuums, das selbst am Mafistab der Ungebun-
denheit orientiert zwischen Handlungsalternativen wihlt.
Dem wird die zweite Deutung besser gerecht als die erste.
Angestrebt ist also, daf} jeder in gleichem, dabei méoglichst
hohem Mafle ungebunden handelt. Entsprechend ist auch
angestrebt, dafl jeder in gleichem, dabei méglichst hohem
Mafle zwischen den ithm offenstehenden Alternativen am
Maflstab der Ungebundenheit orientiert selber wihlen
kann.

3. Die Freiheit der offenen Méglichkeiten

Der Gedanke, den Einzelnen iiber sein Handeln selbst
entscheiden zu lassen, ist aus der Diskussion tiber den Be-
griff der negativen Freiheit bekannt, der in verschiedenen
Varianten Grundgedanke liberaler politischer Theorie
ist.'”® Zur weiteren Erliuterung der angegebenen Norm
sei kurz der Freiheitsbegriff prizisiert, der dieser Norm
zugrunde liegt.

Jedenfalls dann, wenn es um Fragen der Entscheidungs-
freiheit geht, 1aflt sich Freiheit als dreistellige Relation
zwischen einem Freiheitstriger, einem Freiheitshindernis
— Freiheit von etwas — und dem Gegenstand der Freiheit,
dem, wozu der Freiheitstriger frei ist, darstellen.”” Mit

178 Siehe etwa Sterba (1978), 115 ff. m. w. Nachw., zur Analyse des
Begriffs negativer Freiheit siche auch Mac Callum (1967), 312 ff.; Berlin
(1969), 118 f£.

179 Dazu niher Mac Callum (1967), 312 ff; Alexy (1985), 194 ff. Im
Gegensatz zu dem nachfolgend verwandten weiten Verstiandnis der Frei-
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dem Freiheitshindernis oder Freiheitsgegenstand kann
Verschiedenes gemeint sein, mit dem Hindernis beispiels-
weise psychische Hindernisse, ein 6konomischer Mangel-
zustand, duflerer Zwang oder auch Hindernisse normati-
ver Art wie etwa positivrechtliche Verbote. Freiheitsge-
genstand kann zum Beispiel ein genauer bestimmtes Han-
deln sein, ein solches etwa, das bestimmte sittliche Nor-
men verwirklicht. Oder es geht um die Freiheit zu tun,
was man will, verstanden als die Freiheit zu Handlungen,
die bereits vorhandene Motive oder gesetzte Zwecke ver-
wirklichen, welcher Art sie auch seien. Davon ist ein ande-
res Freiheitsverstindnis zu unterscheiden, dafl die Freiheit
von Hindernissen dazu meint, zwischen beliebigen, nicht
nur besonders ausgezeichneten Handlungsalternativen zu
wihlen.'®

Diese Freiheit der offenen Moglichkeiten ist es, auf die
sich das oben genannte Gebot bezieht. Da sich diese
Norm daraus ableitet, dafl die eigene Wahl zwischen
offenstehenden Handlungsalternativen eine vom Ver-
nunftmotiv angestrebte Form des Bestimmtseins durch
dieses Motiv ist, kann die zu respektierende Freiheit nicht
nur darin bestehen, allein diejenigen Handlungen ausfiih-
ren zu konnen, die auszufithren klug oder moralisch be-
grundetist. Es geht ja gerade darum, den anderen die Wahl
zwischen den Handlungsalternativen, den positiv wie den

heitsrelation, nach dem z. B. auch die Freiheit von 6konomischen Man-
gelsituationen als Art von Freiheit erfaflt ist, wird teils zwischen Freiheit
und Bedingungen der Ausiibung oder des Werts der Freiheit unterschie-
den (z. B. Berlin (1969), LIII {.). Dem Anliegen dieser Unterscheidung
1afit sich auch dadurch Rechnung tragen, daff man verschiedene Arten
der Freiheit auseinanderhilt und z. B. eine bestimmte 6konomische
Freiheit als Bedingung des Wertes einer anderen Freiheit bezeichnet, der
Freiheit von staatlichem oder sonstigen Zwang etwa. Vgl. dazu auch
Alexy (1985), 200 f. Anm. 125.

18 Vgl. Feinberg (1980), 36 ff.
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negativ zu bewertenden, selbst und nach eigenem Urteil
treffen zu lassen. Ebensowenig erschopft sich die Freiheit
in der Freiheit dazu, gesetzte Zwecke zu verwirklichen.
Die zu ermdglichende Wahl ist auch eine Entscheidung
dariiber, ob Zwecksetzungen geindert werden, also auch
eine Entscheidung tiber Handlungsalternativen, die der
Verwirklichung potentieller anderer Zwecke dienen. Ent-
sprechend ist der Bereich méglicher Hindernisse weit zu
ziehen. Nach dem Grundgedanken, um den es hier geht,
ist schon dann davon zu reden, daf§ Person A Person B
zwischen den B offenstehenden Handlungsalternativen
nicht selbst wihlen laflt, wenn A die Handlungsalternati-
ven Bs in irgendeiner Weise durch sein Tun verengt. Die
zu respektierende Freiheit ist danach die Freiheit von ei-
ner Verengung offenstehender Handlungsalternativen
durch andere dazu, zwischen beliebigen Handlungsalter-
nativen zu wihlen. '

Diese Form negativer Freiheit reicht bereits weiter als das,
was sonst hiufig unter negativer Freiheit verstanden wird,
als die Freiheit nur von Zwang etwa, zwischen beliebigen
Handlungsalternativen zu wihlen."® Dennoch hat es mit
dieser Form von Freiheit noch nicht sein Bewenden. Per-
son A laflt Person B in hoherem Mafle am Mafistab der
Ungebundenheit orientiert zwischen B offenstehenden
Handlungsalternativen wihlen, wenn sie die Alternativen,
die B offenstehen, nicht nur nicht verengt, sondern dari-
ber hinaus erweitert, wenn sie B also auch zwischen sol-
chen Alternativen wihlen liflt, die B nur mit As Zutun
offenstehen. Soll A also B iiber dessen Handeln weitest-
moglich selbst entscheiden lassen, gehort zu diesem

181 So etwa der Begriff der negativen Freiheit bei v. Hayek (1983), 25 ff.;
fur einen weiteren Begriff negativer Freiheit demgegeniiber Sterba
(1978), 119.

227

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

weitestmoglichen Entscheiden auch die Erweiterung der
Handlungsalternativen Bs durch A. Danach sind mit den
offenstehenden Alternativen in der angegebenen Norm
auch solche Alternativen gemeint, die dem Einzelnen nur
durch das Zutun anderer offenstehen. Demnach ist eine
gleiche, dabei moglichst weitgehende Freiheit aller anzu-
streben, die nicht nur die Freiheit von einer Verengung
gegebener Handlungsalternativen durch ein positives Tun
ist, sondern ebenso eine Freiheit von einem Unterlassen,
dem Unterlassen einer moglichen Erweiterung der gege-
benen Handlungsalternativen durch andere Personen.

4. Zur Tauglichkeit der Freiheit
der offenen Moglichkeiten als Handlungsmaf3stab

Gibt eine derart weit gefafite Form von Freiheit tiberhaupt
einen tauglichen Handlungsmafistab ab? Zunichst gilt
folgendes: Hat Person A die Wahl, die Alternativen von
Person B zu erweitern oder nicht zu erweitern und gibt es
keinen Grund, der gegen diese Erweiterung spricht, oder
sieht man von solchen Griinden ab, ist es begriindet, die
Alternativen Bs zu erweitern. Wenigstens insoweit ist der
weite Freiheitsbegriff fiir die Handlungsrechtfertigung
nicht ohne jede Aussagekraft. Dabei kommt es grundsitz-
lich nicht darauf an, ob die fragliche Alternative, gegen
deren Eroffnung nichts spricht, trivial oder in irgendei-
nem Sinne besonders wichtig ist. Auch die Entscheidung,
eine wichtige statt — etwa aus einer Laune heraus — eine
triviale Alternative zu ergreifen, ist eine Wahl, die der an-
dere selbst treffen konnen soll. Allerdings ist ebenso rich-
tig, daf} es kaum eine Situation gibt, in der sich nicht ir-
gendein relevanter Grund gegen die Eroffnung einer be-
stimmten Handlungsalternative finden lafit. Das gleiche
gilt fiir Griinde dafiir, eine bestimmte Alternative zu ver-
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engen. Grinde dieser Art mogen sich beispielsweise dar-
aus ergeben, daff die Erweiterung der Alternativen des ei-
nen es faktisch ausschliefit, die Alternativen des anderen
zu erweitern oder nicht zu verengen. Oder solche Griinde
ergeben sich einfach aus der allgemeinen Erwigung, daf§
es der Verwirklichung gebundener Motive hinderlich ist,
wenn der Einzelne stindig darauf acht haben muff, welche
noch so trivialen Alternativen er verengen oder anderen
er6ffnen konnte.

Finden aber auch Griinde gegen die Erweiterung oder fiir
die Verengung bestimmter Handlungsalternativen ande-
rer Personen Beriicksichtigung, scheint der Mafistab glei-
cher, dabei moglichst weitgehender Freiheit der offenen
Moglichkeiten kaum geeignet zu sein, eine brauchbare
Handlungsorientierung zu liefern. Tatsichlich gibt er fiir
sich allein genommen noch keinen zureichenden Hand-
lungsmaf3stab ab. Das gilt fiir den oben angesprochenen
weiten Freiheitsbegriff ebenso wie fiir die engere, negative
Fassung. Die einzelnen Personen verengen im gesell-
schaftlichen Handeln stindig in uniibersehbar vielfaltiger
Weise Handlungsmoglichkeiten verschiedener Personen
oder unterlassen es, Alternativen anderer zu erweitern.
Schon wer sein Auto irgendwo am Straflenrand parkt, tut
dies, indem er anderen die Moglichkeit dazu nimmt, etwas
an dieser Stelle abzustellen. Normen sind erforderlich, die
angeben, wie die Handlungsmoglichkeiten zwischen den
verschiedenen Personen zu verteilen sind, welche Alterna-
tiven der Einzelne verengen oder eroffnen soll oder darf
und auf welche er iberhaupt acht haben muff. Dazu miis-
sen die unabsehbar vielen Alternativen bzw. Eingriffe in
Alternativen gewichtet, mufl zwischen mehr und weniger
wichtigen Alternativen unterschieden werden. Der Mafi-
stab der Freiheit der offenen Moglichkeiten verhilft fiir
sich genommen nur dann zu einer Handlungsorientie-
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rung, wenn sich aus diesem Maflstab bereits Kriterien da-
fur ergeben, die Verengung oder Eroffnung welcher Alter-
nativen wichtig oder weniger wichtig ist.

Was konnen das aber fiir Kriterien sein, wenn der wesent-
liche Gedanke, der der Freiheit der offenen Moglichkeiten
zugrunde liegt, gerade der ist, andere zwischen beliebigen,
nicht nur zwischen bestimmten besonders ausgezeichne-
ten Alternativen wihlen zu lassen? Teils wird vorgeschla-
gen, Alternativen danach zu gewichten, wie viele weitere
Alternativen die Wahl dieser Alternativen erdffnet bzw.
thr Ausschlufl versperrt, und Eingriffe in Alternativen
nach der Zahl der versperrten Handlungsmoglichkeiten
zu bewerten.'®? Solche rein quantitativen Kriterien haben
fur sich genommen jedoch allenfalls marginale Bedeutung.
Andernfalls ergiben sich abwegige Konsequenzen. Bei-
spielsweise hitte sonst das Versperren der Alternative, an
einem Zahlenlotto teilzunehmen, das den Teilnehmern die
Wahl zwischen Millionen von Zahlenkombinationen lifit,
schon wegen dieser Millionen abgeschnittener Wahlmog-
lichkeiten immenses Gewicht.'®

Ein anderer denkbarer Weg, der Freiheit der offenen
Moglichkeiten scharfere Konturen zu verleihen, ist der,
bestimmten Freiheitshindernissen ein besonderes Ge-
wicht beizumessen, insbesondere der Verengung von
Handlungsalternativen anderer durch Zwang. Doch selbst
wenn sich aus dem Freiheitsmafistab das besondere Ge-
wicht dieser Form der Verengung von Handlungsalterna-
tiven ergabe, wire damit noch keine zureichende Hand-
lungsorientierung gewonnen. Ist der Grundgedanke der,
andere weitestmoglich iiber die ihnen offenstehenden
Handlungsmoglichkeiten selbst entscheiden zu lassen,

'8 So Feinberg (1980), 36 ff.
'8 Vgl. auch die Kritik an Kriterien dieser Art bei Taylor (1985), 218 {.
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sind auch andere Formen der Verengung von Hand-
lungsmoglichkeiten relevant als die Verengung durch
Zwang. Fiir deren Gewichtung gibt das Zwangsmoment
nichts her, ebensowenig fiir die Frage, wie verschiedene
Formen der Erweiterung von Handlungsalternativen zu
gewichten sind. Davon abgesehen setzen bereits die Defi-
nition von Zwang und die Gewichtung verschiedener
Formen von Zwang Kriterien voraus, die sich nicht allein
aus dem Maflstab der Freiheit der offenen Moglichkeiten
ergeben. Als Beispiel sei hier nur die Zwangsdefinition v.
Hayeks angefiihrt: ,,Unter Zwang wollen wir eine solche
Verinderung der Umgebung oder der Umstinde eines
Menschen durch jemand anderen verstehen, daf} dieser,
um gréfere Ubel zu vermeiden, nicht nach seinem eigenen
zusammenhingenden Plan, sondern im Dienste der Zwek-
ke des anderen handeln muf.“'®* Damit, daf8 v. Hayek auf
das Herbeifiihren der Alternative groferer ,Ubel“ ab-
stellt, gewichtet er eine bestimmte Form der Einflufinah-
me auf die Wahlmoglichkeiten anderer nach einem Krite-
rium, das sich jedenfalls nicht allein aus dem Gedanken
der Freiheit ergibt, zwischen beliebigen Alternativen zu
wahlen.

B. Prinzipien der Beforderung von Chancen
zur Motwerfiillung

Die eben angestellten Uberlegungen haben ergeben, daf}
das Gebot, auf gleiche, dabei moglichst weitgehende Frei-
heit der offenen Moglichkeiten aller hinzuwirken, fiir sich
genommen noch keine zureichende Handlungsorientie-
rung liefert. Deswegen ist diese Norm fiir die Orientie-

18 v. Hayek (1983), 27.
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rung des Handelns aber noch nicht ohne Belang. Vielmehr
hat sie die Eigenart, ihre ganze Bedeutung als Handlungs-
mafistab erst in Kombination mit anderen Mafistiben zu
entfalten.'® In ihrer wesentlichen Funktion ist sie weniger
als direkt handlungsorientierende Norm anzusehen denn
als eine Norm, die gebietet, zusammen mit einem anderen
Mafistab, dessen Beachtung die Freiheit der offenen Mog-
lichkeiten beriihrt, einen kombinierten Maflstab zu bil-
den. Danach ist es geboten, die Freiheit der offenen
Moglichkeiten indirekt, bei der Anwendung und Gewich-
tung dieses kombinierten Maf3stabs zur Geltung zu brin-
gen. Ein Maf3stab, mit dem sich das Freiheitsgebot kombi-
nieren liflt, ist das Gebot der Verwirklichung der gebun-
denen Motive aller.

1. Der Begriff der Chance zur Motiverfillung

Wer auf die Verwirklichung der gebundenen Motive aller
hinwirkt, hat dabei der Freiheit der offenen Moglichkeiten
der Beteiligten Rechnung zu tragen. Wenn er auf die
Erfilllung der Motive anderer Einflufl nimmt, soll er dies
in einer Weise tun, die die Entscheidung, ob und wie die
Motive des Betroffenen erfiillt werden, weitestmoglich
dem Betroffenen tiberlifit. Derjenige Begriff, mit dem sich
diese Verkniipfung zwischen dem Freiheitsgebot und dem
Mafistab der Motiverfiillung am besten zum Ausdruck
bringen 1af}t, ist der Begriff der ,,Chance® oder der ,,Gele-
genheit®.

Es ist vorgeschlagen worden, den Begriff der Gelegenheit
(opportunity) wie den Freiheitsbegriff als dreistellige Re-

1% Vgl. auch Alexy (1985), 321 ff., der von einer ,formal-materialen®
Freiheitskonzeption ausgeht. Nach dieser Konzeption ist negative Frei-
heit als Wert an sich zu behandeln, bestimmt sich ihr Gewicht im kon-
kreten Fall aber auch anhand weiterer, materialer Prinzipien.
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lation zu analysieren.'® Danach besteht dann eine Gele-
genheit, wenn sich ein Einzelner oder eine Mehrzahl von
Personen in einer Lage befinden, in der sie, wenn sie dies
wihlen, einen angestrebten oder erstrebenswerten Sach-
verhalt verwirklichen konnen, ohne dafy bestimmte Hin-
dernisse der Verwirklichung dieses Sachverhalts entgegen-
stehen.'”’ Die dreistellige Relation ist die zwischen einem
oder mehreren Handelnden, einem angestrebten oder er-
strebenswerten Sachverhalt und einem oder mehreren
Hindernissen, die der Verwirklichung dieses Sachverhalts
entgegenstehen. Eine Gelegenheit ist danach genauge-
nommen ein spezieller Typ von Freiheit. Im einzelnen
werden noch weitere, mehr oder weniger enge Bedingun-
gen dafiir genannt, dafl eine Gelegenheit gegeben ist. So
wird die Bedingung angefiihrt, daf} die Verwirklichung
des Zielsachverhalts weder sicher sein noch ihr ein
uniiberwindliches Hindernis entgegenstehen darf'®® oder
daf} die Zielerreichung mit einer Anstrengung von seiten
des Handelnden verbunden sein muf.'®’

Hier interessiert vor allem die Verbindung zweier Kenn-
zeichen des Begriffs der Gelegenheit: daf} jemand dann,
wenn er dies wihlt, mit mehr oder weniger grofler Wahr-
scheinlichkeit, ungehindert von bestimmten Hindernis-
sen, ein bestimmtes Ziel erreichen kann und dafl die
Zielerreichung von seiner Wahl zwischen mehreren
Handlungsalternativen abhingt. Ist das Ziel, um das es
geht, mit der Erfillung gebundener Motive verbunden,

1% Siche dazu Campbell (1974/1975), 51 ff.; Westen (1985), 837 ff.

'%” Spezialfille einer solchen Gelegenheit sind Gelegenheiten in Situatio-
nen des Wettbewerbs um ein knappes Gut, dazu etwa Green (1989), 5 ff.
188 Westen (1985), 839 ff.

18 Campbell (1974/1975), 55 ff. Nach Lloyd-Thomas (1977), 388, muf§
eine Gelegenheit in irgendeinem Sinne gut, positiv zu bewerten sein;
anders Green (1989), 10.
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vereinigt der Begriff der Gelegenheit das Element der Mo-
tiverfillung mit dem Element der Wahl zwischen Hand-
lungsalternativen. Er eignet sich daher in besonderer Wei-
se fiir eine Kombination des Freiheits- mit dem Motiv-
erfiillungsmafistab.

Aus diesem Grunde soll im folgenden der Begriff der
Gelegenheit und der Chance im weiteren Sinne zur
Motiverfillung verwandt werden. Dabei umfafit der Be-
griff der Chance im weiteren Sinne Gelegenheiten sowie
gleich niher zu bestimmende Chancen im engeren Sin-
ne."” Von einer Gelegenheit zur Motiverfiillung soll dann
die Rede sein, wenn sich eine oder eine Mehrzahl von Per-
sonen in folgender Lage befinden: Thnen steht eine
Handlungsalternative in Gestalt eines positiven Tuns of-
fen, bei deren Ergreifen es wenigstens aus der Sicht des
Handelnden wahrscheinlicher — im Grenzfall sicher - ist
als bei Nichtergreifen der Alternative, dafl ein bestimmter
Zweck verwirklicht wird. Unter Zwecken sollen in diesem
Zusammenhang Sachverhalte verstanden werden, deren
Verwirklichung mit Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit
die Erfullung der gegenwirtigen oder zukiinftigen gebun-
denen Motive des Handelnden befordert'” oder deren
Verwirklichung dem Handelnden groflere Handlungs-
spielriume bei der Erfiillung seiner Motive eroffnet. Ne-
ben dieser Alternative steht dem Handelnden noch min-
destens eine Alternative offen, bei deren Wahl der Han-
delnde den Zweck wenigstens aus seiner Sicht nicht oder
weniger effektiv oder in geringerem Mafle als durch
Ergreifen der erstgenannten Alternative verwirklicht. Bei

1% Der Begriff der Chance wird hier also nicht einfach mit ,,Gliicksfall“,
oder ,gute Aussicht“ gleichgesetzt wie etwa bei Starck (1982), 70.

%' Vgl. auch die Verkniipfung des Begriffs der Chance mit einem ,Recht
auf Gliick* bei Scholler (1969), 16 ff.
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einer Gelegenheit handelt es sich demnach um ein Biindel
von Handlungsalternativen.

Derjenige, der den Begriff der Gelegenheit verwendet,
kann auf die Abwesenheit bestimmter Hindernisse fiir die
Zweckerreichung Bezug nehmen, beispielsweise auf die
Abwesenheit 6konomischer Hindernisse, die der Ver-
wirklichung des Zwecks einer bestimmten Ausbildung
entgegenstehen, wenn es um Ausbildungsgelegenheiten
geht. Dabei kann er zugleich offenlassen bzw. von der Fra-
ge absehen, ob andere Hindernisse der Zweckverwirkli-
chung entgegenstehen, z. B. fehlendes Talent oder Krank-
heit. Die Alternative und Wahrscheinlichkeit der Zweck-
verwirklichung, die nach dem Gesagten Voraussetzung
fir das Vorliegen einer Chance ist, ist dann genaugenom-
men eine Alternative und Wahrscheinlichkeit, die nur un-
ter bestimmten Voraussetzungen gegeben ist, unter der
Voraussetzung beispielsweise, dafl bestimmte Talente und
Fihigkeiten vorhanden sind. Daneben ist es auch maglich,
Hindernisse nicht niher zu spezifizieren und auf das Feh-
len jedes uniiberwindlichen Hindernisses oder jedes Hin-
dernisse zu verweisen, das der Zielerreichung mit einer
bestimmten Wahrscheinlichkeit entgegensteht.

Chancen oder Aussichten einer Person im engeren Sinne
zeichnen sich dadurch aus, daf} die Zweckerreichung auch
ohne das positive Tun des Handelnden sicher oder wenig-
stens ebenso wahrscheinlich ist wie mit seinem Zutun.
Weiter lifit sich dann zwischen Situationen unterscheiden,
in denen der Handelnde iiberhaupt keinen Einfluf} auf die
Zweckerreichung hat und solchen, in denen er diese be-
oder verhindern kann. Auch die Chance, eine Gelegenheit
zu erhalten, ist als Spezialfall einer Chance im engeren Sin-
ne denkbar.
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2. Zwei Prinzipien der Bef6érderung von Chancen
zur Motiverfillung

Verwendet man den Begriff der Chance in der eben ange-
gebenen Weise, ergibt die Kombination des Freiheitsmaf3-
stabes mit dem der Motiverfiillung das Gebot, auf die
Beférderung der Chancen zur Motiverfillung aller hinzu-
wirken. Daran schliefit sich zugleich folgende Frage an:
Wie ist zu entscheiden, wenn zwischen der Erweiterung
oder Verengung von Chancen verschiedener Personen ge-
wihlt werden mufi? Sollen alle gleiche Chancen auf mog-
lichst hohem Niveau haben oder kommt es allein auf die
Erweiterung der Chancen aller in ihrer Gesamtheit an?
Nach dem oben Gesagten entspriche der Gleichheits-
maflstab dem Mafistab der gleichen Freiheit aller, zwi-
schen beliebigen Handlungsalternativen zu wihlen. Der
auf eine Gesamtbetrachtung abstellende Mafistab entspri-
che demgegeniiber dem Gebot, die Motiverfiillung aller in
threr Gesamtheit zu maximieren. Wire das Gebot, die
Chancen zur Motverfillung zu beférdern, lediglich aus
einem der kombinierten Mafistibe abgeleitet, wire aus-
schlieflich der in diesem Maf3stab enthaltene Verteilungs-
maflstab zu beachten. Das Gebot der Chancenbeférde-
rung ergab sich jedoch aus einer Kombination beider
Mafistibe. Beide miissen bei der Einflufinahme auf die
Chancen anderer Bertiicksichtigung finden. Dem 1afit sich
am besten dadurch Rechnung tragen, dafl zwischen zwei
verschiedenen prima facie-Normen der Chancenbef6rde-
rung unterschieden wird. Nach der einen ist es geboten,
auf gleiche, dabei moglichst weitgehende Chancen zur
Motiverfiillung aller hinzuwirken.'”” Die andere gebietet,

192 Zur Prizisierungsbediirftigkeit der Wendung ,gleiche, dabei még-
lichst weitgehende“ siehe oben Anm. 176.
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die Chancen zur Motiverfiillung aller in ihrer Gesamtheit
zu maximieren.

Daf} beide Verteilungsmaf3stabe Beriicksichtigung verdie-
nen und nicht etwa nur der Mafistab gleicher, dabei mog-
lichst weitgehender Chancen, lafit sich anhand von Bei-
spielen extremer Wahlsituationen intuitiv besonders deut-
lich machen: Man stelle sich beispielsweise eine Situation
vor, in der nur die Wahl zwischen folgenden Alternativen
besteht: Nach der einen Alternative werden die Chancen
des am Schlechtestgestellten in geringem Mafle ver-
schlechtert und die Chancen Millionen anderer erheblich
Bessergestellter stark erweitert. Nach der anderen Alter-
native wird die Verschlechterung der Chancen des am
Schlechtestgestellten vermieden und werden dessen
Chancen geringfiigig erhoht. Dafiir sinken die Chancen
Millionen anderer auf das niedrige Niveau der Chancen
des am Schlechtestgestellten herab. Wire allein der
Gleichheitsmafistab mafigeblich, wire die zweite Alterna-
tive vorzuziehen, ein intuitiv kaum einleuchtendes Ergeb-
nis.

3. Die Gewichtung der Chancen zur Motiverfillung

Nach jedem der genannten Prinzipien ist es unverzichtbar,
bei der Entscheidung dariiber, welche Chancen befordert
werden sollen, zu beriicksichtigen, ob eine Chance mehr
oder weniger gewichtig ist als eine andere. Das Gewicht
der Chance zur Motiverfiillung einer bestimmten Person
hingt im wesentlichen von zwei Komponenten ab: Nach
der einen Komponente ist die Chance einer bestimmten
Person um so wichtiger, je wichtiger das Ziel ist, zu dessen
Erreichen eine Chance besteht, und je grofler die Wahr-
scheinlichkeit ist, daff die Person das Ziel erreichen kann.
Die Wichtigkeit des Ziels hiangt wiederum davon ab, in
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welchem Mafle die Verwirklichung des Ziels die Erfiillung
der gegenwirtigen und zukiinftigen gebundenen Motive
des Betreffenden, in threr Gesamtheit betrachtet, befor-
dert. Dieses Gewichtungskriterium wirft eine Reihe von
Fragen auf. So gibt es Griinde, der Erfiillung einiger ge-
bundener Motive keinen Einfluf§ darauf einzuriumen, ob
ein Ziel wichtiger oder weniger wichtig ist. Man denke
etwa an Motive, die dem Ideal der Ungebundenheit direkt
entgegengesetzt sind, ein Motiv in Richtung darauf etwa,
andere zu unterjochen. Auch wirft der fir die Gewich-
tung der Chancen verschiedener Personen unverzichtbare
Vergleich Schwierigkeiten auf, ob und in welchem Um-
fang die Erfullung der Motive der Person A bei Verwirk-
lichung eines bestimmten Zwecks in hoherem Mafle be-
fordert wird als die Erfiillung der Motive der Person B bei
Verwirklichung dieses oder eines anderen Zwecks. Fragen
der Ermittlung von Nutzenniveaus und des interperso-
nellen Nutzenvergleichs stellen sich.'” Die grund-
sitzlichen Schwierigkeiten interpersonellen Nutzenver-
gleichs reduzieren sich allerdings dann, wenn der Verglei-
chende gar nicht den Anspruch erhebt, reine Tat-
sachenurteile zu fillen, sondern wenn er eine Abschit-
zung zu moralischen Zwecken vornimmt und sich dabei
auch wesentlich auf Wertungen stiitzt.'”” Um eben eine
solche Abschitzung zu moralischen Zwecken geht es bei
der Konkretisierung des Mafistabs der Ungebundenbheit.
Solchen und ahnlichen Fragen kann hier nicht weiter
nachgegangen werden.

Zu der eben genannten Gewichtungskomponente tritt

19 Zur Diskussion der Probleme interpersonellen Nutzenvergleichs sie-
he niher Trapp (1988), 486 ff. m. w. Nachw.

1% Vel. dazu Trapp (1988), 506 f., der kardinalen interpersonellen Nut-
zenvergleichen zu moralischen Zwecken einen Status zwischen reinen
Tatsachen- und Werturteilen zuschreibt.
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noch eine weitere hinzu, die im folgenden Entschei-
dungskomponente heiflen soll. Danach ist die Chance ei-
ner Person um so gewichtiger, in je groflerem Umfang sie
dem Betroffenen die Wahl lif3t, ob, wieweit und auf wel-
che Weise der betreffende Zweck verwirklicht und wie er
konkretisiert wird. Die Entscheidung tiber die Konkreti-
sierung des Zweckes ist insbesondere bei abstrakt um-
schriebenen Zwecken bedeutsam. So hingt das Gewicht
der Chance, ein Studium zu absolvieren, wesentlich davon
ab, ob der Einzelne den Zweck des Studierens selber kon-
kretisieren, d. h. selbst wihlen kann, was er studiert. Ob
eine Chance nach der zweiten Komponente mehr oder
weniger gewichtig ist, bestimmt sich dabei nicht allein
nach der Zahl der offenstehenden Alternativen, sondern
auch nach deren Gewicht. Dieses hingt wiederum von
verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise davon, ob und
in welchem Mafle die Wahl der betreffenden Alternative
der Erfiillung der Motive des Betroffenen insgesamt oder
wenigstens der Erfiillung einiger wesentlicher Motive zu-
oder abtriglich ist, ferner davon, ob dies auch aus der Sicht
des Betroffenen so zutrifft. Beispielsweise ist die Chance
zu studieren unter sonst gleichen Umstinden gewichtiger,
wenn die Wahl zwischen zwei Studiengingen besteht, die
beide den Neigungen und den Fihigkeiten des Betrof-
fenen in hohem Mafle entsprechen und wenn auch der Be-
troffene dies so sieht, als wenn nur einer der beiden zur
Wahl stehenden Studienginge tatsichlich oder aus der
Sicht des Betroffenen dessen Neigungen und Fahigkeiten
entspricht. Entsprechend ist die Alternative, einen Zweck
nicht zu verwirklichen, weniger wert, wenn thre Wahl mit
einer erheblichen Verschlecherung der Chancen zur
Motiverfillung verbunden ist. Dennoch sind auch solche
Alternativen, deren Wahl tatsichlich oder aus der Sicht des
Betroffenen unklug wire, nicht ohne jedes Gewicht, ins-
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besondere dann nicht, wenn sie aus der Sicht des Betroffe-
nen zur Erfiillung wenigstens einiger Motive fiithren. Da-
her sind parternalistische Zwangsmafinahmen, die den
Einzelnen zu klugem Handeln zwingen und vor einer
Schidigung seiner selbst bewahren sollen, nur mit gewich-
tigen Griinden zulissig.'”

Festzuhalten bleibt, dafl die Gewichtung verschiedener
Chancen zur Motiverfiillung keine mechanische Angele-
genheit ist, sondern eine Vielzahl von Wertungen erfor-
dert, die den Maf3stab der Motiverfiillung und den Frei-
heitsmaflstab zur Geltung bringen. Beide Mafistibe finden
dabei nur indirekt Berticksichtigung, nimlich bei der Ge-
wichtung der Chancen nach den genannten Gewich-
tungskomponenten. Sie werden nicht direkt abwigend
zueinander ins Verhiltnis gesetzt. Auf diese eigentiimliche
Art der Verschmelzung der Mafistibe wird noch einzuge-
hen sein.'*

4. Gleichheit der Chancen

Neben den eben angesprochenen allgemeinen Problemen
der Gewichtung von Chancen zur Mouverfillung wirft
die Frage besondere Schwierigkeiten auf, wann alle tber
gleiche Chancen im Sinne des genannten Prinzips der
Chancenbef6rderung verfiigen. Die Chancen verschiede-
ner Personen konnen in verschiedenen Hinsichten gleich
sein: Sie konnen im Hinblick auf einen bestimmten
Zweck, dessen Gewicht, die Wahrscheinlichkeit, mit der
er sich erreichen lifit, das Fehlen bestimmter Hindernisse
oder im Blick auf den Handlungsspielraum und die Alter-

19 Zur Paternalismusdiskussion siehe niher Sartorius (1983); Garzén
Valdés (1987), 273 ff.
1% Siehe unten S. 270 f.
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nativen gleich oder ungleich sein, die mit der Chance ver-
bunden sind. Fiir gleiche Chancen, wie sie das genannte
Prinzip fordert, kommt es zunichst auf den allgemeinen
Zweck der weitestmoglichen Erfiilllung der Motive des
Einzelnen in ihrer Gesamtheit an. Es kommt also darauf
an, dafl jedermann ein gleiches Niveau an Erfiillung seiner
Motive in ihrer Gesamtheit erreichen kann. Damit allein
ist aber noch keine Gleichheit der Chancen zur Motiver-
fullung umschrieben. Das Gewicht solcher Chancen
hingt ja nach der Entscheidungskomponente der Gewich-
tung noch von den Wahlméglichkeiten ab, die mit der
Chance verbunden sind. Ob verschiedene Personen die
gleiche allgemeine Chance haben, ihre Motive in ihrer Ge-
samtheit zu erfiillen, hingt danach auch von den Hand-
lungsspielraumen ab, die mit den Méglichkeiten zur Mo-
tiverfilllung verbunden sind. Dabei geht es nicht darum,
daf jeder die gleichen Handlungen vollfithren kann, son-
dern darum, jedem als gleichgewichtig bewertete Wahl-
moglichkeiten einzurdumen. Hinzu kommt, daf§ ein Mehr
an Wahlmaoglichkeiten unter Umstinden ein Weniger an
Motiverfiillung ausgleichen kann und umgekehrt. Gleiche
Chancen zur Motiverfiillung im Sinne des angegebenen
Prinzips heifit also: Jeder hat eine unter Berticksichtigung
der Wahrscheinlichkeit und des Ausmafles der Motiver-
fillung und unter Beriicksichtigung der Entscheidungs-
komponente gleich gewichtete allgemeine Chance, seine
gebundenen Motive in ihrer Gesamtheit zu befordern
bzw. ein unter Beriicksichtigung der Gewichtungskom-
ponenten gleich gewichtetes Biindel von konkreten Chan-
cen zur Motiverfillung. Damit wird deutlich, daff das
Prinzip gleicher Chancen weniger den Charakter einer
konkreten Handlungsanweisung hat als den eines regula-
tiven Prinzips, zu dessen Konkretisierung eine Vielzahl
weiterer, teils schwieriger Wertungen notig sind.
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Alle fiir das Ausmafl der Gleichheit der Chancen zur
Motiverfiillung aller relevanten Faktoren zu beriicksichti-
gen und gegeneinander zu gewichten ist praktisch nicht
moglich. Wire allein dies geboten, wiirde das Gebot, auf
gleiche Chancen aller hinzuwirken, praktisch leerlaufen.
Soll dies vermieden werden, mufl auch die partielle Her-
stellung von Gleichheit, d. h. die Herstellung gleicher
Chancen in begrenzten Bereichen und in begrenzten Hin-
sichten, als wenigstens teilweise Erfiillung dieses Gebots
Anerkennung finden und wenigstens prima facie geboten
sein konen.'”” Beispielsweise ist es geradezu ein Grundge-
danke der Verteilungsgerechtigkeit, daf} die Einriumung
gleicher Chancen in niher bestimmten Hinsichten auch
dann geboten sein kann, wenn ungewif} ist, welche Chan-
cen die Betroffenen in anderen Bereichen und anderen
Hinsichten haben oder ob nicht bei einer idealen Bertick-
sichtigung aller relevanten Faktoren die Bevorzugung ei-
niger der Gleichbehandelten angebracht wire. Andern-
falls wiren Gesichtspunkte der Verteilungsgerechtigkeit -
etwa bei der Verteilung von Chancen in Gestalt von Vor-
teilen unter eine Mehrzahl von Personen — praktisch weit-
gehend bedeutungslos. Denn welche Chancen zur Motiv-
erfillung die Beteiligten in anderen Bereichen und in den
einzelnen Abschnitten ihres Lebens haben, hingt von
Herkunft, Talenten, Gliicks- und Ungliicksfallen und vie-
len anderen Faktoren ab, die der Verteilende nicht oder
nur in geringem Umfang iiberblicken kann. Wenn es in
einer solchen Verteilungssituation also geboten ist, Erwi-
gungen der Gleichheit von Chancen zur Motiverfiillung

7 Trifft das zu, gehen Argumentationen wie die von Leisner (1980),
149 ff., threm Ansatz nach fehl, in denen der Ausgleich von Benachteili-
gungen, die sich aus der sozialen Herkunft ergeben, mit dem Argument
abgelehnt wird, ein solcher Ausgleich sei willkiirlich, da andere Un-
gleichheiten nicht ausgeglichen wiirden.

242

https://dok.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:09. Idel - [ —



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Rechnung zu tragen, dann in einer Weise, die keine ideale
Berticksichtigung aller Faktoren voraussetzt, in der Form
beispielsweise, dafl der Vorteil zu gleichen Teilen verteilt
werden soll, wenn sich keine Griinde fiir eine Ungleich-
verteilung finden lassen.'”®

Im Blick auf welche konkreten Chancen und in welchen
Hinsichten es geboten ist, gleiche Chancen herzustellen,
1488t sich nicht abstrakt beantworten, sondern nur im Blick
auf die einzelnen Lebensbereiche und die jeweiligen tat-
sichlichen Verhiltnisse. Dabei wird der Rickgriff auf
praktische Vernunftintuitionen, wie sie unten noch niher
beschrieben werden,'” unverzichtbar sein. Im einzelnen
kann Fragen der Konkretisierung des Gleichheitsmaf3sta-
bes hier nicht weiter nachgegangen werden. Nur auf einen
wichtigen Faktor bei der Verteilung von Chancen sei noch
hingewiesen, der mit dem Gebot, auf gleiche Freiheit aller
hinzuwirken, in Zusammenhang steht.

Ist es geboten, andere tiber ihr Handeln selbst entscheiden
zu lassen, korrespondiert dem eine Sichtweise, die das
Handeln des Einzelnen nicht wie ein Naturereignis oder
ein von der handelnden Person gelostes Geschehnis be-
handelt, sondern die die Handlungen dem Einzelnen
grundsitzlich als dem Urheber dieser Handlungen zu-
rechnet. Nach dieser zurechnenden Sichtweise ist gefor-
dert, dafl es fir die Verteilung und den Ausgleich zwi-
schen den Chancen verschiedener Personen nicht gleich-
gultig ist, auf welche Weise und mit welchen Folgen der
Einzelne die eigenen Chancen nutzt oder auf die Chancen

1% Allgemeiner formuliert ist an eine Gleichverteilungsprasumtion zu
denken, nach der dann, wenn sich keine Griinde fiir eine Ungleichvertei-
lung von Vorteilen bzw. Lasten anfiihren lassen, diese gleichzuverteilen
sind. Skeptisch gegeniiber Prasumtionen dieser Art Weinberger (1987),
487, mit allerdings wenig iiberzeugenden Gegenbeispielen.

1% Siehe dazu unten S. 251 ff.
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anderer Personen einwirkt. Vielmehr hat der Einzelne un-
ter naher festzulegenden Bedingungen in niher festzule-
gender Weise fiir die negativen Folgen seiner Handlungs-
wahl einzustehen bzw. sind ihm die positiven Folgen sei-
ner Wahl als Verdienst zuzurechnen. Das hat weitreichen-
de Konsequenzen. So liegt darin ein eigenstindiger Grund
fur zahlreiche ,Gerechtigkeitsgedanken®. Beispielsweise
liegt darin ein Grund fiir niher zu bestimmende Pflichten
des Ausgleichs und des Ersatzes von Schiden, die anderen
durch die eigene Lebensfithrung entstehen, ein Grund, der
nicht nur aus Erwigungen der 6konomischen Effizienz
oder der Maximierung des Nutzens aller hergeleitet ist.
Obendrein folgt daraus, daf} bei der Verteilung von Chan-
cenund dem Ausgleich von Benachteiligungen grundsitz-
lich auch ein Verdienstfaktor zu beriicksichtigen ist. Da-
nach ist also auch zu fragen, wieweit geringere Chancen
fir einen bestimmten Zeitpunkt darauf beruhen, daf} der
Betreffende frithere Chancen nicht genutzt hat. Die Be-
rucksichtigung dieses Verdienstfaktors setzt dabei nicht
den positiven Nachweis in einer Determinismusdiskus-
sion voraus, daf} das Handeln des Einzelnen nicht durch
gesellschaftliche oder andere Faktoren vollstindig deter-
miniert ist. Der Verzicht auf einen solchen positiven
Nachweis ist das Korrelat dazu, daff der Einzelne, wie
oben angesprochen wurde, auch ohne den positiven
Nachweis in einer Determinismusdiskussion behandelt
werden soll, als sei er grundsitzlich jederzeit in der Lage,
sich vom Vernunftmotiv bestimmen zu lassen.

Das Prinzip auf gleiche, dabei moglichst weitgehende
Chancen zur Motiverfillung aller hinzuwirken, ist danach
zu erginzen: Mafistab ist eine durch die zurechnende
Sichtweise modifizierte Gleichheit der Chancen.
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C. Der Mafistab gleicher Chancen zweiter Stufe

Die eben angestellten Uberlegungen stiitzten sich auf den
Gedanken, dafl der Einzelne tber die Erfiillung seiner
gebundenen Motive weitestmdglich selbst entscheiden
konnen soll. Sie beziehen sich damit auf einen nur begrenz-
ten Entscheidungsbereich, den Bereich der Entscheidung
tiber die Erfiillung der eigenen gebundenen Motive. Damit
ist der Anwendungsbereich des Mafistabs der Freiheit der
offenen Moglichkeiten jedoch noch nicht erschopft. Nach
thm soll der Einzelne nicht nur im Blick auf die eigenen
Motive selbst wihlen konnen, sondern auch im Blick da-
rauf, wie die Ordnung des Zusammenlebens mit anderen
Personen nach moralischen, also anderen als Klugheits-
maflstiben, zu gestalten ist. Es geht um die Gelegenheit des
Einzelnen, selbst mitzuentscheiden, ob die Ordnung des
Zusammenlebens nach moralischen Normen gestaltet
wird, nach welchen und wie diese angewendet werden.
Dabei ist zu unterscheiden: zwischen der Mitentschei-
dung im Blick auf andere moralische Normen als die
Norm der gleichen, dabei méglichst weitgehenden Frei-
heit der offenen Moglichkeiten und zwischen der Mitent-
scheidung im Blick auf die Anwendung eben dieser
Norm. Im folgenden soll es zunichst nur um die erstge-
nannte Entscheidungsrichtung gehen. Um die Mitent-
scheidung im Blick auf die Anwendung der Freiheitsnorm
soll es dagegen nur indirekt und insoweit gehen, als diese
Freiheitsnorm in den obengenannten Normen der
Beférderung der Chancen zur Motiverfiillung zur Gel-
tung kommt. Die damit in den Blick genommenen morali-
schen Maf}stibe, zu denen insbesondere die genannten
Prinzipien der Beférderung der Chancen zur Motiverfiil-
lung zdhlen, sollen im folgenden moralische Mafistibe im
engeren Sinne genannt werden.
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Auch wenn es um das Selber-entscheiden-Konnen des
Einzelnen im Bereich der Gestaltung des Zusammenle-
bens nach moralischen Maflstaben im engeren Sinne geht,
liefert der Freiheitsmafstab fiir sich genommen noch kei-
ne zureichende Handlungsorientierung, sondern erst in
Kombination mit anderen Mafistiben. In diesem Bereich
ist der Freiheitsmafistab mit den moralischen Mafistaben
im engeren Sinne zu kombinieren, insbesondere also mit
den genannten Prinzipien der Beférderung der Chancen
zur Motiverfiillung. Da diese Normen zu einem Teil aus
dem Gebot, die Erfillung der Motive aller zu maximieren,
entwickelt sind, kommt es damit indirekt wiederum zu ei-
ner Kombination mit der Motiverfillungsnorm. Diesmal
bezieht sich die Kombination allerdings nicht mehr auf
den Entscheidungsbereich der Motiverfiillung des Einzel-
nen, sondern auf den Bereich der Gestaltung des Zusam-
menlebens nach den moralischen Mafistiben im engeren
Sinne.

Fir die Beschreibung dessen, was sich aus dieser Kom-
bination ergibt, bietet es sich abermals an, den Begriff der
Chance zu verwenden. Es geht um Chancen zu einer ge-
messen an den moralischen Normen im engeren Sinne
bestmoglichen Gestaltung des Zusammenlebens. Sie seien
im folgenden Chancen zweiter Stufe genannt.

Die Zwecke um die es bei solchen Chancen geht, unter-
scheiden sich von den Zwecken der Chancen zur Motiv-
erfillung. Ihre Verwirklichung befordert nicht notwendig
die Erfillung der Motive des Handelnden, sondern fiihrt
gemessen an den moralischen Maflstiben im engeren Sin-
ne zu einer Verbessung der Verhiltnisse des Zusammen-
lebens bzw. verhindert eine sonst drohende Verschlechte-
rung. Das Gewicht des Zwecks hingt danach nicht ledig-
lich von der Erfiillung der Motive des Einzelnen ab, son-
dern von dem Ausmaf} der Verbesserung, zu dem die
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Zweckverwirklichung gemessen an den moralischen Mafi-
stiben im engeren Sinne fithrt. Das so verstandene Ge-
wicht des Zwecks macht dann die eine Gewichtungs-
komponente der Gelegenheit aus. Fiir die andere Ge-
wichtungskomponente, die Entscheidungskomponente,
kommt es darauf an, in welchem Ausmaf die betreffende
Person nach eigenem moralischen Urteil auf die Gestal-
tung des Zusammenlebens nach den moralischen Normen
im engeren Sinne Einfluff nehmen kann. Dabei ist grund-
sitzlich auch die Alternative von Gewicht, einen mora-
lisch gebotenen Zweck nicht zu verwirklichen. Der ande-
re soll die Wahl der Verwirklichung dieses Zwecks ja sel-
ber treffen konnen. Chancen im engeren Sinne sind dem-
gegeniiber Aussichten einer Person darauf, daff die Ord-
nung, in der sie lebt, auch ohne eine eigene Einflulimog-
lichkeit gemessen an den moralischen Mafistaben im enge-
ren Sinne eine Verbesserung erfahrt.

Damit ergibt sich eine weitere Norm, die aus der Kom-
bination des Maf3stabs der Freiheit der offenen Moglich-
keiten mit anderen moralischen Maflstaben im Blick auf
die Entscheidung iiber die moralisch begriindete Gestal-
tung des Zusammenlebens gewonnen ist: das Gebot, da-
rauf hinzuwirken, daf alle gleiche, dabei méglichst weit-
gehende Chancen zweiter Stufe zu einer gemessen an den
moralischen Maflstiben im engeren Sinne bestmoglichen
Gestaltung des Zusammenlebens haben. Bei der Konkre-
tisierung dieser Norm sind dann mehrere Begriindungs-
ebenen zu unterschieden. Auf der ersten Ebene ist zu er-
mitteln, welche Gestaltung der Verhaltnisse den morali-
schen Normen im engeren Sinne entspricht. Auf der zwei-
ten Ebene ist der Freiheitsmafistab zu beriicksichtigen,
nach dem der Einzelne selbst entscheiden konnen soll, ob
und auf welche Weise die besagten moralischen Normen
im engeren Sinne Anwendung finden. Das geschieht in der
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Weise, dafl die besagten Normen nicht mehr direkt Hand-
lungsmafistab sind, sondern indirekt iiber die Gewichtung
der Chancen zweiter Stufe zur Geltung kommen.

D. Der MafSstab gleicher Chancen dritter Stufe

Eben ging es darum, daf} der Einzelne bei der Anwendung
der moralischen Normen im engeren Sinne mitentschei-
den konnen soll. Dabei wurde ein weiterer, ebenfalls rele-
vanter Anwendungsbereich des Mafistabs der Freiheit der
offenen Moglichkeiten noch nicht beriicksichtigt, der
oben bereits zur Sprache kam: Nach dem Freiheitsmafi-
stab soll der Einzelne auch im Blick darauf selber wihlen
konnen, ob und in welcher Weise eben dieser Maf$stab bei
der Gestaltung des Zusammenlebens Anwendung findet,
und zwar tiber den Bereich hinaus, in dem dies bereits
nach dem Mafistab der Chancen zweiter Stufe gefordert
ist. Dabei gibt es freilich Grenzen. So kann Person A Per-
son B nicht dariiber mitentscheiden lassen, daf§ sie diese
Uberhaupt iiber irgendetwas mitentscheiden lifit. Indem
sie Person B dariiber mitentscheiden lifSt, lifit sie Person
B bereits ohne deren Entscheidung mitentscheiden. Auch
kann es nach dem Freiheitsmafistab geboten sein, Mog-
lichkeiten, iiber seine Anwendung zu entscheiden, einzu-
schrinken, insbesondere Moglichkeiten dazu, die gleiche
Freiheit anderer zu miflachten. Grundsitzlich folgt jedoch
aus dem Freiheitsmafistab, dafl der Einzelne in niher zu
bestimmenden Grenzen auch tber die Anwendung des
Freiheitsmaf3stabs selbst mitentscheiden kénnen soll. Da
dieser Maf3stab in Kombination mit anderen Maf3stiben
anzuwenden ist, heiflt das, daf} der Einzelne tiber die An-
wendung dieses Mafistabs in Kombination mit anderen
Maf3stiben mitentscheiden konnen soll. Dasjenige Gebot,
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in dem der Freiheitsmafistab im Blick auf Fragen der Ge-
staltung des Zusammenlebens mit anderen Mafistiben
kombiniert ist, mit den moralischen Normen im engeren
Sinne und - indirekt — mit dem Motiverfiillungsmafistab,
ist das genannte Gebot gleicher Chancen zweiter Stufe. Es
geht also darum, daff der Einzelne auch iiber die Anwen-
dung des Freiheitsmafistabs mitentscheiden kénnen soll,
insoweit dieser in dem Gebot gleicher Chancen zweiter
Stufe zur Geltung kommt.

Zur Beschreibung der Norm, die sich aus der Berticksich-
tigung dieses Gesichtspunktes ergibt, lifit sich wiederum
der Begriff der Chance verwenden. Gemeint sind Chan-
cen zur bestmoglichen Gestaltung des Zusammenlebens,
diesmal nicht nur an den moralischen Mafistiben im enge-
ren Sinne gemessen, sondern gemessen an den morali-
schen Maflstaben im engeren Sinne in Kombination mit
dem Freiheitsmaflstab. Der Zweck um den es bei solchen
Chancen geht, zeichnet sich dadurch aus, daff seine Ver-
wirklichung gemessen am Mafistab gleicher Chancen
zweiter Stufe zu einer Verbesserung der Verhiltnisse des
Zusammenlebens fihrt bzw. eine Verschlechterung ver-
hindert. Daraus ergibt sich das Gewicht der Chance drit-
ter Stufe, was die erste Gewichtungskomponenten ange-
belangt. Nach der Entscheidungskomponente kommt es
dann darauf an, wieweit der Handelnde nach eigenem Ur-
teil auf die Gestaltung des Zusammenlebens nach dem
angesprochenen Gebot gleicher Chancen zweiter Stufe
Einfluf} nehmen kann.

Daraus ergibt sich ein Gebot der Chancenmaximierung
dritter Stufe: das Gebot, darauf hinzuwirken, daf} alle glei-
che, dabei moglichst weitgehende Chancen zu einer
gemessen an dem Gebot der gleichen Chancen zweiter
Stufe bestmoglichen Gestaltung des Zusammenlebens ha-
ben. Von den Moralnormen mit handlungsorientierender
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Funktion, die aus dem Ideal des Mafistabs der Ungebun-
denheit abgeleitet sind und die das Zusammenleben der
Individuen betreffen, ist diese Norm die oberste. Bei ihrer
Konkretisierung sind drei Begriindungsebenen zu durch-
laufen: Die erste betrifft die Gestaltung der Verhiltnisse
nach den Moralnormen im engeren Sinne. Die zweite
Ebene beriicksichtigt den Gesichtspunkt des Mitentschei-
dens tiber die Anwendung der Moralnormen im engeren
Sinne. Schlieflich findet auf der darauf aufbauenden drit-
ten Begriindungsebenen der Gedanke Beriicksichtigung,
daf} der Einzelne auch tiber die Anwendung des Freiheits-
mafistabes in Kombination mit anderen Mafistiben und
im Blick auf die verschiedenen Entscheidungsbereiche
mitentscheiden kénnen soll.

Daf§ nicht nur die erste, sondern auch die zweite und die
dritte Begriindungsebene relevant sind, dafl der Einzelne
also auch iiber die Gestaltung des Zusammenlebens nach
moralischen Normen mitentscheiden konnen soll, hat
bedeutsame Konsequenzen. So liegt es auf der Hand, daf§
dadurch prima facie-Normen besonderes Gewicht erhal-
ten, die gebieten, jedem gleiche, dabei moglichst weitge-
hende Moglichkeiten der Partizipation an staatlichen
Entscheidungsprozessen einzuriumen. Auch sind um so
gewichtigere Griinde notig, um jemanden zu einem den
Moralnormen gemiflen Handeln zu zwingen, wenn es
Gewicht hat, daf} er iiber die Anwendung dieser Normen
selbst mitentscheiden kann.

Im tbernichsten Kapitel geht es darum, den Stellenwert
abwigenden Denkens bei der Konkretisierung des Mafi-
stabs der Ungebundenheit und der genannten Normen
der Chancenbeforderung zu verdeutlichen. Vorher bedarf
es aber noch einiger allgemeiner Uberlegungen zur Kon-
kretisierung des Mafistabs der Ungebundenheit.
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VL. Die Konkretisierung des Mafistabs
der Ungebundenheit

A. Praktische Vernunftintuitionen

Eines Motivs konnen wir uns als einer besonderen Art von
Bewegtheit bewuflit werden. Oben wurde das bereits
angesprochen. Es gibt keinen Grund, warum das nur fiir
gebundene Tendenzen und nicht auch fiir das Motiv der
Ungebundenheit gelten soll. Dabei kommt dieses Motiv
nicht losgelost von Handlungs- und Entscheidungssitua-
tionen zum Bewufltsein, in denen die Verfolgung gebun-
dener Motive zur Wahl steht. Vielmehr wird es als auf sol-
che Situationen bezogen erfahren. Das ergibt sich aus der
spannungsvollen Ausrichtung auf ungebundenes Handeln
bei Geltenlassen der gebundenen Motive. Mit diesem Be-
zug auf Situationen, in denen die Verfolgung gebundener
Motive zur Wahl steht, geht einher, dafl das Motiv in einer
Form erfahren wird, in der es bereits in Richtung auf sol-
che Situationen konkretisiert ist. Genauer heifit das, dafl es
zusammen mit abgeleiteten, konkretisierenden Tenden-
zen erfahren wird. Bei einem solchen abgeleiteten, kon-
kretisierenden Motiv handelt es sich um eine Tendenz in
Richtung darauf, einen Sachverhalt zu verwirklichen, der
die Eigenschaft hat und weil er diese Eigenschaft hat, daf§
seine Verwirklichung dem Mafistab der Ungebundenheit
entspricht.

In dem Bewufltsein des Motivs der Ungebundenheit und
solcher abgeleiteter Tendenzen liegt nichts Fremdartiges,
Unvertrautes. Es handelt sich um das Bewufitsein, sein
Handeln nicht unvermittelt an vorfindlichen Normen und
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Motiven auszurichten, sondern zu den vorfindliche Nor-
men und Motiven mit handlungsorientierendem Gehalt
Distanz zu nehmen®® und dabei dahin bewegt zu sein, das
zu tun, was von diesem Standpunkt der Distanz aus gese-
hen begriindet ist —und das ohne andererseits den vorfind-
lichen Motiven gegentiber von vornherein abweisend ge-
geniiberzustehen. Ein solcher Standpunkt der Distanz ge-
geniiber handlungsorientierenden Gehalten ist nicht sel-
ber direkt auf die Verwirklichung eines solchen Gehalts
ausgerichtet. Wenn sich mit ihm keine Haltung verbindet,
die gegentiber den vorfindlichen Motiven von vornherein
abweisend ist, handelt es sich dariiber hinaus um einen
Standpunkt, der diese Motive gelten lifit. Danach ist der
Standpunkt der Distanz der Standpunkt desjenigen, der in
seinem Handeln nicht auf die Verwirklichung eines hand-
lungsorientierenden Gehalts ausgerichtet ist, dabei aber
die auf einen Gehalt gerichteten Motive gelten lifit. Mit
anderen Worten: Es handelt sich um den Standpunkt des-
jenigen, der aus dem Motiv der Ungebundenheit heraus
handelt. Das Vernunftmotiv oder Motiv der Ungebun-
denheit laflt sich auch als Motiv der Distanznahme be-
zeichnen.

Nach dem Gesagten gibt es ein Bewufitsein der Bewegt-
heit in Richtung auf die Verwirklichung eines Sachver-
halts, der die Eigenschaft hat und weil er diese Eigenschaft
hat, daf} seine Verwirklichung dem Mafstab der Unge-
bundenheit oder Distanznahme entspricht. Das Bewufit-

 Den Vorgang der Distanznahme von den personlichen Motiven stellt
auch Nagel in den Mittelpunkt seiner Uberlegungen: ,Objectivity is the
driving force of ethics as it is of science: it enables us to develop new
motives when we occupy a standpoint detached from that of our purely
personal desires and interests ...“ (1986, 8) Allerdings macht Nagel nicht
hinreichend verstindlich, warum vom Standpunkt der Distanz aus gese-
hen — wie Nagel animmt ((1986), 138 ff.) - bestimmte ,,objektive Werte®
Giiltigkeit haben.
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sein einer solchen Bewegtheit kann mehr oder weniger
deutlich und mehr oder weniger begrifflich aufgehellt
sein. Jedenfalls setzt es nicht voraus, dafl zuvor eine be-
griffliche Herleitung aus dem Mafistab der Ungebunden-
heit oder eine philosophische Reflexion stattgefunden hat.
Wie der Mafistab der Ungebundenheit zu konkretisieren
ist, mag sich ein gutes Stiick weit aufhellen und begrifflich
fassen lassen. Die begriffliche Aufhellung st6fit jedoch an
Grenzen. Ohne Beteiligung eines ,intuitiven Moments
ist die Konkretisierung des Maflstabs nicht méglich. Die-
ses intuitive Moment hat keinen kontemplativen Charak-
ter. Es ist eben dieses Bewufitsein, in Richtung auf die Ver-
wirklichung eines Sachverhalts bewegt zu sein, der die Ei-
genschaft hat und weil er diese Eigenschaft hat, daf} seine
Verwirklichung dem Mafistab der Distanznahme ent-
spricht. Intuitionen dieser Art sollen im folgenden als
praktische Vernunftintuitionen bezeichnet werden.

Oben hief} es, das Motiv der Ungebundenheit werde als
auf Handlungs- und Entscheidungssituationen bezogen
erfahren, in denen die Verfolgung gebundener Motive zur
Wahl steht. Das besagt nicht, dafl Intuitionen der oben ge-
nannten Art nur im Blick auf tatsichliche Handlungs- und
Entscheidungssituationen méglich sind. Ebensowenig
setzen solche Intuitionen voraus, daff das Vernunftmotiv
uneingeschrinkt handlungsbestimmend ist. Geht es um
die Bewertung eines Sachverhalts, dessen Verwirklichung
nicht zur Wahl steht, und ist das Vernunftmotiv nicht al-
lein handlungsbestimmend, kann sich der Einzelne auch
in eine hypothetische Situation versetzen, in der das Ver-
nunftmotiv — auch wenn dies tatsichlich nicht zutrifft -
bestimmend ist und in der die Verwirklichung des zu be-
urteilenden Sachverhalts von seiner Wahl abhingt. Aus
dem Sich-Versetzen in eine solche Situation heraus kann
er dann den Sachverhalt priifen und fragen, ob die Ten-
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denz der Ungebundenheit bzw. von ihr abgeleitete kon-
kretisierende Tendenzen in Richtung auf die Verwirk-
lichung des Sachverhalts bewegen. Dabei bietet es sich an,
die hypothetische Situation eines moralischen Gesetzge-
bers einzunehmen, dessen Entscheidungen zu befolgen
fir alle moralischen Personen schon allein deswegen be-
grindet ist, weil dieser Gesetzgeber so entschieden hat,
und der vor der Wahl steht, ob er die Verwirklichung des
betreffenden Sachverhalts gebieten, verbieten oder frei-
stellen soll.

B. Grenzen des Vermaogens praktischer Erkenntnis

Wenn es ein unmittelbares Bewufltsein von der Tendenz
der Ungebundenheit und von konkretisierenden Tenden-
zen gibt, wie kommt es dann zu Irrtiimern und Meinungs-
verschiedenheiten dariiber, was vom Standpunkt der Dist-
anznahme aus gesehen begriindet ist? Daf} Personen hau-
fig zu unterschiedlichen moralischen Uberzeugungen ge-
langen, auch dann, wenn sie fragen, welches Handeln sich
bei ernsthaftem und radikalem Fragen nach Begriindun-
gen als begriindet erweist, 1aflt sich nicht leugnen. Die
Griinde dafiir sind vielfiltig. Einige Griinde seien kurz an-
gefihrt.

Zunichst ist offenkundig, dafl Irrtimer bzw. Meinungs-
unterschiede auf falschen bzw. unterschiedlichen Tat-
sachenannahmen beruhen kénnen. Wie sich die Verhalt-
nisse bestmdglich dem angesprochenen Ideal des Mafi-
stabs der Ungebundenheit annihern lassen, hingt von ei-
ner Vielzahl tatsichlicher Umstinde ab. Diese tatsachli-
chen Verhiltnisse werden oft unterschiedlich eingeschitzt
werden, das Wissen von ihnen oft liicken- und fehlerhaft
sein. Hinzu kommt, daff die Entscheidungssituationen oft
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komplex sind und die einzelnen praktischen Fragen nicht
isoliert dastehen, sondern mit anderen Fragen zusammen-
hingen. Die Fihigkeit des Einzelnen, komplexe Situatio-
nen zu erfassen und Zusammenhinge zu tiberblicken, ist
aber begrenzt. Niemand kann simtliche Entschei-
dungsbereiche und simtliche Normen und Uberzeugun-
gen, mit denen er konfrontiert ist oder die er sich irgend-
wann einmal zu eigen gemacht hat, in allen thren Zusam-
menhingen erfassen. Auch fehlt bereits die Zeit und die
Gelegenheit und ist es nach dem Maflstab der Ungebun-
denheit auch gar nicht gefordert, dafl jeder simtliche Nor-
men, an denen er sein Verhalten ausrichtet, insgesamt und
standig intensiv einer Priifung unterzieht. Ein solches
standiges, intensives Priifen liefe der Erfiillung der gebun-
denen Motive zuwider. Schon wegen des Geltenlassens
dieser Motive sind der Intensitit des Priifens daher Gren-
zen gesetzt. Vor allem ist folgendes zu beachten: Um zu
priifen, welche Verhaltensweise vom Standpunkt der
Distanznahme aus gesehen begriindet ist, darf der Einzel-
ne sein Urteil nicht unvermittelt an vorfindlichen Motiven
und Wertvorstellungen ausrichten. Er muf} zu ihnen, wie
bereits angesprochen wurde, in ein Verhiltnis der Distanz
treten und sich wenigstens in eine Situation hineinverset-
zen, in der er die Motive und Normen, vom Motiv der
Distanznahme bestimmt, einer Priifung unterzieht. Diese
Einnahme des Standpunkts der Distanznahme gelingt
nicht immer und nicht immer vollstandig. In Frage zu stel-
lende Motive werden hiufig Einfluf§ ausiiben und das Ur-
teil verzerren. Insbesondere gibt es etwas, das man, um
einen Begriff Fichtes zu gebrauchen,”" als Kraft der Trig-
heit bezeichnen kann: eine allgemeine Tendenz dahin, bei
einmal zu eigen gemachten Handlungsorientierungen und

! Fichte (1798), § 16 (Anhang), 195 ff.
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Uberzeugungen zu verbleiben, ein Widerstreben, aus ih-
nen herauszugehen und sie ernsthaft in Frage zu stellen.
Solche Widerstinde beeintrichtigen die Priifung. Als Fol-
ge davon wird das moralische Urteil nicht selten mit
Selbsttiuschungen des Einzelnen dariiber einhergehen,
welches Handeln vom Standpunkt der Distanznahme aus
gesehen begriindet ist.

Die Fihigkeit und die Moglichkeiten des Einzelnen zu
prifen und zu erkennen, was vom Standpunkt der
Distanznahme aus gesehen begriindet ist, sind also be-
grenzt. Die angesprochenen Begrenzungen sind aber nur
die eine Seite. Ebenso richtig ist, daf} diese Begrenzungen
und verzerrenden Faktoren mehr oder weniger weitge-
hend sein kénnen und dafl der Einzelne auf die vorfindli-
chen Motive und normativen Orientierungen und auf die
verzerrenden Einflifle reflektieren und sich jedenfalls ein
Stiick weit aus ihnen zu l6sen vermag. Das ist moglich und
wird befordert, eben weil es eine Tendenz dahin gibt, die
vorfindlichen Motive und normativen Orientierungen
nicht einfach als gegeben hinzunehmen, sondern sie radi-
kal in Frage zu stellen. Das ist ferner moglich, weil diese
Tendenz zugleich einen orientierenden Mafistab fiir die
Priifung der gegebenen Verhiltnisse liefert, den Maflstab
der Ungebundenheit. Es gibt also einen Standpunkt des
,Sollens“ und des Herauslosens aus den vorfindlichen
Normen und praktischen Uberzeugungen, gegen den sich
der Einwand des ,leeren Formalismus“,*” verstanden als
der Einwand eines fehlenden Mafstabs fiir die Beurtei-
lung der Verhiltnisse, nicht erheben lafit.**

22 Vgl. den Einwand Hegels (1821), § 135, 120 f., gegen ein Festhalten am
»moralischen Standpunkt“ oder Standpunkt des ,perennierenden Sol-
lens“. Dieser Standpunkt laufe auf einen ,leeren Formalismus® hinaus
und liefere kein Prinzip der Bestimmung besonderer Pflichten.

2 Dafl es ein zugleich mafistabbildendes Motiv der Distanznahme zu
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C. Das Verfahren des Uberlegungsgleichgewichts

Wenn die Fahigkeit des Einzelnen zu erkennen, was vom
Standpunkt der Distanznahme aus gesehen begriindet ist,
begrenzt und wenn die Gefahr von Irrtiimern und Verzer-
rungen des moralischen Urteils grof ist, fragt sich, ob
nicht ein Verfahren der Uberpriifung moralischer Urteile
verfiigbar ist, das deren Zuverlissigkeit erhoht. Es muff
sich um ein Verfahren handeln, das zu einem Héchstmafl
an begrifflicher Klirung und Aufhellung des Mafistabs der
Ungebundenheit und seiner Konkretisierungen fithrt. Zu-
gleich hat es dem Umstand Rechnung zu tragen, dafl prak-
tische Vernunftintuitionen der genannten Art einen we-
sentlichen und unverzichtbaren Bestandteil des Erkennt-
nisprozesses ausmachen. Daher soll das Verfahren solche
Intuitionen moglichst deutlich und unverzerrt zur Gel-
tung kommen lassen.

1. Das Verfahren des Uberlegungsgleichgewichts
bei Rawls

Bei Rawls findet sich ein Priifungsverfahren, das in er-
weiterter und modifizierter Form fiir die Uberpriifung
moralischer Urteile am Maf3stab der Ungebundenheit ge-
eignet ist. Es handelt sich um ein Verfahren zur Herstel-
lung von Kohirenz, das das darauf ausgeht, ein — wie
Rawls es nennt — Uberlegungsgleichgewicht zu erreichen.
In einer fritheren Arbeit’®* stellt Rawls folgende ,enge“

den in der Gesellschaft vorfindlichen Normen und praktischen Uber-
zeugungen gibt, verkennen auch die Anhinger eines ,Neoaristo-
telismus®, die das Fundament moralischen Denkens in einem gelebten
Ethos oder in einer geschichtlich vorfindlichen Lebenspraxis sehen, in
die der Einzelne immer schon eingebunden ist. Vgl. dazu Schnidelbach
(1986), 36 ff.

24 Rawls (1951), 177 ff.
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Variante’ eines Verfahrens des Uberlegungsgleichge-
wichts vor: Auszugehen ist von einer Klasse naher defi-
nierter wohldurchdachter, einzelfallbezogener Urteile
kompetenter Beurteiler. Rawls versteht unter einem kom-
petenten Beurteiler eine Person, die u. a. folgende Eigen-
schaften aufweist:"® Sie ist mindestens durchschnittlich
intelligent, kennt die Umstinde des zu beurteilenden Fal-
les, bemiiht sich in moralischen Problemlagen Griinde fiir
oder gegen die zur Wahl stehenden Handlungsalternati-
ven zu finden, ist offen fiir Argumente, nimmt eine be-
wuflte und selbstkritische Haltung gegentiber ihren eige-
nen Neigungen und Priferenzen ein. Sie ist fahig, sich in
die in Konflikt stehenden Interessen einzufiihlen und die-
se mit derselben Sorgfalt zu wiirdigen, wie sie es tite,
wenn die Interessen die eigenen wiren. Wohldurchdacht
ist ein Urteil nach Rawls u. a. dann, wenn der Urteilende
weder Vor- noch Nachteile von seiner Entscheidung zu
erwarten hat, der Streitfall nicht sehr schwierig und nicht
untiblich ist, der Urteilende nach sorgfiltiger Ermittlung
der Fakten mit innerer Gewiftheit urteilt, ohne sein Urteil
bewuflt aus Prinzipien abzuleiten, und wenn andere kom-
petente Beurteiler ahnliche Fille in gleicher Weise ent-
schieden haben.”” In einem nichsten Schritt sind Prinzi-
pien zu suchen — worunter Rawls allgemeine Handlungs-
anweisungen versteht””® — die die wohldurchdachten Ein-
zelurteile auf moglichst einfache und elegante Weise ex-
plizieren. Ein Prinzip expliziert solche Urteile nach Rawls

25 Zur Unterscheidung zwischen einem Uberlegungsgewicht im engen
und einem im weiten Sinne, das den Vergleich verschiedener Moralkon-
zepte mit einschliefit, siehe Rawls (1974/1975), 8; dazu auch Daniels
(1979), 256 £.; ders. (1980), 83 ff.

26 Rawls (1951), 178 ff.

27 Rawls (1951), 181 ff.

28 Rawls (1951), 186.
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dann, wenn die korrekte Anwendung des Prinzips auf die-
selben Fille Urteile ergibt, die mit den wohldurchdachten
Urteilen iibereinstimmen.””” Ob und wieweit sich die Ein-
zelurteile explizieren lassen und wieviele Prinzipien dazu
erforderlich sind, ist nach Rawls erst zu ermitteln, 1iflt sich
nicht a priori erkennen.

Moglicherweise stimmt ein Prinzip nur mit einigen wohl-
durchdachten Urteilen tiberein, steht es zu anderen aber in
Widerspruch. In diesem Fall muf nicht notwendigerweise
das Prinzip, es kann auch das widersprechende wohl-
durchdachte Einzelurteil aufgegeben werden. Ob dem ei-
nen oder dem anderen Vorrang zukommt, hiangt davon ab,
ob der Beurteilende mehr von der Richtigkeit des Prinzips
oder mehr von der des wohldurchdachten Einzelurteils
iiberzeugt ist.”'® Es kommt zu einem Prozef des schritt-
weisen, wechselseitigen Anpassens der Prinzipien und der
Einzelurteile. Stimmen die Prinzipien und die wohldurch-
dachten Einzelurteile am Ende dieses Prozefies iiberein,
ist ein Uberlegungsgleichgewicht erreicht.

Nach Rawls schliefit es dieses Verfahren nicht aus, dafl
sich Prinzipien als derart sicher erweisen, daf sie alle mit
ihnen nicht vereinbaren Urteile zu Fall bringen.”'" Rawls
hilt das allerdings nicht fiir wahrscheinlich. Seinen Aufe-
rungen nach haben Prinzipien und wohldurchdachte
Einzelurteile grundsitzlich den gleichen Wert fiir die Er-
kenntnis dessen, welches die richtige Losung der prak-
tischen Frage ist. Danach beziehen Prinzipienurteile ihren
Erkenntniswert nicht lediglich aus den Einzelurteilen, die
sie explizieren, jene ihren nicht lediglich aus den Prinzi-
pienurteilen, aus denen sie ableitbar sind.”'* Von diesem

29 Rawls (1985), 184.

210 Rawls (1951), 188 f.

21 Rawls (1974/1975), 8.

212 Sjehe dazu auch Hoerster (1977), 71 ff.
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grundsitzlichen Gleichrang in erkenntnistheoretischer
Hinsicht ist das Rangverhiltnis zwischen den Prinzipien
und den wohldurchdachten Einzelurteilen in begriin-
dungstheoretischer Hinsicht zu unterscheiden. So kénnen
Annahmen tber Prinzipien und fallbezogene Einzelur-
teile zwar von gleichem Wert fiir die Erkenntnis der rich-
tigen Losung der praktischen Frage sein. Dennoch kann
die in dem wohldurchdachten Urteil zum Ausdruck kom-
mende einzelfallbezogene Norm allein deswegen begriin-
det sein, weil es ein Prinzip gibt, aus dem die betreffende
Norm ableitbar ist.?”” Rawls unterscheidet nicht aus-
driicklich zwischen der Frage des Vorrangs in erkenntnis-
und in begriindungstheoretischer Hinsicht. Er diirfte aber
der eben umschriebenen Position zuneigen. So schreibt er,
die Rationalitit eines fallbezogenen Urteils hinge von
des- sen Explizierbarkeit durch ein rechtfertigungsfahiges
Prinzip ab.”"*

In seiner ,, Theorie der Gerechtigkeit“ erweitert Rawls das
Modell der wechselseitigen Anpassung von Einzelurteilen
und Prinzipien, verstanden als allgemeine Handlungsan-
weisungen.”'> Der Einzelne soll sich eine hypothetische
Situation vorstellen. In ihr beschlieflen Personen, die sich

23 Von der Frage nach dem Vorrang in erkenntnis- und in begriin-
dungstheoretischer Hinsicht ist die Frage nach dem Vorrang in psycho-
logischer Hinsicht zu unterscheiden. So ist die Frage nach dem Erkennt-
niswert eines Prinzipien- oder Einzelurteils von der psychologischen
Frage verschieden, aus welchen Griinden oder Ursachen jemand zu einer
entsprechenden Uberzeugung gelangt bzw. sie aufrechterhilt. Beispiels-
weise sind Einzelurteile gegentiber Prinzipienurteilen dann in psycho-
logischer Hinsicht vorrangig, wenn der Urteilende von Prinzi-
pienurteilen — eine psychologische Tatsache — nur deswegen tiberzeugt
ist, weil sie bestimmte Einzelurteile explizieren. Zu verschiedenen For-
men des Vorrangs moralischer Uberzeugungen vgl. auch de Paul (1986),
59 ff.

214 Rawls (1951), 187.

215 Rawls (1979), insbes. Kap. 1.
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zu gesellschaftlicher Zusammenarbeit vereinigen wollen,
rational, ausschlieffilich am eigenen Interesse orientiert,
dariiber, welche Grundstruktur die Gesellschaft haben
soll, d. h. iiber die Grundsitze, nach denen die Grund-
rechte und Pflichten zu bestimmen und die gesell-
schaftlichen Giiter zu verteilen sind. Diese hypothetische
Wahlsituation ist durch bestimmte Merkmale und Aus-
gangsbedingungen gekennzeichnet. Zur Begriindung die-
ser Charakterisierung der Wahlsituation lassen sich An-
nahmen anfihren, die fiir Argumentationen iiber Gerech-
tigkeit grundlegend sind. So wissen die Personen nicht,
welche natiirlichen Gaben und welche Stellung sie in der
Gesellschaft haben werden. Dieser ,Schleier des Nicht-
wissens“ soll gewihrleisten, dafl niemand durch Zufillig-
keiten der Natur oder gesellschaftlicher Gegebenheiten
bevorzugt oder benachteiligt wird.”'® Die Grundsitze, die
aus dieser Vertragssituation folgen, auf die sich also die
Parteien in der hypothetischen Situation einigen wiirden,
konnen zu wohliiberlegten Einzelurteilen in Widerspruch
stehen. Dann sind entweder die wohliiberlegten Urteile
aufzugeben oder die Bedingungen, die die Vertragssitua-
tion kennzeichnen, abzuindern. Dieser Anpassungspro-
zef ist so lange fortzusetzen, bis die sich aus der Vertrags-
situation ergebenden Grundsitze mit den wohldurch-
dachten Urteilen iibereinstimmen.”"’

Rawls hat spater hervorgehoben und verdeutlicht, daff
sich die Vertragskonstruktion auf ein Ideal griindet. Er
umschreibt es als Gesellschaftsideal eines fairen Systems
der Kooperation zwischen freien und gleichen Perso-
nen.”'® Die Vertragskonstruktion ist Mittel zur Klirung

26 Rawls (1979), 29, 36.
217 Rawls (1979), 37 ff.
218 Rawls (1985), 231 ff.; siehe auch Rawls (1980), 515 ff.
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und Aufhellung dessen, welche Gerechtigkeitsgrundsitze
diesem Ideal angemessen sind. Die Vertragssituation soll
so konstruiert sein, daff die vertragschlieffenden Parteien
Reprisentanten der Interessen freier und gleicher Perso-
nen sind, die unter fairen Bedingungen zu einer Uberein-
stimmung gelangen.”"” Danach sind es also Annahmen auf
verschiedenen Ebenen, die miteinander in einen kohiren-
ten Zusammenhang gebracht werden sollen: die wohl-
durchdachten Einzelurteile, zu denen Rawls nunmehr
nicht mehr nur Urteile {iber einzelne Fille, sondern auch
universelle Urteile jeden Allgemeinheitsgrades zihlt,”
die diese Urteile explizierenden Gerechtigkeitsgrund-
sitze, Annahmen iiber die Vertragssituation, aus der diese
Grundsitze abgeleitet sind, und schlieflich die Annahme
des zugrundeliegenden Ideals einer fairen Kooperation
gleicher und freier Personen sowie weitere Hintergrund-
annahmen, etwa iiber die Stabilitit bestimmter Gesell-
schaftsordnungen. Sind die Annahmen auf allen diesen
Ebenen in Ubereinstimmung gebracht, ist ein Uberle-
gungsgleichgewicht im weiteren Sinne erreicht.

Rawls geht es in seinen Schriften zur Gerechtigkeitstheo-
rie allerdings nicht um Fragen der Moraltheorie allgemein.
Er will die Frage nach den gerechten Grundstrukturen der
Gesellschaft behandeln und das auch nur im Blick auf mo-
derne demokratische Gesellschaften. Seine Absicht ist es,
die in den politischen Institutionen einer Demokratie und
den offentlichen Traditionen ihrer Auslegung eingebet-
teten grundlegenden Uberzeugungen aufzusuchen und sie
so zu reorganisieren, dafl ein Hochstmafl an freier
Ubereinstimmung der Biirger einer demokratischen Ge-
sellschaft tiber die gerechte Gestalt der Grundstrukturen

29 Rawls (1985), 234 f.
20 Rawls (1974/1975), 8.

262

https://dok.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:09. Idel - [ —



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

der Gesellschaft erreicht werden kann.”?! Die von Rawls
verwendete Methode des Uberlegungsgleichgewichts ist
aber nicht nur als Teil seiner Gerechtigkeitstheorie von In-
teresse. Sie liflt sich von dieser Theorie ablésen und, in
modifizierter Form, als Verfahren der Untersuchung mo-
ralischer Fragen allgemein verwenden.

2. Die Eignung des Verfahrens
des Uberlegungsgleichgewichts fiir
die Konkretisierung des Mafistabs
der Ungebundenheit

Soll die Durchfithrung eines Verfahrens des Uberlegungs-
gleichgewichts geeignet sein, die Zuverlissigkeit mora-
lischer Urteile zu erhéhen, kommt es vor allem auf die
Richtigkeit folgender Annahmen an: Moralische und mo-
ralphilosophische Uberzeugungen kénnen sich gegensei-
tig stiitzen und korrigieren. Die Zuverlissigkeit morali-
scher Urteile erhoht sich daher, wenn es gelingt, sie in ei-
nen kohirenten Zusammenhang mit anderen moralischen
oder moralphilosophischen Annahmen zu stellen. Der
Bereich, in dem Kohirenz herzustellen ist, um die Zuver-
lassigkeit der Urteile zu erhohen, erstreckt sich auf An-
nahmen, die verschiedenen Ebenen der Begriindung und
Explikation angehéren, auf einzelfallbezogene Urteile
ebenso wie auf Urteile, die eine Vielzahl moralischer Ein-
zelurteile explizieren. Wie die verschiedenen Begriin-
dungs- und Explikationsebenen genauer beschaffen sind,
hingt dann vom jeweiligen moralischen und moralphilo-
sophischen Standpunkt ab. Ob es etwa erforderlich oder
wenigstens hilfreich ist, zur Auswahl moralischer Grund-
sitze Konstrukte wie das einer hypothetischen Vertrags-

21 Rawls (1985), 223 ff.
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situation zu verwenden und welche, richtet sich nach dem
jeweiligen Standpunkt. In jedem Fall sind auch Grundfra-
gen der Ethik bzw. der Metaethik wie die nach der Bedeu-
tung moralischer Ausdriicke oder der Begriindbarkeit
normativer Sitze in das Kohirenzmodell mit einzubezie-
hen. Auch Annahmen aus diesem Bereich konnen zur
Stiitzung oder Korrektur moralischer Urteile beitragen.
Die Kohirenz zwischen den einzelnen Annahmen laflt
sich dann in einem Prozef herstellen, in dem diese schritt-
weise ermittelt und aufeinander bezogen und bei Wider-
sprichen wechselseitig aneinander angepafit werden. Da-
bei ist vorausgesetzt, dafl den Annahmen auf den verschie-
denen Begriindungsebenen grundsitzlich ein eigen-
standiger Wert fiir die Erkenntnis dessen zukommt, was
zu tun begriindet ist, dafl es insbesondere keinen uneinge-
schrinkten Vorrang bestimmter Urteile tiber die Geltung
von Normen auf einem bestimmten Explikationsniveau in
erkenntnistheoretischer Hinsicht gibt.

Diese Annahmen sind keineswegs selbstverstindlich. Vor
allem lift sich in Zweifel ziehen, daff die Uberzeugungen
auf den verschiedenen Explikations- und Begriindungs-
ebenen einen eigenstindigen oder gar gleichen Erkennt-
niswert haben. Man denke beispielsweise an die Position,
nach der konkrete moralische Urteile unzuverlassig sind
und Urteile iiber selbstevidente, fundamentale Grundsit-
ze leitend und vorrangig sein sollen.””

Vom Standpunkt der Distanznahme aus gesehen treffen
die eben angefiihrten Annahmen dagegen zu. Moralische
Normen konkretisieren von diesem Standpunkt aus gese-

22 S0 etwa P. Singer (1974), 515 ff. Vgl. auch Tugendhat (1979), 80 ff.,
nach dem moralische Einzelurteile anhand von Prinzipienurteilen ge-
prift werden miissen und nicht umgekehrt. Dabei unterscheidet Tu-
gendhat jedoch nicht hinreichend zwischem dem Vorrang von Prinzi-
pienurteilen in begriindungs- und in erkenntnistheoretischer Hinsicht.
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hen den Mafistab der Ungebundenheit. Dadurch ist zwi-
schen ihnen ein kohirenter Zusammenhang gestiftet. Zwi-
schen dem abstrakten Mafistab der Ungebundenheit und
den einzelfallbezogenen Normen gibt es ferner verschie-
dene Stufen der Explikation und Begriindung der einzel-
fallbezogenen Normen. Die Begriindungsebenen des
handlungsorientierenden Ideals des Mafistabs der Un-
gebundenheit und der Maf3stibe der Chancenbeférderung
wurde bereits angesprochen. Hinzu kommen verschie-
denen Prinzipien und Regeln verschiedener Allgemein-
heitsgrade.

Urteile tber einzelfallbezogene Normen und solche, die
die anderen Begriindungs- und Explikationsstufen betref-
fen, haben auch einen eigenstindigen Erkenntniswert. So
mussen sich Annahmen dariiber, was vom Standpunkt der
Distanznahme aus gesehen begriindet ist, nach dem Ge-
sagten in mehr oder minder groflem Umfang auf prak-
tische Vernunftintuitionen stiitzen. Sie stiitzen sich also
auf das Bewufltsein einer konkretisierenden Bewegtheit,
die sich auf die Verwirklichung eines Sachverhalts richtet,
der die Eigenschaft hat und weil er diese Eigenschaft hat,
daf} seine Verwirklichung dem Mafistab der Ungebunden-
heit entspricht. Solche abgeleiteten Tendenzen beziehen
sich nicht nur darauf, was im einzelnen Fall zu tun ist,
sondern auch auf die Verwirklichung allgemein umschrie-
bener Sachverhalte hoherer Explikationsstufen. Auf den
Erkenntniswert von Urteilen iiber die prima facie- oder
die Regelgeltung von Normen wird im nichsten Kapitel
noch niher einzugehen sein. Demnach konnen sich prak-
tische Urteile auf den verschiedenen Explikations- und
Begriindungsebenen auf praktische Vernunftintuitionen
stiitzen. Von daher kommt ihnen bei der Konkretisierung
des Mafistabs der Ungebundenbheit ein eigener Erkennt-
niswert zu.
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Daneben sind auch Annahmen tber den Maflstab der
Ungebundenheit selbst bzw. ist die genauere Beschrei-
bung dieses Mafistabs auf ihre Kohirenz mit Annahmen
anderer Art zu Uberpriifen, auf ihre Kohirenz mit morali-
schen Uberzeugungen ebenso wie auf ihre Kohirenz mit
Grundannahmen moralphilosophischer oder anderen Art,
etwa auf ihre Kohirenz mit Annahmen, die Fragen der
Handlungsmotivation betreffen. Wieweit Annahmen
tiber den Maf3stab der Ungebundenheit gegentiber Urtei-
len auf anderen Ebenen Bestand haben, ist dann eine wei-
tere Frage, die mit der Forderung, Kohirenz herzustellen,
noch nicht beantwortet ist.

Die Zuverlissigkeit der Urteile im Verfahren des Uberle-
gungsgleichgewichts hingt noch von einer Reihe weiterer
Faktoren ab, die teilweise bereits in der Rawlsschen Defi-
nition wohldurchdachter Urteile kompetenter Moral-
beurteiler angeklungen sind. Beispielsweise spricht es fiir
die Zuverlassigkeit der Urteile, wenn der Urteilende tiber
gute Kenntnisse der relevanten tatsichlichen Verhaltnisse
verfiigt, wenn dieser von seinem Urteil weder Vor- noch
Nachteile zu erwarten hat usw. Daraus darf indessen nicht
der Schluff gezogen werden, dafl — wie etwa das Rawlssche
Verfahren dies nahelegt — nur die Urteile bestimmter
»kompetenter Moralbeurteiler“ mafigeblich sind und alle,
die die Qualifikation eines solchen kompetenten Beurtei-
lers nicht erfiillen, sich nur noch an deren Urteilen orien-
tieren sollen. Denn es entspricht, wie ausgefithrt, dem
Mafistab der Distanznahme, daf der Einzelne zwischen
thm offenstehenden Handlungsalternativen selbst am
Mafistab der Ungebundenheit orientiert wahlt. Dem kor-
respondiert ein Gebot, die Wahl nicht nur auf Urteile an-
derer zu griinden, sondern die zu beurteilenden prak-
tischen Fragen grundsitzlich auch einer eigenen Priifung
und Beurteilung zu unterziehen. Natiirlich kann es vieler-

266

https://dok.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:09. Idel - [ —



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

lei Griinde geben, Urteilen anderer besonderes Gewicht
beizumessen oder sich an deren Urteilen zu orientieren,
Griinde fehlender Sachkenntnis, fehlender Zeit fiir eine
intensive Priifung etc. Auch sind der Intensitit der Prii-
fung praktischer Fragen, wie bereits angesprochen wurde,
schon wegen des Geltenlassens der gebundenen Motive
Grenzen gesetzt. Von vornherein nur Urteilen anderer zu
folgen, ist nach dem Gesagten mit dem Mafistab der
Ungebundenheit aber unvereinbar. Zumindest soll der
Einzelne moralisch wesentliche Fragen selber einer Beur-
teilung unterziehen, vor allem aber auch die Frage, welche
Angelegenheit er einer wie weitgehenden Priifung und
Beurteilung unterziehen soll.

Ein wesentlicher, die Zuverlissigkeit der Urteile im Ver-
fahren des Uberlegungsgleichgewichts erhohender Faktor
besteht darin, mit anderen einen ungestorten, von Zwang
freien Diskurs tiber praktische Fragen zu fiihren, bei dem
sich die anderen Diskursteilnehmer ihrerseits moglichst
weitgehend vom Motiv der Ungebundenheit bestimmen
lassen. Daf} ein solcher Diskurs die Verlaflichkeit der Ur-
teile erhohen kann, liegt auf der Hand, schon weil er dem
Einzelnen neue Beurteilungsgesichtspunkte aufzeigen
und ithm Voreingenommenheiten deutlich machen kann,
vor allem auch, weil im Diskurs Informationen dariiber zu
gewinnen sind, wie sich die gebundenen Motive der Betei-
ligten erfiillen lassen, falls dies fiir die Beantwortung der
jeweiligen praktischen Frage relevant ist. Der Stellenwert
solcher Diskurse darf allerdings nicht zu hoch veran-
schlagt werden. Nicht nur, daff reale Diskurse, wenn sie
tiberhaupt stattfinden konnen, regelmiflig unter Bedin-
gungen wie Zeitdruck, fehlender Diskussionsbereitschaft
etc. stattfinden, die den Wert des Diskurses fiir die Losung
der praktischen Frage vermindern. Vor allem anderte auch
ein Diskurs unter idealen Bedingungen nichts daran, daf§
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es letztlich die Last und die Leistung jedes Einzelnen
bleibt zu beurteilen, was zu tun moralisch begriindet ist,
und dafl sich dieses Urteil zu einem wesentlichen Teil auf
praktische Vernunftintuitionen des je Einzelnen stiitzen
muf. Vor allem dnderte die Durchfiihrung eines Diskurses
unter idealen Bedingungen nichts daran, daff der Urteils-
mafstab letztlich nicht die Ubereinstimmung im Diskurs,
sondern der Mafstab der Ungebundenheit ist.”?
Festzuhalten bleibt: Urteile der verschiedenen Explika-
tions- und Begriindungsebenen dartiber, welches Handeln
vom Standpunkt der Distanznahme aus gesehen begriin-
det ist, stiitzen und korrigieren sich wechselseitig und ha-
ben einen eigenstindigen Erkenntniswert. Ein Verfahren,
in dem diese Urteile, gestiitzt auf praktische Vernunftin-
tuitionen, wechselseitig aneinander angepafit und zugleich
diskursiv tberpriift werden, erhoht die Zuverlissigkeit
dieser Urteile. Dabei ist zu beachten, daf} der eigene
Erkenntniswert der Annahmen der verschiedenen Ebenen
noch nichts tiber Vorrangfragen in begriindungstheoreti-
scher Hinsicht aussagt. In begriindungstheoretischer Hin-
sicht haben allgemeinere Normen, insbesondere die ge-
nannten moralischen Mafistabe der Chancenbeforderung,
vor konkreten und Einzelfallnormen uneingeschrinkt
Vorrang.

2 Dabei darf der Wert des Diskurses fiir die Erkenntnis des praktisch
Richtigen nicht mit dem Wert des Diskurses als Mittel der Handlungs-
koordinierung ohne Zwang und als Form des Einraumens von Méglich-
keiten der Mitgestaltung des Zusammenlebens vermengt werden. Unter
den zuletzt genannten Aspekten mag die Durchfithrung realer Diskurse
zusitzliches Gewicht erlangen.
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VIIL. Abwigung in der Moral

A. Der Stellenwert moralischen abwdigenden Denkens
in begriindungstheoretischer Hinsicht

Bisher kam noch nicht eigens zur Sprache, welcher
Stellenwert abwigendem Denken nach dem hier verfolg-
ten Begriindungsansatz fiir die Beantwortung moralischer
Fragen zukommt. Abwigendes Denken ist vom Stand-
punkt der Distanznahme aus gesehen dann von zentralem
Stellenwert fiir die Handlungsbegriindung, wenn die voll-
stindige Begriindung dessen, daff eine Handlungswahl
dem Mafistab der Ungebundenheit entspricht, es erfor-
dert, die Handlungswahl mit prima facie-Normen zu be-
grinden bzw. damit zu begriinden, dafl mit der Wahl pri-
ma facie-Normen in einem nach dem Mafistab der Unge-
bundenheit begriindeten Rangverhaltnis zu anderen pri-
ma facie-Normen erfillt werden. Der Stellenwert abwa-
genden Denkens ist also dann zentral, wenn prima facie-
Normen eine nicht zu tberspringende Stufe der Kon-
kretisierung des Maflstabs der Ungebundenheit bei der
Handlungsbegriindung bilden.

1. Fundamentale Moralprinzipien

Wenn es bei der Konkretisierung des Mafistabs der
Ungebundenheit zu einer Abwigung kommt, dann noch
nicht auf den obersten Konkretisierungsstufen. Das Ge-
bot, sich dem Ideal des Mafistabs der Ungebundenheit an-
zunihern, hat nicht nur prima facie-Geltung. Auch die
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grundlegenden Gebote, auf gleiche, dabei moglichst weit-
gehende Freiheit der offenen Moglichkeiten aller hinzu-
wirken bzw. die Erfillung der Motive aller in ihrer Ge-
samtheit zu maximieren, sind strenggenommen nicht ge-
geneinander abwigbar. Sie stehen in einem Spannungsver-
héltnis zueinander, ohne im Verhiltnis zueinander prima
facie-Normen zu sein. Wie ausgefihrt, ist die Freiheits-
norm in Kombination mit anderen Mafistiben mafistab-
bildend. Entsprechend wurde sie als Gebot verstanden,
den Mafistab der Freiheit der offenen Moglichkeiten in
Kombination mit anderen Mafistiben, insbesondere dem
Maflstab der Maximierung der Motiverfillung, zur Gel-
tung zu bringen. Die Spannung mit dem Gebot der Motiv-
erfillung wird nicht im Wege der Abwigung ausgetragen,
sondern indirekt, nach Kombination mit diesem Mafistab
bei der Anwendung der aus dieser Kombination gewon-
nenen Normen der Chancenbeférderung.

Wie eng der Freiheits- und der Motiverfillungsmafistab
verschmolzen sind, sei nochmals an dem Gebot verdeut-
licht, auf gleiche, dabei méglichst weitgehende Chancen
auf Motiverfillung aller hinzuwirken. Wenn es bei der
Gewichtung der Chancen auf Motiverfillung auf die Be-
deutung des mit der Chance verbundenen Zwecks fiir die
Erfiilllung der Motive des Einzelnen ankommt, folgt das
nicht schon aus dem Freiheitsmaf3stab fiir sich genommen.
Das Motiverfiillungsgebot ist damit bereits berticksich-
tigt. Andererseits wire es auch zu einfach zu sagen, das
Motiverfiilllungsgebot komme bei der Gewichtung von
Gelegenheiten nach der ersten Gewichtungskomponente,
das Freiheitsgebot bei der Gewichtung nach der Entschei-
dungskomponente der Gewichtung zur Geltung. So ist
auch die Wahlfreiheit grofer, also auch dem Freiheitsmaf3-
stab in hoherem Mafle entsprochen, wenn jemand tiber die
Verwirklichung von Zwecken mit grofler Bedeutung fiir
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seine Motiverfilllung entscheiden kann, als wenn er nur
tber die Verwirklichung unbedeutender Zwecke zu be-
stimmen hat. Das groflere Gewicht der Gelegenheit ergibt
sich insoweit also nicht lediglich aus dem Gesichtspunkt
der Motiverfiillung. Auch folgt der Verteilungsmafistab
der Gleichheit nach dem Gesagten zwar aus dem Frei-
heitsmaf3stab. Nichtsdestoweniger hingt die Gleichheit
der Chancen verschiedener Personen auf Motiverfiillung
nicht nur davon ab, welche Gelegenheiten, sondern auch
davon, welche Chancen im engeren Sinne sie haben, auch
wenn diese Chancen im engeren Sinne keine Wahl-
moglichkeiten eroffnen. Groflere Chancen einer Person
im engeren Sinne konnen geringere Gelegenheiten dieser
Person bei einem Vergleich mit den Chancen anderer Per-
sonen aufwiegen, wenn es um die Frage der Gleichge-
wichtung von Chancen verschiedener Personen geht. Das
ist die Konsequenz dessen, daff nicht einfach nur Wahl-
moglichkeiten zu verteilen sind, sondern Wahlmog-
lichkeiten in bezug auf die Motiverfiillung des Handeln-
den, daf} beide Gesichtspunkte also von vornherein mit-
einander verbunden sind.

Da also die Motiverfiillungs- und die Freiheitsnorm beide
in den Prinzipien der Beférderung der Chancen auf Mo-
tiverfillung berticksichtigt und in ihnen verbunden sind,
sind diese Normen weder gegeneinander noch gegen die
Prinzipien der Chancenbeforderung abwigbar. Zu einer
grundlegenden Prinzipienabwigung kommt es erst zwi-
schen den angesprochenen Prinzipien der Chancenbefor-
derung, ferner zwischen den folgenden Normen, die sich
als erste Stufe der Konkretisierung der Prinzipien der Be-
forderung der Chancen auf Motiverfillung verstehen las-
sen: Was zunichst das Prinzip gleicher Chancen auf Moti-
verfiillung anbelangt, ergibt sich aus ithm das prima facie-
Gebot, auf gleiche, dabei moglichst weitgehende Chancen

271

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

auf Motiverfillung aller hinzuwirken und dabei der Ent-
scheidungskomponente dieser Chancen bei der Chancen-
gewichtung Vorrang vor der anderen Gewichtungskom-
ponente einzuraumen. Daneben ergibt sich das prima fa-
cie-Gebot, auf gleiche, dabei moglichst weitgehende
Chancen hinzuwirken und dabei der Motiverfiillungs-
komponente der Chancengewichtung Vorrang zu geben.
Entsprechend ergibt sich aus dem Prinzip der Maximie-
rung der Chancen in threr Gesamtheit das Gebot, Chan-
cen auf Motiverfiillung in ihrer Gesamtheit bei Vorrang
der Motiverfiillungskomponente zu maximieren und das
Gebot, dies bei Vorrang der Entscheidungskomponente
zu tun. Diese konkretisierenden Prinzipien sind nicht al-
lein von der Freiheits- oder der Motiverfullungsnorm ab-
geleitet, mogen diese Mafistibe in den betreffenden Gebo-
ten auch jeweils in unterschiedlichem Ausmafl zur Gel-
tung kommen. Die konkretisierenden Prinzipien um-
schreiben vielmehr verschiedenen Aspekte der Annihe-
rung an die Ideale gleicher Chancen bzw. weitestmogli-
cher Chancen auf Motiverfillung. In diesen Idealen sind
der Freiheits- und der Motiverfillungsmafistab, wie aus-
gefiihrt, bereits verbunden.

Das eben Gesagte lafit sich auch auf die Kombination des
Freiheitsmafistabs mit den moralischen Normen im enge-
ren Sinne ubertragen. Geht es um gleiche, dabei moglichst
weitgehende Chancen zweiter Stufe auf eine gemessen an
den moralischen Normen im engeren Sinne bestmogliche
Gestaltung des Zusammenlebens, treten die moralischen
Normen, mit denen der Freiheitsmafistab dann kombi-
niert ist, nicht als prima facie-Normen auf. Stattdessen
sind sie in dem sich ergebenden Gebot gleicher Chancen
zweiter Stufe mit dem Freiheitsmafistab verbunden. Thre
Spannung zum Freiheitsmafistab kommt nurmehr indi-
rekt, bei Anwendung des Gebots gleicher Chancen zwei-
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ter Stufe zur Geltung. Entsprechendes gilt fiir die dritte
oben angesprochene Kombinationsform, das Gebot glei-
cher Chancen dritter Stufe.

Was die Gebote gleicher Chancen zweiter und dritter Stu-
fe anbelangt, kommt es erst bei deren Konkretisierung zu
einer Abwigung. Die an oberster Stufe stehende Form der
Abwigung ist die zwischen dem Gebot, gleiche, dabei
moglichst weitgehende Chancen dritter Stufe zu befor-
dern und dabei der Entscheidungskomponente dieser
Chancen bei der Chancengewichtung Vorrang einzuriu-
men, und dem Gebot, auf gleiche, dabei moglichst weitge-
hende Chancen bei Vorrang derjenigen Komponente hin-
zuwirken, die das Gewicht der Chance von ihrer Bedeu-
tung fiir eine moralisch bestmégliche, d. h. dem Gebot
gleicher Chancen zweiter Stufe entsprechende Gestaltung
des Zusammenlebens abhingig macht. Die Prinzipien, die
das Gebot gleicher Chancen zweiter Stufe konkretisieren,
sind dann entsprechend zu formulieren. Konkretisierende
Prinzipien der angesprochenen Art umschreiben dabei ei-
genstindige Aspekte der Anniherung an das Ideal glei-
cher, dabei méglichst weitgehender Chancen erster, zwei-
ter bzw. dritter Stufe bzw. an das Ideal der Maximierung
der Chancen erster Stufe in ihrer Gesamtheit. Sie bilden
eine eigenstindige Stufe der Konkretisierung des Mafi-
stabs der Distanznahme.

2. Prinzipien niedrigerer Begriindungsstufe

Aus den Normen der Chancenbef6érderung und den ange-
sprochenen grundlegenden konkretisierenden Prinzipien
ergeben sich eine Reihe weiterer prima facie-Normen auf
einer niedrigeren Konkretisierungsstufe. Teils lassen sie
sich zugleich durch mehrere der angesprochenen konkre-
tisierenden Prinzipien begriinden. Hier seien nur einige
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wenige solcher konkreteren prima facie-Normen kurz
aufgefiihrt:

Zunichst ergibt sich ein allgemeines prima facie-Verbot,
andere zu einem Handeln zu zwingen, da solcher Zwang
direkt dagegen gerichtet ist, dafl ein anderer selbst ent-
scheidet. Eine solche direkte Richtung gegen das eigene
Entscheiden des anderen iiber diesem offenstehende
Alternativen haben auch Handlungen, die bezwecken,
beim anderen falsche Vorstellungen iiber tatsichlich gege-
bene Handlungsalternativen oder iiber deren Gewicht
hervorzurufen, die sich also auf die Verfalschung der Ur-
teilsgrundlage des anderen richten. Schon darin liegt ein
Grund fiir die prima facie-Geltung des Verbots, andere zu
tauschen oder zu beliigen. Daneben verdienen Normen
besondere Erwihnung, die Grundbedingungen dafiir be-
treffen, dafl der Einzelne Motive oder moralische Zwecke
nach eigener Entscheidung verfolgen kann, Normen etwa,
die Korperverletzungen und Freiheitsberaubungen prima
facie verbieten. Nicht zuletzt zihlen dazu auch Eigen-
tumsnormen, die dem Einzelnen ein dem beliebigen Zu-
griff anderer nicht unterliegendes materielles Substrat fiir
die eigenstindige Verfolgung seiner Zwecke sichern sol-
len. Ferner lassen sich die Chancen aller am weitesten in
Kooperation mit anderen maximieren. Von daher erlangen
prima facie-Normen besonderes Gewicht, die die Grund-
bedingungen eines kooperativen Zusammenwirkens be-
treffen. Neben Normen der eben genannten Art sind das
etwa Normen des Einhaltens von Versprechen oder von
Vertrigen oder Normen des Vertrauensschutzes. Aus dem
Gedanken, der dem Gebot gleicher Chancen zweiter und
dritter Stufe zugrunde liegt, daf} der Einzelne tiber die Ge-
staltung des Zusammenlebens mitentscheiden kénnen
soll, ergeben sich ferner prima facie-Gebote, dem Einzel-
nen Moglichkeiten der Partizipation an Entscheidungen
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in Staat und Gesellschaft einzuriumen. Manche prima fa-
cie-Normen betreffen speziell Fragen der Verteilung von
Chancen oder der Verwirklichung einer zurechnenden
Sichtweise bei dieser Verteilung, Schadensersatznormen
beispielsweise.

Im Rahmen dieser Arbeit ist weder eine nihere Erorte-
rung noch eine Aufzihlung oder Klassifizierung auch nur
der grundlegenden prima facie-Normen méglich, die sich
aus den Normen der Chancenbef6rderung ergeben. Allen
solchen prima facie-Normen ist gemeinsam, daf} sie ver-
schiedene, eigenstindige Aspekte der Anniherung an das
Ideal gleicher bzw. maximaler Chancen erster, zweiter
bzw. dritter Stufe betreffen. Mit der Befolgung einer sol-
chen konkretisierenden prima facie-Norm finden der
Freiheits- und der Motiverfillungsmafistab, aus denen die
Gebote der Chancenbeférderung kombiniert sind, in je-
weils mehr oder minder groffem Umfang und in jeweils
verschiedenen Aspekten ihrer Anwendung Beachtung.
Daraus ergibt sich dann, dafl die prima facie-Normen im
Verhiltnis zueinander eigenstindige Mafistibe fir die
Bewertung von Handlungsalternativen darstellen. Sie bil-
den ebenso wie die angesprochenen grundlegenden kon-
kretisierenden Prinzipien eine eigenstindige Stufe der
Konkretisierung des Maflstabs der Ungebundenheit bei
der Bewertung von Handlungsalternativen. Zur vollstin-
digen Begriindung der Handlungswahl gehort es, diese
Konkretisierungsstufe nicht zu tiberspringen, sondern die
Handlungswahl mit solchen konkretisierenden prima fa-
cie-Normen bzw. mit deren Rangverhiltnissen zu be-
grinden.
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B. Der Stellenwert moralischen abwigenden Denkens
in erkenntnistheoretischer Hinsicht

Annahmen tiber prima facie-Normen und deren Rang-
verhiltnisse haben vom Standpunkt der Distanznahme
aus gesehen einen eigenstindigen Erkenntniswert. Sie
konnen sich, wie bereits angesprochen wurde, auf prakti-
sche Vernunftintuitionen stiitzen. Diese Intuitionen be-
ziehen sich nicht nur auf die Gesamtbeurteilung von Ein-
zelfillen, sondern auch auf die Verwirklichung solcher ab-
strakter mafistabbildender Sachverhalte, deren Verwirk-
lichung die prima facie-Normen gebieten, verbieten oder
freistellen. Diese Intuitionen lassen sich dadurch zur Gel-
tung bringen, dafl der Priifende die bereits angesprochene
Perspektive eines hypothetischen moralischen Gesetzge-
bers einnimmt, der in diesem Fall dariiber zu entscheiden
hat, ob die moralischen Personen bestimmte Normen als
prima facie giiltig behandeln und nach Mafigabe bestimm-
ter Rangverhaltnisse befolgen sollen.

Dabei wirft die Frage besondere Probleme auf, wie die
Geltung solcher nicht nur einzelfallbezogenen Normen
erkennbar ist, die der Begriindung durch prima facie-Nor-
men bediirfen, die Regelgeltung von Normen also. Oben
wurde bereits angesprochen,””* dafl es praktisch kaum
moglich ist, nicht nur einzelfallbezogene Regeln aufzu-
stellen, die in allen denkbaren Anwendungsfillen unter
Berticksichtigung aller prima facie-Normen uneinge-
schrinkt Geltung haben. Aus dieser Schwierigkeit folgt
indes nicht, daf§ unterhalb der Explikationsstufe der prima
facie-Normen nur noch einzelfallbezogene Annahmen ei-
nen eigenen Erkenntniswert habén. So schliefit die ange-
sprochene Schwierigkeit folgendes nicht aus: die Einsicht

224 Giehe dazu oben S. 91 ff.
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darein, daf ‘die allgemeinen Merkmale eines Sachverhalts
eine Vielzahl gleichgelagerter Fille umschreiben, in denen
ein bestimmtes Handeln unter Beriicksichtigung aller
Umstinde nach dem Maf3stab der Ungebundenheit be-
griindet oder dies wenigstens wahrscheinlich ist, obne dafl
der Betreffende zugleich im Blick auf alle denkbaren Fille
genau spezifizieren kann, wann Fille gleichgelagert sind
oder ein entsprechendes Handeln ausnahmsweise nicht
begriindet ist. Beispielsweise 1afit sich sagen, dafl es in ei-
ner Vielzahl gleichgelagerter Fille nicht nur prima facie,
sondern unter Beriicksichtigung aller Umstinde begriin-
det oder wenigstens wahrscheinlich begriindet ist, einem
schwer Verungliickten Hilfe zu leisten, mag auch niemand
tir alle denkbaren Situationen angeben konnen, wann es
begriindet und wann es ausnahmsweise unbegriindet ist,
einem schwer Verungliickten Hilfe zu leisten. Danach
kénnen sich auch Annahmen iiber eine Form von Norm-
geltung, die oben als Geltung im Normalfall bezeichnet
wurde,”?® auf praktische Intuitionen stiitzen. Auch ihnen
kommt gegeniiber Einzelfallurteilen ein eigenstindiger
Erkenntniswert zu.

Annahmen tber prima facie-Normen und deren Rang-
verhiltnisse und tiber die Regelgeltung von Normen kon-
nen demnach andere praktische Urteile aufgrund ihres
eigenen Erkenntniswerts stlitzen und korrigieren. Ihre
Einbeziehung in das ansprochene Kohirenzverfahren er-
hoht die Verlafllichkeit der Urteile dariiber, was im jewei-
ligen Einzelfall zu tun ist. Das Verfahren des wechselseiti-
gen Anpassens praktischer Urteile auf verschiedenen Ex-
plikations- und Begriindungsebenen hat daher auch An-
nahmen tiber prima facie-Normen und deren Rangver-
hiltnisse und die Regelgeltung von Normen miteinzube-

258,93 f.

277

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ziehen. Die Methode des Uberlegungsgleichgewichts ist
die Methode eines abwigenden Uberlegungsgleichge-
wichts.

C. Zur Rationalitit moralischen abwigenden Denkens

Mit all dem ist nicht gesagt, daf} sich die Konflikte zwi-
schen prima facie-Normen immer rational 16sen lassen,
dafl alle prima facie-Normen in allen Konfliktlagen
uneingeschrinkt kommensurabel sind. Tatsichlich gibt es
Fille der Inkommensurabilitit, seien es Fille einer echten,
seien es Fille einer solchen Inkommensurabilitit, die nur
auf der mangelnden Erkenntnisfihigkeit des Einzelnen
beruht. Man denke etwa an Fille, in denen sich wegen der
hohen Komplexitit einer Entscheidungssituation oder
wegen der mangelnden Exaktheit der Wertungen von eini-
gen moglichen Konfliktlosungen nicht mehr sagen 1afit,
daf} eine der anderen unter Beriicksichtigung aller Um-
stinde vorzuziehen ist oder beide gleichbegriindet sind.
Die Inkommensurabilitat ist aber nicht total. Grundsitz-
lich lassen sich Konflikte zwischen prima facie-Normen
mit Griinden 16sen. Und das deswegen, weil es einen ober-
sten Maf3stab fiir die Verhaltnisbestimmung zwischen den
prima facie-Normen gibt, denjenigen Maflstab namlich, in
dem diese prima facie-Normen ihren Geltungsgrund ha-
ben: den Maflstab der Ungebundenheit.

Die in diesem Teil der Arbeit angestellten Uberlegungen
zu einer Moraltheorie abwigender Handlungsbegriin-
dung lassen eine Reihe von Fragen unbeantwortet. Bei-
spielsweise wire weiter zu fragen, ob es mit dem hier ver-
folgten Begriindungsansatz vereinbar ist, neben gebote-
nen, verbotenen oder freigestellten Handlungen eine eige-
ne Kategorie iibergebiihrlicher Handlungen®® anzuneh-
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men und ob es ein Mangel oder nicht eher ein Vorzug die-
ses Ansatzes ist, wenn sich dieser Ansatz mit einer solchen
Annahme nicht vereinbaren lif8t.”” Im Rahmen dieser Ar-
beit muf es bei den bisherigen Uberlegungen sein Bewen-
den haben. Sie sollen als Grundlegung fiir den letzten Teil
dieser Arbeit gentigen. In ihm geht es um die abwigende
Begriindung von Entscheidungen in Entscheidungssitua-
tionen ganz besonderer Art: um die abwigende Begriin-
dung der Handlungswahl in spezifisch rechtlichen Ent-
scheidungssituationen.

226 Vgl. dazu Heyd (1982), m. w. Nachw.

277 Gegen die Annahme einer eigenen Kategorie iibergebiihrlicher Hand-
lungen mit teils iiberzeugenden Griinden Baron (1987), 237 ff.; Pybus
(1982), 193 ff; dies. (1986), 526 ff.

279

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14;



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Dritter Teil:
Grundlagen einer Moraltheorie

abwigender Handlungsbegriindung
fiir den Bereich des Rechts



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14;



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Die im zweiten Teil der Arbeit angestellten Uberlegungen
haben ergeben, daf es selbstgerechtfertigt ist, aus dem
Motiv des ernsthaft und radikal Fragenden heraus zu han-
deln, und daf} es daher — indirekt — begriindet ist, sein
Handeln am Mafistab der Distanznahme auszurichten. In
diesem Teil der Arbeit wird zu fragen sein, welche Fol-
gerungen sich daraus im Blick auf spezifisch rechtliche
Entscheidungssituationen ergeben, insbesondere im Blick
auf die Rationalitit und den Stellenwert abwigenden
Denkens bei der Entscheidungsfindung in rechtlichen
Entscheidungssituationen. Eine Folgerung wird die sein,
daf} es keine spezifische Rechtsverbindlichkeit von Nor-
men in einem gleich naher definierten Sinne gibt, sondern
nur eine moralische Verbindlichkeit des Rechts. Eine wei-
tere Konsequenz, die sich daran anschlief3t, ist die, dafl ab-
wigendes Denken fiir die Begriindung und Erkenntnis
dessen zentral ist, welche Entscheidung in der jeweiligen
rechtlichen Entscheidungssituation begriindet ist. Ge-
meint ist eine Abwigung moralischer Art, d. h. eine Ab-
wigung, in der der Entscheidende auf einer moralischen
Begriindungsebene selbst die Wertung trifft und nach die-
ser Wertung entscheidet, welche der méglichen Losungen
des Konflikts zwischen den in der Situation einschligigen
prima facie-Normen, gemessen am Vernunftmafistab der
Ungebundenheit, den Vorzug verdient.

Die These von der ausschlieflich moralischen Verbind-
lichkeit des Rechts und von dem zentralen Stellenwert
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moralischen abwigenden Denkens provoziert Fragen und
Einwinde, insbesondere dann, wenn sie auf die richterli-
che Entscheidungsperspektive bezogen wird. Vor allem
liegt die Frage nahe, wie sich diese These mit der Bindung
des Richters an das Gesetz vertrigt. Richtig ist, dafl die
angesprochene These im Blick auf die richterliche Ent-
scheidungssituation in besonderer Weise der Erlduterung
und der Prizisierung bedarf. Deswegen und weil sich die
Diskussion iiber Abwigung im Recht und die Kritik
daran vornehmlich auf richterliche Abwigungen bezieht,
werden sich die folgenden Uberlegungen zum Stellenwert
abwigenden Denkens im Recht in ithrem Schwerpunkt
mit der richterlichen Entscheidungssituation befassen.
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I. Rechtliche Entscheidungssituationen

In diesem Teil der Arbeit geht es um tatsichliche oder hy-
pothetische Entscheidungssituationen spezifisch recht-
licher Art. Es empfiehlt sich, drei Arten solcher Situatio-
nen auseinanderzuhalten, die jeweils spezielle Fragen der
Handlungsbegriindung aufwerfen:

1) Die Situation dessen, der, etwa als tatsichlicher oder
hypothetischer Verfassungs- oder Gesetzgeber, die
Kompetenz hat, alleine oder mit anderen zu ent-
scheiden, welche Gestalt die positive Rechtsordnung
einer Gesellschaft insgesamt oder in bestimmten Berei-
chen hat, soweit er in seiner Entscheidung nicht durch
Vorgaben einer bestehenden Rechtsordnung eingeengt
ist bzw. unter Absehung von solchen Vorgaben.

2) Die Situation dessen, der nach einer bestimmten posi-
tiven Rechtsordnung die Kompetenz hat, diese Rechts-
ordnung in einem bestimmten Bereich unter Beach-
tung der Vorgaben dieser Rechtsordnung mitzugestal-
ten. Dabei ist der Begriff des Mitgestaltens hier weit zu
verstehen. Er erfaflt insbesondere auch den mit Rechts-
wirkungen versehenen Ausspruch des Richters im Ur-
teil dariiber, was im jeweiligen Streitfall dem Recht ent-
spricht.

3) Die Situation des Biirgers, der vor der Entscheidung
steht, ob und wieweit er welche Normen des positiven
Rechts befolgen soll.
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Was heifit ,positives Recht“ genauer?1 Steht der ,richti-
ge“ Begriff des Rechts im Streit, ist die Gefahr groff, sich
in wenig fruchtbaren terminologischen Zweckmaflig-
keitserwagungen zu verlieren. Eigentlich interessierende
Sachfragen geraten leicht aus dem Blick. In dieser Arbeit
geht es um das Problem der Handlungsbegriindung, in
diesem Teil speziell um die Handlungswahl in den
rechtlichen Entscheidungssituationen und um den Stel-
lenwert abwigenden Denkens fir die Entscheidungs-
begriindung. Um dieser Fragestellung nachzugehen, ge-
nigt es, die rechtlichen Entscheidungssituationen und
den Begriff des positiven Rechts, durch den sie definiert
sind, grob in folgender Weise im Blick auf eine soziale
Gegebenheit und mit Hilfe des Zwangskriteriums von
anderen Entscheidungssituationen abzugrenzen: Eine
wenigstens notwendige Bedingung dafiir, dafl von einer
positiven Rechtsordnung zu reden ist, besteht darin, daf}
es sich um eine im groflen und ganzen sozial wirksame
Normenordnung handelt, die eine Zwangsordnung ist.
Das heifit, sie besteht jedenfalls zu einem wesentlichen
Teil aus Normen, die die Voraussetzungen und das Ver-
fahren fiir die Anwendung oder Androhung von Zwang
durch einen eigens darauf eingestellten Stab von Men-
schen regeln, und denjenigen Normen, deren Befolgung
unter den niher festgelegten Bedingungen erzwungen
werden soll.

Mit dieser Verwendung des Zwangsmerkmals als Abgren-
zungskriterium ist nicht gesagt, dafl das Zwangsmoment
das einzig wesentliche oder auch nur ,wesentlichste”
Merkmal des positiven Rechts ist. Insbesondere zwingt
die Verwendung dieses Merkmals als Abgrenzungsmerk-

! Zu den verschiedenen Rechtsdefinitionen und Abgrenzungskriterien
siehe etwa Dreier (1986), 890 ff.; Geddert (1984), 86 ff.
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mal nicht dazu, mit Kelsen lediglich solche Normen als
selbstindige Rechtsnormen anzusehen, die fiir den Fall
des Abweichens von einem bestimmten Verhalten be-
stimmte Sanktionen vorschreiben.” Das Zwangskriterium
dient hier lediglich zu einer im Rahmen dieser Arbeit
zweckmifigen, groben Abgrenzung rechtlicher Entschei-
dungssituationen von anderen. Zweckmiflig ist die Ver-
wendung des Zwangskriteriums schon allein deswegen,
weil es in dieser Arbeit um Begriindungsfragen geht.
Denn mit der Existenz einer sozial wirksamen Zwangs-
ordnung verbindet sich ein besonderes Begriindungspro-
blem: Die Anwendung oder Androhung von Zwang im
Rahmen einer solchen Ordnung ist in besonderer Weise
legitimationsbediirftig.

Gehort es zu den Merkmalen einer positiven Rechtsord-
nung im hier verstandenen Sinne, sozial wirksame
Zwangsordnung zu sein, ist damit noch offengelassen, ob
es begriffsnotwendig ist, dafl alle rechtlichen Zuordnungs-
und zugeordneten Normen des Rechts aus einer Grund-
norm oder sozial anerkannten Erkenntnisregel® ableitbar
sind. Auch ist offengelassen, wieweit zwischen Recht und
Moral ein begrifflicher Zusammenhang besteht. Insbeson-
dere ist offengelassen, ob nur solche Normenordnungen
Rechtsordnungen bzw. nur solche Normen Rechtsnor-
men sind, die ein Minimum an Rechtfertigungsfihigkeit
aufweisen. Zwar besteht nach dem hier verwandten Be-
griff der Rechtsnorm zumindest insofern eine begriffliche
Verkniipfung zwischen Recht und Moral, als es mogli-
cherweise moralischer Erwigungen bedarf, um zu ermit-
teln, welche Norm Rechtsnorm ist, weil es solcher Erwi-

2 Kelsen (1960), 55 ff.; dagegen etwa Hart (1973), 3. Kap., insbes. 57 ff.

? Zum Begriff der Erkenntnisregel siche Hart (1973), 135 ff;; dazu auch
Sieckmann (1990), 116 ff. m. w. Nachw.

* Das bejaht z. B. Dreier (1986), 896.
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gungen bedarf, um zu ermitteln, welche Norm sich einem
bestimmten Rechtsmaterial nach einer bestimmten Zu-
ordnungsnorm zuordnen lafit. So kénnen moralische Er-
wigungen etwa dann erforderlich sein, wenn es um eine
Zuordnung nach der objektiv-teleologischen Auslegungs-
methode geht. Offengelassen ist jedoch, ob es zum Begriff
des Rechts gehort, daf} die Zuordnungsnormen, die die Ei-
genschaft einer Norm als Rechtsnorm begriinden, wenig-
stens prima facie oder dem ersten Anschein nach nach
Mafigabe moralischer Maf3stibe gelten und ob und wie
sich die Zuordnungsnormen anders als mit Hilfe morali-
scher Mafistabe eingrenzen und identifizieren lassen. Dem
Streit, ob ein Rechtsbegriff den Vorzug verdient, nach dem
Recht und Moral mehr oder weniger eng begrifflich ver-
kniipft sind, soll hier auch nicht weiter nachgegangen wer-
den. Soweit er lediglich terminologische Fragen betrifft,’
hingt von ithm fir den weiteren Gang der Untersuchung
nichts ab. Welchen Rechtsbegriff man auch wihlt, am hier
interessierenden Begriindungsproblem andert sich nichts.
Ob jemand z. B. nur solche Normen zum Recht zahlt, die
ein Minimum an moralischer Rechtfertigungsfahigkeit
aufweisen oder auch andere: Das Entscheidungsproblem,
wie er in Anbetracht einer bestimmten sozial wirksamen
Zwangsordnung handeln soll, bleibt das gleiche.

> Vgl. dazu die zu einem wesentlichen Teil mit terminologischen Zweck-
mafligkeitserwigungen bestrittene Argumentation Hoersters (1979),
77 ££.; ders. (1986), 2480 ff., fiir einen positivistischen Rechtsbegriff.
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I1. Die moralische Verbindlichkeit
des Rechts

A. Der Begriff einer
spezifischen Rechtsverbindlichkeit

Unter der Geltung einer Rechtsnorm lafit sich Verschiede-
nes verstehen. Wie bereits angesprochen wurde, geht es in
dieser Arbeit um einen Geltungsbegriff, der auf das hier
interessierende Problem der Handlungsbegriindung zu-
geschnitten ist. Danach gilt eine Rechtsnorm dann, wenn
es begriindet ist, nach ihr zu handeln. Bezieht man diesen
Geltungsbegriff auf bestimmte rechtliche Entscheidungs-
perspektiven, ergeben sich speziellere begriindungsbezo-
gene Geltungsbegriffe. So gilt eine Rechtsnorm, wie be-
reits ausgefiihrt, auf die Richterperspektive bezogen dann,
wenn es begriindet ist, nach ihr den Fall zu entscheiden.
Entsprechend ist an eine Form von Rechtsgeltung zu den-
ken, die speziell auf die Perspektive des Verfassungs- oder
Gesetzgebers bezogen ist: Danach gilt eine Norm, wenn
es begriindet ist, sie als gesetzliche oder Verfassungsnorm
zu setzen. Daneben lassen sich noch weitere begriin-
dungsbezogene Geltungsbegriffe spezieller Art formu-
lieren, insbesondere im Blick darauf, ob die Geltung der
Norm von einer Begriindung im starken Sinne abhingt
oder von einer solchen im schwachen Sinne oder welches
die Mafistibe fiir die Geltung der Norm sind. Ein speziel-
ler Geltungsbegriff dieser Art kam bereits zur Sprache, der
Begriff der juristischen Geltung. In diesem Kapitel geht es
um eine andere spezielle Form der Normgeltung. Sie sei
im folgenden als Verbindlichkeit einer Norm bezeichnet.
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Der Begriff der Verbindlichkeit wird teils sehr weit gefafit.
So heifit es, von der ,Verbindlichkeit“ einer Norm sei be-
reits dann zu reden, wenn eine Instanz die Norm gesetzt
habe, deren Autoritit die betreffende Person aus irgend-
welchen, auch egoistischen Motiven heraus anerkenne.®
Hier interessiert demgegeniiber ein Verbindlichkeits-
begriff, der auf eine zentrale rechtsphilosophische Frage-
stellung zugeschnitten ist: Lassen sich Normen des positi-
ven Rechts oder jedenfalls solche mit einer bestimmten
Qualitdt auch im starken Sinne und auch gegentiber dem-
jenigen begriinden, der sie nicht ohnehin schon anerkennt,
und zwar auch und vor allem dann, wenn es der klugen
Beforderung des eigenen Wohls der betreffenden Person
entspricht, das positive Recht in einer Situation nicht zu
befolgen. Dieser Fragestellung korrespondiert ein Ver-
stindnis von der Verbindlichkeit einer Rechtsnorm, nach
der eine Norm dann verbindlich bzw. prima facie verbind-
lich ist, wenn es im starken Sinne begriindet bzw. prima
facie begriindet ist, diese Norm zu befolgen oder zu setzen
und zwar auch fiir denjenigen begriindet, der sie nicht oh-
nehin schon anerkennt, und auch in Fillen begriindet, in
denen die Befolgung oder Setzung der Norm der klugen
Beforderung des eigenen Wohls der betreffenden Person
zuwiderlauft.”

Dafl eine Norm auch dann gilt, wenn ihre Befolgung der

¢ Hoerster (1979), 85 ff.

7 Vgl. auch den Begriff der objektiven Verbindlichkeit bei Henkel (1977),
560, und bei Lippold (1988), 471, nach dem eine Norm objektiv verbind-
lich ist, wenn sie ,,... unabhingig von der Beurteilung durch bestimmte
Menschen — maflgeblich ist, d. h. die Normadressaten gegeniiber der
Norm objektiv zum Gehorsam verpflichtet sind“. Ott (1976), 23, ver-
steht unter der Verbindlichkeit einer Rechtsnorm, daff sie von einem
hoheren Standpunkt als gerechtfertigt erscheint. Nach R. Schreiber
(1966), 140, ist der Begriff der Verbindlichkeit von Rechtsnormen
wissenschaftlich unbrauchbar.
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klugen Beforderung des eigenen Wohls der jeweiligen
Person zuwiderliuft, deutet auf einen moralischen Maf-
stab als Geltungsgrund dieser Norm hin. Haufig ist denn
auch ohne weitere Differenzierung von einer moralischen
Geltung des Rechts die Rede, wenn Fragen der Rechtfer-
tigung der Befolgung positiven Rechts angesprochen
sind.® Indessen ist es fiir die Diskussion und das Verstind-
nis der verschiedenen rechtsphilosophischen Standpunkte
hilfreich, zu differenzieren und den Begriff einer spezifi-
schen Rechtsverbindlichkeit zu verwenden. Dieser Begriff
soll dazu dienen, solche rechtsphilosophischen Stand-
punkte zu kennzeichnen, nach denen sich die Verbindlich-
keit von Rechtsnormen in ihren Fundamenten nach Mafi-
staben spezifisch rechtlicher Art richtet. Genauer ist eine
spezifische Rechtsverbindlichkeit dann anzunehmen,
wenn einer oder mehrere Rechtsmafistibe fundamentaler
Art verbindlich bzw. prima facie verbindlich sind. Mit
Rechtsmaflstiben sind dabei Mafistibe gemeint, die vom
Maf3stab der Bef6érderung des eigenen Wohls verschieden
und in besonderer Weise auf die rechtlichen Entschei-
dungssituationen bezogen sind,” d. h. auf die Frage, die
Befolgung bzw. Setzung welcher Normen in den rechtli-
chen Entscheidungssituationen begriindet ist. Ein solcher
besonderer Bezug eines Maf3stabs auf die rechtlichen Ent-
scheidungssituationen kann sich bereits aus dem Inhalt

8 Siehe etwa Dreier (1981), 194 ff.

°Vgl. auch den Begriff des ,fundamentalen rechtsethischen Prinzips* bei
Bydlinski (1988), 128 ff. Rechtsethische Prinzipien unterscheiden sich
nach Bydlinski auf folgende Weise von anderen moralischen Prinzipien:
Es sind Prinzipien, ,die sich gerade oder doch in erster Linie auf spezi-
fisch ,positiv-rechtliches® Verhalten, nimlich auf Rechtsanwendung und
Rechtssetzung beziehen ... ferner solche, die die elementarsten Anforde-
rungen an menschliches Sozialverhalten tiberhaupt betreffen, so daff sie
- wenn berhaupt irgendwelche — auch mit organisiertem Zwang durch-
zusetzen sind“ (130).
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dieses Mafistabs ergeben. Beispielsweise weist das Prinzip
der Rechtssicherheit einen solchen Bezug auf. Der beson-
dere Bezug kann aber auch anderer Art sein und beispiels-
weise darin liegen, dafl es wenigstens prima facie erlaubt
ist, ein dem betreffenden Mafistab gemifles Handeln
durch rechtlichen Zwang zu erzwingen oder solchen
Zwang fiir den Fall der Nichtbeachtung des Mafistabs an-
zudrohen. Mit dem fundamentalen Charakter eines
Rechtsmaf3stabs ist hier folgendes gemeint: Entweder die
Geltung des Mafistabs bzw. des Gebots, nach thm zu han-
deln, ist tiberhaupt nicht weiter abgeleitet. Oder die Gel-
tung ist aus einem Maf3stab abgeleitet, der selbst kein spe-
zifischer Rechtsmaflstab ist. Dann darf dieser iiber-
geordnete Mafistab nicht wiederum nur einer von mehre-
ren Mafistaben mit prima facie-Charakter sein. Vielmehr
mufl er gegeniiber anderen Mafistiben Vorrang haben.
Und auch wenn diese Bedingung erfiillt ist, geniigt ein ab-
geleiteter Mafistab nur dann den Anforderungen an einen
fundamentalen Rechtsmafistab, wenn er auf einer der
obersten, nicht nur einer nachgeordneten Stufe der Kon-
kretisierung des tibergeordneten Mafistabs steht.

Den eben genannten Merkmalen einer spezifischen
Rechtsverbindlichkeit liflt sich noch ein Zusatzkriterium
negativer Art hinzufiigen. Es kntipft an die Auffassung an,
dafl Normen in spezifisch moralischer Weise begriindet
sind, wenn sich ihre Geltung aus einer Form autonomer
Willensbestimmung oder verniinftiger Handlungsmotiva-
tion ableitet, die Geltungsgrund moralischer Mafistibe ist
oder aus der heraus zu handeln die bestmogliche Gesin-
nung kennzeichnet, aus der heraus jemand handeln
kann.'® Hat ein Mafstab also in einer solchen Form von
Willensbestimmung oder Handlungsmotivation seinen

10 Siehe etwa Hoffe (1979), 30 ff.
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Geltungsgrund, begriindet er nach dem Zusatzkriterium
keine spezifische Rechts-, sondern nur eine moralische
Verbindlichkeit, auch wenn er sonst die genannten Merk-
male eines fundamentalen Rechtsmafistabs aufweist.

B. Verneinung einer
spezifischen Rechtsverbindlichkeit

Wie die Frage nach einer spezifischen Rechtsverbindlich-
keit des Rechts zu beantworten ist, hingt vom moral- und
rechtsphilosophischen Standpunkt ab, den man zugrunde
legt. Entsprechend gehen die Auffassungen in dieser Frage
auseinander. Beispielsweise nimmt Larenz eine spezifische
Rechtsverbindlichkeit an, wenn er das Recht unter Beru-
fung auf Hegel ,,... als ein ,autonomes‘, Grund und Maf}
seiner Geltung in sich selbst, d. h. in seiner Idee — finden-
des Wertgebiet“ betrachtet.!" Oder man denke an die
Rechtsphilosophie Kants. In einer bestimmten einflufirei-
chen Interpretation,'? nach der das Rechtsgesetz Kants
unabhingig von der Autonomie des Willens im kantischen
Sinne Geltung hat, diese also nicht Geltungsgrund des
Rechtsgesetzes ist, gehort sie zu den klassischen Positio-

! Larenz (1929), 36.

12 Dieser Interpretationsrichtung folgt z. B. Héffe (1979), 30 ff,; ders.
(1987), 87 ff. Zu den verschiedenen Richtungen der Interpretation des
Verhiltnisses von Recht und Moral bei Kant siehe im tbrigen Kersting
(1984), Teil A; Kiihl (1981), 1. Kap. m. w. Nachw. Will man das Verhilt-
nis von Recht und Moral bei Kant zutreffend bestimmen, hat man der
oben (S. 178 {f.) angesprochenen Verschrinkung des kantischen Verbind-
lichkeitsbegriffs mit der Ebene der Handlungsmotivation groflere
Beachtung zu schenken, als dies in der einschligigen Kantliteratur
geschieht. Es zeigt sich dann, dafl eine Interpretation den Vorzug ver-
dient, nach der Kant keine spezifische Rechtsverbindlichkeit im angege-
benen Sinne annimmt. Das niher auszufiihren ist hier allerdings nicht
moglich und mufl einer eigenen Abhandlung vorbehalten bleiben.

293

- am 17.01,2026, 14:42:09.


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

nen, die von einer spezifischen Rechtsverbindlichkeit aus-
gehen. Das allgemeine Rechtsgesetz: ,,... handle duflerlich
so, dafl der freie Gebrauch deiner Willkiir mit der Freiheit
von jedermann nach einem allgemeinen Gesetze zusam-
men bestehen kénne“'? umschreibt dann einen selbstge-
rechtfertigten bzw. einen aus einem ,,allgemeinen katego-
rischen Legalititsimperativ‘'* abgeleiteten Rechtsmafi-
stab, der auch dem angegebenen negativen Kriterium fiir
eine spezifische Rechtsverbindlichkeit geniigt. Der beson-
dere Bezug dieser Norm zu den spezifisch rechtlichen
Entscheidungssituationen ergibt sich bei Kant schon da-
raus, dafl mit dem Rechtsgesetz nach Kant die Befugnis
verkniipft ist, den Einzelnen zur Einhaltung des Rechtsge-
setzes zu zwingen."”

Wie steht es nach dem hier verfolgten Begriindungsansatz
mit der Verbindlichkeit des Rechts?

Wie ausgefiihrt, ist es nach dem hier verfolgten Begriin-
dungsansatz moglich, Normen — wenn auch nur indirekt
- im starken Sinne zu begriinden, und zwar auch gegen-
uber demjenigen zu begriinden, der sie nicht ohnehin
schon anerkennt, und auch fiir den Fall, daf} die Befolgung
der Norm der Beforderung des eigenen Wohls der betref-
fenden Person zuwiderlduft: Es ist begriindet, sein Han-
deln am Mafistab der Ungebundenheit auszurichten, weil
sich das Motiv des ernsthaft und radikal Fragenden auf
diesen Maf3stab richtet und weil es selbstgerechtfertigt ist,
aus diesem Motiv heraus zu handeln. Diese Verbindlich-
keit besteht fiir jeden, der fihig ist, aus dem Motiv der
Ungebundenheit heraus zu handeln.

Bei dieser Art von Verbindlichkeit handelt es sich um kei-

B MSR VI, 231.
14 So Hoffe (1987), 87 ff., insbes. 97 ff.
15 MSR VI, 231 ff.
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ne spezifische Rechtsverbindlichkeit im angegebenen Sin-
ne. Das ergibt sich bereits aus dem negativen Zusatz-
kriterium, nach dem die Geltung eines Rechtsmafistabs
nicht aus einer besonderen Form moralischer Willens-
bestimmung oder Handlungsmotivation hergeleitet sein
darf. Dariiber hinaus fehlt es an einem spezifischen
Rechtsmaflstab fundamentaler Art im angegebenen Sinne.
Da der Maf3stab der Distanznahme selbst keinen speziel-
len Rechtsbezug aufweist, miifite ein Rechtsmafistab, um
fundamental zu sein, auf einer der obersten, nicht nur ei-
ner nachgeordneten Stufe der Konkretisierung des Mafi-
stabs der Ungebundenheit stehen. Auf den obersten Stu-
fen der Konkretisierung gibt es indes keine Mafistibe, die
in besonderer Weise auf die rechtlichen Entscheidungs-
situationen bezogen sind. Diejenigen Normen, die den
Maflstab der Ungebundenheit, auf den Bereich des Ver-
hiltnisses der Individuen untereinander bezogen, auf den
obersten Stufen konkretisieren, sind die genannten Nor-
men der Chancenbeforderung erster, zweiter und dritter
Stufe. Ein besonderer Bezug auf die rechtlichen Entschei-
dungssituationen fehlt ihnen.

Abstrakte Leitgedanken des Rechts wie etwa der Mafistab
der Rechtssicherheit stehen erst auf einer nachgeordneten
Konkretisierungsstufe: Wenn es begriindet ist, die Rechts-
sicherheit'® zu beférdern, dann deswegen, weil Rechtssi-
cherheit zur Maximierung der Chancen erster, zweiter
oder dritter Stufe bzw. zur Herstellung groflerer Gleich-
heit solcher Chancen beitrigt bzw. Voraussetzungen dafiir
schafft. Ebenso verhalt es sich mit dem Leitgedanken Ge-
rechtigkeit. Soweit der Gerechtigkeitsmafistab in einem
weiten Sinne als ,universales Prinzip humaner Sittlich-

' Zu den verschiedenen Komponenten von Rechtssicherheit siche naher

Henkel (1977), 436 ff.; Zippelius (1982), 157 ff.
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keit“ verstanden wird,'” fehlt es ohnehin schon an einem
speziellen Bezug auf die rechtlichen Entscheidungssitua-
tionen. Auch wenn man Gerechtigkeit in einem engeren
Sinne als Mafistab fiir rechtliche Normen oder Entschei-
dungen versteht, gibt er keinen Rechtsmafistab funda-
mentaler Art ab. Dabei konnen die verschiedenen Ver-
stindnisweisen und Definitionen des Gerechtigkeitsbe-
griffs'® hier nicht niher erértert werden. Zum Kern des
Gerechtigkeitsgedankens im engeren Sinne gehort jeden-
falls das Verbot, das Recht in den rechtlichen Entschei-
dungssituationen so zu gestalten, daf} Personen ohne zu-
reichenden Grund ungleich behandelt werden. Dieser
Aspekt des Gerechtigkeitsgedankens 1afit sich als ,,Gleich-
gerechtigtkeit“ bezeichnen.'” Ein anderer Aspekt des Ge-
rechtkeitsgedankens kommt in dem Verbot zum Aus-
druck, das Recht in den rechtlichen Entscheidungssitua-
tionen nach ,sachfremden” Gesichtspunkten zu gestalten,
insbesondere von vornherein lediglich nach dem Mafistab
des personlichen Vorteils oder des Vorteils einzelner Per-
sonengruppen.”’ Wenn es nach dem Mafstab der Distanz-
nahme in den rechtlichen Entscheidungssituationen
begriindet ist, die genannten Normen zu beachten, dann
deswegen, weil dies den Normen der Chancenbeforde-
rung entspricht. So konkretisiert das Gebot der Gleichge-

17 Henkel (1977), 393; vgl. auch Ryffel (169), 219 ff., der sich dagegen
wendet, Gerechtigkeit als spezifischen Rechtsmafistab anzusehen.

'8 Siehe dazu niher Engisch (1971), 147 ff.; Perelman (1967); Larenz
(1979), 37 ff.; Henkel (1977), 391 ff.; Ryffel (1969), 219 ff.; Tammelo
(1977) m. w. Nachw.

!9 Zum Begriff der Gleichgerechtigkeit vgl. Fikentscher (1977), 189 ff.;
Larenz (1979), 39 {.

% Es handelt sich um das negative Korrelat zu der Gerechtigkeitsformel,
nach der jedem das Seine zu gewihren ist, was immer man positiv unter
dem ,Jedem-das-Seine-Gewihren® auch verstehen mag. Siehe zu dieser
Formel etwa Henkel (1977), 395 ff.
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rechtigkeit das Element der Gleichheit, das im Ideal glei-
cher, dabei méglichst weitgehender Chancen erster, zwei-
ter und dritter Stufe enthalten ist, fiir einen bestimmten
Bereich. Es handelt sich um eine prima facie-Norm, die
einen bestimmten Aspekt der Anniherung an das Ideal
gleicher Chancen umschreibt. Darauf wird noch zurtick-
zukommen sein.”’

Welche Normen mit speziellem Rechtsbezug sich aus den
Normen der Chancenbeforderung ableiten lassen, ist an
dieser Stelle nicht naher zu erdrtern. Festzuhalten bleibt
jedenfalls, dafl sich die Geltung oder prima facie-Geltung
von Normen mit speziellem Rechtsbezug aus den Nor-
men der Chancenbeférderung ableitet, die selbst keinen
besonderen Bezug auf die rechtlichen Entscheidungsitua-
tionen aufweisen. Spezifische Rechtsmafistabe stehen da-
her lediglich auf einer nachgeordneten Stufe der Konkre-
tisierung des Mafistabs der Ungebundenbheit. Trifft es zu,
daf} dieser Maf3stab der oberste Mafistab fiir die Verbind-
lichkeit von Normen ist, daf also die Befolgung oder Set-
zung einer Norm nur verbindlich ist, wenn und weil dies
dem Maf3stab der Distanznahme entspricht, gibt es keine
spezifische Rechtsverbindlichkeit im angegebenen Sinne.
Wenn Normen des positiven Rechts verbindlich oder pri-
ma facie verbindlich sind, dann nur im moralischen Sinne.
Bevor daraus weitere Folgerungen gezogen werden, was
den Stellenwert moralischen abwigenden Denkens fiir das
richterliche Entscheiden anbelangt, sei kurz auf einige
Einwinde gegen die Annahme einer moralischen
Verbindlichkeit des Rechts eingegangen.

2! Siehe dazu auch unten S. 338 f.
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I1I. Einige Einwinde gegen die Annahme
einer moralischen Verbindlichkeit
des Rechts

A. Verschiedene Einwdinde

Wer eine moralische Verbindlichkeit der Rechtsnormen
annimmt, sieht sich einer Rethe von Einwinden und Be-
denken ausgesetzt, schon gar, wenn er die Geltung solcher
Normen letztlich aus einer Form von Vernunftmotivation
herleitet.

Eine Art von Einwand geht dahin, alle sittlichen Pflichten
seien zugleich Rechtspflichten, wenn es nicht zwei Arten
von Verbindlichkeiten gebe, rechtliche und moralische.
Der Staat sei dann tendenziell totalitir.”* In die gleiche
Richtung zielt die Kritik, die Ausrichtung an moralischen
Normen habe zur Konsequenz, dafl fast jeder denkbare
Sachverhalt zum Gegenstand gerichtsformiger Entschei-
dung gemacht werden kénne.”” Warum das so sein muf,
ist allerding nicht zu sehen. Wenn es sich nach morali-
schen Mafistiben und letztlich nach einem maf3stabbil-
denden Vernunftmotiv richtet, welche Normen in den
rechtlichen Entscheidungssituationen gelten, ist damit
noch nichts Niheres dariiber gesagt, welche Normen als
Rechtsnormen, d. h. als Normen einer positiven Zwangs-
ordnung zu setzen und zu befolgen begriindet ist. Das
hingt vom moralischen Mafistab und dem mafistabbilden-
den Motiv ab. Der Mafistab kann der Entscheidungsfrei-

22 So Hoffe (1979), 22 1.
2 Siehe etwa Maus (1989), 192; zum Einwand der Verwendung morali-
scher Argumente als Demokratieersatz(193) sieche unten S. 346 ff.
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heit des Einzelnen und der Vermeidung des Einsatzes oder
der Androhung von rechtlichem Zwang sowie einer
demokratischen Gestaltung der Verhiltnisse einen ho-
hen Stellenwert einrdumen. Wie bereits deutlich geworden
ist, trifft das jedenfalls auf den Maflstab der Distanznahme
zu.

Dagegen, das Recht und die Ordnung der Gesellschaft
nach einer bestimmten Moraltheorie und deren Mafdsti-
ben zu gestalten, wird zuweilen eingewandt, dem stiinden
die Bedingungen moderner, pluralistischer Gesellschaften
entgegen, in denen iiber Grundsatzfragen moralischer und
weltanschaulicher Art keine Ubereinstimmung bestehe.
Als prominenter Vertreter einer solchen Art von Argu-
mentation ldflt sich Rawls anfiihren: Da sich iiber morali-
sche und weltanschauliche Grundsatzfragen in modernen
demokratischen Gesellschaften keine Einigkeit erzielen
lasse, miisse gegentiber den verschiedenen moralischen
Grundpositionen Toleranz geilibt werden. Die einzige
Alternative sei der autokratische Einsatz staatlicher
Macht.** Demgemif§ diirfe sich eine Theorie politischer
Gerechtigkeit nicht auf eine bestimmte allgemeine Moral-
theorie stiitzen.” Thre Aufgabe bestehe darin zu untersu-
chen, wie sich unter den Bedingungen moderner demo-
kratischer Gesellschaften eine stabile, von Zwang freie
Ubereinstimmung in Fragen der Gestaltung der Grund-
strukturen der Gesellschaft erreichen lasse.” Die in den
Institutionen und Traditionen einer Demokratie eingebet-
teten Uberzeugungen seien aufzusuchen und so zu
reorganisieren, dafl ein Hochstmafl an solcher freier
Ubereinstimmung méglich sei.”’

2 Rawls (1985), 230.
% Rawls (1985), 225.
% Rawls (1985), 230 f.
7 Rawls (1985), 223 ff.
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Argumente dieser Art liefern, richtig verstanden, keine
Einwinde gegen eine Entscheidungsbegriindung in den
rechtlichen Entscheidungssituationen, die sich an den
moralischen Mafistiben und an den allgemeinen moral-
theoretischen Grundiiberzeugungen des Entscheidenden
ausrichtet. Denn nach welchen Maf3stiben beurteilt es sich
aus der Perspektive des Entscheidenden, eines tatsichli-
chen oder hypothetischen Gesetzgebers etwa, ob und un-
ter welchen Voraussetzungen Handlungsweisen oder eine
bestimmte soziale Ordnung, falls moglich, mit rechtli-
chem Zwang durchgesetzt werden sollen? Wonach beur-
teilt es sich, wieviel Gewicht auf welche Art von Stabilitit
und Konsens zu legen ist? Denkbar wire, daf} sich die
Beantwortung dieser Frage nach anderen als moralischen
Mafistiben, insbesondere spezifischen Rechtsmafistiben
richtet. Dann wire aber zu zeigen, welche dies sind und
worin sie ihren Geltungsgrund haben. Sind aus der Sicht
des Entscheidenden dagegen moralische Mafistibe, die
keine spezifischen Rechtsmafistibe im angegebenen Sinne
sind, oberster Geltungsgrund von Normen, ist es aus der
Entscheidendenperspektive auch begriindet, nach diesen
Maf3stiben und den zugrundeliegenden moraltheoreti-
schen Uberzeugungen das Recht und die soziale Ordnung
zu gestalten. Mit dieser Ausrichtung an moralischen und
moraltheoretischen Grundiiberzeugen ist per se noch
nichts dariiber gesagt, ob und unter welchen Vorausset-
zungen es aus der Entscheidendenperspektive begriindet
ist, jemanden zu benachteiligen oder zu etwas zu zwingen,
der abweichende moraltheoretische oder weltanschau-
liche Grundiiberzeugungen hat. Insbesondere ist noch
nichts dartiber gesagt, ob es begriindet und tiberhaupt
sinnvoll ist, ein mit bestimmten Rechtsfolgen verkniipftes
Rechtsgebot zu setzen, das das Akzeptieren bestimmter
moraltheoretischer Annahmen gebietet. Wieviel Glau-
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bensfreiheit, Gewissensfreiheit und moraltheoretische
Neutralitit des Staates begriindet ist, hingt vom morali-
schen Mafstab ab.”® Der kann — wie der Maf8stab der Di-
stanznahme — der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen
auch in moralischen und moraltheoretischen Angelegen-
heiten grofles Gewicht beimessen.

Als Beispiel fiir eine andere Art von Einwand sei folgen-
des Zitat angefiihrt: , Nimmt man die Ethik als zureichend
fiir eine soziale Normierung, so kommt es zu utopischen
... und also dysteleologischen Konzepten.“? Dieser Ein-
wand liflt sich einmal dahin verstehen, moralische Maf-
stabe seien nicht aussagekriftig genug. Thnen lasse sich
nichts zur Lésung solcher Probleme entnehmen, die fiir
soziale Normierung spezifisch sind, insbesondere nichts
zur Beantwortung der Frage nach den angemessenen In-
stitutionen einer realen Gesellschaft, in der nicht alle mo-
ralisch handeln. Offensichtlich trifft das auf eine Reihe
von Moraltheorien aber nicht zu, auf die utilitaristische
beispielsweise nicht, aber auch nicht auf die hier vertrete-
ne. Versteht man den Einwand dahin, im Bereich sozialer
Normierung sei die Beachtung anderer als moralischer
Maf3stibe ausschliefflich oder vorrangig begriindet, fragt
sich, welche das sind und wie sie sich begriinden lassen.
Treffen die bisher angestellten Uberlegungen zu, wird sich
die Geltung solcher anderen Mafistabe schwerlich aufzei-
gen lassen. Nach diesen Uberlegungen richtet sich die
Geltung von Normen zuoberst nach moralischen Mafista-

% Vgl. auch Pawlowski (1986), 6 ff.; ders. (1988), 409 ff., der sich einer-
seits fiir einen ,Staat der Glaubensfreiheit“ ausspricht und sich aus
diesem Grund dagegen wendet, das Recht ,,von der eigenen Moral her zu
bestimmen“ (1986), 9, der aber andererseits doch eine ,indirekte“ Bezie-
hung zwischen Recht und Moral einriumt, deren Beachtung er als
»ethisch-moralisch geforderte Leistung“ beschreibt (1988), 422.

» K. Hartmann (1981), 50 Anm. 61.
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ben, insbesondere nach dem Mafistab der Distanznahme
und den Mafistiben der Chancenbeférderung. Soweit in
dem Einwand die Annahme mitschwingt, es komme zu
totalitiren Tendenzen, gilt das oben Gesagte.

Einige Einwinde richten sich gegen die Annahme einer
speziellen Form der moralischen Geltung des Rechts.
Nach ihr sind Normen nur dann verbindlich, wenn sie
durch das Gewissen im Einzelfall gebilligt bzw. Gegen-
stand eines bestimmten Sollenserlebnisses sind.”® Kriti-
siert wird, daff eine solche Lehre die Gefahr eines Chaos
und anarchischen Zustands der Rechtsgeltung heraufbe-
schwore.”! Die hier vertretene Position trifft dieser Ein-
wand insofern nicht, als eine Norm vom Standpunkt der
Distanznahme aus gesehen auch dann giiltg sein kann,
wenn der Einzelne sie irrtiimlich fiir ungiltig halt. Der
angefiihrte Einwand 1afit sich aber noch erweitern. In be-
stimmtem Sinne gilt fir jede Form der moralischen Gel-
tung des Rechts, daf die Geltung der Rechtsnorm vom
moralischen Urteil des Einzelnen abhingt: insofern nim-
lich, als jedenfalls aus der Sicht des Handelnden Rechts-
normen unverbindlich sind, deren Setzung oder Befol-
gung dieser nicht als moralisch begriindet ansieht. Schon
das kann man kritisieren, dafl also ,,jedes rechtsunterwor-
fene Subjekt die Geltung des Rechts fiir sich mit der Be-
grindung aufheben [kann], daf} die ihm vom Recht aufer-
legte Pflicht nicht sittlich sei“.*?

Allerdings fragt sich, wieweit eine solche Erwigung aus
der Handelndeperspektive, aus der Perspektive dessen al-
so, der nach einer Handlungsorientierung durch Griinde

0 Vgl. Laun (1935), fir den der einzige Verpflichtungsgrund im Bereich
von Recht und Moral ,,das autonome Erlebnis des konkreten Sollens als
letzte, nicht weiter abgeleitete Urgegebenheit® ist (241).

3 So etwa H. L. Schreiber (1966), 101; Henkel (1977), 559.

32 Kelsen (1965), 468 Anm. 22 a.
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fragt, tiberhaupt relevant ist. Angenommen, was zu tun
begriindet ist, richtet sich aus der Handelndenperspektive
gesehen vorrangig nach moralischen Mafistiben. Dann ist
es aus dieser Perspektive gesehen auch begriindet, daf} der
Handelnde nach eigenen moralischen Uberzeugungen
handelt - auch in rechtlichen Entscheidungssituationen.
Das Handeln nach moralischen Maflstiben schliefit das
Handeln nach eigenen moralischen Uberzeugungen mit
ein. Die Alternative wire nur, blind zu handeln, was die
moralische Richtigkeit des eigenen Handelns anbelangt,
oder einfach den Urteilen anderer dariiber zu folgen, was
zu tun moralisch begriindet ist. Einem solchen Verhalten
steht schon das bereits angesprochene, grundlegende mo-
ralische Gebot entgegen, nach eigenem Urteil dariiber zu
handeln, was zu tun moralisch begriindet ist.”> Auch sol-
che Verhaltensweisen fithrten im tibrigen nicht notwendig
zum Gehorsam gegentiber dem Recht.

Auch ein Verallgemeinerungsargument fithrt nicht weiter,
das Einwanden der eben genannten Art haufig mehr oder
weniger explizit zugrunde liegt: Da es Chaos oder sonsti-
ge schlechte Folgen hitte, wenn jeder die Beachtung des
Rechts von seinen eigenen moralischen Uberzeugungen
abhingig machte, darf der Einzelne die Befolgung nicht
davon abhingig machen, daff die Befolgung der Rechts-
norm seinem eigenen Urteil nach moralischen Mafistaben
entspricht. Geht man vom moralischen Standpunkt aus,
ist dieses Argument tiberhaupt nur in folgender Fassung
relevant: Da es gemessen an moralischen Mafitiben
schlechte Folgen hitte, wenn jeder die Befolgung des
Rechts von seinen eigenen moralischen Uberzeugungen
abhingig machte, ist eben dies moralisch verboten. Verall-
gemeinerungsargumente dieser speziellen Art sind abzu-

3 Vgl. dazu oben S. 266 f.
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lehnen. Das gilt auch dann, wenn man die Argumen-
tationsweise, die auf die Folgen einer hypothetischen
allgemeinen Praxis abstellt, grundsitzlich fiir zulissig und
beachtlich halt.**

Das genannte Verallgemeinerungsargument laflt sich
schon nicht konsequent durchhalten. Wenn der Handeln-
de das Recht befolgt, weil es schlechte Folgen hitte, mach-
te jeder die Befolgung von seinem eigenen moralischen
Urteil abhingig, befolgt er das Recht bereits nach Mafiga-
be seiner moralischen Uberzeugungen, der Uberzeugung
niamlich, daf} das Verallgemeinerungsargument moralisch
relevant und der Gehorsam deswegen geboten ist. Auch
fiuhren Argumente von der Struktur, jemand solle nicht so
handeln, wie er es nach eigenem Urteil fiir moralisch be-
grindet halt, wenn es schlechte Folgen hitte, verhielten
alle sich so, zu einem nicht endenden Regrefl. Der Han-
delnde miifite sich konsequenterweise auch fragen, ob es
schlechte Folgen hitte, wenn jeder nach der Uberzeugung
handelte, er solle nicht so handeln, wie er es fiir moralisch
begriindet hilt, weil es schlechte Folgen hitte, verhielten
alle sich so. Daran schlosse sich dann die Frage an, ob es
schlechte Folgen hitte, wenn jeder nach dieser Uberzeu-
gung handelte usw. Nicht einmal das Argument, jemand
solle an sich moralisch relevante Umstinde bestimmter
Art bei seiner Entscheidung nicht beriicksichtigen, wenn
es schlechte Folgen hitte, berticksichtigten alle diese Um-
stande, lifit sich ohne Regref} durchhalten. Um die Folgen
abzuschitzen und zu bewerten, die die allgemeine Be-
ricksichtigung dieser Umstinde hitte, muf er auch diese
Umstinde berticksichtigen. Er muff dann weiter fragen,

3 Zur Diskussion iiber die Begriindung und den Anwendungsbereich
solcher Verallgemeinerungsargumente siehe naher Hoerster (1971) 2.
und 3. Kap.; Wimmer (1980), 296 ff.; Trapp (1988), 212 ff. m. w. Nachw.
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ob es schlechte Folgen hitte, wenn alle diese Umstinde bei
der Bewertung und Abschitzung der Folgen beriick-
sichtigten, die die allgemeine Beriicksichtigung dieser
Umstinde hitte usf. Verallgemeinerungsargumente der
genannten Struktur sind schon deswegen prinzipiell abzu-
lehnen.

Im tibrigen wire erst zu zeigen, daf} sich schlimme Folgen
oder gar ein anarchischer Zustand ergiben, wenn jeder-
mann den Rechtsgehorsam von eigenen moralischen
Uberzeugungen abhingig machte. Dergleichen anzuneh-
men besteht jedenfalls dann kein Grund, wenn man zu
den moralischen Mafistiben auch formelle Prinzipien
zahlt, nach denen die Befolgung einer Rechtsnorm auch
dann geboten sein kann, wenn die Norm inhaltlich nicht
begriindet ist. Auf die Eigenart solcher formeller Prin-
zipien und die Konsequenzen, die es hat, wenn speziell
Richter ihr Handeln an moralischen Mafistiben orien-
tieren, wird im nichsten Kapitel noch einzugehen sein.
Hinzu kommt, daff das Handeln der Individuen nach ih-
ren eigenen moralischen Uberzeugungen nach dem Ge-
sagten an sich schon ein positiv zu bewertender Vorgang
ist.

Der angefithrte Einwand gegen eine Orientierung an
moralischen Mafistaben und am eigenen moralische Urteil
in den rechtlichen Entscheidungssituationen kann allen-
falls in folgender Interpretation Erfolg haben: Nicht vom
moralischen, von einem anderen Standpunkt aus wird
empfohlen, die Befolgung des Rechts nicht davon abhin-
gig zu machen, dafl sie nach eigenem Urteil moralischen
Mafistiben entspricht, weil ein solches Verhalten von die-
sem anderen Standpunkt aus gesehen, verallgemeinert
oder nicht, schlechte Folgen hitte. Wer den Einwand in
diesem Sinne versteht, muf} dann aber auch darlegen, um
was fiir einen Standpunket es sich handelt und ob und wie
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sich aus der Handelndenperspektive das Gebot begriin-
den laflt, gerade diesen Standpunkt einzunehmen. Nach
den bisher angestellten Uberlegungen wird sich eine sol-
che Begriindung schwerlich finden lassen.

Hier konnen nicht alle grundsitzlichen Einwinde gegen
die Annahme einer lediglich moralischen und die Ableh-
nung einer spezifisch rechtlichen Verbindlichkeit des
Rechts zur Sprache kommen.”® Nur auf einen Ansatz der
Kritik sei noch eingegangen: auf Einwinde von seiten der
systemtheoretischen Rechtsanalyse.

B. Kritik von seiten
der systemtheoretischen Rechtsanalyse

Wer den Grund der Geltung des Rechts in moralischen
Maf¥stiben sieht, muf} sich auf harsche Kritik von seiten
der Anhinger systemtheoretischer Rechtsanalyse gefafit
machen. Nach Luhmann, dem Hauptvertreter dieser
Richtung, gilt das Recht ,allein deshalb, weil entschieden
worden ist, daf§ es gilt“.*® Diese Positivitit des Rechts ist
sein Korrelat der Ausdifferenzierung des Rechtssystems
und seiner autopoietischen Autonomie“.”” Das Bestreben,
die Rechtsnormen auf letzte Prinzipien, schon gar auf

35 Hoffe (1979), 32 {., fithrt als Einwand gegen eine moralische Begriin-
dung des Rechts aus einem ,sittlichen Begehrungsvermégen® noch an,
das Recht sei nur unter der Voraussetzung ein lebensweltliches Problem,
dafl die Menschen nicht eo ipso moralisch handelten. Ergibt sich die
Begriindung von Normen indessen daraus, daf§ sie einem Mafistab ent-
sprechen, auf dessen Verwirklichung sich ein Vernunftmotiv richtet,
setzt das nicht voraus, dafl alle Menschen aus diesem Motiv heraus
handeln. Ebensowenig schlieit diese Art von Begriindung es aus, die
Befolgung von Normen zu begriinden, die dem Umstand Rechnung
tragen, dafl tatsichlich nicht alle moralisch handeln.

% Luhmann (1985), 26.

37 Luhmann (1985), 26.
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moralische Normen zuriickzufiihren, belegt fiir den
Systemtheoretiker nur ,die Schwierigkeit, die vollstindi-
ge Ausdifferenzierung des Rechtssystems gedanklich
nachzuvollziehen.*®

Auf den ersten Blick scheinen sich die Positionen aller-
dings gar nicht zu widersprechen, gehen beide doch von
ganz unterschiedlichen Geltungsbegriffen aus. Wenn hier
von der Geltung oder der Verbindlichkeit von Rechtsnor-
men die Rede ist, dann in dem Sinne, daf} es begriindet ist,
diesen Normen gemif zu handeln. Der Geltungsbegriff
Luhmanns ist hingegen soziologischer Art: Geltung ist fiir
thn ,,nichts anderes als die rekursive Selbstreferenz des
Rechts, das Weiterlaufen der Reproduktion von Fall zu
Fall mit Aussicht auf ein Weiterlaufen der Reproduktion
von Fall zu Fall“.*” Will man den Gegensatz zwischen den
Positionen genauer fassen, empfiehlt es sich, mindestens
folgende Richtungen der Kritik an einer Theorie morali-
scher Rechtsverbindlichkeit wie der hier vertretenen
auseinanderzuhalten:

Erstens 1afit sich vom Standpunkt des Systemtheoretikers
gegen eine Moraltheorie des Rechts einwenden, sie sei,
jedenfalls unter den Bedingungen eines ausdifferenzierten
Rechtssystems autopoietischen Charakters, realitdts-
fremd, insofern namlich, als es wegen des autopoietischen
Charakters des Rechtssystems faktisch ,keinen Import
von normativer Qualitit ... aus der innergesellschaftli-
chen Umwelt (etwa Religion, Moral)“*° gib.

Zweitens richtet sich die Kritik gegen die Rationalititsan-
nahmen einer Theorie moralischer Rechtsverbindlichkeit,
gegen die Annahme, Normen oder Entscheidungen lieflen

3% Luhmann (1983), 141 Anm. 28.
% Luhmann (1980), 358.
% Luhmann (1980, 357.
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sich begriinden oder rechtfertigen. Nach Luhmann ,er-
scheint es“ dem Juristen nur so ,als ob die Griinde die
Entscheidungen rechtfertigen und nicht die Entscheidun-
gen die Griinde“.* Zugleich wird die Entgegensetzung
von Faktischem und Normativem als ,begriffliche Fehl-
konstruktion® entlarvt.*? , Das Faktische umfafit das Nor-
mative.“> Normen sind ,kontrafaktisch stabilisierte
Verhaltenserwartungen®.*

Drittens laflt sich einwenden, dafl die Erfillung des Ge-
bots, die rechtlichen Entscheidungen an moralischen
Prinzipien auszurichten, auf eine Entdifferenzierung des
Rechtssystems im systemtheoretischen Sinne hinauslaufe
und dafl ein Zustand, in dem das Rechtssystem im system-
theoretischen Sinne ausdifferenziert sei gegeniiber einem
solchen, in dem das nicht der Fall sei, den Vorzug ver-
diene.

Eine umfassende Auseinandersetzung mit den angespro-
chenen Richtungen der Kritik und den Grundlagen der
Systemtheorie ist hier nicht angestrebt. Einige Anmer-
kungen sollen geniigen.

1. Zur Geschlossenheit des Rechtssystems gegentiber
der Moral auf der Kriterienebene

Worin besteht fir Luhmann die Abgeschlossenheit des
Rechtssystems gegeniiber der Moral genauer? Beim
Rechtssystem handelt es sich fir Luhmann um ein
selbstreferentielles autopoietisches System. Systeme die-
ser Art sind Systeme, ,die sich in all thren Operationen
immer auf sich selbst beziehen, also keine Fremdreferenz

# Luhmann (1985), 33.
#2 Luhmann (1980), 43.
# Luhmann (1980), 43.
# Luhmann (1980), 43.
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ohne Selbstreferenz produzieren konnen und die alle Ele-
mente, aus denen sie bestehen ... durch die Elemente, aus
denen sie bestehen, selbst reproduzieren®.” Die Ausdiffe-
renzierung und Geschlossenheit des Reproduktionszu-
sammenhanges der Operationen vollzieht sich dadurch,
daf sich die Operationen an einem ,biniren Code“ orien-
tieren. Im Fall des Rechtssystems handelt es sich um den
Code Recht/Unrecht.*® Als Operationen des Rechtssy-
stems bezeichnet Luhmann alle Kommunikationen, die
auf den Rechtscode Bezug nehmen, konkreter solcher
Kommunikationen, bei denen es um die Vorbereitung,
Aufstellung, Klirung oder die Entscheidung von Rechts-
behauptungen geht.*” Damit die Weiterfithrung der Ope-
rationen gelingt, miissen zu den Codewerten ,rechtsnor-
mative Programme hinzutreten, die die Bedingungen
richtigen Entscheidens fixieren,"® die also festlegen,
wann etwas Recht und wann etwas Unrecht ist. Program-
me dienen als Kriterium fiir die richtige Zuordnung der
Codewerte auf Sachverhalte.”’

Nach Luhmann ist das System auf dieser Ebene der
Programmierung geschlossen und offen zugleich. Ge-
schlossen ist es ,insofern, als Normqualitit nur aus Nor-
men gewonnen werden kann (wie immer man die logische
Qualitdt der Schlufiverfahren oder Argumente beurteilen
mag) ... offen insofern, als dabei kognitive Gesichts-
punkte eine Rolle spielen“.”® Kognition ist ,sowohl zur
Feststellung der faktischen Bedingungen fiir die Nor-
manwendung als auch zur Beurteilung der Adiquitit oder

* Luhmann (1985), 11 {.

“ Vgl. Luhmann (1986), 171 ff.
# Luhmann (1986), 178 {.

* Luhmann (1988), 127.

* Luhmann (1988), 90 f., 368.
5 Luhmann (1988), 127.
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Anderungsbediirftigkeit der Normen“ erforderlich.”!
Wichtig dabei ist: ,,Vorgingig mufl jedoch immer die Au-
topoiesis des Systems bedient, d. h. nach der Differenz
von Recht und Unrecht und im Anschluf§ an Rechtspro-
gramme verfahren werden W2 T Autopoiesis des
Systems gehort daher nicht nur die Orientierung an der
Recht/Unrecht Disjunktion, sondern ebenso die Ausrich-
tung an Rechtsprogrammen.“ ,Nur an ihnen [den Rechts-
programmen] kann das System seine Umwelt erken-
nen.“*’

Tatsachlich konnte von einer normativen Geschlossenheit
des Rechtssystems gegeniiber der Moral auch nicht mehr
sinnvoll die Rede sein, wiren die Programme, nach denen
die Codewerte Recht und Unrecht zugeteilt werden,
schlicht moralische Normen. Damit kommt alles darauf
an, die Rechtsprogramme von moralischen Normen zu
unterscheiden und zu zeigen, daff im Rechtsystem ,,vor-
gangig“ nach diesen Programmen verfahren wird. ,Pro-
gramm ist nun alles, was in Ubereinstimmung mit den die
Programmierung regelnden Rechtsregeln ... fiir die Funk-
tion der Zuordnung von Codewerten zu Tatbestanden be-
reitgestellt ist: Verfassungen, Gesetze, Verordnungen,
Gerichtsentscheidungen mit offizieller Prijudizwirkung
und vor allem: Vertrige ...“’* Sind unter Programmen
Kriterien fiir die Zuordnung der Codewerte Recht/Un-
recht zu verstehen, ist der Hinweis auf Verfassung, Gesetz
etc. allerdings noch unzureichend. Was Recht und Un-
recht ist, bestimmt sich ja nicht lediglich nach dem bloflen
Rechtsmaterial, sondern nach Normen der Bearbeitung
und des Umgangs mit diesem Material und resultierenden

5! Luhmann (1988), 127.
52 Luhmann (1988), 127 f.
% Luhmann (1988), 128.
* Luhmann (1986), 196 f.
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Normen. In der oben eingefithrten Terminologie sind es
Zuordnungs- und zugeordnete Normen, nicht nur
Rechtstexte, die letztlich tiber die Zuteilung der Codewer-
te Recht/Unrecht entscheiden. Auch Luhmann tbersieht
das nicht. So heifit es bei ihm, Rechtsprogramm und Ent-
scheidung stiinden in einer doppelseitig variablen Bezie-
hung, in der die Rechtsnorm insofern kontingent sei, als
sie ,,s0 oder anders ausgelegt (oder gar: so oder anders ge-
setzt)“ werden konne.” Damit stellt sich auch fiir ihn die
Frage nach den Kriterien und den Grenzen fiir die ,Rela-
tionierung der Rechtsanwendungsbeziehung“ zwischen
Normprogramm und Entscheidung.’® Das heifit aber: Soll
die Geschlossenheit des Rechtssystems gegeniiber der
Moral nicht einfach darin liegen, dafl die Codewerte
Recht/Unrecht zugeteilt werden, sondern sich auch auf
die Ebene der Kriterien fiir die Zuordnung dieser Werte
erstrecken, sind aber die Zuordnungs- und zugeordneten
Normen kriterienbildend, mufl die normative Geschlos-
senheit des Rechtssystems auf der Kriterienebene auch im
Blick auf diese Normen definiert werden.

An die Geschlossenheit des Rechtssystems gegentiber der
Moral auf der Kriterienebene lassen sich unterschiedlich
hohe Anforderungen stellen. Eine duferst schwache Form
der Geschlossenheit wire die, die lediglich voraussetzt,
daf$ im Rechtssystem nach Zuordnungsnormen, also mit
Bezug auf ein bestimmtes Rechtsmaterial entschieden
wird. Danach wire das System auf der Kriterienebenen
auch dann noch geschlossen, wenn sich die Operationen
im Rechtssystem, insbesondere die Entscheidungen der
Richter, ausgesprochen oder unausgesprochen, zuoberst
ausschliefflich an moralischen Normen orientierten, geht

% Luhmann (1974), 17.
5 Luhmann (1974), 18.
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es darum, nach welcher Zuordnungsnorm entschieden
und die Codewerte zugeteilt werden sollen. Auf das glei-
che Ergebnis liefe es hinaus, definierte man einfach jeden
Maf3stab, an dem sich rechtliche Instanzen und Operatio-
nen im Rechtssystem orientieren, als Rechtskriterium. Die
Codewerte wiirden dann trivialerweise in jedem Fall nach
Rechtskriterien zugeordnet. Eine Geschlossenheit in die-
sem Sinne wire ebenfalls mit der Orientierung an in der
Sache moralischen Normen vereinbar. Wire das Rechts-
system lediglich in einer dieser Verstindnisweisen des Be-
griffs geschlossen, ergibe sich daraus noch kein Einwand
der Realititsferne gegen eine Theorie moralischer Rechts-
verbindlichkeit.

Denkbar wire es auch, die Wahl von Zuordnungsnormen
nach moralischen Mafistiben zwar als mit der Autopoiesis
des Rechtssystems vereinbar anzusehen, das aber nur, so-
weit die die Programmierung regelnden Rechtsprogram-
me, das Rechtsprogramm der Verfassung etwa, dies gestat-
ten und dazu ermichtigen oder soweit Rechtsprogramme
auf auflerrechtliche Normen verweisen.”. Die Frage nach
der Art der Geschlossenheit des Rechtssystems auf der
Kriterienebene wire damit indes noch nicht beantwortet.
Es stellte sich sogleich die weitere Frage, nach welchen
Kriterien Zuordnungsnormen gewihlt werden, wenn kein
solcher Verweis oder keine solche Ermichtigung gegeben
ist. Insbesondere wire weiter zu fragen, nach welchen

7 Vgl. Luhmann (1988 b), 345, wo er vom Erfordernis einer rechtlichen
Legitimierung (,,legally legitimate block acceptence of external norms*)
des Riickgriffs auf externe Normen schreibt. Ebenso Teubner (1989), 48,
nach dem , Durchgriffe auf auflerrechtliche Werte in einem selbstrefe-
rentiell geschlossenen Rechtssystem nur durch ,konstitutive Verwei-
sungsnormen“ normativen Gehalt erlangen und nach dem in einem
solchen System tiber Durchgriffe dieser Art nach ,rechtseigenen Krite-
rien“ entschieden wird, die notfalls neu festzulegen seien.
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Kriterien diejenigen Zuordnungsnormen gewahlt werden,
die die Zuordnung zu den Programmen bzw. zu dem
Rechtsmaterial regeln, das auf aulerrechtliche Maf3stibe
verweist bzw. Fragen der Ermichtigung zur Heranzie-
hung auflerrechtlicher Mafistabe betrifft, Normen der Zu-
ordnung von Normen zum Verfassungstext etwa. Wie un-
ten noch deutlich werden wird, sind solche Fragen auf ei-
ner nicht mehr positivrechtlichen Begriindungsebenen zu
beantworten.”® Jedenfalls fihrt fiir Luhmann kein Weg
daran vorbei zu zeigen, dafl im Rechtssystem auch bei der
Wahl der Zuordnungsnormen ,vorgingig“ nach spezifi-
schen Rechtskriterien ,,verfahren wird“, will er eine nicht
nur triviale Form der Geschlossenheit des Rechtssystems
auf der Kriterienebene aufweisen.

Geht es um die Frage, ob das Rechtssystem auch bei der
Wahl der Zuordnungsnormen durch die Ausrichtung an
spezifischen Rechtskriterien geschlossen ist, lassen sich
wiederum verschiedene Weisen der Geschlossenheit
auseinanderhalten: Eine schwache Form der Geschlossen-
heit wire die, nach der lediglich vorausgesetzt ist, daf} im
Rechtssystem, speziell von Richtern, in mebr oder minder
groffem Umfange nach solchen Rechtskriterien verfahren
wird. Damit wire es vereinbar, daf§ sich rechtliche Instan-
zen bei der Zuteilung der Codewerte teilweise auch ,,vor-
gingig“, zuoberst, an anderen, moralischen Normen
orientieren. Gegen eine Theorie der moralischen Verbind-
lichkeit des Rechts liefle sich immer noch nicht der Ein-
wand der Realititsferne erheben.

Eine andere Verstindnismoglichkeit wire die, von vorn-
herein nur solche Entscheidungen rechtlicher Instanzen
als Operationen innerhalb des Rechtssystems anzusehen,
die sich an dem Recht/Unrecht-Code #nd ,vorgangig“ an

%8 Dazu niher unten S. 326 ff.
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den spezifischen Rechtskriterien orientieren.”® Orientier-
ten sich Richter etc. allerdings in nennenswertem Umfang
zuoberst an moralischen Normen, wiirden solche defi-
nitorischen Ausgrenzungen nur dazu fiihren, einen wich-
tigen Aspekt der Rechtspraxis zu ignorieren. Auch vertri-
ge sich eine solche Ausgrenzung schlecht mit der Luh-
mannschen Beschreibung von ,Elementareinheiten® des
Rechtssystems als Ereignissen, die die Rechtslage in-
dern.® Auch richterliche Entscheidungen, die die Wahl
der Zuordnungsnorm und damit auch die Zuteilung der
Codewerte in letzter Instanz an Moralnormen orien-
tieren, indern die Rechtslage. Schlieffilich kommt noch ei-
ne starke Form von Geschlossenheit in Betracht, nach der
sich die Operationen im Rechtssystem, insbesondere die
Entscheidungspraxis bestimmter rechtlicher, vor allem
richterlicher Instanzen, ,vorgingig® ausschliefSlich an be-
stimmten spezifischen Rechtskriterien orientieren, wenn
es um die Zuordnung der Werte Recht/Unrecht geht.
Allenfalls in diesem Fall wire der Einwand der Realitits-
ferne einer Moraltheorie des Rechts berechtigt.

Luhmann ist in seinen Formulierungen nicht eindeutig.”"
Jedenfalls einige seiner Auflerungen wie etwa die bereits
zitierte, nach der es keinen Import von normativer Quali-
tit aus der Umwelt in das System gibt, legen eine Inter-
pretation nahe, nach der er die Geschlossenheit ausdiffe-
renzierter Rechtssysteme gegeniiber der Moral auf der
Kriterienebene als eine Form von Geschlossenheit im an-

¥ Vgl. dazu Lempert (1988), 174 f.

¢ Luhmann (1983), 136.

¢! So deuten einige Formulierungen bei Luhmann auf eine Trivialisierung
der Geschlossenheit des Rechtssystems auf der Kriterienebene hin, etwa
wenn es heifdt: ,Selbstverstindlich sind dann alle Komponenten des
Rechtssystems alle ,Durchgriffe (Esser) nach draufien, alle Hinweise auf
die Natur oder auf Werte positiv (1988 a), 23 {.
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gesprochenen starken Sinne begreift. Entsprechend fiihrt
Lumann aus, daf} es die Rechtsdogmatik ist, die die ,Rela-
tionierung der Rechtswendungsbeziehungen“ kontrol-
liert und ,,die Bedingungen des juristisch Moglichen de-
finiert.%? Dies geschehe ,unter der Idee, dafl das Recht
nach rechtseigenen Kriterien zu behandeln sei“.*’ Fragt
man, welche Kriterien das sind, wird man auf den Zusam-
menhang zwischen Dogmatik und Gerechtigkeit verwie-
sen: Die Dogmatik ,respezifiziert und operationalisiert”
nach Luhmann Gerechtigkeit auf systeminterner Ebene.**
Gerechtigkeit versteht er dabei nicht als moralische oder
naturrechtliche Norm oder Metanorm der Rechtfertigung
einzelner Normen, sondern als , Ausdruck fiir adiquate
Komplexitit des Rechtssystems ..., nimlich als Gebot, die
Komplexitit zu erhohen, soweit dies mit konsistentem
Entscheiden vereinbar ist“.*’

Im folgenden sei einmal von derjenigen moglichen Vari-
ante der Interpretation ausgegangen, nach der ausdifferen-
zierte Rechtssysteme autopoietischen Charakters fiir
Luhmann auf der Kriterienebene in dem Sinne geschlos-
sen sind, daff im Rechtssystem ohne Einschrinkung ,,vor-
gangig“ nach rechtseigenen Kriterien verfahren wird, d. h.
also auch nach dogmatischen oder Zuordnungsnormen,
die die Gerechtigkeit verstanden als adiquate Komplexitit
des Rechtssystems spezifizieren. Welchen Grund gibt es
anzunehmen, dafl dies irgendwo so zutrifft, dafl die recht-
liche Entscheidungspraxis die Wahl der dogmatischen
oder Zuordnungsnormen und damit auch die Zuteilung
der Codewerte in letzter Instanz nicht auch an morali-
schen Mafistaben ausrichtet, sei es ausgesprochen oder un-

2 L uhmann (1974), 19.
® Luhmann (1974), 22.
¢ Luhmann (1974), 20.
% Luhmann (1974), 23.
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ausgesprochen, sei es in groflerem oder geringerem Aus-
mafle?

Auch Luhmann schliefit es nicht aus, ,dafl sich auch in
unserer Gesellschaft gewisse Prinzipien der Moral heraus-
abstrahieren und als invariant und unantastbar institu-
tionalisieren lassen®.* Die Annahme liegt also nahe, dafl
sich die rechtliche Entscheidungspraxis wenigstens in ge-
ringem Ausmafl zuoberst auch an derartigen Prinzipien
ausrichtet, und zwar bereits bei der Wahl der Zuord-
nungsnormen und nicht nur, weil sich solche Prinzipien
einem bestimmten Rechtsmaterial nach spezifischen
Rechtskriterien zuordnen lassen. Die moralischen Prinzi-
pien betreffen dann eine moralische Kriterienebene, keine
positivrechtliche mehr. Auf diese Unterscheidung wird
unten noch zuriickzukommen sein.*” Luhmann setzt dem
entgegen, solche Prinzipien seien ,nicht instruktiv genug*
und ,praktisch unwichtig“.“ Entsprechend heifit es,
Begriffe wie ,material richtig“ oder ,objektiv wertvoll“
seien leerformelhaft und instruktionsarm.®” Gerechtigkeit
im herkommlichen Sinne liefere kein Kriterium, um zwi-
schen guten und schlechten Gesetzen zu diskriminieren.
Gerechtigkeit als regulatives Prinzip oder Ideal zu verste-
hen sei nur ein Notbehelf. ,Man soll sich um Anniherung
bemiihen. Aber wenn man sie nicht erreicht, schadet es
auch nichts.“”

Solche Einwinde der Leerformelhaftigkeit und Instruk-
tionsarmut moralischer Mafistibe sind verfehlt. Sie sind
es um so mehr, als derjenige Mafistab, den Luhmann als
alternativen rechtseigenen Mafistab fiir die Zuteilung der

% Luhmann (1980), 216.

¢ Siehe dazu unten 3. Teil, IV. A.
% Luhmann (1980), 216.

% Luhmann (1974 a), 202.

7® Luhmann (1988 b), 26.
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Codewerte anzubieten hat, die Spezifizierung der ad-
aquaten Komplexitit des Rechtssystems, seinerseits
hochgradig instruktionsarm ist. Es mag Ethiken geben,
die Diskursethik etwa, bei denen unklar bleibt, wie die
Beteiligten zu moralisch orientierenden Maf3staben ge-
langen konnen. Auf andere Ethiken, insbesondere die
hier vertretene, trifft das jedoch nicht zu. Nach ihr lassen
sich Prinzipien nicht einfach als instruktionsarm abtun.
Natirlich sind sie es insofern, als sie konkretisierungs-
bediirftig sind und hiufig eine Abwigung notig ist, um
von ihnen aus zu einer Entscheidung zu gelangen. Das
folgt bereits aus dem Begriff des Prinzips. Nichtsdesto-
weniger sind sie jedenfalls in Verbindung mit konkreti-
sierenden moralischen Intuitionen der oben beschriebe-
nen Art fiir die Begriindung konkreter Entscheidungen
mafistab- und strukturbildend.. Dafl hiufig Streit dariiber
besteht, welche Konkretisierung und Abwigung der
Prinzipien begriindet ist und daf§ auch nicht notwendig
immer nur eine Entscheidung moralisch begriindet ist,
andert daran nichts.

Lassen sich moralische Mafistibe aber nicht einfach als
leerformelhaft abtun, gibt es nicht den geringsten Grund
anzunehmen, daf} die Operationen innerhalb des Rechts-
systems, insbesondere die Entscheidungspraxis der Rich-
ter, nicht in mehr oder minder hohem Mafle, ausgespro-
chen oder unausgesprochen, ,vorgingig“ daran ausge-
richtet und davon beeinflufit sind, welche Zuordnungs-
normen am ehesten den moralischen Mafistiben entspre-
chen. Nach diesen Maf3stiben mégen dann auch Konsi-
stenzerwigungen oder auch Gesichtspunkte der Kom-
plexititssteigerung relevant sein. Nur sind sie insoweit
eben nur nach Maflgabe moralischer Mafistibe relevant,
die sich wiederum nicht lediglich in Kriterien der Konsi-
stenz oder der Komplexititssteigerung erschopfen. Von
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einer Fixierung der ,Relationierung der Rechtsanwen-
dungsbeziehung“ auf die Spezifizierung adiquater Kom-
plexitit auszugehen besteht insbesondere dann kein
Grund, wenn man wie hier die Existenz eines Vernunft-
motivs annimmt, das zur Beachtung moralischer Mafsti-
be bewegt, und wenn man daneben folgendes beachtet:
Auch wenn sich die Entscheidungspraxis rechtlicher In-
stanzen zuoberst ausschliefflich an moralischen Mafista-
ben orientierte, hiefle das nicht, daff diese Instanzen damit
aufhorten, dogmatischen Normen und Rechtsprogram-
men Beachtung zu schenken. Darauf wird, was die rich-
terliche Entscheidungspraxis anbelangt, im nichsten Ka-
pitel noch zuriickzukommen sein.

2. Begriindungsskepsis

Selbst wenn ein Rechtssystem mit autopoietischem Cha-
rakter existierte, innerhalb dessen in irgendeinem interes-
santen Sinne ,vorgangig“ nach rechtseigenen Kriterien
verfahren wiirde, ware damit immer noch nicht die Frage
beantwortet, ob es in den rechtlichen Entscheidungssitua-
tionen auch begriindet ist, die Entscheidung zuoberst aus-
schliefflich an rechtseigenen Kriterien und nicht in letzter
Instanz an moralischen Mafistiben zu orientieren. Diese
Frage wird allenfalls dann obsolet, wenn man die Luh-
mannsche Begriindungsskepsis teil. Eine Seite dieser Be-
grindungsskepsis, der Einwand der Leerformelhaftigkeit
und der Instruktionsarmut moralischer Prinzipien, ist be-
reits zur Sprache gekommen. Eine andere Seite der Be-
grindungsskepsis stiitzt sich auf den Versuch, das Nor-
mative ins Faktische aufzulosen. Wie bereits zitiert, um-
faflt das Faktische fir Luhmann das Normative. Normen
sind fiir ihn kontrafaktisch stabilisierte Verhaltenserwar-
tungen, d. h. ,Erwartungen, die auch dann aufrecht erhal-
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ten werden, wenn sie enttiuscht werden“.”! Der Enttiu-
schungsfall wird ,,im voraus als fiir das Erwarten irrele-
vant angesehen“.”> Der Erwartende zeichnet sich durch
die Entschlossenheit aus, aus Enttauschungen nicht zu ler-
nen.”?

Luhmanns Normverstandnis ist auf Kritik gestofien und
als ,Zumutung an unseren Verstand“ bezeichnet wor-
den.”* Tatsichlich ist es alles andere als iiberzeugend.
Angenommen beispielsweise, A ist davon {iberzeugt, dafl
B ihn im nichsten Augenblick titlich angreifen und ihm
Verletzungen zufiigen wird. Heifdt das, dafl A den Angriff
des B deswegen nicht mehr fir verboten halt? Wenn nein,
miifte A den Enttduschungsfall im voraus als fiir das Er-
warten irrelevant ansehen. Er wire also davon iiberzeugt,
daf} B ihn tatlich angreifen wird, und wiirde zugleich er-
warten, daf B dies nicht tut. Wenn A die Flucht ergreift,
weil er mit dem Angriff des B rechnet, hiefle das, dafl er in
Erwartung des Angriffs fliichtet und zugleich an der Er-
wartung festhalt, dafl B ihn nicht titlich angreift. Das alles
macht wenig Sinn.

Die Frage dringt sich auf, ob Luhmann den Begriff der
Erwartung nicht in einem speziellen Sinne verwendet,
wenn es um kontrafaktisch stabilisierte Verhaltenserwar-
tungen geht. Moglicherweise ist unter solchen Erwartun-
gen ja etwas ganz anderes zu verstehen als unter Erwar-
tungen in anderen Kontexten.

Tatsichlich gibt es auch umgangssprachlich einen Sinnvon
»Erwartung®, nach dem sich die Erwartung nicht lediglich
auf die Prognose eines bestimmten Verhaltens stiitzt. So
mag jemand von einem anderen auch dann ,,erwarten, dafl

7! Luhmann (1985), 22.
72 Luhmann (1980), 43.
73 Luhmann (1980), 43.
7 Kriele (1981), 39.
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dieser Versprechen einhilt, ptinktlich ist etc., wenn ein
solches Verhalten eher unwahrscheinlich ist. Erwartun-
gen dieser Art erlauben indes noch keine Gleichsetzung
von Normen mit kontrafaktisch stabilisierten Verhaltens-
erwartungen. Wenn A zu B sagt, er ,erwarte®, daf} B sein
Versprechen einhilt, mag er damit zum Ausdruck bringen,
dafl das Einhalten des Versprechens von A gebilligten
Verhaltensmafistiben entspricht. Moglicherweise stiitzt
sich seine Erwartung auch auf eine Art von mehr oder
minder enttiuschungsresisente Unterstellung: die Unter-
stellung, dafl B bestimmte Verhaltensmafistibe beachten
wird. In moralischen und rechtlichen Kontexten sind sol-
che ,,Erwartungen aber — jedenfalls in einer Vielzahl von
Fillen —auf Normen und ein Sollen bezogen. A bringt zum
Ausdruck, dafl das ,erwartete“ Verhalten aus seiner Sicht
geboten ist oder einer giltigen Norm entspricht. Oder A
stiitzt seine Erwartung auf die Unterstellung, daf B sich in
bestimmter Weise verhilt, weil B annimmt, dafS B sich so
verhalten soll. Erwartungen dieser Art beziehen sich auf
Normen oder ein ,Sollen®, lassen sich mit Normen aber
nicht einfach gleichsetzen. Sie setzen ein Verstindnis von
»Norm“ und ,Sollen“ bereits voraus. Entsprechendes gilt,
folgt man einer Unterscheidung von Habermas zwischen
Verhaltenserwartungen im prognostischen und im norma-
tiven Sinne. Nach Habermas zeichnen sich letztere da-
durch aus, daf sie in folgendem Sinne zu einer Erwartung
»berechtigen®: ,,... eine Norm berechtigt zu einer Erwar-
tung, dafl sich S in bestimmten Situationen in bestimmter
Weise verhalt, wenn angenommen werden darf, daff S diese
Norm anerkennt und sich in seinem Handeln an den in ihr
verkorperten Werten orientiert®.’”” Nach dieser Definition
sind Normen nicht einfach mit Verhaltenserwartungen

7> Habermas (1976), 328.
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gleichgesetzt. Die Definition der Erwartungen im norma-
tiven Sinne setzt vielmehr ein Verstindnis vom Begriff der
Norm bereits voraus.

Im iibrigen deuten die Ausfithrungen Luhmanns nicht da-
rauf hin, dafl der, dessen Erwartungen im Luhmannschen
Sinne normativ sind, ein Verhalten in einem anderen Sinne
erwartet als der, der ,kognitive“ Erwartungen hat — abge-
sehen eben davon, daff der eine auch im Enttauschungsfall
an seinen Erwartungen festhalten will und der andere
nicht. Nach Luhmann liegt der Unterschied zwischen den
verschiedenen Formen des Erwartens nicht im Erwar-
tungscharakter als solchen oder darin, dafl normative
Erwartungen auf ein Sollen oder die Anerkennung eines
Sollens verweisen. Nach Luhmann liegt der Unterschied
lediglich in der Reaktion des Erwartenden auf den tatsich-
lichen oder antizipierten Fall der Erwartungsenttiu-
schung: Im einen Fall ist der Erwartende lernwillig und
bereit, die Erwartung zu dndern, im anderen Fall nicht.”®
Danach erwartet A den Angriff des B im Beispielsfall
ebenso wie er das Unterlassen des Angriffs erwartet. Nur
in der Enttiuschungsverarbeitung ergeben sich Differen-
zen: A ist zugleich lernwillig und lernunwillig.

Dafl mit dem Normbegriff Luhmanns etwas nicht stimmt,
wird spitestens an den Konsequenzen deutlich, die Luh-
mann selber aus seinem Normverstindnis zieht. So heifdt
es: ,Die Entschlossenheit, nicht zu lernen, darf nicht als
solche erscheinen.“”” ,Man kann den wahren Sachverhalt
nicht aufdecken, nicht argumentieren: Ich kann nicht ler-
nen, also sollst du handeln bzw. unterlassen. Da lige die
Alternative, doch zu lernen, zu sehr auf der Hand.“’® Eine

76 Luhmann (1980), 43 ff.
77 Luhmann (1969), 38.
78 Luhmann (1969), 37.
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Argumentation von der Art ,Ich kann (?) nicht lernen,
also sollst du handeln macht nach dem Luhmannschen
Normverstindnis schon keinen Sinn. Dafl der andere han-
deln soll, heifdt nach diesem Normverstindnis ja nichts an-
deres, als dafl der Argumentierende nicht lernen will
(kann?). Im tbrigen ergeben sich aus dem Gesagten son-
derbare Konsequenzen: Wer immer von den Friichten des
Baums systemtheoretischer Erkenntnis gekostet hat, wer
sich bewuf8t macht, dafl seine normativen Uberzeugungen
auf der Entschlossenheit beruhen, nicht zu lernen, fiir den
liegt es auf der Hand, doch zu lernen und seine normati-
ven Uberzeugungen zu verabschieden. Diskussionen iiber
normative Fragen und die Verbindlichkeit von Normen
lieen sich prinzipiell dadurch beenden, dafl den Streiten-
den nur hinreichend deutlich gemacht wird, daff ihre gan-
zen Uberzeugungen im normativen Bereich nur die Ent-
schlossenheit ausdriicken, nicht zu lernen. Auch fiihrt es
nicht weiter, wenn Luhmann schreibt: ,Die Zumutung
[das Festhalten an der Erwartung] muf vielmehr aus sich
selbst begriindet oder aus hoheren Normen abgeleitet, je-
denfalls also sollensimmanent dargestellt werden.“”” Soll
A im Beispielfall die Erwartung, B werde ihn nicht angrei-
fen, als aus sich begriindet ansehen? Und was hilft es, die
Zumutung des Festhaltens an Erwartungen durch den
Verweis auf hohere Normen abzusichern, wenn auch die
hoheren Normen nichts weiter als kontrafaktisch stabili-
sierte Verhaltenserwartungen symbolisieren?

Der Versuch Luhmanns, das Normative tiber den Begriff
der kontrafaktischen Stabilisierung von Verhaltenserwar-
tungen ins Faktische aufzul6sen, ist nach dem Gesagten
alles andere als iberzeugend. Luhmann vermag dem Sinn
der Frage nach der normativen Geltung von Normen, auch

7 Luhmann (1969), 37 {.
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von Rechtsnormen, mit seinen Kategorien nicht zurei-
chend zu erfassen. Oben wurde dieser Sinn dahin be-
stimmt, dafl die Frage nach der normativen Geltung einer
Rechtsnorm die Frage danach ist, ob es begriindet ist, nach
ihr zu handeln. Diese Frage stellt sich fiir jeden, der sich in
einer rechtlichen Entscheidungssitutation befindet. Sielaflt
sich nicht mit dem Hinweis auf die vermeintliche Qualitit
der Norm als stabilisierte Verhaltenserwartung oder Sym-
bol einer solchen oder auf die Einbindung der Norm in die
Reproduktion der Elemente des Rechtssystems beantwor-
ten. Die Antwort auf diese Frage besteht nach dem Gesag-
ten vielmehr darin, daf} es moralische Mafistibe, der Mafi-
stab der Distanznahme und Normen der Chancen-
beférderung, sind, die letztlich den Mafistab fiir die nor-
mative Geltung der Rechtsnormen abgeben.

Dabei ,erscheint® es dem Juristen auch nicht etwa nur so,
als ob Griinde die Entscheidungen rechtfertigten.®® Nach
welchen Kriterien will Luhmann bestimmen, ob Begriin-
dungen ,scheinbare“ oder ,wirkliche Begriindungen
sind? Soll sich die Qualitit einer Begriindung als nur
scheinbare Begriindung daraus ergeben, daf§ Argumenta-
tionen in der Beobachtung des Systemtheoretikers eine
bestimmte Funktion haben, die Funktion etwa, ,Re-
dundanz“ zu erzeugen, d. h. ,den Uberraschungswert
weiterer Argumente und letzlich den Uberraschungswert
von Entscheidungen zu mindern“?*’ Argumentationen
mogen Redundanz erzeugen oder auch nicht: Darauf, daf§
bestimmte Griinde bestimmte Entscheidungen rechtferti-
gen und einige Griinde besser sind als andere hat das nicht

% Siehe Luhmann (1985), 33.

8 Luhmann (1985), 35. Nach Luhmann muf diese Funktion der Argu-
mentation im systeminternen Diskurs verschwiegen, ,abgedunkelt*
werden (1985), 36.

323

- am 17.01,2026, 14:42:09.


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

mehr Einfluf} als etwa die Korpergrofie der Argumentie-
renden.

3. Warnung vor Entdifferenzierung

Hilt man eine Theorie moralischer Rechtsverbindlichkeit
weder fiir realititsfern noch aus Griinden Luhmannscher
Begriindungsskepsis fiir obsolet, bleibt als Kritikpunkt
noch das Argument, die Ausrichtung an moralischen
Prinzipien fithre zu einer Entdifferenzierung des Rechts
und sei daher abzulehnen. Verhaltensempfehlungen dieser
Art von seiten des Systemstheoretikers an diejenigen, die
an den Kommunikationen des Rechtssystems beteiligt
sind, machen die Erfiillung der Systemfunktionen und die
Ausdifferenzierung des Rechtsystems letztlich zu einer
Art von Handlungsgrund und Zielzustand. Das ist an sich
nicht in Luhmanns Sinne®? und steht auch zu seiner
Begriindungsskepsis in einem prekiren Verhaltnis. Den-
noch enthilt sich Luhmann nicht jeder priskriptiven Stel-
lungnahme,® noch weniger andere Anhinger der System-

82 Vgl. Luhmann (1983), 147: ,Die Funktion des Rechts ist nicht einfach
ein Zweck oder eine regulative Idee.”

% Siche z. B. Luhmann (1974), 48: ... daf} wir keine iiberzeugende
Méglichkeit gefunden haben, eine Rechtsdogmatik zu empfehlen [Her-
vorh. durch Verf.], die Folgen als Kriterien fiir Recht und Unrecht
verwendet“. Eine Gemengelage zwischen Vernunftskepsis, gesellschafts-
theoretischer Analyse und priéskriptiver Stellungnahme findet sich auch
bei Ladeur. An seine Diagnose einer ,Pluralisierung der Subjekte“ und
»Partikularisierung der Rechtsdiskurse schliefit er die Empfehlung an,
einer ,Logik der Heterogenitit“ zu folgen, die ein hohes Mafl an sozia-
lem Wandel zulasse (1983), 480. Die Turbulenz komplexer Handlungs-
felder ,zwinge“ dazu, das Recht auf die Kompatibilisierung heterogener,
»okologischer Kontextstrukturen umzustellen ((1983), 482; vgl. auch
(1984), 223 ff.; (1988), 231 ff.). Die Forcierung einer Kompatibilisierung
von Strukturen, wie Ladeur sie versteht, erscheint als nicht weiter
begriindungsbediirftiger Leitwert der Bewertung und Beeinflussung so-
zialer Geschehensablaufe.
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theorie. So wird vor einer ,Moralisierung“ des Rechts ge-
warnt weil sich so ,auch systemverindernde Aktivititen
unter Berufung auf die Vernunft und eine neue Rechtsmo-
ral leicht voranbringen lieRen® **

Wer so argumentiert, macht die Erfillung von System-
funktionen oder den Bestand von Systemen zu einem
Mafistab fiir die Bewertung sozialer Zustinde, der vor
moralischen Mafistiben Vorrang hat. Daf} es begriindet
ist, Entscheidungen in letzter Instanz nach einem solchen
Maflstab zu bewerten, ist freilich alles andere als
selbstverstandlich. Richtigerweise ist eine solche Sicht-
weise verfehlt, sind die obersten Mafdstibe, nach denen zu
entscheiden begriindet ist, ganz anderer, moralischer Art.
Das ist im bisherigen Gang der Untersuchung deutlich ge-
worden.

8 Krawietz (1987), 249; vgl. dazu auch Dreier (1987), 382 f.
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IV. Die moralisch abwigende Begriindung
richterlicher Handlungswahl

Auch der Richter befindet sich in einer Entscheidungssi-
tuation. Thm stehen als Richter verschiedene Handlungs-
alternativen offen, zwischen denen er eine Wahl treffen
mufl. In diesem Kapitel geht es um die Perspektive dessen,
der sich in einer solchen richterlichen Wahlsituation befin-
det und der nach einer Orientierung durch Griinde fir
seine Handlungswahl fragt. Wegen der besonderen Auf-
gaben des Richters und seiner Verantwortung fir die
Wahrung und die Ausgestaltung des positiven Rechts ver-
steht es sich, daf} die Frage aus der genannten Perspektive
zentral ist, welche Vorgaben des positiven Rechts der ein-
zelne Richter wieweit und in welcher Form beachten und
seinem richterlichen Handeln zugrunde legen soll. Im fol-
genden steht eine speziellere Frage im Mittelpunkt des In-
teresses. Welcher Stellenwert kommt moralischem abwi-
genden Denken angesichts der Vorgaben des positiven
Rechts bei der Begriindung und Erkenntnis dessen zu,
welches Handeln in der richterlichen Handlungssituation
begriindet ist.

A. Die moralische Ebene
richterlicher Handlungsbegriindung

Wie die bisherigen Uberlegungen ergeben haben, gibt es
keine spezifische Rechtsverbindlichkeit, dafiir aber einen
obersten handlungsorientierenden Mafistab moralischer
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Art, den Mafistab der Distanznahme, nach dem zu han-
deln — indirekt — im starken Sinne begriindet ist. Danach
gilt fur die richterliche Entscheidungssituation wie fiir je-
de andere Entscheidungssituation auch: Welche Handlun-
gen verbindlich sind, richtet sich zuoberst nach dem ober-
sten handlungsorientierenden Mafistab der Moral. Ist es
also verbindlich und nicht etwa freigestellt, beim richter-
lichen Handeln in irgendeiner Weise Vorgaben des positi-
ven Rechts zu beachten, dann nach dem Gesagten nur,
wenn und soweit dies dem obersten moralischen Mafistab
der Distanznahme entspricht.

Auf den ersten Blick scheint das keine praktisch sonder-
lich bedeutsame Feststellung zu sein. Zwar ist die Bindung
des Richters an das positive Recht relativiert, wenn sie von
ihrer Ubereinstimmung mit moralischen Maf3stiben ab-
hingig gemacht ist. Dafl es fiir den Richter aber auch
moralisch gerechtfertigt ist, das positive Recht zu beach-
ten, scheint in aller Regel aufler Frage zu stehen. In extre-
men Situationen, unter einem diktatorischen Regime et-
wa, mag etwas anderes gelten. In einem demokratischen
Rechtsstaats wie der Bundesrepublik Deutschland scheint
diese moralische Relativierung der richterlichen Rechts-
bindung indes praktisch ohne Belang zu sein. Dieser Ein-
druck hat in der pauschalen Rede von einer moralischen
Rechtfertigung der Bindung des Richters an das positive
Recht seinen Grund. Daf§ er tiuscht, wird deutlich, nimmt
man in den Blick, daf§ die fiir die richterliche Entschei-
dung mafgeblichen Normen Rechtsnormen im angegebe-
nen weiten Sinne sind, Normen also, die einem Rechtsma-
terial nach bestimmten Zuordnungsnormen zugeordnet
sind. Die Rechtsbindung kann danach ganz verschiedene
Formen annehmen, je nachdem, die Bindung an welche
Rechts- und Zuordnungsnormen man meint. Die inte-
ressierende Frage ist nicht einfach die nach der morali-
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schen Rechtfertigung richterlicher Rechtsbindung. Die
Frage ist vielmehr: Nach welchem rechtlichen Material,
ausgewertet nach Maflgabe welcher Zuordnungsnormen,
soll der Richter moralisch gesehen entscheiden.

Von dieser Fragestellung lafit sich nicht mehr sagen, sie sei
praktisch ohne Belang. Man denke beispielsweise an den
Streit dariiber, was zu tun ist, wenn die verschiedenen
Rechtsfindungsmethoden zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen fiihren, ob es sinnvoll oder iiberhaupt moglich ist, fiir
solche Fille eine Rangfolge zwischen den Methoden
aufzustellen, und wie diese aussehen soll.¥ Wenn dieser
Streit hier als Indiz dafiir genommen wird, dafl es oft mo-
ralisch gesehen zweifelhaft ist, nach welcher Rechts-
findungsmethode der Richter entscheiden soll, liefSe sich
dem allenfalls folgendes entgegenhalten: Nach welcher
Rechtsfindungsmethode der Richter verfahren soll, ergibt
sich aus den Vorgaben des positiven Rechts. Demnach
handelt es sich um einen Streit dariiber, welche methodi-
schen Normen dem positiven Recht entsprechen. Die mo-
ralische Frage ist daher lediglich die, ob es moralisch be-
griindet ist, nach der dem positiven Recht entsprechenden
Methodik zu verfahren. Dafl dies begriindet ist, steht wie-
derum in aller Regel aufler Frage.

Tatsichlich wird hiufig versucht, die Frage, nach welchen
Rechtsfindungsmethoden der Richter entscheiden soll,
rechtlich, sprich verfassungsrechtlich, anzugehen und sie
danach zu beantworten, welche Aufgaben und Kompe-
tenzen die Verfassung den rechtsprechenden Organen,
insbesondere im Verhiltnis zur Gesetzgebung, zuweist.*®

% Siehe dazu oben 1. Teil, Anm. 30.

% Aus dem umfangreichen Schrifttum siehe etwa Goldner (1969), 149 ff.;
Ipsen (1975), insbes. 41 ff.; ders. (1984), 1103 ff.; Krey (1978), 211 ff,;
Miiller (1989), z. B. 246 ff., 263; Schneider (1975), 443 ff.; Schuppert
(1980), 4 ff.; Wank (1978), 76 ff.; ders. (1988), 314 ff.; Zimmer (1979),
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Die neuere Methodendiskussion ,,von threm hermeneuti-
schen Kopf auf die verfassungsrechtlichen Fifle“ zu stel-
len,” heiflt die Losung.

Denen, die einen solchen Ansatz verfolgen, ist in vielem
zuzustimmen: darin vor allem, daff die Frage nach der
richtigen Methodik nicht nur eine Frage nach methodi-
scher Korrektheit ist, sondern eine normative Frage, die
tiber rein methodentheoretische Erwigungen hinaus-
reicht. Zuzustimmen ist thnen auch darin, daff ein Zusam-
menhang zwischen den erlaubten oder gebotenen Metho-
den der Rechtsgewinnung einerseits und dem Gestal-
tungsspielraum des Richters und der Verteilung der Kom-
petenzen zwischen Richter und Gesetzgeber andererseits
besteht. Nur lifit sich die Frage, nach welcher methodi-
schen Norm entschieden werden soll, in letzter Instanz
nicht mehr mit verfassungsrechtlichen Argumenten be-
antworten.

Positivrechtliche, auch verfassungsrechtliche Begriindun-
gen zeichnen sich durch folgendes aus: Sie begriinden die
Geltung oder die prima facie-Geltung von Normen damit,
dafl diese sich einem bestimmten Rechtsmaterial, dem
Verfassungstext etwa, nach bestimmten Zuordnungs-
normen zuordnen oder aus solchen Zuordnungs- oder zu-
geordneten Normen ableiten lassen. Wer Uberlegungen
zur Rechtslage, auch zur Verfassungsrechtslage, anstellt,
wendet dabei bereits bestimmte Rechtsfindungsmethoden
an und geht wenigstens implizit von bestimmten Zuord-
nungsnormen aus, die es ithm gestatten, seine Entschei-
dung mit Bezug auf das vorfindliche Rechtsmaterial zu

103 ff.; Koch/Riflimann (1982), 179 ff., schreiben vorsichtiger von
»staatstheoretischen Erwagungen®, nach denen sich die Wahl des Ausle-
gungszieles und die Reihenfolge der Auslegungsmethoden zu richten
habe.

8 Schneider (1975), 452.
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begriinden. Versucht er, diese Zuordnungsnormen noch-
mals damit zu rechtfertigen, daf} sie sich einem bestimm-
ten Rechtsmaterial zuordnen lassen oder einer Norm
entsprechen, auf die das zutrifft, wendet er dabei wieder-
um bestimmte Rechtsfindungsmethoden an und setzt er
wiederum bestimmte Zuordnungsnormen voraus. Entwe-
der die der Rechtfertigung zugrundeliegende Zuord-
nungsnorm ist dieselbe wie die, um deren positivrecht-
liche Begriindung es geht. Dann ist die Begriindung zirku-
lir. Oder es handelt sich um eine andere Zuordnungs-
norm. Versucht man dann weiter, auch diese Zuord-
nungsnorm anhand des rechtlichen Materials positiv-
rechtlich zu begriinden, setzt das wiederum Zuordnungs-
normen voraus usf.®

1. Ein Beispiel

Jeder, der versucht, die verfassungsrechtliche Zulissigkeit
oder Unzulissigkeit eines bestimmten methodischen Vor-
gehens mit verfassungsrechtlichen Prinzipien wie dem
Gewaltenteilungs-, dem Demokratie- oder dem Rechts-
staatsprinzip oder mit anderen verfassungsrechtlichen

8 Schwicrigkeiten dieser Art werden von den Verfechtern einer verfas-
sungsrechtlichen Behandlung des Methodenproblems nicht oder wenn,
dann wenig tiberzeugend behandelt. Beispielsweise will es Ipsen (1975),
wegen Schwierigkeiten der genannten Art einerseits vermeiden, Inter-
pretationsmethoden verfassungsrechtliche Verbindlichkeit zuzuspre-
chen (47 f.). Andererseits berpriift er bestimmte methodische Vorge-
hensweisen auf ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung hin (z. B. 236 f.).
Die Schwierigkeit, daf er sich dazu bereits auf eine bestimmte Rechtsfin-
dungsmethodik und bestimmte Zuordnungsnormen stiitzt, bleibt beste-
hen. Vgl. dazu Kriele (1976), 35 f., der von einer ,Paradoxie“ spricht,
Methodengesichtspunkte aus dem Grundgesetz zu entnehmen, aus dem
sich je nach methodischem Vorgehen Verschiedenes entnehmen lasse.
Vgl. auch Wietholter (1988), 1 f.: ,Positives Recht als richtiges Recht ist
das Rechts-Raitsel (Paradoxon, Dilemma) ,als solches® ...«
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Normen zu begriinden,” stofit an die eben angegebene
Grenze positivrechtlicher Begriindungen. Um dies zu ver-
deutlichen, sei die Position Friedrich Miillers als Beispiel
angefiihrt. Nach Friedrich Miiller ist es verfassungsrecht-
lich geboten, der grammatischen und systematischen
Interpretation im Konflikfall vor der historischen Vorrang
einzurdumen. Zur Begriindung fihrt er an, dies folge aus
Geboten im Umkreis des Rechtsstaatsprinzips, etwa aus
den Geboten der Bindung an Recht und Gesetz, der
Rechtssicherheit oder der verfassungsrechtlich normier-
ten Funktionsabgrenzung, die zum Teil ungeschriebenes,
anerkanntes Verfassungsrecht, zum Teil im Grundgesetz
(z. B. Art 19 Abs. 1 S. 2, Art. 79 Abs. 1 S. 1, Art. 80 Abs. 1
S. 2 GG) spezialgesetzlich normiert seien.” Mit seiner Be-
hauptung, dafl die von ihm angefiihrten Normen Bestand-
teil der Verfassung und zudem in einer Weise zu verstehen
seien, die seine methodischen Schluffolgerungen tragen,
wendet er bereits bestimmte Rechtsfindungsmethoden an,
die grammatische und systematische Auslegungsmethode
etwa, und geht er von bestimmten Zuordnungsnormen
aus. Zu diesen von ihm vorausgesetzten Zuordnungsnor-
men gehort auch eine solche Norm, aus der sich herleitet,
dafl Normen wie die von Miiller angefithrten Gebote im
Umbkreis des Rechtsstaatsprinzips, die sich aus einer be-
stimmten Interpretation der Verfassung ergeben, fiir die
Frage nach der richtigen Rechtsfindungsmethodik nicht
irrelevant, sondern mafstabbildend sind.

Zuordnungsnormen dieser Art werfen eine Reihe von
Fragen auf. Zunichst konnen die verfassungsrechtlichen
Normen, die Mafistab fiir die Bewertung des metho-
dischen Vorgehens sein sollen, sinnvollerweise keinen

% Siehe dazu die oben Anm. 86, zitierte Literatur.
% Miiller (1989), 254 f.
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Mafistab fiir die Bewertung desjenigen methodischen Vor-
gehens abgeben, das ihrer Gewinnung zugrundeliegt. Da-
von abgesehen ist genauer nachzufragen, welche Normen,
die sich welchem Rechtsmaterial auf welche Weise zuord-
nen lassen, in Fragen der Rechtsmethodik Bewertungskri-
terien sein sollen und aus welchem Grunde. Warum sollen
nur die von Miiller herangezogenen Normen im Umkreis
des Rechtsstaatsprinzips Bewertungsmafistab sein? War-
um nicht auch andere Normen, die sich dem Rechtsmate-
rial Verfassung zuordnen lassen, Prinzipien der Berufs-
freiheit, des Eigentumsschutzes oder der Volksgesundheit
beispielsweise.”’ Danach wiren dann diejenigen methodi-
schen Normen begriindet, deren Anwendung durch den
Richter zur weitestmdglichen Erfiillung dieser anderen
Normen bzw. dieser anderen Normen in einer be-
stimmten Ordnung oder Rangbeziehung fithrt. Und war-
um sollen die Mafstibe fiir die Verfassungsinterpretation
tiberhaupt erst umstindlich durch eine Verfassungsinter-
pretation gewonnen werden? Warum nicht direkt von be-
stimmten Zuordnungsnormen ausgehen, die ein bestimm-
tes methodisches Vorgehen vorschreiben?

Der Verfechter einer Zuordnungsnorm wie derjenigen,
die Miiller voraussetzt, kann denen, die eine andere
Zuordnungsnorm befiirworten, die etwa das methodische
Vorgehen auch von anderen als rechtsstaatlichen Normen
abhingig machen wollen, nach dem Gesagten nicht sinn-
voll entgegenhalten, dies widerspreche dem Rechtsstaats-
prinzip und verstofle daher gegen die Verfassung. Was der
Verfassung entspricht, ergibt sich aus der Zuordnung von

9 Vgl. Alexy (1985), 122, nach dem Prinzipienargumente ein Uberspie-
len des Wortlauts von Grundrechtsartikeln rechtfertigen kénnen oder
Sieckmann (1990), 221 ff., nach dem sich die Begriindung der richter-
lichen Entscheidung im ,, Prinzipienmodell“ des Rechtssystems aus einer
Abwigung zwischen formellen und materialen Prinzipien ergibt.
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Normen zum Rechtsmaterial Verfassung nach bestimm-
ten Zuordnungsnormen. Der Argumentierende setzt mit
seinem Argument die Geltung seiner Zuordnungsnorm,
die lediglich die rechtsstaatlichen Gebote zum Mafistab
fir die Bewertung des methodischen Vorgehens macht,
bereits voraus. Eine Begriindung der eigenen Zuord-
nungsnorm liefert er so nicht. Andererseits kann der Kon-
trahent auch nicht sinnvoll entgegnen, die Verfassung ent-
halte ja aufler dem Rechtsstaatsprinzip noch andere Ver-
fassungsnormen, nach denen zu entscheiden ebenso recht-
lich geboten sei. Also miifiten diese Normen auch bei der
Bewertung des methodischen Vorgehens Berticksichti-
gung finden. Wer so argumentiert, setzt bereits voraus,
dafl Verfassungsnormen Maf3stab fiir die Bewertung des
methodischen Vorgehens sein sollen, und zwar auch ande-
re als die von Friedrich Miiller angefihrten. Im tibrigen
hitte er weiter zu prizisieren, welche nach welcher Me-
thodik gewonnenen Rechtsnormen Mafstab sein sollen.
Alle denkbaren Rechtsnormen, die sich dem Rechts-
material Verfassung nach den verschiedenen denkbaren
methodischen Normen zuordnen lassen, kénnen ja nicht
gemeint sein. Sollen vielleicht alle ,Zwecke* oder Prinzi-
pien mafistabbildend sein, die sich dem Rechtsmaterial
Verfassung im Wege eines teleologischen Interpretations-
verfahrens zuordnen lassen? Wie soll dieses teleologische
Verfahren genauer beschaffen sein, soll es mehr histori-
schen oder mehr objektiv-teleologischen Charakter ha-
ben?” Und warum sollen nur Rechtsmafistibe dieser Art
fir die Bewertung des methodischen Vorgehens mafigeb-
lich sein? Es wire zwecklos, zur Begriindung dessen, daf}
eine der im Streit stehenden Zuordnungsnormen den Vor-

2Zu den verschiedenen Varianten teleologischer Auslegung vgl. unten
S. 359 ff.

333

- am 17.01,2026, 14:42:09.


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

zug verdient, nach weiteren positivrechtlichen Begriin-
dungen zu suchen. Jeder weitere Begriindungsversuch
dieser Art miifite sich wiederum auf Zuordnungsnormen
stiitzen. Wiederum stellte sich die Frage, warum bestimm-
te Zuordnungsnormen gegeniber anderen Zuord-
nungsnormen den Vorzug verdienen.

Keine Losung wire es, einfach definitorisch festzulegen,
daf§ nur solche Normen Rechtsnormen bzw. positivrecht-
lich begriindet sind, die sich dem Verfassungstext nach ei-
ner bestimmten niher gekennzeichneten Methodik und
nach bestimmten Zuordnungsnormen zuordnen lassen.
Definitorische Festlegungen dieser Art tragen nichts zur
Losung des Begriindungsproblems bei. Man nehme bei-
spielsweise an, aus einem bestimmten Begriff des Rechts
ergebe sich, dafl Normen dann nicht verfassungsrechtlich,
sondern allenfalls moralisch begriindet sind, wenn sie den
Ergebnissen einer grammatischen Interpretation des Ver-
fassungstextes widersprechen. Jeder Richter, der gegen
diese methodische Norm entschiede, der eine Norm bei-
spielsweise entgegen ithrem Wortlaut aus objektiv-teleolo-
gischen Erwigungen nicht anwandte, handelte dann
begriffsnotwendig verfassungswidrig. Von der Bindung
an die Verfassung in diesem Sinne, nach Mafigabe dieser
Zuordnungsnorm, liefle sich dann nicht mehr sagen, was
bei der pauschalen Rede von der richterlichen Rechtsbin-
dung so einleuchtend erschien: daf} die moralische Recht-
fertigung der richterlichen Bindung an das positive Recht
in der Regel aufler jedem Zweifel steht. Darauf, dafl jeden-
falls die moralische Geltung starrer methodischer Nor-
men der genannten Art fragwiirdig ist, wird gleich noch
einzugehen sein.

Festzuhalten bleibt: Es ist nicht méglich, Zuordnungsnor-
men in letzter Instanz in dem Sinne relativ zu Vorgaben
des positiven Rechts zu begriinden, dal man sie dem

334

https://dok.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:09. Idel - [ —



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

positiven Rechtsmaterial zuordnet. Da sich auch diese
Zuordnung auf Zuordnungsnormen stiitzen mifite, fithr-
te die Begriindung entweder zu einem Regref oder setzte
sie voraus, was eigentlich erst zu begriinden wire: die po-
sitivrechtliche Geltung bestimmter Zuordnungsnormen.

2. Die moralische Begriindungsebene

Daf es nicht moglich ist, das methodische Vorgehen und
die Zuordnungsnormen in letzter Instanz positivrechtlich
zu begriinden, dndert nichts daran, dafl Richter zwischen
den vielen denkbaren voneinander abweichenden, hiufig
umstrittenen Zuordnungsnormen eine Wahl treffen ms-
sen. Nach welchen Griinden bemifit es sich aber in letzter
Instanz, welche Zuordnungsnormen den Vorzug verdie-
nen? Die Griinde fiir oder gegen ein Handeln nach be-
stimmten Zuordnungnormen konnen in letzter Instanz
nur noch auf einer Begriindungsebene angesiedelt sein, die
jenseits jeder Bindung an die Vorgaben des positiven
Rechts liegt. Auf ihr entscheidet sich tiberhaupt erst das
Ob und das Wie der richterlichen Gesetzesbindung: die
Frage, ob und nach welchen Zuordnungsnormen der
Richter ein bestimmtes Rechtsmaterial auswerten soll.
Legt man den moralischen Maf3stab der Distanznahme als
obersten handlungsorientierenden Mafistab zugrunde,
1dft sich diese Begriindungsebene als moralische Ebene
richterlicher Handlungsbegriindung bezeichnen. Auf ihr
geht es um keine Begriindungen relativ zum positiven
Recht mehr. Thre Begrindungen sind am Mafistab der
Moral orientiert, ohne dabei positivrechtlichen Restrik-
tionen zu unterliegen.

Die Eigenstindigkeit und Bedeutung dieser Begriin-
dungsebene fir die richterliche Rechtsfindung wird da-
durch verdeckt, dafl sich viele Normen und Prinzipien, die
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auf der moralischen Begriindungsebene fiir die Bewertung
des methodischen Vorgehens und der Zuordnungsnormen
mafistabbildend sind, mit gleichem oder dhnlichem Inhalt
auch positivrechtlich begriinden lassen. Dennoch dirfen
die verschiedenen Begriindungsebenen nicht vermengt
werden. Es ist ein Unterschied, der auch Auswirkungen
auf die Ergebnisse der Argumentation hat, ob jemand eine
Norm wie beispielsweise das Prinzip der Rechtssicherheit
im Rahmen einer rein moralischen Argumentation an-
fihrt, die keinen Restriktionen durch Vorgaben des positi-
ven Rechts unterliegt, und zwar deswegen anfiihrt, weil
die Beachtung dieses Prinzips moralisch begriindet ist,
oder ob er seine Bewertung positivrechtlich im angegebe-
nen Sinne begriinden will und sich dazu auf diese Norm
beruft, d. h. sich deswegen auf diese Norm beruft, weil sie
sich dem Rechtsmaterial in bestimmter Weise zuordnen
lalt. Behilt man diese Unterscheidung zwischen positiv-
rechtlichen Begriindungen und Begriindungen auf einer
moralischen Begriindungsebene im Blick, wird der zen-
trale Stellenwert abwigenden moralischen Denkens fiir
die richterliche Handlungsbegriindung deutlich. Darauf
ist jetzt naher einzugehen.

B. Formelle und materiale Prinzipien als MafSstab
fiir die Bewertung von Zuordnungsnormen
auf der moralischen Begriindungsebene

Die Frage, nach welchem Rechtsmaterial, ausgewertet
nach Maflgabe welcher Zuordnungsnormen, der Richter
entscheiden soll, lifit sich letztlich nicht mehr relativ zum
positiven Recht beantworten. Das ist eben deutlich ge-
worden. Der Richter, der fiir die Wahl zwischen den vielen
denkbaren voneinander abweichenden Zuordnungsnor-
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men eine rationale Handlungsorientierung sucht, muf}
sich letztlich auf die moralische Begriindungsebene bege-
ben. Auf ihr ist der Maflstab der Distanznahme oberster
orientierender Mafistab. Wenn es dem Richter geboten
und nicht etwa freigestellt ist, nach bestimmten Methoden
der Rechtsgewinnung und bestimmten Zuordnungsnor-
men zu entscheiden, mufl sich dies auf dieser Begriin-

dungsebene aus dem Mafistab der Distanznahme erge-
ben.”

Nach welchen konkreteren Mafistiben richtet sich die
Bewertung der Zuordnungsnormen auf der moralischen
Begriindungsebene? Davon, nach welchen Zuordnungs-
norm der Richter entscheidet, hingt ab, in welchem Um-
fang und in welcher Form er sein Handeln am positiven
Rechtsmaterial ausrichtet. So verwundert es nicht, daff

% Nach Habermas (1987) sind Recht und Moral ineinander verschrinkt,
ist die Moral in das positive Recht ,eingewandert“ (14 f.). Dabeti sei die
Moralitit, ,die dem Recht nicht nur gegeniibersteht, sondern sich auch
im Recht selber festsetzt rein prozeduraler Natur und aller bestimmter
Norminhalte entledigt (15). Legalitit konne nur dadurch Legitimitat
erzeugen, dafl juristische Entscheidungsverfahren institutionalisiert
wiirden, die fiir moralische Diskurse durchlassig seien (13). Nach dem
bisher Gesagten ist dem Verschiedenes entgegenzuhalten. Zunichst ist
der Formulierung des ,Einwanderns“ des Rechts in die Moral insofern
nicht zu folgen, als aus der Handelndenperspektive gesehen auch in
rechtlichen Entscheidungssituationen letztlich eine rein moralische
Begriindungsebene bestimmend ist. Ferner richtet sich die Beurteilung
rechtlicher Normen und Verfahren letztlich nicht nach der Durchlassig-
keit dieser Verfahren fiir moralische Diskurse, sondern nach dem ober-
sten Vernunftmafistab der Distanznahme. Dabei ist dann genauer als bei
Habermas zwischen dem Wert solcher Verfahren fiir die Erkenntnis des
praktisch Richtigen und demjeniger Wert solcher Verfahren zu unter-
scheiden, der ithnen nach moralischen Mafistiben als Form der Hand-
lungskoordinierung und der Gestaltung des Zusammenlebens zu-
kommt, etwa weil solche Verfahren dem Einzelnen Méglichkeiten de-
mobkratischer Einfluffnahme auf Entscheidungsprozesse einraumen. Vgl.
dazu oben 2. Teil, Anm. 223. Zur Diskursethik siehe im iibrigen oben
S. 130 ff.
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dieselben Normen, die begriinden, daf§ der Richter tiber-
haupt Vorgaben des positiven Rechts beachten soll, auch
fur die Beantwortung der Frage nach dem richtigen me-
thodischen Vorgehen und der richtigen Zuordnungsnorm
wesentlich sind: die sogenannten formellen Prinzipien.
Formelle Prinzipien sind prima facie-Normen, die den
autoritativen Charakter rechtlicher Entscheidungen be-
grinden, d. h. die Griinde dafiir abgeben, dafl der Richter
sein richterliches Handeln an fremden Wertungen und
fremden Entscheidungen rechtlicher Instanzen ausrichten
soll, und zwar auch dann ausrichten soll, wenn er die
fremden Wertungen ihrem Inhalt nach nicht fir begriindet
hile.”

Wichtige formelle Prinzipien sind aus der verfassungs-
rechtlichen Methodendiskussion bekannt. Sie lassen sich
nicht nur positivrechtlich, sondern mit gleichem oder zhn-
lichem Inhalt auch moralisch begriinden. Ein wichtiges
formelles Prinzip ist das Demokratieprinzip, nach dem es
dem Richter geboten ist, Entscheidungen des demokra-
tisch legitimierten Gesetzgebers zu respektieren. Dafl es
nach dem Mafistab der Distanznahme und den Normen
der Chancenbeférderung begriindet ist, die politischen
Entscheidungsprozefle demokratisch zu organisieren,
wurde bereits angesprochen. Ein weiteres formelles Prin-
zip, dessen moralische prima facie-Geltung ebenfalls
bereits zur Sprache kam, ist das Prinzip der Rechtssicher-
heit.

Auch das Prinzip der Gleichgerechtigkeit, dem, wie be-
reits angesprochen, eine moralische prima facie-Geltung
zukommt, zihlt zu den formellen Prinzipien. Das trifft
allerdings nur dann zu, wenn man dieses Prinzip nicht ein-

% Zum Begriff des formellen Prinzips vgl. Alexy (1985), 89, 120; Sieck-
mann (1988), 46 f.
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fach mit dem Universalisierungsgrundsatz” gleichsetzt,
nach dem moralischen oder rechtlichen Werturteilen eine
universelle Norm zugrunde liegen soll. Ist mit diesem
Grundsatz ein logisches Prinzip oder eine Argumenta-
tionsregel gemeint, bringt er ohnehin nicht direkt ein mo-
ralisches Gebot zum Ausdruck. Und auch eine moralische
Norm, die dem Richter gebietet, nach universellen Nor-
men zu entscheiden, ist noch kein formelles Prinzip. Aus
einer solchen Norm ergibt sich fiir den Richter noch kein
Grund, seine Entscheidungen an den Normen und Wer-
tungen anderer Entscheidungstriger auszurichten, wenn
er eine andere Wertung in der Sache fiir besser begriindet
halt. Dagegen bringt die Norm der Gleichgerechtigkeit als
formelles Prinzip zum Ausdruck, daf} die verschiedenen
entscheidenden rechtlichen Instanzen das Verhalten der
Adressaten der Rechtsnormen nach iibereinstimmenden
oder moglichst kohirenten Wertungen beurteilen. Eine
solche Gleichgerechtigkeit wird gefordert, wenn Richter
ihre Entscheidungen an einheitlichen Vorgaben durch den
Gesetz- und Verfassungsgeber und an Prijudizien aus-
richten.”®

Ein weiteres formelles Prinzip, mit dem sich die Respek-
tierung fremder rechtlicher Entscheidungen begriinden
1aflt, ist das Gewaltenteilungsprinzip. In seinen Aspekten
der Machtbalancierung und der sachgemifien Aufgaben-
verteilung zwischen den Staatsorganen” ist es nicht nur

% Zu diesem Grundsatz siche niher Wimmer (1980), 207 ff.

% Wenn Alexy (1978), 335 {., das Gleichbehandlungsgebot zur Begriin-
dung einer Argumentationslast zugunsten von Prajudizien anfiihrt und
die Gleichbehandlungsforderung dabei aus dem Universalisierungs-
grundsatz herleitet, verkennt er damit, dafl dieser Grundsatz noch kein
formelles Prinzip darstellt.

% Zu diesen beiden Aspekten von Gewaltenteilung vgl. Wank (1978),
91 £, 113 ff; Ipsen (1975), 133 ff.

339

- am 17.01,2026, 14:42:09.


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

auf der verfassungsrechtlichen, sondern auch auf der mo-
ralischen Begriindungsebene relevant. Daf die Verteilung
der Aufgaben und Kompetenzen zwischen den Staatsor-
ganen sachgerecht sein und zum Zwecke der Freiheits-
sicherung und des Schutzes vor Mifibrauchen eine Teilung
und Kontrolle der Macht gewihrleisten soll, entspricht
auch den moralischen Geboten der Chancenbeforderung.
Argumente der sachgemiflen Aufgabenverteilung zwi-
schen Richter und Gesetzgeber werfen allerdings be-
sondere Probleme auf. Solche Argumente diirfen nicht als
Argumente dagegen verstanden werden, dafl der Richter
diejenige Handlungsalternative wihlen soll, die er letzt-
endlich fur moralisch begriindet halt. Darauf wird noch
zuriickzukommen sein.”

Alle die genannten formellen Prinzipien koénnen im
jeweiligen Fall dafiir oder dagegen sprechen, nach Maf3ga-
be einer bestimmten Rechtfindungsmethode zu entschei-
den.” Beispielsweise mag das Demokratieprinzip unter

% Siche unten 3. Teil, IV. C. 4.

# Teils werden formelle Prinzipien wie das Demokratieprinzip und das
Prinzip der Gleichgerechtigkeit auch als Argument dafiir angefiihrt, die
richterliche Entscheidung an herrschenden Wertvorstellungen zu orien-
tieren und auf der Grundlage cines breitestmoglichen Konsenses zu
treffen (so etwa Zippelius (1982), 140 ff.; ders. (1985), 12 ff.). Auch wenn
formelle Prinzipien im Einzelfall fiir eine solche Orientierung sprechen
sollten, bleibt immer zu beachten, daf} die Ausrichtung an Konsens und
vorfindlichen Wertvorstellungen kein oberster Orientierungspunkt ist.
Wie weit die Orientierung an welcher Art von Konsens und welchen
vorfindlichen Wertvorstellungen auf der moralischen Begriindungsebe-
ne begriindet ist, richtet sich nach dem Maf3stab der Distanznahme und
den konkretisierenden Prinzipien, zu denen neben formellen auch mate-
riale Prinzipien gehoren. Dabei ist dann zwischen dem moglichen Wert
ciner solchen Orientierung als Form der Handlungskoordinierung und
der Gestaltung des Zusammenlebens und dem méoglichen Wert konsen-
sueller und herrschender Uberzeugungen fiir die Gewinnung von Er-
kenntnissen tber das praktisch Richtige zu unterscheiden (siche dazu
oben Anm. 93). Im ubrigen ist duflerst zweifelhaft, ob herrschende
Wertvorstellungen — gerade in schwierigen und umstrittenen Fragen —
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bestimmten Bedingungen fiir die Fallentscheidung nach
einer Norm sprechen, die durch eine naher zu bestimmen-
de historische Auslegung gewonnen ist, das Prinzip der
Gleichgerechtigkeit in bestimmten Fillen fiir eine Analo-
giebildung'® etc.

Auf der moralischen Begriindungsebenen sind aber nicht
nur formelle, sondern auch materiale Prinzipien mafi-
stabbildend. Auch sie gehoren daher zu den Mafistiben
dafiir, nach welchen Zuordnungsnormen der Richter den
jeweiligen Fall entscheiden soll. Auch wesentliche mate-
riale Prinzipien konnen zugleich moralisch begriindet und
im positiven Recht verankert sein, etwa das Prinzip des
Eigentumsschutzes, des Personlichkeitsschutzes usf. Das
heiflt aber nicht, dafl die Argumentation fiir oder gegen
eine bestimmte Zuordnungsnorm auf materiale Prinzipien
begrenzt wire, die sich auf bestimmte Weise positivrecht-
lich begriinden lassen. Auf der moralischen Begriindungs-
ebene gibt es keine solche Begrenzung. Auf ihr zihlt jedes
fur die Fallentscheidung und die Beantwortung der Frage
nach der richtigen Zuordnungsnorm relevante Moral-
prinzip.

Es liegt auf der Hand, dafl die relevanten prima facie-
Normen hiufig zueinander in Konflikt geraten. Das fihrt
dann dazu, dafl unter Berticksichtigung des einen Prinzips
die Zuordnungsnorm A gilt und unter Beriicksichtigung

eine brauchbare Entscheidungshilfe abgeben. Welche der unterschied-
lichen Meinungen sollen zihlen und wie sind sic feststellbar? Sollen
Richter ihre Entscheidungen von Meinungsumfragen abhingig machen?
Soll das Urteil , kompetenter” Personengruppen besonderes Gewicht
haben und, wenn ja, das Urteil welcher Personen? Das Urteil von Juri-
sten mit besonderer Reputation etwa? Wie vertragt sich das dann mit
dem Demokratieprinzip? Vgl. dazu auch Kriele (1976), 107 ff.

1% Zum Zusammenhang zwischen Analogiebildung und dem Gedanken
der Gleichgerechtigkeit vgl. auch Larenz (1983), 365; Koch/Riifimann
(1982), 260; Engisch (1983), 287 Anm. 166 c.
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eines anderen die zu A in Konflikt stehende Zuordnungs-
norm B. Schon allein die formellen Prinzipien kénnen zu-
einander in Konflikt geraten und dann fir verschiedene,
einander widersprechende Zuordnungsnorm Griinde lie-
fern. Erst recht kommt es zu Konflikten, finden auch die
materialen Moralprinzipien Berticksichtigung. Bei-
spielsweise werden sich materiale Prinzipien aus der Sicht
des Richters nur zu oft am intensivsten erfiillen lassen,
wenn er objektiv-teleologisch auslegt, die Wortlautgrenze
uberschreitet oder von einer gefestigten Rechtsprechung
abweicht, werden dagegen aber im jeweiligen Fall formel-
le oder auch andere materiale Prinzipien sprechen. Welche
Entscheidung begriindet ist und welche Zuordnungsnorm
gilt, ergibt sich in einem solchen Konfliktfall aus einer Ab-
wagung der in Konflikt stehenden formellen und materia-
len Prinzipien auf der moralischen Begriindungsebene.
Allgemeiner formuliert ist diejenige richterliche Entschei-
dung begriindet, die sich auf Zuordnungsnormen stiitzt,
die in der Situation unter Berticksichtigung aller mafistab-
bildenden Moralprinzipien formeller und materialer Art
giiltig sind.'”"

1% Teils wird die Bedeutung von Prinzipien fiir die Begriindung und die
nihere Bestimmung der Bindung des Richters an das positive Recht zwar
ebenfalls hervorgehoben, dabei aber verkannt oder jedenfalls nicht deut-
lich herausgestellt, dafl sich das Ob und das Wie der Bindung nach einer
Begriindungsebene richtet, auf der es nicht mehr um positivrechtliche
Begriindungen geht, nach einer moralischen Begriindungsebene. So er-
gibt sich die Bindung des Richters an das Gesetz nach Dreier (1986), 31,
zwar aus Prinzipien, genauer aus dem Gewaltenteilungs- und dem De-
mokratieprinzip. Sie ergibt sich nach Dreier aber nur aus solchen Prinzi-
pien, die der Verfassung inkorporiert sind. Auf auflerrechtliche Mafista-
be zuriickzugreifen sei daneben nicht gestattet (31). Bei Alexy (1985), der
einen Vorrang der Regelebene vor der Prinzipienebene annimmt (121 f.),
bleibt unklar, woraus sich ergeben soll, dafl und wieweit die Regelebene
Vorrang hat, wenn nicht aus einer Abwigung zwischen formellen und
materialen Prinzipien auf einer Begriindungsebene, die jeder Gesetzes-
bindung vorgelagert ist. Nach Sieckmann (1988), 46 f., bestimmt sich die
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Die Geltung der Zuordnungsnormen hingt danach davon
ab, welche formellen oder materialen Moralprinzipien in
welcher Intensitit erfillt oder beeintrichtigt werden,
wenn der Richter nach ihr entscheidet. Daraus ergibt sich
zum einen: Will der Richter die Geltung einer Zuord-
nungsnorm ermitteln, mufl er die fiir die Erfillung der
Prinzipien relevanten Folgen berticksichtigen, die die Ent-
scheidung nach der betreffenden Zuordnungsnorm nach
sich zoge. Ferner ergibt sich, dafl es praktisch kaum mog-
lich ist, Zuordnungsnormen aufzustellen, die in allen
denkbaren Fillen unter Berticksichtigung aller prima fa-
cie-Normen giiltig sind. Insoweit sei an die oben ange-
stellten Uberlegungen zur Regelgeltung im starken Sinne
erinnert.'® So sind etwa dem Bestreben, eine feste Rang-
folge zwischen den Auslegungsmethoden festzulegen,
Grenzen gesetzt.'® Bestiinde eine Rangfolgeregel, die un-

Bindung an das Gesetz nach formellen Prinzipien. Wenn diese Prinzi-
pien die Bindung begriinden, liegt der Gedanke nahe, daf§ bei der Abwa-
gung dieser Prinzipien gegen andere in letzter Instanz keine positivrecht-
lichen Restriktionen mehr bestehen. Dennoch heifit es bei Sieckmann
(1990), 256 {., die Geltung materiell richtiger Prinzipien kénne rechtlich
ausgeschlossen sein. Beschreibt man die Bindung des Richters in der
Weise, dafl der Richter das Gesetz ,als Ausdruck eines am Rechtsgedan-
ken orientierten Willens des Gesetzgebers, im Zusammenhang der gan-
zen Rechtsordnung, und das heiflt, der sie tragenden Grundsitze und
Prinzipien nehmen soll (Larenz (1979), 155), verschwimmt die Diffe-
renz zwischen den verschiedenen Begriindungsebenen ohnehin und ge-
rat der rein moralische Charakter der obersten Begriindungsebene aus
dem Blick.

12 Siehe dazu oben S. 91 ff.

1% Feste Rangfolgeregeln stellen z. B. Koch/Rifimann (1982), 182;
Raisch (1988), 38; Miiller (1989), 258 ff. auf. Andere Autoren nehmen
zwar eine Verhiltnisbestimmung vor, raumen aber ein, daf§ es sich um
keine in allen Entscheidungssituationen giiltige Rangfolge handelt. Z.B.
schrankt Larenz (1983), 331, die von ihm aufgestellten Rangaussagen
dahin ein, das Gewicht der Auslegungskriterien hinge ,nicht zuletzt
davon ab, was sie im einzelnen Fall hergeben®. Siche auch die im 1. Teil,
Anm. 30, angefiihrte Literatur.
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ter Berticksichtigung aller Umstinde Geltung hat, setz-
te das voraus, daf} alle mafistabbildenden Moralprinzipien
in allen nur denkbaren Fillen, in denen die Regel anwend-
bar ist, dann im richtigen Rangverhiltnis erfiillt werden,
wenn die Rangfolgeregel befolgt wird. Da die materialen
und formellen Prinzipien in den verschie denen Ent-
scheidungssituationen in ganz unterschiedlicher Intensitit
oder auch gar nicht betroffen sein konnen, wird sich eine
solche Regel schwerlich aufstellen bzw. ihre Geltung im
Blick auf alle denkbaren Anwendungsfille erkennen las-
sen. Demgegeniiber verspricht es mehr Erfolg, nach Rang-
folgeregeln mit einer Geltung des ersten Anscheins zu su-
chen, die demjenigen eine mehr oder weniger grofle Be-

grundungslast aufbiirden, der von ihnen abweichen
will.'%*

C. Einige Einwdinde gegen richterliche Abwagung
und damit verbundene Folgenorientierung

Will der Richter ermitteln, welche der vielen denkbaren
Zuordnungsnormen im jeweilen Fall Geltung hat, muf§ er
sich auf die moralische Begriindungsebene begeben und
im Idealfall simtliche relevanten Moralprinzipien und
samtliche nach diesen Prinzipien relevanten Entschei-
dungsfolgen beriicksichtigen, schliefllich die Moralprinzi-
pien gegeneinander abwigen. Das ist eben deutlich ge-
worden.

Wer einen solchen Begriindungsansatz vertritt, sieht sich
einer Reihe von Einwinden gegeniiber, die gegen richter-

1% Vgl. Alexy (1978), 305, nach dem die Argumentationslast trigt, wer
von Argumenten der Bindung an Wortlaut und historischen Gesetzge-
berwillen abweichen will.
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liche Abwagung und richterliche Folgenorientierung er-
hoben werden.'® Einige von diesen Einwinden sollen im
folgenden zur Sprache kommen. Dabei brauchen hier alle
diejenigen Einwinde nicht zu interessieren, die sich gegen
eine abstrakte Abwigung oder Rangordnung zwischen
Normen bzw. Werten oder Giitern in einer der oben ange-
sprochenen starken Varianten abstrakter Abwigung rich-
ten.'® Eine solche Rangordnung wird hier nicht ange-
nommen.'”” Ferner kénnen solche Einwinde aufer Be-
tracht bleiben, die dahin gehen, bestimmte weitgehende
Formen richterliche Abwigung und Folgenorientierung
widersprichen dem positiven Recht, speziell dem Verfas-
sungsrecht.'® Wer eine solche Ansicht vertritt, sagt damit,
dafl bestimmte Formen der Abwigung und Folgenorien-
tierung nach Normen unbegriindet sind, die sich einem
bestimmten Rechtsmaterial nach bestimmter Zuord-
nungsnormen zuordnen lassen. Einwinde dieser Art tref-
fen nicht den Punkt, auf den es hier ankommt: daf§ sich die
Frage, welche der vielen, oft umstrittenen Zuordnungs-
normen den Vorzug verdienen, letztlich nur auf der mora-
lischen Begriindungsebene beantworten 1ifit und daff auf
dieser Ebene Abwigungen und gegebenenfalls auch Fol-

genorientierung angezeigt sind.

1% Siehe etwa die Zusammenstellung von Einwinden gegen richterliche
Abwigung bei Gern (1986), 464; Alexy (1985), 134 ff. und von Einwin-
den gegen richterliche Folgenorientierung bei Rottleuthner (1980),
114 ff. Zur Diskussion tber richterliche Folgenorientierung siehe im
tbrigen Liibbe-Wolff (1981), insbes. Kap. 1 und 8; Hassemer (1982),
493 ff.; Kriele (1976), 331 ff.; Luhmann (1974), 31 ff.; Sambuc (1977);
Wilde (1979); Smid (1988), 44 ff.; Koch/Riiff mann (1982), 227 ff.
m. w. Nachw.

1% Siehe z. B. Schlink (1976), 128 ff.; Druey (1981), 144 ff.

17 Siehe dazu oben S. 100 ff.

1% Siehe z. B. Miiller (1989), 64 ff.
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1. Rechtssicherheit, Gleichgerechtigkeit,
Regel/Ausnahme-Schema und
Demokratieprinzip als Argumente

Zu den Standardeinwinden gegen richterliche Abwigung
gehort das Argument, ein auf Abwigung beruhendes
Recht sei nicht mehr prognostizierbar und mit dem Prin-
zip der Rechtssicherheit unvereinbar.'® Die durch die
Rechtssicherheit gezogenen Grenzen staatlicher Ein-
griffsmoglichkeiten wiirden aufgehoben.!™® Ferner heifit
es, Abwigung verstofle, weil einzelfallbezogen, gegen das
Gerechtigkeitsgebot.'"! Gemeint ist das oben angespro-
chene Prinzip der Gleichgerechtigkeit. Auch konne der
Staatsapparat moralische Prinzipienargumente leicht als
Demokratieersatz miflbrauchen.'?

Einwinden dieser Art liegt in der Regel ein Zerrbild rich-
terlicher Abwigung zugrunde. Zu thm gelangt, wer nicht
hinreichend zwischen Normen mit Regelcharakter und
der Begriindung solcher Normen durch abwigendes Den-
ken und damit verbundene Folgenorientierung unter-
scheidet.'”® Machen Richter ihre Entscheidung von einer
Abwigung abhingig, heifit das nicht, dafl sie damit autho-
ren und es aus der Sicht des Richters kein Gewicht mehr
hat, in Einklang mit generellen und von den Richtern im
allgemeinen befolgten Normen zu entscheiden. Das gilt
vor allem dann, wenn die abzuwigenden Normen Moral-
prinzipien sind, zu denen nicht nur materiale, sondern
auch formelle Prinzipien gehoren wie die von den Kriti-
kern angefithrten Prinzipien der Rechtssicherheit, der
Gleichgerechtigkeit und das Demokratieprinzip. Diesen

19 Siche etwa Smid (1988), 345; Miiller (1989), 65.
119 Maus (1989), 201.

1'So etwa Smid (1988), 345 f.; Luhmann (1974), 38.
112 Maus (1989), 192 {., 199 ff.

'3 Siehe dazu oben S. 51 ff., 90 ff.
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formellen Prinzipien kommt in der richterlichen Ent-
scheidungssituation obendrein ein besonderes Gewicht
zu. Wiirden die Richter sie nicht beachten, liefen sie prak-
tisch weitgehend leer.

Schon allein wegen dieser formellen Prinzipien und ihres
besonderen Gewichts ist es nach dem obersten orientie-
renden Mafistab der Moral haufig begriindet, im Einklang
mit bestimmten im allgemeinen befolgten Rechtsnormen
genereller Art zu entscheiden und nur in Ausnahmefillen
von ihnen abzuweichen.'"* In vielen Fillen ist das Ent-
scheiden nach solchen Normen auch unproblematisch —
auch und gerade bei Abwigung aller relevanten Moral-
prinzipien auf der Ebene der Begriindungen der Regeln.
Beispielsweise ist es schon wegen der formellen Prinzipien
unproblematisch, daf} eine besonders hohe Begriindungs-
last trigt, wer bei einem kiirzlich in demokratischem Ver-
fahren zustandegekommenen Gesetz gegen den mogli-
chen Wortsinn und eine deutliche Wertung des ,histo-
rischen Gesetzgebers* entscheidet."® Ebenso unproble-
matisch ist dann in vielen Fillen, dafl ein hinreichend ge-
wichtiger Grund fiir eine solche Entscheidung im jeweili-
gen Fall nicht gegeben ist. Geht man davon aus, daf} auch

' Nach Hodgson (1967), 98 £., 105 ff., ergibt sich unter niher beschrie-
benen Bedingungen ein infiniter Regref}, wenn Richter danach entschei-
den, welche Entscheidung bzw. die Anwendung welcher Regel die be-
sten Folgen hat und sie dabei auch die Folgen fir die Vorhersehbarkeit
richterlicher Entscheidungen einkalkulieren wollen, die sich beim Ab-
weichen von einer Regel ergeben. Er kritisiert damit das von Wasser-
strom (1961), 138 ff., vertretene Modell einer Rechtfertigung richterli-
cher Entscheidungen durch Regeln, deren Anwendung gemessen am
Mafistab der Utilitdt die besten Folgen hat. Sein Einwand richtet sich
ebenso gegen andere Formen einer folgenorientierten Begriindung rich-
terlicher Entscheidungen. Zur Kritik des von Hodgson in seiner Arbeit
verwandten Argumentationsmusters sei auf Trapp (1988), 535 ff.; P.
Singer (1972), 94 ff.; Lewis (1972), 17 ff., verwiesen.

15 Vgl. Alexy (1978), 305.
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der abwigende Richter jedenfalls in der Regel nicht gegen
diejenigen Normen entscheidet, deren Geltung nach dem
obersten orientierenden Mafistab der Moral im jeweiligen
Fall keine Probleme aufwirft, ergibt sich schon allein da-
raus: Auch eine auf der Begriindungsebene an Abwiagun-
gen ausgerichtete Spruchpraxis ist ein gutes Stiick weit an
einheitlichen Normen genereller Art ausgerichtet, also
auch prognostizierbar.

Richtig ist andererseits, dafl die Befolgung solcher Rechts-
normen nach dem Gesagten unter dem Vorbehalt steht,
dafl sich nicht bei einer Abwigung der relevanten Moral-
prinzipien eine abweichende Entscheidung als begriindet
erweist. Wie eben angesprochen wurde, schliefit das zwar
keine Entscheidungspraxis aus, die sich weitgehend an
Rechtsnormen generellen Charakters orientiert, die im
allgemeinen befolgt werden. Allerdings ist einzurdumen,
daf} sich moglicherweise ein hoheres Mafl an Gleichge-
rechtigkeit, was den genannten Aspekt des Entscheidens
nach ibereinstimmenden oder moglichst kohirenten
Wertungen anbelangt, und an Rechtssicherheit erreichen
liee, wenn die Richter ihre Entscheidungen nicht an einer
Abwigung orientierten, sondern nach irgendwelchen ein-
heitlichen, feststehenden Normen entschieden. Mogli-
cherweise liefle sich auch ein hoheres Mafl der Ausrich-
tung an demokratisch legitimierten legislativen Entschei-
dungen erreichen. Nur ist das aus der Perspektive des ent-
scheidenden Richters kein Argument gegen Abwigung.
Will man nicht die Auffassung vertreten, dafl die Prinzi-
pien der Gleichgerechtigkeit, was den genannten Aspekt
anbelangt, der Rechtssicherheit und das Demokratieprin-
zip die einzigen von der richterlichen Entscheidung be-
rithrten Moralprinzipien sind, miissen auch andere Mo-
ralprinzipien Berticksichtigung finden, eben weil ihnen
ebenso prima facie-Geltung zukommt wie den genannten

348

https://dok.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:09. Idel - [ —



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Prinzipien der Rechtssicherheit, der Gleichgerechtigkeit
und dem Demokratieprinzip. Stehen andere Prinzipien
mit diesen formellen Prinzipien in Konflikt, bedarf es der
Abwigung, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Daf§
die formellen Prinzipien in hoherem Mafe erfiillt wiirden,
finden die in Konflikt stehenden Prinzipien keine Beach-
tung, ist dann zwar trivialerweise richtig, nimmt den ande-
ren Prinzipien aber nicht ithre prima facie-Geltung. Allen-
falls mag man die extreme Auffassung vertreten, Rechts-
sicherheit, Demokratieprinzip und Gleichgerechtigkeit
seien zwar nicht die einzigen einschligigen moralischen
Normen, hitten aber in allen Fillen richterlichen Ent-
scheidens absoluten Vorrang vor den abweichenden
Moralprinzipien. So etwas anzunehmen besteht jedoch
kein Grund, schon weil diese Prinzipien, das Demokratie-
prinzip bei alten Gesetzen etwa, oftmals nur in geringer
Intensitit betroffen sind. Mit dem obersten orientieren-
den Mafistab der Distanznahme ist ein solcher Vorrang je-
denfalls nicht vereinbar.

Aus dem eben Gesagten ergibt sich, daff auch der Einwand
auf einem Zerrbild von Abwigung beruht, richterliche
Abwigung und Folgenorientierung stiinden zum Re-
gel/Ausnahme-Schema im Gegensatz und zersetzten des-
wegen die Rechtsdogmatik, da dieses Schema ,,zu einem
der wichtigsten Generatoren fir Dogmatik“ geworden
sei.'"® Wie eben angesprochen wurde, ist es wegen der for-
mellen Prinzipien auch bei Abwigung aller Moralprinzi-
pien hiufig begriindet, nur aus gewichtigen Griinden von
einer Rechtsnorm abzuweichen, kommt der Rechtsnorm
also eine Geltung unter Beriicksichtigung aller Umstinde
des ersten Anscheins im oben angegebenen Sinne zu.
Will der Richter also tun, was dem Mafistab der Distanz-

116 Luhmann (1974), 32 f.
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nahme entspricht, mufl er abwigend entscheiden. Wer
richterliche Abwigung aus Griinden der Rechtssicherheit
und der Gleichgerechtigkeit ablehnt, muff daher bereits
die Ausrichtung des richterlichen Handelns an allen rele-
vanten moralischen Mafistiben kritisieren. Er muf§ argu-
mentieren, Richter sollten nicht das tun, was sie unter
Berticksichtigung aller moralisch relevanten Normen fiir
moralisch begriindet halten, weil dies insgesamt ein hohe-
res Maf an Rechtssicherheit, Gleichgerechtigkeit oder de-
mobkratischer Legitimation zur Folge hitte. Sofern dieses
Argument tberhaupt als moralisches Argument gedacht
ist, weist es die oben bereits kritisierte Struktur auf: Es ist
dem Einzelnen moralisch verboten, das zu tun, was er bei
Berticksichtigung aller moralisch relevanten Umstinde
fur begriindet halt, weil es bestimmte schlechte Folgen
hitte, wenn sich alle so verhielten. Zur Kritik dieser Art
von Argumentation sei auf das oben Gesagte verwiesen.'””
Eine ganz andere Frage ist dann, wieweit es aus der Sicht
des Richters im Einzelfall begriindet ist, bestimmten
Rechtsnormen und fremden Entscheidungen zu folgen.
Moglicherweise 1aflt sich einer bestimmten abwigenden
richterlichen Entscheidungspraxis ja zu Recht entgegen-
halten, sie orientiere sich in zu geringem Mafle an be-
stimmten Rechtsnormen und weiche ohne zureichenden
Grund von thnen ab und werde so den formellen Prinzi-
pien nicht gerecht. Eine solche Kritik liflt die Annahme,
zur Handlungsbegriindung bediirfe es der Abwagung von
Prinzipien, unbertihrt.

"7 Siche oben S. 303 ff.
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2. Der Einwand des fehlenden Maf3stabs
und des dezisioniren Charakters
richterlicher Abwigung

Zuweilen wird gegen die Ausrichtung des richterlichen
Entscheidens an Abwigungen eingewandst, es fehle an ei-
nem intersubjetiv nachvollziehbaren Abwigungsmafi-
stab."™® An die Stelle von Gleichbehandlung trete richter-
liche Dezision.'”” Soweit mit Einwinden dieser Art ge-
meint ist, dem positiven Recht lasse sich kein Abwigungs-
mafistab entnehmen,'” mag dieser Einwand an dieser
Stelle auf sich beruhen. Ob sich dem positiven Recht ein
solcher Maf$stab entnehmen lifit oder nicht: Darauf, daff
es der Begriindung auf der moralischen Begriindungsebe-
ne bedarf, wenn bestimmten Normen der Zuordnung
zum positiven Rechtsmaterial der Vorzug vor anderen
denkbaren Zuordnungsnormen gegeben wird, hat das kei-
nen Einflufl. Um eben diese moralische Begriindungsebe-
ne geht es hier. Die angesprochene Kritik ist an dieser Stel-
le allenfalls dann relevant, wenn sie gegen Abwigungen
bei der Begriindung von Zuordnungsnormen auf der
moralischen Begriindungsebenen einwendet, es fehle auf
dieser Ebene ein Abwigungsmafistab, die Abwigung habe
dezisiondren Charakter.

Eine solche Kritik geht indes fehl. Wie ausgefiihrt wurde,
existiert auf der moralischen Begriindungsebene ein
rationaler Abwigungsmafistab, der Maf3stab der Distanz-
nahme. Richtig ist allerdings, dafl es dennoch bei Abwi-
gungen Bereiche von Inkommensurabilitit und nicht im-
mer nur eine richtige Antwort gibt, daf} vor allem oft

18 So etwa Smid (1988), 345; Miiller (1989), 65.

19 Smid (1988), 345.

120 Vel. dazu das Sondervotum der Richter Bockenforde und Mahren-
holz, BVerfGE 69, 57 ff. [63].
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zweifelhaft und umstritten ist, welche Normen unter Be-
ricksichtigung aller Umstande begriindet sind. Was folgt
daraus aber? Aus der Handelndenperspektive ist es fir
jedermann, also auch den Richter, rational, sein Handeln
am obersten orientierenden Mafistab der Moral auszu-
richten, d. h. aber auch: diejenige Handlungsalternative
zu ergreifen, die er letztendlich fiir moralisch am besten
begriindet hilt, mégen andere auch anderer Auffassung
sein. Dieses Handeln nach moralischen Mafistiben
schlieffit die Abwigungen auf der moralischen Begriin-
dungsebene mit ein. Dabei ldf}t sich nicht argumentieren,
der Richter solle Entscheidungen nicht mehr an Abwi-
gungen auf der moralischen Begriindungsebene ausrich-
ten, weil die Rangverhiltnisse zwischen Konfliktnormen
oft zweifelhaft und umstritten sind und es daher der
Rechtssicherheit und Gleichgerechtigkeit abtraglich ist,
wenn Richter abwigend entscheiden. Diese Art von Ar-
gumentation ist gerade kritisiert worden. Dafl es fiir den
Richter im tbrigen in Gestalt der formellen Prinzipien
nichtsdestoweniger wichtige Griinde gibt, anders zu ent-
scheiden, als er es im engeren Sinne ,in der Sache“ fiir
begriindet halt, und dafl dies nicht gegen richterliche
Abwigungen spricht, ist bereits zur Sprache gekommen.
Wenn es ferner bei der Abwagung der relevanten Moral-
prinzipien nicht immer nur eine richtige Antwort gibt
und - begrenzte — Bereiche der Dezision verbleiben, liegt
darin eine Grenze rationalen Handelns. Ein Argument
gegen richterliche Abwigung auf der moralischen Be-
grindungsebene ldfit sich daraus nicht herleiten. Insbe-
sondere ist die Argumentation abwegig, der Richter solle
sich an den Prinzipien der Rechtssicherheit und der
Gleichgerechtigkeit orientieren oder jedenfalls anders als
abwigend entscheiden, weil Abwigungen, die Losung
von Normenkonflikten also, irrational, eine Angele-
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genheit blofler Dezision seien. Wire dies in dieser Allge-
meinheit richtig, wire es auch eine Angelegenheit der
Dezision, Prinzipien der Rechtssicherheit und Gleichge-
rechtigkeit besondere Beachtung zu schenken und nicht
anderen Prinzipien zu folgen, die ein abweichendes Han-
deln verlangen.

3. Der Einwand der Uberforderung und
der schwierigen Folgenabschitzung

Ein naheliegender Einwand gegen umfassende richterliche
Abwigung und damit verbundene Folgenorientierung ist
der, sie tiberfordere den Richter, schon allein aus Zeitgriin-
den. Auch konne der Richter die fiir die Abwigung rele-
vanten Entscheidungsfolgen nicht voraussehen und tiber-
blicken."?" Tatsichlich ist nicht zu leugnen, daf8 Richter
Uberlegungen zur Abwigung aller relevanten Moralprin-
zipien schon allein aus Zeitgriinden oft nur mit begrenzter
Intensitit anstellen konnen und dafl die Moglichkeiten des
Richters, Folgen vorauszusehen, begrenzt sind. Nur: Da-
ran, daff die Entscheidungen des Richters bestimmte Fol-
gen haben und daf der Richter, bewufit oder unbewuflt,
ob er es will oder nicht, tiber die mehr oder weniger inten-
sive Erfiillung in Konflikt stehender Moralprinzipien ent-
scheidet, indert das nichts. Der Richter steht vor der Al-
ternative, entweder blind zu entscheiden, was die Ent-
scheidungsfolgen und die Erfillung der einschligigen
Moralprinzipien anbelangt, oder wenigstens im Rahmen
des Moglichen abzuwigen und die relevanten Prinzipien
und Folgen zu beriicksichtigen.'” Welche dieser Alter-

12 Siehe etwa Luhmann (1974), 35; Smid (1989), 83.
122 Vgl., was die Folgenberiicksichtigung anbelangt, auch Liibbe-Wolff
(1981), 13 ff.; Rottleuthner (1980), 114.
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nativen den Vorzug verdient, ist eine normative Frage.
Jedenfalls vom Standpunkt der Distanznahme aus gesehen
ist die Wahl der zweiten Alternative geboten. Eine andere
Frage ist dann die, ob sich nicht Richtlinien des verniinf-
tigen Umgangs mit dem begrenzten Tatsachenwissen und
der begrenzten Entscheidungskapazitit beim Entscheiden
finden lassen'” und welche Mittel der Entscheidungser-
leichterung es gibt.'**

Dem lafit sich nicht entgegenhalten, fiir den Richter gebe
es ja noch eine weitere Alternative, die namlich, den Ge-
setzgeber entscheiden zu lassen. Nicht, dafl sich nicht
wichtige Griinde fiir eine richterliche Selbstbeschrinkung
und fiir die Regelung einer Materie durch den Gesetzge-
ber anfithren lassen, das Demokratieprinzip etwa. Nur be-
darf eben auch dies der Begriindung auf der moralischen
Begriindungsebenen, ob, wieweit und in welcher Weise ei-
ne Entscheidung ausschliefflich dem Gesetzgeber tiberlas-
sen bleiben soll. Wie diese Frage zu beantworten ist, rich-
tet sich wiederum nach einer Abwigung der relevanten
Moralprinzipien und Abschitzung der relevanten Folgen
auf der moralischen Begriindungsebene.

4. Einwinde aus dem Vergleich zwischen
Rechtsprechung und Gesetzgebung

Teils werden Vergleiche zwischen Rechtsprechung und
Gesetzgebung angestellt und argumentiert, der Richter
solle deswegen nicht im Blick auf bestimmte Folgen ent-
scheiden, weil der Gesetzgeber bestimmte Folgen besser

12 Vel. dazu auch oben 1. Teil, Anm. 152.

124 Als Mittel der Entscheidungsvereinfachung und der Entscheidungs-
entlastung kommt etwa die Rechtsdogmatik in Betracht. Allerdings ist
umstritten, wieweit Rechtsdogmatik ein dazu taugliches Mittel darstellt.
Siehe dazu etwa Struck (1975 a), 85 f.; Alexy (1978), 326 m. w. Nachw.
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abschitzen konne.'” Geht es um die moralische Begriin-
dungsebene richterlichen Handelns, ist ein solches Argu-
ment problematisch. Natiirlich kann es wie in jeder ande-
ren Entscheidungssituation auch begriindet sein, tber
Angelegenheiten schon allein deswegen nicht selbst zu
entscheiden, weil man selber iiber keine ausreichenden
Kenntnisse der tatsichlichen Verhiltnisse verfiigt. Grund-
satzlich gilt aber, daf} der Einzelne moralisch nicht schon
deswegen von der Beriicksichtigung und Bewertung der
Folgen seines Handelns entlastet ist, weil andere Folgen
bestimmter Art besser abschitzen konnen als er selbst.
Vor allem gibt es auf der moralischen Begriindungsebene
zunichst keinen Grund, warum der Richter Folgen auch
dann unberiicksichtigt lassen soll, wenn er im Einzelfall
seiner Ansicht nach tber keine wesentlich schlechteren
Kenntnisse der relevanten Tatsachen verfiigt als der
Gesetzgeber, und das deswegen, weil Richter im allgemei-
nen solche Folgen schlechter abschitzen konnen. Jeden-
falls laft sich nicht das folgende Verallgemeinerungsargu-
ment zur Begriindung anfithren: Welche Folgen der Rich-
ter beriicksichtigen darf, hingt davon ab, wie ein Zustand
zu bewerten ist, in dem alle Richter Folgen dieser Art be-
ricksichtigen. Da der Gesetzgeber Folgen bestimmter Art
im allgemeinen besser abschitzen kann als Richter und da-
her im allgemeinen auch sachangemessenere Regelungen
trifft, ist es dem Richter verboten im Blick auf solche Fol-
gen zu entscheiden. Es handelt sich um das gleiche Argu-
mentationsmuster, das bereits kritisiert wurden:'?® Es ist
dem Einzelnen verboten, so zu handeln, wie er es unter
Beriicksichtigung aller moralisch relevanten Folgen und
Prinzipien fiir richtig halt, weil es schlechte Folgen hatte,

12 Siehe z. B. Wank (1978), 172 ff.
126 Oben S. 303 ff.
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wenn alle sich so verhielten. Diesem Argumentations-
muster folgen auch andere Argumentationen, nach denen
sich der Richter der Entscheidung tiber bestimmte Sach-
verhalte auch dann enthalten soll, wenn er diese Entschei-
dung unter Beriicksichtigung aller Umstinde fiir begriin-
det hilt, weil der Gesetzgeber in solchen Angelegenheiten
im allgemeinen sachangemessener entscheiden kann, etwa
weil der Gesetzgeber in einem bestimmten Bereich im all-
gemeinen Uber bessere Moglichkeiten der Steuerung der
sozialen Wirklichkeit verfigt.'”’

Dennoch liegt dem Vergleich zwischen Gesetzgebung und
Rechtsprechung im Blick darauf, welche Institution im
allgemeinen sachangemessener entscheiden kann, ein
berechtigtes Anliegen zugrunde. Das gilt insbesondere
dann, wenn dieser Vergleich im Rahmen von Uberlegun-
gen zur Gewaltenteilung angestellt wird: Sollen einheitli-
che Normen der Aufgabenzuweisung aufgestellt werden,
sind Normen vorzugswiirdig, die Rechtsprechung und
Gesetzgebung jeweils diejenigen Aufgaben zuweisen, fiir
deren Erfiillung sie im allgemeinen am besten gertistet und
geeignet sind. Danach bezieht die verallgemeinernde Be-
trachtungsweise, welche Institution im allgemeinen besser
Folgen abschitzen und sachangemessener entscheiden
kann, ihre Berechtigung daraus, dafl Richter und andere
Institutionen nach einheitlichen, generellen Normen der
Aufgabenzuweisung handeln sollen. Daraus folgt dann
allerdings auch, dafl Gewaltenteilungsargumente von der
Art, dafl die Richter bestimmte Folgen nicht berticksichti-
gen und sich bestimmter Entscheidungen enthalten sollen,
weil der Gesetzgeber die betreffenden Folgen im allgemei-
nen besser abschitzen und sachangemessener entscheiden
kann, nur in Kombination mit anderen Griinden Gewicht

127 Vgl. etwa Sambuc (1977), 98
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haben. Und zwar haben Sie dann grundsitzlich nicht
mehr Gewicht, als diejenigen Griinde der effektiven
Staatsorganisation, Gleichgerechtigkeit, Rechtssicherheit
etc., die dafiir sprechen, nach einheitlichen, generellen Re-
geln festzulegen, welche Institution tiber welche Folgen
und Angelegenheiten entscheiden soll. Die Frage ist also
genaugenommen nicht, ob der Richter so handeln soll, wie
er es unter Beriicksichtigung aller Moralprinzipien und
aller moralisch relevanten Folgen letztendlich fiir begriin-
det halt. Das ist auf der moralischen Begriindungsebene
zu bejahen. Die Frage ist vielmehr, ob es fiir den einzelnen
Richter im jeweiligen Fall begriindet ist, nach bestimmten
generellen Normen der Aufgabenzuweisung zu handeln,
die festlegen, daf} Richter so entscheiden sollen, als seien
bestimmte Arten von Folgen nicht oder nur in Ausnah-
mefillen relevant, und ob es begriindet ist, nach Normen
zu handeln, nach denen sich der Richter der Entscheidung
iber bestimmte Angelegenheiten enthalten soll, weil
Griinde der effektiven Staatsorganisation, Rechtssicher-
heit etc. insoweit fiir eine Aufgabenverteilung zwischen
Gesetzgebung und Rechtsprechung nach den betreffen-
den Normen der Aufgabenzuweisung sprechen. Ob dies
begriindet ist, hat der Richter unter Beriicksichtigung der
moralisch relevanten Folgen einer Befolgung dieser Norm
durch Abwigung der einschligigen Moralprinzipien zu
entscheiden.
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D. Richterliche Entscheidungsfindung
im Verfahren eines mebrschichtigen,
abwigenden Uberlegungsgleichgewichts

1. Zwei Begriindungsebenen

Nach den vorangegangenen Uberlegungen entscheidet es
sich in letzter Instanz auf einer moralischen Begriindungs-
ebene, die Wahl welcher der dem Richter offenstehenden
Handlungsalternativen begriindet ist. Auf dieser morali-
schen Begriindungsebene ist der Mafistab der Distanznah-
me oberster handlungsorientierende Mafistab. Fir das
richterliche Handeln gilt daher entsprechend, was zur mo-
ralischen Handlungsbegriindung allgemein ausgefiihrt
wurde:'”® Zur umfassenden, vollstindigen Begriindung
der richterlichen Handlungswahl gehort es, zur Begriin-
dung dieser Wahl anzufiihren, dafl mit ihr begriindende
Prinzipien befolgt und im Fall des Konflikts mit anderen
Prinzipien im richtigen Rangverhiltnis mit diesen Kon-
fliktnormen erfillt werden. Von einer solchen Begriin-
dung, der Begriindung richterlichen Handelns durch for-
melle und materiale Prinzipien, handelten die voranste-
henden Uberlegungen. Wie in anderen Bereichen morali-
schen Entscheidens auch kommt moralisch abwigenden
Urteilen ferner ein eigenstindiger Erkenntniswert zu und
erhoht ein Verfahren abwigenden Uberlegungsgleich-
gewichts die Zuverldssigkeit der Urteile dariiber, welches
Handeln bzw. welche Normen begriindet sind.

Das Verfahren des Uberlegungsgleichgewichts weist im
Falle der richterlichen Handlungsbegriindung allerdings
eine besondere Gestalt auf. Da sich der Richter in einer
Entscheidungssituation befindet, in der er sich in beson-

128 Sjehe dazu oben S. 269 ff.
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derer Weise mit den Vorgaben des positiven Rechts und
dem vorfindlichen Rechtsmaterial auseinanderzusetzen
hat, sind es wesentlich Zuordnungs- und zugeordnete
Normen, die der Uberpriifung im Verfahren des Uberle-
gungsgleichgewichts bediirfen. Dem korrespondieren
verschiedene Begriindungsebenen, die im Verfahren des
Uberlegungsgleichgewichts zu durchlaufen sind. Auf der
einen, positivrechtlichen Begriindungsebene geht es da-
rum, welche Entscheidung nach Mafigabe eines bestimm-
ten methodischen Vorgehens bzw. einer bestimmten Zu-
ordnungsnorm begriindet ist. Auf der anderen, zuoberst
moralischen Begriindungsebene ist die Frage dann die,
welches methodische Vorgehen und die Befolgung wel-
cher Zuordnungsnormen begriindet ist.

Auch auf der positivrechtlichen Begriindungsebene kann
es notwendig sein, daf} der Richter selber, nach eigener
Wertung tber Rangverhiltnisse zwischen prima facie-
Normen entscheidet. Ferner konnen Begriindungen auf
dieser Ebene ebenfalls ein Verfahren des Uberlegungs-
gleichgewichts erforderlich machen, wenn auch ein sol-
ches besonderer Art, das sich ganz auf dieser Ebene der
Begriindung bewegt. Das betrifft insbesondere die soge-
nannte ,teleologische Gesetzesauslegung®, die Frage also,
welche Entscheidung nach Mafigabe einer niher zu be-
stimmenden teleologischen Auslegung begriindet ist.

2. Das Uberlegungsgleichgewicht
teleologisch-interpretatorischer Art

Die Auslegung nach den ,Zwecken® einer gesetzlichen
Regelung gehort anerkanntermaflen zu den zentralen,
wenn nicht die gesamte Auslegung bestimmenden Ele-
menten richterlicher Rechtsfindung, sei es die Auslegung
nach den ,objektiven Gesetzeszwecken“ im Rahmen der
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»objektiv-teleologischen Auslegungsmethode®,'”’ sei es

die Auslegung nach den Zwecken eines historischen Ge-
setzgebers im Rahmen der ,historisch“ oder ,subjektiv-
teleologisch“ genannten Auslegungsvarianten."*® Darii-
ber, ob es nur um die Auslegung nach ,Zwecken“ gehen
soll und wie der Zweckbegriff genauer zu verwenden ist,
herrscht allerdings Uneinigkeit. So wird die Wendung
~Zweck eines Gesetzes“ als unverstindlich kritisiert, da es
sich bei Zwecken um Wirkungen handele, die ein Han-
delnder mit seinen Handlungen anstrebe.””’ Oder der
Zweckbegriff wird als zu eng bezeichnet, da er fir die
Auslegung relevante ethische Grundsitze, Forderungen
der Gerechtigkeit und politisch weltanschauliche Postula-
te nicht erfasse."”? Oder man denke an die Terminologie
der Interessenjurisprudenz, nach der das Gesetz als das
Ergebnis einer legislativen Abwigung widerstreitender
Interessen zu verstehen ist."”” Die Auslegung nach dem
Zweck des Gesetzes, der als ,,Forderung der iiberwiegen-
den Interessen® definiert ist, gentigt danach nicht, da auch
die ,Gegeninteressen® bei der Auslegung Berticksichti-
gung finden sollen.** Bei allen Unterschieden im einzel-
nen kommen die verschiedenen Auffassungen jedoch da-
rin Uberein, daf} die angesprochene Form der Auslegung
eine Auslegung nach Griinden fiir bestimmte gesetzliche

1% Zur objektiv-teleologischen Auslegungsmethode siche z. B. Larenz
(1983), 319 {f.; Bydlinski (1982), 453 ff.; Alexy (1978), 296 ff.; Koch/Rufi-
mann (1982), 222 ff.; Mittenzwei (1988), 267 ff.

130 Siehe dazu z. B. Larenz (1983), 313 {f.; Bydlinski (1982), 449 ff., der
naher zwischen einer historischen und einer historisch-teleologischen
Auslegung differenziert; Koch/Rifimann (1982), 210 ff.; Schroth (1983),
m. w. Nachw.

B! Koch/Riifimann (1982), 169 f.

132 Engisch (1983), 80.

133 Heck (1914), 86.

13 Heck (1931), 155.
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Regelungen ist,””® mogen diese Griinde Zwecke, Interes-
sen, ethische Grundsitze oder anders heiflen, mag es sich
um Griinde eines historischen Gesetzgebers oder um in
irgendeinem Sinne objektive Griinde handeln. Griinde fiir
eine bestimmte gesetzliche Regelung sind Griinde dafiir,
den betreffenden Rechtssatz als Gesetz zu setzen. Die
Frage nach den fiir die Auslegung leitenden Griinden lafit
sich daher folgendermaflen stellen: Nach welchen Griin-
den ist es aus der Perspektive eines bestimmten tatsachli-
chen oder gedachten Gesetzgebers in einer bestimmten
Entscheidungssituation begriindet, die gesetzliche Rege-
lung als Gesetz zu setzen. Je nachdem wie man den Ge-
setzgeber und dessen Auffassungen, die Entscheidungs-
situation und die Griinde, nach denen gefragt ist, niher
beschreibt, ergeben sich verschiedene Varianten teleologi-
scher Auslegung.

Die objektiv-teleologische Auslegungsvariante 1afit sich
dahin beschreiben, daf} das Gesetz nach den besten recht-
fertigenden Griinden auszulegen ist, die ein Gesetzgeber
dafiir anfithren konnte, das Gesetz in der heutigen Situa-
tion zu verabschieden."”® Dazu lassen sich dann noch re-
striktive Bedingungen formulieren, die etwa, daf} sich die
Auslegung im Rahmen des moglichen Wortsinns des
betreffenden Rechtssatzes halten soll oder daf} die Griinde

1% Dementsprechend schligt Engisch (1983), 81, vor, statt von einer
»Auslegung aus dem Zweck“ von einer , Auslegung aus dem Grunde“ zu
reden.

1% Vgl. auch Alexy (1978), 296, nach dem es auf die Zwecksetzungen
eines hypothetischen, verniinftig entscheidenden Subjekts ankommt, das
Alexy als ,,Gemeinschaft der im Rahmen der geltenden Rechtsordnung
aufgrund verniinftiger Argumentation Entscheidenden bezeichnet.
Vgl. auch Mettenheim (1984), 105 ff., nach dem wir in der juristischen
Argumentation so tun sollen, als sei der Gesetzgeber ein vernunft-
begabtes Wesen, das heute existiert und nach einem bestimmten Plan
handeln will.
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mit bestimmten anderen Rechtsnormen zusammenpassen
oder mit rechtfertigenden Griinden fiir andere Rechtssit-
ze kohirent sein miissen.”” Dabei bestehen keine Beden-
ken, die rechtfertigenden Griinde als Zwecke zu bezeich-
nen, fafit man den Zweckbegriff nur hinreichend weit.
Zwecke lassen sich dann einfach in einem weiten Sinne als
normativ ausgezeichnete Sachverhalte verstehen, deren
weitestmogliche Verwirklichung aus der fir die Ausle-
gung mafigeblichen Gesetzgeberperspektive gesehen
geboten ist.

Die objektiv-teleologische Rechtfertigung verlagert sich
in einem ersten Schritt auf die historische Ebene, fragt
man nicht mehr nach den besten rechtfertigenden Griin-
den fiir die Verabschiedung des Gesetzes in der heutigen,
sondern in der damaligen Situation, als das Gesetz tat-
sichlich verabschiedet wurde. Ein weiterer Schritt besteht
dann darin, solche Gesetzesbegriindungen zu beriicksich-
tigen, die sich aus den Gesetzesmaterialien ergeben. Die
Frage ist dann die, welches die in der damaligen Zeit und
Situation besten rechtfertigenden Griinde fiir die Verab-
schiedung des Gesetzes aus der Sicht eines Gesetzgebers
sind, der Griinde wie die, die sich aus den Gesetzes-
materialien ergeben, als rechtfertigend ansieht. Diese Um-
schreibung ist so allerdings noch sehr vage. Um zu ermit-
teln, welches die in den Gesetzesmaterialien enthaltenen
Begriindungen sind, bedarf es weiterer Interpretations-
regeln. Die Gesetzesmaterialien ergeben ja moglicherwei-
se kein einheitliches Bild und sind ihrerseits interpreta-
tionsbediirftig. Dabei geht es dann nicht einfach darum,
psychologische oder soziologische Forschung zu be-
treiben und Motive und Bewufltseinszustinde von

7 Diese Auslegungsform laflt sich dann als systematisch-teleologische

Auslegung bezeichnen, so etwa Bydlinski (1982), 454 ff.
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Abgeordneten zu ermitteln. Der ,,Wille des historischen
Gesetzgebers“ ist weniger ein psychologischer Sachver-
halt als das ,,normative Konstrukt“!*® eines Interpreten im
Umgang mit bestimmten Rechtstexten und historischen
Materialien. Entsprechend ist die Unterstellung zu verste-
hen, der Gesetzgeber sehe die Begriindung, die sich aus
den Gesetzesmaterialien ergebe, als rechtfertigend an. Sie
beruht auf der Unterstellung, der ,,Gesetzgeber habe we-
nigstens die Absicht, so zu entscheiden, wie es begriindet
ist, mogen die rechtlichen Regelungen und die Begriin-
dungen in der Sache auch nicht iiberzeugen."”” Ob Abge-
ordnete das Gesetz tatsichlich fiir die beste Losung hal-
ten, ob sie es nicht lediglich verabschieden, um Wahler-
stimmen zu erlangen, ob das Gesetz ein politischer
Kompromif ist, den alle allenfalls fiir die zweitbeste Lo-
sung halten, ist danach grundsitzlich nicht relevant. Wel-
che Abgeordnete, welche Regelungen tatsichlich fiir wie
gut begriindet halten, lifit sich in der Regel auch gar nicht
feststellen.

Eine genauere Beschreibung der moglichen Varianten
objektiver und subjektiv-teleologischer Auslegung ist hier
nicht angestrebt. Festzuhalten bleibt, daff es sich bei der
teleologischen Gesetzauslegung, wie sie eben umrissen
wurde, um eine Auslegung nach rechtfertigenden Griin-
den fiir die Setzung eines Rechtssatzes als Gesetz durch
eine historische oder gedachte rechtsetzende Instanz han-
delt, nach Griinden fiir rechtsetzendes Handeln also. Da-
bei wird dieser rechtsetzenden Instanz wenigstens die Ab-
sicht unterstellt, diejenige Regelung als Recht zu setzen,
die als Recht zu setzen begriindet ist. Bei der teleologi-
schen Auslegung geht es also darum, sich in die Perspekti-

138 Vgl Schroth (1983), 79.
139 Siehe dazu Kriele (1979), 77 ff.
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ve des naher beschriebenen Gesetzgebers in der niher
beschriebenen Entscheidungssituation hineinzuversetzen
und bei Beachtung der fiir die jeweilige Variante teleolo-
gischer Auslegung kennzeichnenden Restriktionen die
besten rechtfertigenden Zwecke fiir die Setzung des be-
treffenden Rechtssatzes als Gesetz zu ermitteln und nach
diesen Zwecken dann das Gesetz auszulegen.

Je nach Ausmaf} der zu beachtenden Restriktionen ist das
Ermitteln der mafigeblichen rechtfertigenden Griinde mit
einem hohen Mafl an Eigenwertungen dessen verbunden,
der auslegt. So richtet es sich nach den Folgen (im weite-
sten Sinne) der Anwendung eines Rechtssatzes als Gesetz,
ob und nach welchen Griinden die Setzung als Gesetz
gerechtfertigt ist. Um die rechtfertigenden Griinde eines
Gesetzes zu ermitteln, ist also nach der Rechtfertigung fiir
die Folgen der Anwendung des betreffenden Rechtssatzes
zu fragen. Diese Folgen liegen aber in der Regel nicht in
der Weise fest, dafl von bestimmten vorgegebenen Folgen
einfach auf bestimmte Gesetzeszwecke zurtickgeschlos-
sen werden konnte.'*® Die Folgen konnen vielschichtig
und miissen nicht alle ,bezweckte“ Folgen sein, dann je-
denfalls nicht, wenn man den Bereich der fiir die Ausle-
gung relevanten Folgen weit zieht, und darunter auch sol-
che Folgen faflt, die tiber blofle Rechtsfolgen oder Folgen
fiir die Verfahrensbeteiligten hinausgehen.'*' Mindestens
stehen die voneinander verschiedenen Folgen der ver-
schiedenen moglichen Auslegungsvarianten zu Beginn der
Auslegung noch nicht als ,bezweckte” Folgen fest. Mit
der Qualifizierung als bezweckte Folgen wire das Ergeb-
nis der Auslegung sonst bereits vorweggenommen. Hinzu

190 Siehe dazu Peczenik (1983), 117 ff.
1 Zur Folgenberiicksichtigung im Rahmen der teleogischen Interpreta-
tion vgl. auch Koch/Riiflimann (1982), 227 ff.
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kommt, daf} es in der Regel mehrere Zwecke sind, die auf
der Ebene der Rechtfertigung des betreffenden Rechtssat-
zes relevant sind.'*” Dazu zihlen dann in aller Regel auch
Zwecke, die gegen die Setzung und Anwendung des
betreffenden Rechtssatzes sprechen. Geht es beispielswei-
se um die Griinde eines verniinftigen Gesetzgebers fiir die
Setzung einer Regelung, die ein Verhalten reglementiert,
von dem abzuweichen direkt oder indirekt Sanktionen
nach sich ziehen soll, ist grundsitzlich auch der Zweck der
Vermeidung der Androhung oder Anwendung recht-
lichen Zwangs zu berticksichtigen. Die Frage nach den be-
sten rechtfertigenden Griinden ist insoweit genaugenom-
men die Frage, welche Zwecke bzw. korrespondierenden
Normen in welchem Rangverhiltnis die beste Rechtferti-
gung fir die Setzung und Anwendung des betreffenden
Rechtssatzes abgeben.

Die teleologische Auslegung stellt sich danach nicht ein-
fach als Riickschluff von einer vorgegebenen Folge auf ei-
nen bestimmten Gesetzeszweck dar, insbesondere die ob-
jektiv-teleologische Auslegung nicht. Stattdessen hat der
Auslegende bei Beachtung der jeweiligen Restriktionen
zwischen den moglichen Auslegungen des Gesetzes, den
verschiedenen Folgen der Anwendung des Gesetzes in
den verschiedenen Auslegungsvarianten, zwischen den
moglichen Griinden fiir und gegen die Herbeifiihrung sol-
cher Folgen und den Folgen der Auslegung des Gesetzes
im Lichte solcher Griinde hin- und herzugehen. Er muf}
die in Betracht kommenden Folgen und rechtfertigenden
Zwecke bzw., soweit konkurrierende Zwecke im Spiel
sind, die verschiedenen Rangverhiltnisse zwischen den
Zwecken bzw. zwischen den korrespondierenden Nor-
men aus der jeweils zugrundegelegten Gesetzgeberper-

12 Vgl. Engisch (1983), 80; K6bl (1979), 1033 ff.
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spektive vergleichen und einer vergleichenden Bewertung
unterziehen. Das Stadium in dem dieses Hin- und Herge-
hen und diese vergleichende Bewertung zu einem End-
punkt gelangt ist, lifft sich als Stadium eines Uberle-
gungsgleichgewichts teleologisch-interpretatorischer Art
bezeichnen.'” Soweit in diesem Verfahren Rangverhilt-
nisse zwischen konkurrierenden Zwecken bzw. korre-
spondierenden Normen zu vergleichen und vergleichend
zu bewerten sind, handelt es sich um ein abwigendes
Uberlegungsgleichgewicht  teleologisch-interpretatori-
scher Art.

Nimmt man die Restriktion hinzu, daf} die teleologische
Auslegung mit den rechtfertigenden Griinden anderer
Rechtssitze kohirent sein soll, reduziert sich das Ausmaf8
der Eigenwertungen des Richter, das zum Erreichen des
Uberlegungsgleichgewichts  teleologisch-interpretatori-
scher Art erforderlich ist, dadurch nur in sehr begrenztem
Mafle. Der Grund dafiir liegt nicht nur darin, dafl ja auch
das Ermitteln der rechtfertigenden Griinde der anderen
Rechtsitze im Verfahren des Uberlegungsgleichgewichts
Eigenwertungen des Richters notwendig macht, insbe-
sondere dann, wenn es um Zwecke objektiv-teleologi-
scher Art geht. Der Grund dafiir ist vor allem der, dafl sich
die rechtfertigenden Griinde, wie eben angesprochen
wurde, in aller Regel erst aus einer Verhiltnisbestimmung
zwischen konkurrierenden Zwecken bzw. aus einer Ab-
wiagung zwischen korrespondierenden prima facie-Nor-
men ergeben. Aus der Rangbestimmung zwischen be-
stimmten Normen fir bestimmte Konfliktlagen lassen

' Vgl. auch Mac Cormick (1978), 245. Dort bezeichnet Mac Cormick
den Endpunkt eines Prozesses, in dem, ausgehend von Rechtssitzen,
nach Prinzipien gesucht wird, die diesen Rechtssitzen zugrundeliegen,
in dem die Rechtssitze dann im Lichte dieser Prinzipien verstanden
werden, als Uberlegungsgleichgewicht.
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sich aber nur in sehr begrenztem Umfang Riickschlisse
darauf ziehen, wie die Rangbeziehungen in anderen Kon-
fliktlagen oder gar bei Beteiligung anderer prima facie-
Normen beschaffen sind. Andere haben das niher ausge-
fiihrt. Auf ihre Ausfihrungen sei hier verwiesen.'** Jeden-
falls kann der Richter seine Auslegung nach dem oben im
ersten Teil Gesagten nicht auf abstrakte Abwigungen in
einer der oben angegebenen voraussetzungsvollen Varian-
ten stiitzen, schon gar nicht auf abstrakte Rangbezie-
hungen dieser Art, die in irgendeiner Weise in der positi-
ven Rechtsordnung vorfindlich sind. So verfiihrerisch der
Gedanke einer Auslegung aus einem teleologischen Sy-
stem des Rechts mit innerer Folgerichtigkeit auch sein
mag:'** Die schwierigste Aufgabe ist nicht das Auffinden
von rechtfertigenden Prinzipien, sondern das Ermitteln
von Rangverhiltnissen zwischen den rechtfertigenden
prima facie-Normen. Im Blick auf solche Rangverhiltn-
isse ist die Aussagekraft von Erwigungen der Kohirenz
mit rechtfertigenden Griinden anderer Rechtssitze aber
haufig nur gering.

Die eben angesprochene Variante des Verfahrens des
Uberlegungsgleichgewichts betrifft lediglich die positiv-
rechtliche Begriindungsebene. Ob es begriindet ist, nach
den Ergebnissen teleologischer Auslegung zu entschei-
den, vor allem nach den Ergebnissen welcher Variante

14 Siehe vor allem Steiner (1976), 152 ff.; daneben auch Alexy (1979),
82 ff.

145 Vgl. etwa die Ausfithrungen zum teleologischen System (40 ff.), und
zur Auslegung aus dem inneren System heraus (116 ff.) bei Canaris
(1983), dazu auch die kritische Besprechung von Wieacker (1970), 107 ff.
Oder vgl. z. B. Raisch (1988), 34 ff., nach dem die systematische Ausle-
gung aus dem Gedanken der Einheit der Rechtsordnung heraus geeignet
ist, Normkonkurrenzen zu kliren und die Bindung des Richters zu
garantieren. Vgl. daneben auch das Kohirenzmodell der Interpretation
nach rechtfertigenden Griinden bei Dworkin (1986), insbes. Kap. 7, 9 ff.
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teleologischer Auslegung, entscheidet sich nach dem Ge-
sagten in letzter Instanz auf der moralischen Begriin-
dungsebene. Letzlich kommt es demnach auf ein mora-
lisch abwigendes Uberlegungsgleichgewicht an, in dem
die verschiedenen Begriindungsebenen und dabei auch die
verschiedenen Varianten des teleologisch-interpretatori-
schen Uberlegungsgleichgewichts durchlaufen sind und in
der die Urteile verschiedener Explikationsstufen, insbe-
sondere einzelfallbezogene Urteile, Urteile uiber die Gel-
tung von Zuordnungsnormen sowie abwigende und Prin-
zipienurteile auf der moralischen Begriindungsebene an-
einander angepafit sind. Die moralische und die positiv-
rechtliche Begriindungsebene mogen sich praktisch nicht
immer sauberlich trennen lassen. Auch mégen Richter ih-
re Wertungen auf der moralischen Begriindungsebene
haufig nur in einer mehr oder weniger intuitiven Weise
treffen. Das indert nichts daran, dafl verschiedene Ebenen
der Begriindung betroffen sind. Werden sie nicht unter-
schieden, gerit etwas Wesentliches aus dem Blick: die mo-
ralischen Grundlagen richterlicher Handlungsbegriin-
dung.

368

https://dok.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:09. Idel - [ —



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Literaturverzeichnis

Abkiirzungsverzeichnis

GMS Grundlegung zur Metaphysik der Sitten

KpV Kritik der praktischen Vernunft

KrV Kritik der reinen Vernunft

MSR Metaphysik der Sitten: Metaphysische Anfangsgriinde der
Rechtslehre

MST Metaphysik der Sitten: Metaphysische Anfangsgriinde der
Tugendlehre

RGV Die Religion innerhalb der Grenzen der bloflen Vernunft

Adomeit, Klaus (1969): Rechtsquellenfragen im Arbeitsrecht,
Miinchen 1969.

Albert, Hans (1969): Traktat iiber kritische Vernunft, 2. Aufl.
Tibingen 1969.

Alchourrén, Carlos E./Bulygin, Eugenio (1981): The Expressive
Conception of Norms, in: Risto Hilpinen (Hg.): New Studies
in Deontic Logic, Dordrecht 1981, 95 ff.

—/- (1984): Pragmatic Foundations for a Logic of Norms, in:
Rechtstheorie 15 (1984), 453 ff.

Alexy, Robert (1978): Theorie der juristischen Argumentation,
Frankfurt a. M. 1978.

~(1979): Zum Begriff des Rechtsprinzips, in: Rechtstheorie Bei-
heft 1 (1979), 59 ff.

—(1985): Theorie der Grundrecht, Baden-Baden 1985.

— (1985 a): Rechtsregeln und Rechtsprinzipien, in: Archiv fir
Rechts- und Sozialphilosophie Beiheft 25 (1985), 13 ff.

—(1987): Rechtssystem und praktische Vernunft, in: Rechtstheo-
rie 18 (1987), 405 ff.

369

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

— (1989): Probleme der Diskurstheorie, in: Zeitschrift fiir philo-
sophische Forschung 43 (1989), 81 ff.

Alphéus, Karl (1981): Kant und Scheler, hg. von Barbara Wo-
landt, Bonn 1981.

Alston, William P. (1965): Motives an Motivation, in: Paul Ed-
wards (Hg.): The Encyclopedia of Philosophy, Bd. 5, London
1965, 399 ff.

- (1979): Self-Warrant: A Neglected Form of Privileged Access,
in: American Philosophical Quarterly 13 (1976), 257 ff.

— (1987): Zwei Arten von Fundamentalismus, in: Bieri (1987),
217 ff.

Apel, Karl-Otto (1976): Transformation der Philosophie, Bd. 2,
Frankfurt a. M. 1976.

—(1986): Grenzen der Diskursethik? Versuch einer Zwischenbi-
lanz, in: Zeitschrift fiir philosophische Forschung 40 (1986),
3ff.

— (1988): Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Uber-
gangs zur postkonventionellen Moral, Frankfurt a. M. 1988.
Assmann, Heinz-Dieter/Kirchner, Christian/Schanze, Erich
(Hg.) (1978): Okonomische Analyse des Rechts, Kronberg/Ts.

1978.

Aul, Joachim (1983): Aspekte des Universalisierungspostulats in
Kants Ethik, in: Neue Hefte fiir Philosophie 22 (1983), 62 ff.
Baier, Kurt (1974): Der Standpunkt der Moral, Diisseldorf

1974.

Baron, Marcia (1987): Kantian Ethics and Supererogation, in:
The Journal of Philosophy 84 (1987), 237 ff.

Barry, Brian (1965): Political Arguments, London 1965.

Baumgartner, Hans Michael (Hg.) (1979): Prinzip Freiheit, Frei-
burg/Miinchen 1979.

Beck, Lewis White (1960/1961): Das Faktum der Vernunft: Zur
Rechtfertigungsproblematik in der Ethik, in: Kant-Studien 52
(1960/1961), 271 ff.

- (1974): Kants ,Kritik der praktischen Vernunft“, Miinchen
1974.

Beckermann, Ansgar (1985): Handeln und Handlungserklirun-
gen, in: ders. (Hg.): Analytische Handlungstheorie, Bd. 2,
Frankfurt a. M. 1985.

370

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:08. - [ E—



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Behrens, Peter (1986): Die 6konomischen Grundlagen des
Rechts. Politische Okonomie als rationale Jurisprudenz, Tii-
bingen 1986.

Benditt, Theodore M. (1975): Law and the Balancing of Interests,
in: Social Theory and Practice 3 (1975), 321 ff.

Berlin, Isaiah (1969): Two Concepts of Liberty, in: ders.: Four
Essays on Liberty, London, Oxford, New York 1969.

Bieri, Peter (Hg.) (1987): Analytische Philosophie der Erkennt-
nis, Frankfurt a. M. 1987.

Bittner, Rudiger (1983): Moralisches Gebot oder Autonomie,
Freiburg/Miinchen 1983.

Bond, E. J. (1983): Rason and Value, Cambridge 1983.

Brandenburg, Hans F. (1983): Die teleologische Reduktion, Gét-
tingen 1983.

Brandt, Richard B. (1979): A Theory of the Good and the Right,
Oxford 1979.

Brock, Dan W. (1977): The Justification of Morality, in: Ameri-
can Philosophical Quarterly 14 (1977), 71 ff.

Busse, Dietrich (1989): Was ist die Bedeutung eines Gesetzestex-
tes, in: Friedrich Miiller (Hg.): Untersuchungen zur Rechts-
linguistik, Berlin 1989, 93 ff.

Bydlinski, Franz (1982): Juristische Methodenlehre und Rechts-
begriff, Wien, New York, 1982.

- (1988): Fundamentale Rechtsgrundsitze, Wien, New York
1988.

Campbell, T. D. (1974/1975): Equality of Opportunity, in: Pro-
ceedings of the Aristotelian Society 75 (1974/1975), 51 ff.

Canaris, Claus-Wilhelm (1983): Systemdenken und Systembe-
griff in der Jurisprudenz, 2. Aufl. Berlin 1983.

Carnap, Rudolf (1972): Bedeutung und Notwendigkeit, Wien,
New York 1972.

Chisholm, Roderick M. (1979): Erkenntnistheorie, Miinchen
1979.

Dancy, Jonathan (1983): Ethical Particularism and Morally Rele-
vant Properties, in: Mind 92 (1983), 530 ff.

Daniels, Norman (1979): Wide Reflective Equilibrium and
Theory Acceptance in Ethics, in: The Journal of Philosophy 76
(1979), 256 ff.

371

- am 17.01,2026, 14:42:09.


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- (1980): Reflective Equilibrium and Achimedian Points, in: Ca-
nadian Journal of Philosophy 10 (1980), 83 ff.

Davidson, Donald (1979): How ist Weakness of the Will Possi-
ble?, in: Joel Feinberg (Hg.): Moral Concepts, Oxford 1979,
93 ff.

de Paul, Michael R. (1986): Reflective Equilibrium and Founda-
tionalism, in: American Philosophical Quarterly 23 (1986),
59 ff.

Dreier, Ralf (1973): Probleme der Rechtsquellenlehre, in:
Festschr. fiir Hans J. Wolff, Miinchen 1973, 3 {f.

— (1981): Recht und Moral, in: ders.: Recht-Moral-Ideologie,
Frankfurt a. M. 1981, 194 {f.

- (1986): Der Begriff des Rechts, in: Neue Juristische Wochen-
schrift 39 (1986), 890 ff.

— (1986 a): Rechtsbegriff und Rechtsidee, Frankfurt a. M. 1986.

— (1987): Neues Naturrecht oder Rechtspositivismus?, in:
Rechtstheorie 18 (1987), 204 ff.

Druey, Jean Nicolas (1981): Interessenabwigung - Eine Metho-
de?, in: St. Galler Festgabe zum Schweizerischen Juristentag,
Bern, Stuttgart 1981, 131 ff.

Dworkin, Ronald (1984): Biirgerrechte ernstgenommen, Frank-
furta. M. 1984.

—(1986): Law’s Empire, London 1986.

Eeckhoff, Johann (1981): Verstiarkte Wirkungsanalyse als Alter-
native zur ,Perfektionierung” der Nutzwertanalyse, in: Insti-
tut fiir Regionalplanung der Universitat Karlsruhe, Kritik der
Nutzwertanalyse, Karlsruhe 1981, 38 ff.

Engisch, Karl (1971): Auf der Suche nach der Gerechtigkeit,
Miinchen 1971.

- (1983): Einfihrung in das juristische Denken, 8. Aufl. Stutt-
gart, Berlin, Koln, Mainz 1983.

Esser, Josef (1956): Grundsatz und Norm in der Fortbildung des
Privatrechts, Tibingen 1956.

- (1976): Vorverstandnis und Methodenwahl in der Rechtsfin-
dung, 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1972.

Fach, Wolfgang (1974): Begriff und Logik des ,o6ffentlichen
Interesses, in: Archiv fiir Rechts- und Sozialphilosophie 60
(1974), 231 ff.

372

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:08. - [ E—



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Feinberg, Joel (1980): The Interest in Liberty on the Scales, in:
ders.: Rights, Justice and the Bounds of Liberty, Princeton
1980, 30 ff.

Fichte, Johann Gottlieb (1798): Das System der Sittenlehre,
Neudruck auf der Grundlage der von Fritz Medicus hg. 2.
Aufl. von 1922, 2. Aufl. Hamburg 1969.

Fikentscher, Wolfgang (1977): Methoden des Rechts, Bd. 4, Tii-
bingen 1977.

Foot, Philippa (1978): Are Moral Considerations Overriding?,
in: dies.: Virtues and Vices, Oxford 1978, 181 ff.

- (1983): Moral Realism and Moral Dilemma, in: The Journal of
Phiosophy 80 (1983), 379 ff.

Frankena, William K. (1958): Obligation and Motivation in Re-
cent Moral Philosophy, in: A. I. Melden (Hg.): Essays in Moral
Philosophy, Seattle 1958, 40 ff.

—(1972): Analytische Ethik, Miinchen 1972.

Gifgen, Gerard (1974): Theorie der wirtschaftlichen Ent-
scheidung, 3. Aufl. Tiibingen 1974.

Garz6n Valdés, Ernest (1987): Kann Paternalismus ethisch ge-
rechtfertigt werden?, in: Rechtstheorie 18 (1978), 273 ff.

Geddert, Heinrich (1984): Recht und Moral, Berlin 1984.

Gern, Alfons (1986): Giiterabwigung als Auslegungsprinzip des
offentlichen Recht, in: Die Offentliche Verwaltung 39 (1986),
462 ff.

Goldner, Detlef Christoph (1969): Verfassungsprinzip und Pri-
vatrechtsnorm in der verfassungskonformen Auslegung und
Rechtsfortbildung, Berlin 1969.

Golz, Walter (1986): Wahrheit und Sein, in: Allgemeine Zeit-
schrift fiir Philosophie 11 (1986), 1 ff.

Gowans, Christopher W. (Hg.) (1987): Moral Dilemmas, Ox-
ford, New York 1987.

—(1989): Moral Dilemmas and Prescriptivism, in: American Phi-
losophical Quarterly 26 (1989), 187 ff.

Green, J. D. (1989): Competitive Equality of Opportunity: A
Defense, in: Ethics (1989), 23 ff.

Giinther, Klaus (1988): Der Sinn fiir Angemessenheit, Frankfurt
a. M. 1988.

- (1989): Ein normativer Begriff der Kohirenz fir eine Theorie

373

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

der juristischen Argumentation, in: Rechtstheorie 20 (1989),
163 ff.

Haag, Karl (1970): Rationale Strafzumessung, Koln, Berlin,
Bonn, Miinchen 1970.

Habermas, Jiirgen (1971): Vorbereitende Bemerkungen zu einer
Theorie der kommunikativen Kompetenz, in: ders./Niklas
Luhmann: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie -
Was leistet die Systemforschung?, Frankfurta. M. 1971, 101 ff.

- (1976): Intention, Konvention und sprachliche Interaktion, in:
ders. (1984), 307 ff.

-(1979): Legitimationsprobleme im Spatkapitalismus, Frankfurt
a. M. 1979.

- (1980): Replik auf Einwinde, in: ders. (1984), 475 ff.

- (1984): Vorstudien und Erganzungen zur Theorie des kommu-
nikativen Handelns, Frankfurt a. M. 1984.

—(1985): Die Neue Uniibersichtlichkeit, Frankfurt a. M. 1985.

- (1986): Moralitit und Sittlichkeit, in: Wolfgang Kuhlmann
(1986), 16 ff.

- (1987): Wie ist Legitimitit durch Legalitit moglich?, in: Kriti-
sche Justiz 20 (1987), 1 ff.

— (1988): Diskursethik — Notizen zu einem Begriindungspro-
gramm, in: ders.: Moralbewufltsein und kommunikatives Han-
deln, 3. Aufl. Frankfurt a. M. 1988 (1. Aufl. Frankfurt a. M.
1983), 90 ff.

Haller, Rudolf (1974): Uber das sogenannte Miinchhausen-
trilemma, in: Ratio 16 (1974), 113 ff.

Hare, R. M. (1971): Meaning and Speech Acts, in: ders.: Practical
Inferences, London Basingstoke 1971, 74 ff.

- (1972): Die Sprache der Moral, Frankfurt a. M. 1972.

—(1973): Freiheit und Vernunft, Diisseldorf 1973.

- (1981): Moral Thinking, Oxford 1981.

Hart, H. L. A. (1973): Der Begriff des Rechts, Frankfurt a. M.
1973.

— (1983): Positivism and the Separation of Law an Morals, in:
ders.: Essays in Jurisprudence and Philosophy, Oxford 1983,
49 ff.

Hartmann, Klaus (1981): Politische Philosophie, Freiburg/Miin-
chen 1981.

374

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:08. - [ E—



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Hartmann, Nicolai (1962): Ethik, 4. Aufl. Berlin 1962.

Hassemer, Winfried (1968): Tatbestand und Typus, Koln, Berlin,
Bonn, Miinchen 1968.

— (1982): Uber die Beriicksichtigung von Folgen bei der Ausle-
gung der Strafgesetze, in: Festschr. fiir Helmut Coing, Bd. 1,
Miinchen 1982, 493 ff.

— (1986): Juristische Hermeneutik, in: Archiv fiir Rechts- und
Sozialphilosophie 72 (1986), 195 ff.

Hassold, Gerhard (1981): Wille des Gesetzgebers oder objek-
tiver Sinn des Gesetzes — subjetive oder objektive Theorie der
Gesetzesauslegung, in: Zeitschrift fiir Zivilprozeff 94 (1981),
192 ff.

Hayek, Friedrich A. v. (1983): Die Verfassung der Freiheit, 2.
Aufl. Tibingen 1983.

Heck, Philipp (1912): Das Problem der Rechtsgewinnung, in:
Heck (1968), 9 ff.

— (1914): Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, in:
(Heck 1968), 46 ff.

- (1931): Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, in: Heck
(1968), 142 ff.

— (1968): Das Problem der Rechtsgewinnung ..., redigiert von
Roland Dubischar, Bad Homburg vor der Héhe, Berlin, Zi-
rich 1968.

Heckhausen, Heinz (1980): Motivation und Handeln, Berlin,
Heidelberg, New York 1980.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1821): Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts, hg. von Johannes Hoffmeister, 4. Aufl.
Hamburg 1967.

Henkel, Heinrich (1977) Einfiihrung in die Rechtsphilosophie,
2. Aufl. Miinchen 1977.

Henrich, Dieter (1973): Der Begriff der sittlichen Einsicht und
Kants Lehre vom Faktum der Vernunft, in: Gerold Prauss
(Hg.): Kant: Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und
Handeln, Koln 1973, 223 ff.

—(1975): Die Deduktion des Sittengesetzes, in: Festschr. fur Wil-
helm Weischedel, Darmstadt 1975, 55 ff.

Heyd, David (1982): Supererogation: Its Status in Ethical Theo-
ry Cambridge 1982.

375

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Hirsch, Walter (1985): Die Idee bei Platon und Kant und ihr
Staatsideal, in: Perspektiven der Philosophie 11 (1985), 349 ff.
Hodgson, D. H. (1967): Consequences of Utilitarianism, Oxford

1967.

Hoffe, Otfried (1974): Kategorie Streben, in: ders. (1979), 311 ff.

—(1975) (Hg.): Einfithrung in die utilitaristische Ethik, Miinchen
1975.

- (1976): Kritische Uberlegungen zur Konsensustheorie der
Wahrheit (Habermas), in: ders. (1979), 251 ff.

- (1979): Ethik und Politik, Frankfurt a. M. 1979.

- (1979 a): Recht und Moral, ein kantischer Problemaufriff, in:
Neue Hefte fiir Philosophie 17 (1979), 1 ff.

—(1987): Der kategorische Imperativ als Grundbegriff einer nor-
mativen Rechts- und Staatsphilosophie, in: Festschr. fir Ro-
bert Spaemann, Weinheim 1987, 87 ff.

Hoerster, Norbert (1977): Utilitaristische Ethik und Verallge-
meinerung, 2. Aufl. Freiburg/Miinchen 1977.

- (1977 a): John Rawls’ Kohirenztheorie der Normenbegriin-
dung, in: Otfried Hoffe (Hg.): Uber John Rawls’ Theorie der
Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 1977, 57 {f.

- (1979): Zum begrifflichen Verhaltnis von Recht und Moral, in:
Neue Hefte fiir Philosophie 17 (1979), 77 ff.

— (1986): Zur Verteidigung des Rechtspositivismus, in: Neue Ju-
ristische Wochenschrift 39 (1986), 2480 ff.

Hospers, John (1952): Why be Moral?, in: ders./Wilfrid Sellars
(Hg.): Readings in Ethical Theory, New York 1952, 730 ff.

Hubmann, Heinrich (1977): Wertung und Abwigung im Recht,
Koln, Berlin, Bonn, Miinchen 1977.

Ilting, Karl Heinz (1982): Der Geltungsgrund moralischer Nor-
men, in: Wolfgang Kuhlmann/Dietrich Bohler (Hg.): Kommu-
nikation und Reflexion, Frankfurt a. M. 1982, 612 ff.

Ipsen, Jorn (1975): Richterrecht und Verfassung, Berlin 1975.

— (1984): Verfassungsrechtliche Schranken des Richterrechts, in:
Deutsches Verwaltungsblatt 99 (1984), 1102 ff.

Kiubler, Bruno (1917): Der Begriff der Triebfeder in Kants
Ethik, Leipzig 1917.

Kambartel, Friedrich (1979): Moralisches Argumentieren — Me-
thodische Analysen zur Ethik, in: ders. (1979 a), 54 ff.

376

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:08. - [ E—



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- (1979 a): (Hg.) Praktische Philosophie und konstruktive Wis-
senschaftstheorie, Frankfurt a. M. 1979.

- (1989): Begriindungen und Lebensformen, in: ders.: Philoso-
phie der humanen Welt, Frankfurt a. M. 1989, 44 ff.

Kant, Immanuel (1900 ff.): Gesammelte Schriften, hg. von der
Koniglich Preuflischen (spater: Deutschen) Akademie der Wis-
senschaften zu Berlin, 1900 ff. Zitierweise: Die romischen Zif-
fern bezeichnen den Band, die arabischen die Seitenzahl.

Kaufmann, Arthur (1984): Durch Naturrecht und Rechtspositi-
vismus zur juristischen Hermeneutik, in: ders.: Beitrige zur
juristischen Hermeneutik, K6ln, Berlin, Bonn, Miinchen 1984,
79 ff.

Kaulbach, Friedrich (1988): Immanuel Kants ,,Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten®, Darmstadt 1988.

Keller, Josef A. (1981): Grundlagen der Motivation, Miinchen,
Wien, Baltimore 1981.

Kelsen, Hans (1960): Reine Rechtslehre, 2. Aufl. (Neudruck
Wien 1983).

- (1965): Was ist Rechtspositivismus?, in: Juristenzeitung 20
(1965), 465 ff.

- (1979): Allgemeine Theorie der Normen, hg. von Kurt Ring-
hofer und Robert Walter, Wien 1979.

Kersting, Wolfgang (1984): Wohlgeordnete Freiheit, Berlin,
New York 1984.

Klug, Ulrich (1982): Juristische Logik, 4. Aufl. Berlin, Heidel-
berg, New York 1982.

Koch, Hans-Joachim/Riifimann, Helmut (1982): Juristische Be-
grindungslehre, Miinchen 1982.

Ka&bl, Ursula (1979): Allgemeine Rechtstheorie — Aspekte der
Gesetzesbindung, in: Festschr. zum 25jihrigen Bestehen des
Bundessozialgerichts, Bd. 2, Kéln, Berlin, Bonn, Miinchen
1979, 1005 ff.

Koller, Peter (1983): Rawls’ Differenzprinzip und seine Deutun-
gen, in: Erkenntnis 20 (1983), 1 ff.

Krawietz, Werner (1987): Neues Naturrecht oder Rechtspositi-
vismus?, in: Rechtstheorie 18 (1987), 209 ff.

Krems, Burkhardt (1979): Grundfragen der Gesetzgebungsleh-
re, Berlin 1979.

377

- am 17.01,2026, 14:42:09.


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Krey, Volker (1978): Rechtsfindung contra legem als Ver-
fassungsproblem (III), in: Juristenzeitung 33 (1978), 465 ff.

Kriele, Martin (1976): Theorie der Rechtsgewinnung, 2. Aufl.
Berlin 1976.

- (1979): Recht und praktische Vernunft, Géttingen 1979.

- (1981): Einfuhrung in die Staatslehre, 2. Aufl. Opladen 1981.

Krings, Hermann (1970): Freiheit. Ein Versuch Gott zu denken,
in: ders. (1980), 161 ff.

- (1973): Handbuchartikel: Freiheit, in: ders. (1980), 99 ff.

—(1978): Einfithrung und Diskussionsbeitrige, in: Willi Oelmiil-
ler (Hg.): Normenbegriindung — Normendurchsetzung, Pa-
derborn 1978, 217 ff.

- (1978 a): Empirie und Apriori, in: ders. (1980), 69 ff.

- (1979): Replik, in: Baumgartner (1979), 345 ff.

- (1980): System und Freiheit, Freiburg/Miinchen 1980.

- (1983): Die systematische Struktur der Normenbegriindung,
in: Dieter Henrich (Hg.): Kant oder Hegel?, Stuttgart 1983,
625 ff.

Kiihl, Kristian (1984): Eigentumsordnung als Freiheitsordnung,
Freiburg/Miinchen 1984.

Kuhlmann, Wolfgang (1985): Reflexive Letztbegriindung, Frei-
burg/Miinchen 1985.

- (1986) (Hg.): Moralitat und Sittlichkeit, Frankfurt a. M. 1986.

Kutschera, Franz v. (1975): Sprachphilosophie, 2. Aufl. Miinchen
1975.

- (1981): Grundfragen der Erkenntnistheorie, Berlin, New York
1981.

—(1982): Grundlagen der Ethik, Berlin, New York 1982.

Ladeur, Karl-Heinz (1983): ,,Abwigung“ — ein neues Rechtspa-
radigma?, in: Archiv fir Rechts- und Sozialphilosophie 69
(1983), 463 ff.

—(1984): ,Abwigung“ — Ein neues Paradigma des Verwaltungs-
rechts, Frankfurt a. M., New York 1984.

- (1988): Computerkultur und Evolution der Methodendiskus-
sion in der Rechtswissenschaft, in: Archiv fiir Rechts- und So-
zialphilosophie 74 (1988), 218 ff.

Larenz, Karl (1929): Das Problem der Rechtsgeltung, Berlin
1929.

378

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:08. - [ E—



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- (1979): Richtiges Recht, Miinchen 1979. .

—(1983): Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 5. Aufl. Berlin,
Heidelberg, New York, Tokyo 1983.

Lauener, Henri (1981): The Systematic Significance of the Fee-
ling of Respect in Kant’s Ethics, in: Acta Philosophica Fennica
32 (1981), 126 ff.

Laun, Rudolf (1935): Recht und Sittlichkeit, 3. Aufl. Berlin 1935.

Leisner, Walter (1980): Der Gleichheitsstaat, Berlin 1980.

Lempert, Richard (1988): The Autonomy of Law, in: Teubner
(1988), 152 f.

Lewis, David (1972): Utilitarianism and Truthfulness, in: Austra-
lasian Journal of Philosophy (1972), 17 ff.

Lindworsky, Johannes (1934): Das Seelenleben der Menschen,
Bonn 1934.

Lippold, Rainer (1988): Geltung, Wirksamkeit und Verbind-
lichkeit von Rechtsnormen, in: Rechtstheorie 19 (1988), 463 ff.

Lloyd-Thomas, D. A. (1977): Competitive Equality of Oppor-
tunity, in: Mind 86 (1977), 388 ff.

Lorenzen, Paul (1979): Brief an Kambartel, in: Kambartel
(1979 a), 225 ff.

Liibbe-Wolff, Gertrude (1981): Rechtsfolgen und Realfolgen,
Freiburg/Miinchen 1981.

Luhmann, Niklas (1969): Normen in soziologischer Perspektive,
in: Soziale Welt 20 (1969), 28 ff.

- (1974): Rechtssystem und Rechtsdogmatik, Stuttgart, Berlin,
Koln, Mainz 1974.

- (1974 a): Die Systemreferenz von Gerechtigkeit, in: Rechts-
theorie 5 (1974), 201 ff.

- (1980): Rechtssoziologie, 2. Aufl. Opladen 1980.

— (1983): Die Einheit des Rechtssystems, in: Rechtstheorie 14
(1983), 129 ff.

- (1985): Die soziologische Beobachtung des Rechts, Frankfurt
a. M. 1975.

- (1986): Die Codierung des Rechtssystems, in: Rechtstheorie 17
(1986), 171 ff.

- (1988): Okologische Kommunikation, 2. Aufl. Opladen 1980.

— (1988 a): Positivitit als Selbstbestimmtheit des Rechts, in:
Rechtstheorie 19 (1988), 11 ff.

379

- am 17.01,2026, 14:42:09.


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

— (1988 b): Closure and Openness: On Reality in the World of
Law, in: Teubner (1988), 335 ff.

Mac Callum, Gerald C. (1967): Negative and Positive Freedom,
in: Philosophical Review 76 (1967), 312 ff.

Mac Cormick, Neil (1978): Legal Reasoning and Legal Theory,
Oxford 1978.

Mackie, John Leslie (1981): Ethik, Stuttgart 1981.

Maus, Ingeborg (1989): Die Trennung von Recht und Moral als
Begrenzung des Rechts, in: Rechtstheorie 20 (1989), 191 ff.

Mettenheim, Christoph (1984): Recht und Rationalitit, Tubin-
gen 1984.

Mittelstrafl, Jirgen (1975): Uber Interessen, in: ders. (Hg.):
Methodologische Probleme einer normativ-kritischen Gesell-
schaftstheorie, Frankfurt a. M. 1975, 126 ff.

- (1984): Gibt es eine Letztbegriindung?, in: Peter Janich (Hg.):
Methodische Philosophie, Mannheim, Wien, Zirich 1984,
12 ff.

Mittenzwei, Ingo (1988): Teleologisches Rechtsverstindnis, Ber-
lin 1988.

Moritz, Manfred (1951): Studien zum Pflichtbegriff in Kants
kritischer Ethik, Lund 1951.

Miiller, Friedrich (1984): Strukturierende Rechtslehre, Berlin
1984.

- (1989): Juristische Methodik, 3. Aufl. Berlin 1989.

Nagel, Thomas (1979): The Possibility of Altruism, Princeton,
New Jersey 1970.

— (1984): Die Verschiedenheit der Werte, in: ders.: Uber das Le-
ben, die Seele und den Tod, Konigstein/Ts. 1984, 146 ff.

—(1986): The View from Nowhere, New York, Oxford 1986.

Neumann, Ulfrid (1986): Juristische Argumentationslehre,
Darmstadt 1986.

Nielsen, Kai (1984): Why should I be Moral? Revisted, in: Ame-
rican Philosophical Quarterly 21 (1984), 81 ff.

Ortwein, Birger (1983): Kants problematische Freiheitslehre,
Bonn 1983.

Ott, Walter (1976): Der Rechtspositivismus, Berlin 1976.

Paton, H.J. (1962): Der kategorische Imperativ, Berlin 1962.

Patzig, Giinther (1983): Die logischen Formen praktischer Sitze

380

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:08. - [ E—



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

in Kants Ethik, in: ders.: Ethik ohne Metaphysik, Géttingen
1983, 101 ff.

—(1986): ,,Principium diindicationis“ und ,,Principium executio-
nis“, in: Gerold Prauss (Hg.): Handlungstheorie und Tran-
szendentalphilosophie, Frankfurt a. M. 1986, 204 ff.

Paulson, Stanley (1980): Zum Problem der Normenkonflikte, in:
Archiv fiir Rechts- und Sozialphilosophie 66 (1980), 487 ff.

Pawlowski, Hans-Martin (1986): Einfithrung in die juristische
Methodenlehre, Heidelberg 1986.

- (1988): Zur Aufgabe der Rechtsdogmatik im Staat der Glau-
bensfreiheit, in: Rechtstheorie 19 (1988), 409 ff.

Peczenik, Aleksander (1983): Grundlagen der juristischen Argu-
mentation, Wien, New York 1983.

- (1986): A Model of Legal Reasoning, in: Rechtstheorie Beiheft
10 (1986), 67 f£.

- (1989): On Law and Reason, Dordrecht, Boston, London
1989.

Penski, Ulrich (1989): Rechtsgrundsitze und Rechtsregeln, in:
Juristenzeitung 44 (1989), 105 ff.

Perelman, Chaim (1967): Uber die Gerechtigkeit, Miinchen
1967.

Pfinder, Alexander (1963): Phinomenenologie des Wollens, in:
ders.: Phinomenologie des Wollens/Motive und Motivation, 3.
Aufl. Miinchen 1963, 1 ff.

Pieper, Annemarie (1979): Die Wahl der Freiheit als Freiheit der
Wahl, in: Baumgartner (1979), 75 ff.

Pleines, Juirgen Eckardt (1983): Praxis und Vernunft, Wiirzburg,
Amsterdam 1983.

Pollock, John L. (1974): Knowledge and Justification, Princeton
1974.

Posner, Richard A. (1977): Economic Analysis of Law, 2. Aufl.
Boston, Toronto 1977.

Pothast, Ulrich (1980): Die Unzulinglichkeit der Frei-
heitsbeweise, Frankfurt a. M. 1980.

Preis, Ulrich (1987): Prinzipien des Kiindigungsrechts bei Ar-
beitsverhiltnissen, Miinchen 1987.

Priester, Jens-Michael (1984): Die Grundnorm — eine Chimire,
in: Rechtstheorie Beiheft 5 (1984), 211 ff.

381

- am 17.01,2026, 14:42:09.


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pybus, Elizabeth M. (1975): Kant’s Concept of ,Respect®, in:
Kant-Studien 66 (1975), 58 ff.

- (1982): ,,Saints and Heroes®, in: Philosophy 57 (1982), 193 ff.

—(1986): A plea for the Supererogatory: A Reply, in: Philosophy
61 (1986), 526 ff.

Quinton, Anthony (1973): The Nature of Things, London, Bo-
ston 1973.

Rahlf, Joachim (1976): Die Rangfolge der klassischen juristi-
schen Interpretationsmittel in der strafrechtswissenschaftli-
chen Auslegungslehre, in: Ulfrid Neumann / Joachim Rahlf /
Eike v. Savigny (Hg.): Juristische Dogmatik und Wissen-
schaftstheorie, Miinchen 1976.

Raisch, Peter (1988): Vom Nutzen der iiberkommenen Ausle-
gungscanones fiir die praktische Rechtsanwendung, Heidel-
berg 1988.

Rawls, John (1951): Outline of a Decision Procedure for Ethics,
in: Philosophical Review 60 (1951), 177 ff.

- (1974/1975): The Independence of Moral Theory, in: Procee-
dings and Addresses of the American Philosophical Associa-
tion 48 (1974/1975), 5 .

- (1979): Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 1979.

- (1980): Kantian Constructivism in Moral Theory, in: The Jour-
nal of Philosophy 77 (1980), 515 ff.

—(1985): Justice as Fairness: Political not metaphysical, in: Philo-
sophy and Public Affairs 14 (1985), 223 ff.

Raz, Joseph (1985/1986): Value Incommensurability: Some
Preliminaries, in: Proceedings of the Aristotelian Society 86
(1985/1986), 117 ff.

Reed, T. M. (1988): Critical Studies: Moral Thinking: Its Levels,
Method and Point, in: Philosophia 18 (1988), 271 ff.

Reiner, Hans (1963): Kants Beweis zur Widerlegung des Eudi-
monismus und das Apriori der Sittlichkeit, in: Kant-Studien 54
(1963), 129 ff.

Ritter, Joachim/Griinder, Karlfried (1984) (Hg.): Historisches
Worterbuch der Philosophie, Bd. 6, Basel, Stuttgart 1984.

Ross, Alf (1929): Theorie der Rechtsquellen, Leipzig, Wien 1929.

Ross, W. D. (1955): The Right and the Good, Oxford 1955.

Rottleuthner, Hubert (1980): Zur Methode einer folgenorien-

382

https://dok.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:09. Idel - [ —



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

tierten Rechtsanwendung, in: Archiv fiir Rechts- und Sozial-
philosophie Beiheft n. E. 13 (1980), 97 ff.

Ryffel, Hans (1969): Rechts- und Staatsphilosophie, Neuwied,
Berlin 1969.

Sambuc, Thomas (1977): Folgenerwigungen im Richterrecht,
Berlin 1977.

Sartorius, Ralf (1983) (Hg.): Paternalism, Minneapolis 1983.

Schifer, Hans Bernd/Ott, Claus (1986): Lehrbuch der 6kono-
mischen Analyse des Zivilrechts, Berlin, Heidelberg, New
York, 1986.

Schefold, Christoph (1983): Normative Falsifikation als die
neue, ,naturrechtliche“ Methode der Jurisprudenz?, in: Archiv
fir Rechts- und Sozialphilosophie Supplementa I, 4 (1983), 81
ff.

Scheler, Max (1980): Der Formalismus in der Ethik und die mate-
riale Wertethik, 6. Aufl. Bern, Miinchen 1980.

Schlink, Bernhard (1976): Abwiagung im Verfassungsrecht, Ber-
lin 1976.

Schnidelbach, Herbert (1986): Was ist Neoaristotelismus?, in:
Kuhlmann (1986), 38 ff.

Schneider, Hans-Peter (1975): Die Gesetzmafligkeit der Recht-
sprechung, in: Die Offentliche Verwaltung 28 (1975), 443 ff.
Schneider, Harald (1979): Die Giiterabwagung des Bundesver-
fassungsgerichts bei Grundrechtskonflikten, Baden Baden

1979.

Schnoor, Christian (1989): Kants kategorischer Imperativ als
Kriterium der Richtigkeit des Handelns, Tiibingen 1989.

Schonke-Schroder (1988): Strafgesetzbuch, Kommentar, 23.
Aufl. Miinchen 1988.

Scholler, Heinrich (1969): Die Interpretation des Gleich-
heitssatzes als Willkiirverbot oder als Gebot der Chancen-
gleichheit, Berlin 1969.

Schreiber, Hans Ludwig (1966): Der Begriff der Rechtspflicht,
Berlin 1966.

Schreiber, Rupert (1966): Die Geltung von Rechtsnormen, Ber-
lin, Heidelberg, New York 1966.

Schroth, Ulrich (1983): Theorie und Praxis subjektiver Ausle-
gung im Strafrecht, Berlin 1983.

383

- am 17.01,2026, 14:42:09.


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Schuppert, Gunnar Folke (1980): Funktionell-rechtliche Gren-
zen der Verfassungsinterpretation, Koénigstein/Ts. 1980.

Schwemmer, Oswald (1971): Philosophie der Praxis, Frankfurt
a. M. 1971.

- (1979): Konstruktiver und deduktiver Begriindungsbegriff, in:
Kuno Lorenz (Hg.): Konstruktionen versus Positionen, Bd. 2,
Berlin, New York 1979, 211 ff.

- (1986): Ethische Untersuchungen, Frankfurt a. M. 1986.

Searle, John R. (1978): Prima facie Obligations, in: Joseph Raz
(Hg.): Practical Rasoning, Oxford 1978.

- (1983): Sprechakte, Frankfurt a. M. 1983.

Sen, Amartya (1980/1981): Plural Utility, in: Proceedings of the
Aristotelian Society 81 (1980/1981), 193 ff.

Sidgwick, Henry (1907): Methods of Ethics, 7. Aufl. 1907 (Neu-
druck London, Melbourne, Toronto 1967).

Sieckmann, Jan-Reinard (1988): Das System richterlicher Bin-
dungen und Kontrollkompetenzen, in: Rudolf Mellinghoff /
Hans-Heinrich Trute: Die Leistungsfahigkeit des Rechts, Hei-
delberg 1988.

- (1990): Regelmodelle und Prinzipienmodelle des Rechts-
systems, Baden-Baden 1990.

Siep, Ludwig (1979): Anerkennung als Prinzip der praktischen
Philosophie, Freiburg/Miinchen 1979.

Singer, Marcus George (1975): Verallgemeinerung in der Ethik,
Frankfurt a. M. 1975.

Singer, Peter (1972): Is Act-Utilitarianism self-defeating?, in:
Philosophical Review 8 (1972), 94 {f.

-(1974): Sidgwick and Reflective Equilibrium, in: The Monist 58
(1974), 490 ff.

Sinnot-Armstrong, Walter (1985): Moral Dilemmas and Incom-
parability, in: American Philosophical Quarterly 22 (1985),
321 ff.

Smid, Stefan (1988): Recht und Staat als ,,Maschine®, in: Der
Staat 27 (1988), 325 ff.

- (1989): Richterliche Selbsterkenntnis, Berlin 1989.

Smith, Michael (1987): The Humean theory of Motivation, in:
Mind 96 (1987), 36 ff.

Starck, Christian (1982): Die Anwendung des Gleichheitssatzes,

384

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:08. - [ E—



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

in: Christoph Link (Hg.): Der Gleichheitssatz im modernen
Verfassungsstaat, Baden Baden 1982, 51 {f.

Steiner, Joseph M. (1976): Judicial Discretion and the Concept of
Law, in: Cambridge Law Journal 35 (1976), 135 ff.

Sterba, James R. (1978): Neo-Libertarianism, in: American Phi-
losophical Quarterly 15 (1978), 115 ff.

Stoutland, Frederick (1978): Die kausale Theorie der Handlung,
in: Karl-Otto Apel/Juha Manninen/Raimo Tuomela (Hg.):
Neue Versuche iiber Erkliren und Verstehen, Frankfurt a. M.
1978, 105 ff.

Strassert, Gunter (1973): Nutzwertanalyse, in: Methoden der
empirischen Regionalforschung (1. Teil), Veroffentlichungen
der Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung, For-
schungs- und Sitzungsberichte, Bd. 87, Hannover 1973, 147 ff.

- (1981): Bewertungshokuspokus durch Nutzwertanalyse, in:
Institut fir Regionalwissenschaft der Universitit Karlsruhe,
Kritik der Nutzwertanalyse, Karlsruhe 1981, 19 ff.

Struck, Gerhard (1975): Interessenabwigung als Methode, in:
Roland Dubischar u. a. (Hg.): Dogmatik und Methode, Kron-
berg/Ts. 1975, 171 {f.

- (1975 a): Dogmatische Diskussion iiber Dogmatik, in: Juri-
stenzeitung 30 (1975), 84 ff.

Tammelo, Ilmar (1977): Theorie der Gerechtigkeit, Frei-
burg/Miinchen 1977.

Taylor, Charles (1988): What’s Wrong with Negative Liberty, in:
ders.: Philosophy and the Human Sciences, Bd. 2, Cambridge
1985, 211 ff.

Teubner, Gunther (1988) (Hg.): Autopoietic Law: A New App-
roach to Law and Society, Berlin, New York 1988.

—(1989): Recht als autopoietisches System, Frankfurt a. M. 1989.

Trapp, Rainer Werner (1988): ,,Nicht-klassischer” Utilitarismus,
Frankfurt a. M. 1988.

Tugendhat, Ernst (1976): Vorlesungen zur Einfilhrung in die
sprachanalytische Philosophie, Frankfurt a. M. 1976.

—(1979): Comments on some Methodological Aspects of Rawls’
»Theory of Justice“, in: Analyse und Kritik 1 (1979), 77 ff.

Urmson, J. O. (1974/1975): A Defense of Intuitionism, in: Pro-
ceedings of the Aristotelian Society 75 (1974/1975), 111 ff.

385

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Wilde, Thomas W. (1979): Juristische Folgenorientierung, K-
nigstein/Ts. 1979.

Wank, Rolf (1978): Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung,
Berlin 1978.

- (1988): Richterliche Rechtsfortbildung und Verfassungsrecht,
in: Zeitschrift fiir Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 17
(1988), 314 ff.

Wasserstrom, Richard A. (1961): The Judicial Decision, Stan-
ford, London 1961.

Weinberger, Christiane und Ota (1979): Logik, Semantik, Her-
meneutik, Miinchen 1979.

Weinberger, Ota (1984): On the Meaning of Norm Sentences,
Normative Inconsistency, and Normative Entailment, in:
Rechtstheorie 15 (1984), 465 ff.

— (1987): Die Priasumtion der Gleichverteilung, in: Festgabe fiir
Alois Troller, Berlin 1987, 487 ff.

— (1989): Rechtslogik, 2. Aufl. Wien, New York 1989.

Weirich, Paul (1981): A Bias of Rationality, in: Australasian Jour-
nal of Philosophy 59 (1981), 31 ff.

Wellmer, Albrecht (1986): Ethik und Dialog, Frankfurt a. M.
1986.

Welzel, Hans (1939): Studien zum System des Strafrechts, in:
Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft 58 (1939),
491 ff.

Westen, Peter (1985): The Concept of Equal Opportunity, in:
Ethics 95 (1985), 837 ff.

Wieacker, Franz (1970): Besprechung von Claus-Wilhelm Cana-
ris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, in:
Rechtstheorie 1 (1970), 107 ff.

Wietholter, Rudolf (1988): Zum Fortbildungsrecht der (richterli-
chen) Rechtsfortbildung, in: Kritische Vierteljahresschrift fir
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 3 (1988), 1 ff.

Wilkerson, T. E. (1986): Wiinschen, Glauben und rationales
Handeln, in: Ratio 28 (1986), 102 ff.

Williams, Bernard (1978): Widerspruchsfreiheit in der Ethik, in:
ders.: Probleme des Selbst, Stuttgart 1978, 263 ff.

—(1984): Interne und externe Griinde, in: ders.: Moralischer Zu-
fall, Konigstein/Ts. 1984, 112 ff.

386

https://dok.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:09. Idel - [ —



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Williams, Michael (1980): Coherence, Justification and Truth, in:
The review of metaphysics 39 (1980), 244 ff.

Wimmer, Reiner (1980): Universalisierung in der Ethik, Frank-
furt a. M. 1980.

- (1982): Die Doppelfunktion des kategorischen Imperativs, in:
Kant-Studien 73 (1982), 291 f.

Wolff, Ernst Amadeus (1987): Die Abgrenzung von Kriminalun-
recht zu anderen Unrechtsformen, in: Winfried Hassemer
(Hg.): Strafrechtspolitik, Frankfurt a. M., Bern, New York
1987, 137 ff.

Woll, Artur (1987): Volkswirtschaftslehre, 9. Aufl. Miinchen
1987.

Wright, Georg Henrik v. (1963): Norm and Action, London
1963.

Zimmer, Gerhard (1979): Funktion — Kompetenz — Legitima-
tion, Berlin 1979.

Zippelius, Reinhold (1982): Rechtsphilosophie, Miinchen 1982.

—(1985): Juristische Methodenlehre, 4. Aufl. Miinchen 1985.

387

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14;



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Personenregister

Adomeit, K. 40

Albert, H. 122, 156

Alchourrén, C. 32

Alexy, R. 27, 29, 32, 39, 57, 59,
62 f., 80 ff., 93 f., 98, 105, 108,
110, 139 f., 142, 225, 232, 332,
338 1., 342, 344, 347, 354, 360 f.

Alphéus, K. 191

Alston, W. P. 122 f., 155, 167

Apel, K.-O. 130 f.

Assmann, H.-D. 75

Aul,J. 199

Baier, K. 28

Baron, M. 279

Barry, B. 105, 107
Beck, L. W. 124 1., 182
Beckermann, A. 166
Behrens, P. 76
Benditt, T. M. 69
Berlin, I. 225 f.

Bieri, P. 122, 129
Bittner, R. 125

Bond, E. J. 165
Brandenburg, H. F. 39
Brandt, R. B. 192, 212
Brock, D. W. 121, 125
Bulygin, E. 32

Busse, D. 38
Bydlinski, F. 291, 360, 362

Campbell, T. D. 233
Canaris, C.-W. 17, 80, 367
Carnap, R. 124

Chisholm, R. 155

Dancy, J. 112
Daniels, N. 258
Davidson, D. 49
de Paul, M. R. 260

Dreier, R. 40, 97, 286 {., 291, 325

Druey, J. N. 67, 345
Dworkin, R. 80 ff., 367

Eeckhoff, J. 109
Esser, J. 43, 80, 314

Fach, W. 67 {.
Feinberg, J. 226, 230
Fichte, J. G. 255

‘Fikentscher, W. 296

Foot, P. 47,49, 121
Frankena, W. K. 31, 156

Gifgen, G. 59, 107, 115
Garzén Valdés, E. 240
Geddert, H. 128, 286
Gern, A. 100, 345
Goldner, D. C. 328
Golz, W. 33

Gowans, C. W. 46 ., 49
Green, ]J. D. 233
Giinther, K. 53

Haag, K. 100

Habermas, J. 28, 130, 136 ff., 222,

320, 337
Haller, R. 157

Hare, R. M. 29 f., 57, 121, 142,

212 ff.
Hart, H. L. A. 42,287
Hartmann, K. 301

- am 17.01,2028, 14:42:09,

389


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Hartmann, N. 110

Hassemer, W. 38, 345

Hassold, G. 43

Hayek, F. A. v. 227,231

Heck, P. 67, 69, 71, 360

Heckhausen, H. 167

Hegel, G. W. F. 256

Henkel, H. 290, 295 {., 302

Henrich, D. 181 f.

Heyd, D. 279

Hirsch, W. 97

Hodgson, D. H. 347

Hoffe, O. 139, 168, 214, 292 ff.,
298, 306

Hoerster, N. 54, 143, 259, 288, 290,
304

Hospers, J. 125

Hubmann, H. 67, 100

Ilting, K. H. 134
Ipsen, J. 328 {.

Kiubler, B. 184

Kambartel, F. 128, 147

Kant, I. 22,97, 173,177 ff., 293 {.

Kaufmann, A. 38

Kaulbach, F. 193

Keller,J. A. 165

Kelsen, H. 35 f., 47, 62, 287, 302

Kersting, W. 293

Kirchner, C. 75

Klug, U. 33

Koch, H.-]. 38, 41, 97, 329, 341,
343, 345, 360, 364

Kobl, U. 365

Koller, P. 223

Krawietz, W. 325

Krems, B. 98

Krey, V.328

Kriele, M. 43, 319, 330, 341, 345,
363

Krings, H. 150 ff.

Kiihl, K. 293

Kuhlmann, W. 130 ff., 180

Kutschera, F. v. 27, 32, 156 ff.

390

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:08.

Ladeur, K.-H. 324

Larenz, K. 39, 41, 71, 80, 293, 296,
341, 343, 360

Lauener, H. 193

Laun, R. 302

Leisner, W. 242

Lempert, R. 314

Lenckner, T. 100

Lewis, D. 347

Lindworsky, J. 167

Lippold, R. 290

Lloyd-Thomas, D. A. 233

Lorenzen, P. 148

Liibbe-Wolff, G. 345, 353

Luhmann, N. 306 ff., 345, 349, 353

Mac Callum, G. C. 225
Mac Cormick, N. 366
Mackie, J. L. 28, 164
Mahrenholz 351
Maus, 1. 298, 346
Mettenheim, C. 361
Mittelstrafl, J. 67, 146
Mittenzwel, I. 360
Moritz, M. 200
Miiller, F. 38 f., 328, 331, 343,
3451, 351

Nagel, T. 56, 213
Neumann, U. 93
Nielsen, K. 125

Ortwein, B. 184, 193
Ott, C.751.,78
Ott, W. 35,290

Paton, H. J. 182, 186, 201
Patzig, G. 164, 182
Paulson, S. 46
Pawlowski, H.-M. 301
Peczenik, A. 41, 95, 364
Penski, U. 97

Perelman, C. 296
Pfinder, A. 167, 188
Pieper, A. 153



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pleines, J. E. 160 Siep, L. 151

Pollock, J. L. 129 Singer, M. G. 347
Posner, R. A. 75 Singer, P. 125 {., 264
Pothast, U. 69, 222 Sinnot-Armstrong, W. 113 {.
Preis, U. 100 Smid, S. 345 £, 351, 353
Priester, J.-M. 36 Smith, M. 166
Pybus, E. M. 193, 279 Starck, C. 234
Steiner, J. M. 367
Quinton, A. 157 Sterba, J. R. 225, 227
Stoutland, F. 166
Rahlf, J. 43 Strassert, G. 101, 106 {.
Raisch, P. 343, 367 Struck, G. 68, 74, 354
Rawls, J. 50, 56, 105, 223, 257 ff.,
299 Tammelo, 1. 296
Raz, J. 113 f. Taylor, C. 230
Reed, T. M. 142 Teubner, G. 312
Reiner, H. 186 Trapp, R. W. 54, 58, 108, 133, 141,
Ross, A. 40 143 f., 238, 304, 347
Ross, W. D. 201 Tugendhat, E. 32 ., 264
Rottleuthner, H. 345, 353
Ryffel, H. 296 Urmson, J. O. 56
Sambuc, T. 345, 356 Wilde, T. W. 100
Sartorius, R. 240 Wank, R. 328 {., 355
Schifer, H. B. 75 f., 78 Wasserstrom, R. A. 347
Schanze, E. 75 Weinberger, C. 33, 46, 62
Schefold, C. 93 Weinberger, O. 32 {., 46, 62, 243
Scheler, M. 167 Weirich, P. 213
Schlink, B. 110, 345 Wellmer, A. 199
Schnidelbach, H. 257 Welzel, H. 68
Schneider, H. 328 Westen, P. 233
Schneider, H. P. 100, 329 Wieacker, F. 367
Schnoor, C. 180, 199 {. Wietholter, R. 330
Scholler, H. 234 Wilkerson, T. E. 166
Schreiber, H. L. 302 Williams, B. 47, 165
Schreiber, R. 35, 290 Williams, M. 127, 129
Schroth, U. 360, 363 Wimmer, R. 54, 143, 147, 183, 200,
Schuppert, G. F. 328 304,339
Schwemmer, O. 146 ff. Wolff, E. A. 151
Searle, J. R. 33, 46, 49 Woll, A. 105
Sen, A. 70,112 Wright, G. H. 62

Sidgwick, H. 188
Sieckmann, J. R. 27, 32, 45,52, 62, Zimmer, G. 328
89,91, 94, 287,332, 338, 342 Zippelius, R. 295, 340

391

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Sachregister

Abwigung/abwigendes Denken
— abstrakte 100 ff., 111, 345, 367

— Begriff 181,45

- Grundform bzgl. Normen
der Interessenbeforderung-
76 ff.

—Rationalitit 113 ff., 278 f., 283,

352

- richterliche 344 ff.

—Stellenwert in begriindungs-

theoretischer Hinsicht 17, 20,

23, 112, 115, 269 ff., 283, 326,

358

- Stellenwert in erkenntnis-

theoretischer Hinsicht 17, 20 £.,

23, 112, 115, 276 ff., 283, 326,

358
Abwigungsgesetz 59
Abwigungsskepsis 111 ff.
Achtung vor dem Gesetz 192 ff.
Analogie 40 f., 341
Auslegungsmethoden

— grammatische 40, 42, 331

- historische 40, 331, 341, 360,

362

- objektiv-teleologische 40, 288,

333 £, 360 ff.

- Rangfolge 343 {.

- subjektiv-teleologische

360, 363

— teleologische 333, 359 ff.
Autonomie/Selbstgesetzgebung

182,205 f.,293

333,

Bedeutung
— eines Normsatzes 27, 32 f.

392

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:08.

- eines Rechtssatzes 37 {.
Begriindung

—im schwachen Sinne 33 ff.,

149,170 £., 289

— im starken Sinne 33, 36, 119 f.,

170f., 289 f.

- Kohirenztheorie der 129 {.

- konstruktivistischer ~ Begriff

der 146 ff.

- positivrechtliche

334 ff., 342
Begriindungsebene

—moralische 20, 73, 283, 316,

335 ff., 341 ., 351 f., 354, 357 ff.,

368

- positivrechtliche, 342, 359,

368 vgl. Begriindung, positiv-

rechtliche

316, 329,

Chance zur Motiverfillung
— Begriff 232 ff.
— dritter Stufe 248 ff.
— Entscheidungskomponente
der Gewichtung 239, 247, 270,
2721.
~ Gewicht/Gewichtung 237 ff.
— Gleichheit 240 ff., 271, 297
- im engeren Sinne 234 f., 271
— zweiter Stufe 247, 274 ff.

Diskurs, praktischer 132 ff., 337
Diskursethik 130, 337
— diskursethischer

138, 145
Diskursregel 137 ff., 267 f.
Dogmatik 315, 349, 354

Grundsatz



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Entscheidungssituationen, recht-
liche 285 f.

Faktum der Vernunft 181 f., 178
Fallibilismus 157 {.
Folgenorientierung/-berticksich-
tigung, richterliche 343 ff., 364
Frage(n)
— externe 124 f., 127, 155
—interne 124 f., 155
- radikales (Begriff) 159, 172
- zum Zwecke der Handlungs-
orientierung  durch Griinde
i.€:5.:29; 120
- zum Zwecke der Handlungs-
orientierung durch  Griinde
1L w.S.291.
Freiheit
—der offenen Moglichkeiten
(Begriff) 225 ff.
— der Willkiir 184
- negative 225 ff.
— transzendentale 151 ff.

Gebot der Chancenbeférderung,
s. Maflstab der Chancenbefor-
derung

Gelegenheit 232 ff., 245,270 f.

Geltung
— Begriff 32, 48
—des ersten Anscheins 43, 93,
95,98 ., 103
- faktische/soziologische 35,
307
—im Normalfall 93, 95, 277
- im schwachen Sinne 33 ff.

— im starken Sinne 33 f., 36
— prima facie-Geltung 49 ff.

Geltungsbedingung 51 £., 88

Gerechtigkeit
— Begriff 295 f.

— Verteilungs- 242
—bei Luhmann 315 f.

Gleichgerechtigkeit 296 f., 338 ff.,

346, 348 ff., 352, 357

Ideal/ideales Sollen 87, 97 £., 206
~aus dem Mafistab der Unge-
bundenheit resultierendes 177,
207, 218 ff., 254, 269
- gleicher, moglichst weitge-
hender Chancen 2. Stufe 272 f.,
275,295,297
—gleicher, moglichst weitge-
hender Chancen 3. Stufe 273,
275,295, 297

Imperativ
- hypothetischer 164
- kategorischer 173, 180, 199 ff.,
206

Indifferenzkurve 104 f., 107

Inkommensurabilitit 113 f., 278,
351

Interesse
- allgemeines/verallgemeine-
rungsfihiges 143 {.

- Begriff 67 ff.

— im engeren Sinne 69, 75 ff.

— kommunikatives 147 f., 150
Interessenjurisprudenz 69, 71, 360

Klugheit/-smafistab 121, 126 f.,
145, 161, 213, 245, 290

Kollisionstheorem 81 ff.

Kommunikationsgemeinschaft
131,133

Kraft der Tragheit 255

Kritischer Rationalismus 156

Lust/Unlust 185 ff., 193, 195 ff.

Maf}stab
- /Gebot der Chancenbeférde-
rung 231, 236 ff., 270 ff., 295 {f.,
302, 338, 340
—der Chancenbeférderung 2.
Stufe 247,272 ff.
—der Chancenbeférderung 3.
Stufe 249 f., 273 1.
—der Maximierung der Moti-
verfillung 207 ff., 246, 270 ff.,
275

393

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

— der Ungebundenheit (Begriff)
174,177
—gleicher, maglichst weitge-
hender Freiheit der offenen
Moglichkeiten/-Freiheitsmafi-
stab 220, 245 ff., 270 ff., 275
— moralischer (Begriff) 120 f.
— moralischer i. e. S. 245 ff.,
2491.
Motiv
— als Handlungstendenz 165 ff.
- der Distanznahme (Begriff)
252
— der Ungebundenheit (Begriff)
174,177
— gebundenes 174
- Vernunft- (Begriff) 163
Miinchhausentrilemma 22, 122 ff.,
156

Neoaristotelismus 257

Norm(en)
—als kontrafaktisch stabilisier-
te Verhaltenserwartung 308,
318 ff.
- Beeintrachtigungsform 65 f.
- Befolgungs/Erfiillungsform
58 ff., 65
— Begriff 27 f. vgl. Rechtsnorm
— freistellende (Begriff) 27 f.,
61f.
- Grundnorm 35 f.
— methodische 40 ff., 333 {.
- Rang- 61, 94
- Selbstrechtfertigung von
153 ff., 283, 294
- Zuordnungsnorm (Begriff)
40f.

Normenkonflikt
- ausgleichende Konfliktlésung
60, 65
- Begriff, Einteilung 45 f.
— echter 55 ff., 60, 62 ff., 74
— mit freistellenden Normen 45,
62 ff.

394

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:08.

- vorziehende
60, 65
Nutzenvergleich, interpersoneller
238
Nutzwertanalyse 100 f., 107, 109

Konfliktlosung

Okonomische Analyse des Rechts
75f.,78
Optimierungsgebot 87 ff.

Prisuppositionsanalyse argumen-
tativer Rede 130, 137, 171
Prinzip
- Abgrenzung zur Regel 80 ff.,
96 ff.
— Demokratieprinzip 330, 338,
3401, 346, 348 {., 354
—der Rechtssicherheit 295, 331,
336,338, 346, 348 ff., 352 ., 357
— formelles 20, 85, 95, 305, 332,
336,338 ff., 346 f,, 349 f., 351
- Gewaltenteilungs- 330, 339,
356 f.
— materiales 20, 332, 336, 341 ff.,
346, 358
- regulatives 98
Prinzipienkollision 80 ff.

Rangnorm s. Norm
Rangverhaltnisse
- ausgleichende 19, 60
—vorziehende 19, 60
Recht, positives (Begriff) 286 ff.
Rechts/Gesetzesbindung 71, 284,
327,331,334 1,342 f.
Rechtfindungsmethode 40
- verfassungsrechtliche Begriin-
dung 328 ff.
Rechtsgesetz, allgemeines 294
Rechtsmaterial (Begriff) 40
Rechtsprogramm 310 {f., 318
Rechtsquelle 40
Rechtssystem 306 ff.
— autopoietisches 306, 308 ff.,
312,315, 318



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- Entdifferenzierung 308, 324
- Geschlossenheit  gegeniiber
Moral 308 ff.
- teleologisches 367
Rechtsverbindlichkeit, spezifische
20,23, 283, 289 ff.
Redundanz 323
Reduktion, teleologische 39 f.
Regel
- Abgrenzung
80 ff., 90 ff.
— Formen der Geltung 54, 90 ff.
276
- Regelkonflikt 80 ff., 90 ff.

— transzendentale 152

zum  Prinzip

Standpunkt der Distanznahme
252,254 ff., 264, 268, 302, 354
Systemtheorie/systemtheoretische
Rechtsanalyse 306 ff.
System s. Rechtssystem

Triebfeder 179, 184, 192, 194 f.,
205

Ubergebiihrliche
278 1.
Uberlegungsgleichgewicht
— Verfahren des 21, 108, 257 ff.
— teleologisch-interpretatori-
scher Art 359, 366, 368

Handlungen

Universalisierungsgrundsatz 137,
140, 144 £.

Urteilskraft 56, 160

Utilitarismus 112, 142
- Akt/Handlungsutilitarismus
54,214
— Priferenzutilitarismus 57, 214
- Regelutilitarismus 54

Verallgemeinerungsargument 54,
303 ff.,, 355

Verbindlichkeit
— Begriff 289 ff.
— moralische des Rechts 23, 283,
291 ff., 297 ff. vgl. Rechtsver-
bindlichkeit

Vernunftintuition, praktische
243, 251, 253, 257, 265, 276,
317

Wahrheit 32 f.

Willensbestimmung  unmittelbar
durch das Gesetz 178 f., 182,
192 ff.

Willensfreiheit 222, 244

Willkiir (Begriff) 183

zurechnende Sichtweise 243 {., 275
Zwangsordnung 286 ff., 298
Zweck eines Gesetzes 359 ff.

395

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14;



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Alber-Reihe: Praktische Philosophie

Die Biinde 1 bis 28 sind kartoniert;
ab Band 29 erscheint die Reibe in festen Einbinden

w

[ NS4l

10:

11

12;
13:

14:

15:

16:

17:

18:
19:

20:

21:

: Ingrid Craemer- Ruegenberg: Moralsprache und Moralitt.

Zu Thesen der Sprachanalytischen Ethik

: Otfried Hoffe: Strategien der Humanitat
: Beat Sitter: Dasein und Ethik. Zur Theorie der Eksistenz
: Claus Gunzler: Anthropologische und ethische Dimensio-

nen der Schule. Lernzieldruck und Lebenshilfe

: Lewis White Beck: Akteur und Betrachter
: John Rawls: Gerechtigkeit als Fairnef§
: Reinhard B. Nolte: Einfiihrung in die Sprechakttheorie John

R. Searles

: Martin Rhonheimer: Politisierung und Legitimititsentzug.

Totalitdre Kritik der parlamentarischen Demokratie

: Annemarie Pieper: Pragmatische und ethische Normenbe-

grindung
Hans Michael Baumgartner (Hg.): Prinzip Freiheit

: Ludwig Siep: Anerkennung als Prinzip der praktischen Phi-

losophie. Untersuchungen zu Hegels Jenaer Philosophie
Hermann Krings: System und Freiheit. Aufsitze

Friedhelm Briiggen: Strukturen pidagogischer Handlungs-
theorie

Anselm Winfried Miiller: Praktisches Folgern und Selbstge-
staltung nach Aristoteles

Stephan Strasser: Jenseits des Biirgerlichen. Ethisch-politi-
sche Meditationen fiir diese Zeit

Giinther Maluschke: Philosophische Grundlagen des demo-
kratischen Verfassungsstaates

Hans Poser (Hg.): Philosophische Probleme der Handlungs-
theorie

Ridiger Bittner: Moralisches Gebot oder Autonomie
Monika Riedinger: Das Wort ,gut“ in der angelsichsischen
Metaethik

Kristian Kithl: Eigentumsordnung als Freiheitsordnung. Zur
Aktualitit von Kants Rechts- und Eigentumslehre
Wolfgang Leidhold: Ethik und Politik bei Hutcheson

- am 17.01,2028, 14:42:09,


https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

22;

23:

24:

25:

26:

27:

28:

29:
30:

31:
32:
33:
34;

35¢

36:
37:
38:

39:
40:

41:

42:
43:

Andreas Kamp: Die politische Philosophie des Aristoteles
und ihre metaphysischen Grundlagen

Gerhard Krimling: Die systembildende Rolle von Asthetik
und Kulturphilosophie bei Kant

G. E. M. Anscombe: Absicht

Karl-Heinz Nusser: Kausale Prozesse und sinnerfassende
Vernunft. Max Webers philosophische Fundierung der So-
ziologie und der Kulturwissenschaften

Matthias Kaufmann: Recht ohne Regel? Die philosophischen
Prinzipien in Carl Schmitts Staats- und Rechtslehre
Matthias Lutz-Bachmann: Geschichte und Subjekt. Zum Be-
griff der Geschichtsphilosophie bei Kant und Marx

Lukas K. Sosoe: Naturalismuskritik und Autonomie der
Ethik. Studien zu G. E. Moore und J. S. Mill

Karl Schuhmann: Husserls Staatsphilosophie

Walter Pfannkuche: Platons Ethik als Theorie des guten Le-
bens

Edmund Sandermann: Die Moral der Vernunft. Transzen-
dentale Handlungs- und Legitimationstheorie bei Kant
Thomas Nisters: Kants Kategorischer Imperativ als Leitfa-
den humaner Praxis

Markus Hilmar Worner: Das Ethische in der Rhetorik des
Aristoteles

Javier Muguerza: Ethik der Ungewif$heit

Dirko Thomsen: ,Techne® als Metapher und als Begriff der
sittlichen Einsicht. Zum Verhiltnis von Vernunft und Natur
bei Platon und Aristoteles

Johannes Drescher: Gliick und Lebenssinn

Donate Kluxen-Pyta: Nation und Ethos

Alfred Langewand: Moralische Verbindlichkeit oder Erzie-
hung (J. Fr. Herbart)

Eric Voegelin: Die Neue Wissenschaft der Politik

Javier Muguerza (Hg.): Ethik aus Unbehagen. 25 Jahre ethi-
sche Diskussion in Spanien

Jan Cattepoel: Dimonie und Gesellschaft. Seren Kierke-
gaard als Sozialkritiker und Kommunikationstheoretiker
Wolfgang Enderlein: Abwigung in Recht und Moral
Jean-Claude Wolf: Verhiitung oder Vergeltung? Einfithrung
in ethische Straftheorien

https://dol.org/10.5771/9783495996744 - am 17.01.2028, 14:42:08. - [ E—



https://doi.org/10.5771/9783495996744
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Cover
	Einleitung
	Erster Teil: Begriffe und Strukturen abwägenden Denkens
	I. Zum Begriff der Norm, der Normgeltung und der Rechtsnorm
	A. Der Begriff der Norm
	B. Der Begriff der Normgeltung
	C. Der Begriff der Rechtsnorm

	II. Begriff und Gegenstand von Abwägung
	A. Prima facie-Normen
	1. Die Frage nach der Geltungsweise von Konflikt- und prima facie-Normen
	2. „Prima facie-Geltung“ und „Geltung unter Berücksichtigung aller Umstände“ im hier verstandenen Sinne

	B. Echte Normenkonflikte
	C. Erfüllungsgrade und Rangbeziehungen
	D. Freistehende prima facie-Normen

	III. Zur „juristischen Interessenabwägung“
	A. Zum Begriff des Interesses
	B. Zur Abwägung von Normen der Interessenbeförderung
	C. Die Grundform der Abwägung von Normen der Interessenbeförderung

	IV. Prinzipien- und Regelkonflikte
	A. Die Unterscheidung zwischen Regelkonflikten und Prinzipienkollisionen bei Robert Alexy
	1. Das Kollisionstheorem und seine Erklärung
	2. Prinzipien als Optimierungsgebote

	B. Formen der Regelgeltung
	C. Prinzipien

	V. Abstrakte Abwägung
	A. Generalisierende Rangaussagen
	B. Konstante Aufwiegungsverhältnisse
	C. Rangordnungen ohne Bezug auf die Erfüllungsformen einer Norm

	VI. Abwägungsskepsis

	Zweiter Teil: Grundlagen einer Moraltheorie abwägender Handlungsbegründung
	I. Das Problem der Handlungsbegründung
	A. Das Münchhausentrilemma der Handlungsbegründung
	B. Das Argument der Sinnlosigkeit externer Fragen
	C. Zur Kohärenztheorie der Begründung
	D. Präsuppositionsanalyse argumentativer Rede und Diskursethik
	1. Die Argumentation Kuhlmanns
	2. Der Universalisierungsgrundsatz und seine Herleitung bei Habermas

	E. Der Rückgang auf pragmatische Fundamente (konstruktivistischer Begründungsbegriff)
	F. Transzendentallogische Bedingungsanalyse (Krings)
	G. Die Selbstrechtfertigung moralischer Normen

	II. Das Vernunftmotiv der Ungebundenheit
	A. Der zu verfolgende Begründungsansatz
	B. Handlungsmotive
	C. Die Ausrichtung des Vernunftmotivs

	III. Das Faktum der Vernunft bei Kant
	A. Hinweise auf den Zusammenhang zwischen Handlungsmotivation und Handlungsrechtfertigung bei Kant
	B. Die Willkürbestimmung durch sinnliche Triebfedern
	C. Die Willensbestimmung „unmittelbar durch das Gesetz"
	D. Anknüpfungspunkte für den oben entwickelten Begründungsansatz

	IV. Das handlungsorientierende Ideal des Maßstabs der Ungebundenheit
	A. Der Maßstab der Maximierung der Motiverfüllung
	B. Die Richtung darauf, dahin wirksam zu sein, daß das Handeln ungebunden ist
	C. Das resultierende handlungsorientierende Ideal

	V. Fundamentale Maßstäbe der Moral
	A. Der Maßstab gleicher Freiheit der offenen Möglichkeiten
	1. Zur einschränkenden Bedingung der Gebotsnorm
	2. Die Begründung des Gleichheitsmaßstabes
	3. Die Freiheit der offenen Möglichkeiten
	4. Zur Tauglichkeit der Freiheit der offenen Möglichkeiten als Handlungsmaßstab

	B. Prinzipien der Beförderung von Chancen zur Motiverfüllung
	1. Der Begriff der Chance zur Motiverfüllung
	2. Zwei Prinzipien der Beförderung von Chancen zur Motiverfüllung
	3. Die Gewichtung der Chancen zur Motiverfüllung
	4. Gleichheit der Chancen

	C. Der Maßstab gleicher Chancen zweiter Stufe
	D. Der Maßstab gleicher Chancen dritter Stufe

	VI. Die Konkretisierung des Maßstabs der Ungebundenheit
	A. Praktische Vernunftintuitionen
	B. Grenzen des Vermögens praktischer Erkenntnis
	C. Das Verfahren des Überlegungsgleichgewichts
	1. Das Verfahren des Überlegungsgleichgewichts bei Rawls
	2. Die Eignung des Verfahrens des Überlegungsgleichgewichts für die Konkretisierung des Maßstabs der Ungebundenheit


	VII. Abwägung in der Moral
	A. Der Stellenwert moralischen abwägenden Denkens in begründungstheoretischer Hinsicht
	1. Fundamentale Moralprinzipien
	2. Prinzipien niedrigerer Begründungsstufe

	B. Der Stellenwert moralischen abwägenden Denkens in erkenntnistheoretischer Hinsicht
	C. Zur Rationalität moralischen abwägenden Denkens


	Dritter Teil: Grundlagen einer Moraltheorie abwägender Handlungsbegründung für den Bereich des Rechts
	I. Rechtliche Entscheidungssituationen
	II. Die moralische Verbindlichkeit des Rechts
	A. Der Begriff einer spezifischen Rechtsverbindlichkeit
	B. Verneinung einer spezifischen Rechtsverbindlichkeit

	III. Einige Einwände gegen die Annahme einer moralischen Verbindlichkeit des Rechts
	A. Verschiedene Einwände
	B. Kritik von Seiten der systemtheoretischen Rechtsanalyse
	1. Zur Geschlossenheit des Rechtssystems gegenüber der Moral auf der Kriterienebene
	2. Begründungsskepsis
	3. Warnung vor Entdifferenzierung


	IV. Die moralisch abwägende Begründung richterlicher Handlungswahl
	A. Die moralische Ebene richterlicher Handlungsbegründung
	1. Ein Beispiel
	2. Die moralische Begründungsebene

	B. Formelle und materiale Prinzipien als Maßstab für die Bewertung von Zuordnungsnormen auf der moralischen Begründungsebene
	C. Einige Einwände gegen richterliche Abwägung und damit verbundene Folgenorientierung
	1. Rechtssicherheit, Gleichgerechtigkeit, Regel/Ausnahme-Schema und Demokratieprinzip als Argumente
	2. Der Einwand des fehlenden Maßstabs und des dezisionären Charakters richterlicher Abwägung
	3. Der Einwand der Überforderung und der schwierigen Folgenabschätzung
	4. Einwände aus dem Vergleich zwischen Rechtsprechung und Gesetzgebung

	D. Richterliche Entscheidungsfindung im Verfahren eines mehrschichtigen, abwägenden Überlegungsgleichgewichts
	1. Zwei Begründungsebenen
	2. Das Überlegungsgleichgewicht teleologisch-interpretatorischer Art



	Literaturverzeichnis
	Personenregister
	Sachregister

